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Vorwort 

Dieses Beiblatt dient der kurzfristigen Umsetzung des FNN Hinweises „Technische Anforde-

rungen an Netzbildende Eigenschaften inklusive der Bereitstellung von Momentanreserve“ 

in Version 2.1 vom Januar 2026 [1]. 

Die TR 8 Rev. 10 wird durch dieses Beiblatt optional ergänzt und kann nach wie vor eigen-

ständig angewandt werden. Dieses Beiblatt ist anzuwenden auf EZE bzw. EZA, die die Anfor-

derungen des FNN Hinweises [1] erfüllen müssen. 
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1 Einleitung 

An der Erstellung dieses Beiblattes 10.1 zur Technischen Richtlinie für Erzeugungseinheiten 

(EZE) und –anlagen Teil 8 Rev. 10 (TR 8) [2] haben Vertreter aus folgenden Gruppen mitge-

wirkt: 

 Netzbetreiber. 

 Hersteller von EZE und Komponenten. 

 Anerkannte Institute und Hochschulen. 

 Prüfinstitute. 

 Zertifizierungsstellen. 

Alle Beteiligten haben zum Ausdruck gebracht, dass dieses Beiblatt die TR 8 Rev. 10 [2] ergän-

zen soll. 

Die in der TR 8 Rev. 10 [2] beschriebenen Anforderungen, Vorgaben und Erläuterungen, gel-

ten - sofern diese nicht, wie in diesem Beiblatt beschrieben, ersetzt bzw. ergänzt werden - auch 

für dieses Beiblatt. 

Ebenfalls gelten die in der TR 8 Rev. 10 [2] aufgeführten Abkürzungen, Symbole und Einheiten 

sowie Begriffe und Definitionen auch für dieses Beiblatt. 
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2 Betriebsmittelzertifizierung 

2.1 ALLGEMEINES  

Es gelten die Vorgaben der FGW TR 8 Rev. 10 [2]. Diese werden wie folgt ergänzt bzw. ersetzt:  

Das Beiblatt kann wie folgt angewendet werden auf:  

• Einheiten mit bereits bestehenden Einheitenzertifikaten, die mittels einer entspre-

chenden Ergänzung im Einheitenzertifikat zu netzbildenden Einheiten ertüchtigt wer-

den 

• Netzbildende Einheiten, für die ein Einheitenzertifikat neu erstellt wird. 

Die Details hierzu sind dem FNN Hinweis Netzbildende Eigenschaften Abschnitt 5.1 [1] zu 

entnehmen. 

Werden bestehende Einheitenzertifikate ergänzt, ist für die Anforderungen nach dem FNN 

Hinweis Netzbildende Eigenschaften ein Evaluierungsbericht und ein Zertifikat auszustellen 

mit Bezug zum ursprünglichen Evaluierungsbericht, Modellvalidierungsbericht und ur-

sprünglichen Zertifikat. Sowohl im Evaluierungsbericht als auch im Zertifikat ist tabellarisch 

vollständig darzustellen, welche Anforderungen aus der TR 8 Rev. 10 ersetzt bzw. ergänzt wer-

den.  

Zum Zwecke der Vermessung ist der temporäre Anschluss einer netzbildenden Einheit ohne 

Prototypenbestätigung in Abstimmung mit dem Netzbetreiber zulässig. Für Windenergiean-

lagen wird ein Prototypenverfahren analog zum Abschnitt 12 der jeweils anzuwendenden 

Technischen Anschlussregel zum Zwecke der Vermessung sowie zum Stellen des Netzan-

schlussbegehrens und der Inbetriebnahme zuzüglich der Elektroplanung nach TAR – nicht als 

Berechtigung zur Teilnahme am Momentanreservemarkt – in Version 2.2 des FNN Hinweises 

[1] nachgereicht.  

Übertragbarkeit von Messergebnissen  

Die Ergebnisse einer Vermessung einer netzbildenden Einheit können in Teilen oder vollstän-

dig auf andere netzbildende Einheiten übertragen werden, sofern die nachfolgenden Bedin-

gungen eingehalten werden: 

Technische Gleichwertigkeit 

• Die Ausführung, die maßgebliche Regelungstechnik sowie die eingesetzte Software 

der zu betrachtenden Einheit müssen technisch gleichwertig zu der vermessenen Ein-

heit sein. 

• Insbesondere ist sicherzustellen, dass keine funktionalen Änderungen oder Weiter-

entwicklungen in der Software vorliegen, welche die für die elektrischen Eigenschaf-

ten relevanten Regelungsalgorithmen betreffen. 

• Vor einer Übertragung ist durch den Hersteller und die prüfende Stelle dediziert zu 

prüfen und zu dokumentieren, ob eine solche Gleichwertigkeit gegeben ist. 

Leistungsbereich 

• Messergebnisse können übertragen werden, wenn für die kleinste und größte Leis-

tungsvariante Messungen vorliegen. 

• Alternativ ist eine Übertragbarkeit gegeben, wenn die Bemessungsscheinleistung der 

zu zertifizierenden Einheit innerhalb folgender Grenzen liegt: 

o Typ-1-Einheiten: zwischen dem 1/√10-fachen und dem √10-fachen der Be-

messungsscheinleistung der vermessenen Einheit. 
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o Typ-2-Einheiten: zwischen dem 1/√10-fachen und dem 2-fachen der Bemes-

sungsscheinleistung der vermessenen Einheit. 

Ausnahme: Quasistationärer Betrieb und statische Spannungshaltung (nur Typ-

2) 

• Für Nachweise im quasistationären Betrieb sowie in Bezug auf die statische Span-

nungshaltung besteht eine Ausnahme, die ausschließlich für Typ-2-Einheiten gilt. 

• Unter diesen Voraussetzungen können die Messergebnisse auf weitere Einheiten 

übertragen werden, sofern das technische Konzept der netzbildenden Einheit sowie 

die eingesetzten Komponenten gleichwertig sind. 

• In diesem Ausnahmefall sind Übertragungen für Typ-2-Einheiten im Bereich von 100 

kVA bis 10 MVA Bemessungsscheinleistung zulässig. 

Bestandsmessungen 

• Ergebnisse aus bereits vorliegenden (Bestands-)Messungen können herangezogen 

werden, sofern die technische Gleichwertigkeit im Sinne von Punkt 1 (siehe oben unter 

Technische Gleichwertigkeit) eindeutig nachgewiesen wird. 

• Es ist im Einzelfall zu prüfen, ob zwischenzeitliche Weiterentwicklungen der einge-

setzten Software, der Regelungstechnik oder wesentliche Änderungen an den Kompo-

nenten vorliegen, die eine Übertragbarkeit einschränken oder ausschließen. 

• Eine pauschale Übernahme von Bestandsmessungen ist nicht zulässig; die Gültigkeit 

der Messergebnisse muss im Rahmen der Zertifizierung systematisch verifiziert wer-

den. 

Hinweis: 

Eine Übertragbarkeit von Messungen darf nur erfolgen, wenn alle oben genannten Bedingun-

gen erfüllt sind und die Nachweise im Zertifizierungsdossier nachvollziehbar dokumentiert 

werden. 

2.2 BETRIEBSMITTELPROTOTYPEN 

2.2.1 PROTOTYPEN-REGELUNG 

Ergänze am Ende des Kapitels 2.12.1 [2] folgendes:  

Für netzbildende Einheiten gelten abweichend von diesem Kapitel die Vorgaben des Ab-

schnitts 5.2 des FNN Hinweises Netzbildende Eigenschaften. Die Anforderungen an die Über-

wachung mittels Störschreiber werden im Abschnitt 5.2.4 [1] beschrieben.  

Sinngemäß sind die Regularien bezüglich der Betriebsmittelzertifizierung anzuwenden. 
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3 Nachweisverfahren für Erzeugungsanlagen mit 

Netzbildenden Einheiten mit Prototypenstatus 

Für den Nachweis auf Anlagenebene ist bei Einsatz von Prototypen (nach Umrüstung oder für 

Neueinheiten) ein Anlagengutachten für Prototypen (Prototypen-Anlagengutachten) 

netzbildender Einheiten einzureichen.  

Nach erfolgter Umrüstung bzw. Inbetriebsetzung einer Bestandseinheit oder Neueinheit ist 

eine erweiterte Inbetriebsetzungserklärung für die Erzeugungsanlage einzureichen. Hierfür 

sind folgende Dokumente bereitzustellen: 

• für die umzurüstenden Einheiten bzw. Neueinheiten eine Prototypenbestätigung nach 

dem FNN Hinweis Netzbildende Eigenschaften, 

• Bestätigung der Durchführung von notwendigen Softwareupdates für alle umgerüste-

ten Einheiten durch einen jeweiligen Auszug aus dem Ereignisprotokoll, 

• Herstellererklärung zum Nachweis über den Austausch von notwendigen Hardware-

komponenten, 

• Parameterauszug der umgerüsteten Einheiten, 

• Messtechnischer Nachweis auf Basis von intern aufschaltbaren Signalen an einer 

durch den Zertifizierer frei wählbaren Einheit im Feld durch folgende Messungen: 

nach Abschnitt 5.5.5.3, 5.5.5.8 und 5.5.5.9 (Auswertung nach Abschnitt 5.5.5.9.3.3) 

[1], 

• Alternativ zum messtechnischen Nachweis darf für die umgerüstete Einheit mit Hilfe 

Störschreiber-Auswertungen nach den Kriterien des Abschnitts 5.2.4 [1] ein Nach-

weisdokument eingereicht werden. Hierbei greifen die Festlegungen nach Abschnitt 

5.2.4 [1] bezüglich der Überwachung in einer Anlage mit mehreren typgleichen netz-

bildenden Einheiten. 

• Der messtechnische Nachweis bzw. dessen Alternative (Überwachung mittels 

Störschreiber) kann entfallen, sofern die Umrüstung der jeweiligen Einheit lediglich 

auf Basis eines Softwareupdates erfolgte. 

Zusätzlich ist zu prüfen, dass alle umgerüsteten Einheiten der Anlage dem Stand der geprüften 

bzw. überwachten Einheit entsprechen. 

Der Nachweis auf Anlagenebene ist durch eine nach DIN EN ISO/IEC 17065 [3] (für die jeweils 

anzuwendende Technische Anschlussregel) akkreditierte Zertifizierungsstelle zu erbringen. 

Die erforderlichen Messungen sind von einem nach DIN EN ISO/IEC 17025 [4] (für die FGW 

TR 3 Rev. 26 [5]) akkreditierten Prüfinstitut durchzuführen. Für die Nachreichung des Anla-

genzertifikats und der Konformitätserklärung gelten die in Abschnitt 12 der jeweils anzuwen-

denden Technischen Anschlussregel gestellten Anforderungen.  
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4 Anlagenzertifizierung 

Es gelten die Vorgaben der FGW TR 8 Rev. 10 [2]. Diese werden wie folgt ergänzt bzw. ersetzt: 

Das Beiblatt kann wie folgt angewendet werden auf:  

• Erzeugungsanlagen mit netzbildenden Einheiten, für die ein Einheitenzertifikat vor-

liegt 

• Erzeugungsanlagen mit netzbildenden Einheiten, für die kein Einheitenzertifikat vor-

liegt 

Die Details hierzu sind dem FNN Hinweis Netzbildende Eigenschaften [1] Abschnitt 5.1 sowie 

Abschnitt 5.6 zu entnehmen. 

4.1 ANLAGENZERTIFIZIERUNG FÜR NEUEINHEITEN 

Bei der Anlagenzertifizierung von Einheiten mit netzbildenden Eigenschaften sind Einhei-

tenzertifikate nach dem FNN Hinweis Netzbildende Eigenschaften in Version 2.1 (oder neuer) 

zu verwenden. 

Zusätzlich sind im Rahmen der Konformitätserklärung folgende messtechnisches Nachweise 

zu erbringen: 

• Falls für den Nachweis der statischen Spannungshaltung (Gesamtanlagenverhalten) 

das Verfahren A) des Abschnitts 5.6.2.6.1 [1] im Anlagenzertifikat gewählt bzw. aus-

gewiesen wurde ist eine messtechnische Überprüfung des Anlagenverhaltens bezüg-

lich der Spannungshaltung im Rahmen der Konformitätserklärung durch ein nach 

DIN EN ISO/IEC 17025 [4] hierfür akkreditiertes Prüfinstitut durchzuführen. 

4.2 ANLAGENZERTIFIZIERUNG BEI UMRÜSTUNG VON BESTANDSEINHEI-
TEN 

Werden Bestandseinheiten zu netzbildenden Typ-2-Einheiten umgerüstet, ist ein Anlagenzer-

tifikat auf Basis der Einheitenzertifikate der umgerüsteten Einheiten nach dem FNN Hinweis 

Netzbildende Eigenschaften in Version 2.1 (oder neuer) zu erstellen. 

Zusätzlich sind im Rahmen der Konformitätserklärung folgende Nachweise zu erbringen: 

• Bestätigung der Durchführung von notwendigen Softwareupdates für alle umgerüste-

ten Einheiten durch einen jeweiligen Auszug aus dem Ereignisprotokoll, 

• Herstellererklärung zum Nachweis über den Austausch von notwendigen Hardware-

komponenten, 

• Parameterauszug der umgerüsteten Einheiten, 

• Messtechnischer Nachweis auf Basis von intern aufschaltbaren Signalen an einer 

durch den Zertifizierer frei wählbaren Einheit im Feld durch folgende Messungen: 

nach Abschnitt 5.5.5.3, 5.5.5.8 und 5.5.5.9 (Auswertung nach Abschnitt 5.5.5.9.3.3) 

[1], 

• Alternativ zum messtechnischen Nachweis darf für die umgerüstete Einheit mit Hilfe 

von Störschreiber-Auswertungen nach den Kriterien des Abschnitts 5.2.4 des FNN 

Hinweises Netzbildende Eigenschaften ein Nachweisdokument eingereicht werden. 

Hierbei greifen die Festlegungen nach Abschnitt 5.2.4 des FNN Hinweises bezüglich 

der Überwachung in einer Anlage mit mehreren typgleichen netzbildenden Einheiten. 

Dieser Nachweis erfolgt im Nachgang zur Konformitätserklärung. Die netzbildende 

Einheit ist für einen Zeitraum von mindestens einem Jahr zu überwachen. Anstelle 

einer endgültigen Betriebserlaubnis wird in diesem Fall eine auf den Überwachungs-

zeitraum beschränkte Betriebserlaubnis durch den Netzbetreiber ausgestellt. Nach 
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erfolgreichem Nachweis der Konformität durch Auswertung der Störschreiberdaten 

ist die Konformitätserklärung zu revisionieren und die endgültige Betriebserlaubnis 

wird ausgestellt. 

• Der messtechnische Nachweis bzw. dessen Alternative (Überwachung mittels 

Störschreiber) kann entfallen, sofern die Umrüstung der jeweiligen Einheit lediglich 

auf Basis eines Softwareupdates erfolgte. 

• Zusätzlich ist zu prüfen, dass alle umgerüsteten Einheiten der Anlage dem Stand der 

geprüften bzw. überwachten Einheit entsprechen. 

Die erforderlichen Messungen sind von einem nach DIN EN ISO/IEC 17025 [4] (für die FGW 

TR 3 Rev. 26 [5]) akkreditierten Prüfinstitut durchzuführen. 

Sofern im Rahmen eines Nachweises für netzbildende Anlagen mit Prototypen nach Kapitel 3 

der geforderte messtechnische Nachweis erbracht wurde, kann dieser auch für das Anlagen-

zertifikat verwendet werden. 

Werden Typ-1-Einheiten einer Bestandsanlage zwecks Erfüllung des FNN Hinweises Netzbil-

dende Eigenschaften [1] umgerüstet, ist für diese ein Anlagenzertifikat auf Basis der Einhei-

tenzertifikate der umgerüsteten Einheiten nach dem FNN Hinweis Netzbildende Eigenschaf-

ten in Version 2.1 (oder neuer) zu erstellen. Liegen für die umzurüstenden Einheiten keine 

Einheitenzertifikate vor, darf ein Anlagenzertifikat C nach dem FNN Hinweis Netzbildende 

Eigenschaften in Version 2.1 (oder neuer) erstellt werden. 

4.3 ANLAGENZERTIFIZIERUNG MIT EINHEITEN OHNE EINHEITEN-ZERTI-
FIKAT (EINZELNACHWEISVERFAHREN) 

Bei der Anlagenzertifizierung von Einheiten mit netzbildenden Eigenschaften im Einzelnach-

weisverfahren basiert das Anlagenzertifikat auf Herstellererklärungen, die die Erfüllung der 

Anforderungen des FNN Hinweises in Version 2.1 (oder neuer) bestätigen. Im Rahmen der 

erweiterten Konformitätserklärung sind messtechnische Nachweise nach dem FNN Hinweis 

durchzuführen. 
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Anhang G Spezifische Festlegungen für Netzbil-

dende Einheiten und Anlagen zur Teil-

nahme an der marktgestützten Beschaf-

fung von Momentanreserve 
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G.1 ZERTIFIZIERUNGSVERFAHREN 

G.1.1 EINLEITUNG 

Der Anhang G ist unabhängig von der Spannungsebene für netzbildende Einheiten zum Nach-

weis der Einhaltung der Anforderungen des FNN Hinweises „Anforderungen und Nachweise 

für Netzbildende Einheiten und Anlagen Version 2.1, Januar 2026“ durch eine nach DIN EN 

ISO/IEC 17065 [3] und FGW TR 8 akkreditierte Zertifizierungsstelle anzuwenden.  

Auf Unterschiede zwischen den Spannungsebenen wird sofern erforderlich im jeweiligen Be-

wertungskriterium eingegangen. 

Dieser Nachweis ist aktuell für die Teilnahme an der marktgestützten Beschaffung von Mo-

mentanreserve erforderlich. Zukünftig soll der Nachweis für Batteriespeichersysteme nach 

VDE-AR-N 4120 / VDE-AR-N 4130 ebenfalls erforderlich sein. 

Die Bewertung von netzbildenden Typ-1- und Typ-2-Einheiten bzw. Anlagen findet aufgrund 

der teilweise gänzlich verschiedenen Anforderungen und Nachweise in getrennten Kapiteln 

(Kapitel G.2 bzw. Kapitel G.3) statt. 

Die in der TR 8 Rev. 10 [2] beschriebenen Bewertungskriterien des Anhangs A gelten - sofern 

diese nicht, wie in diesem Beiblatt beschrieben, ersetzt bzw. ergänzt werden - auch für dieses 

Beiblatt. Gegenüber der TR 8 Rev. 10 [2] geänderte Bewertungskriterien sind jeweils farblich 

(blau) gekennzeichnet. 

 

Hinweise zu den Layout-Elementen 

Quellenangaben und Voraussetzungen: 

Anforderung Fundstellen (Quellangabe) der an den Bewertungsgegenstand ge-

stellten und hier betrachteten Anforderungen gemäß GridCode 

bzw. FNN Hinweis Netzbildende Eigenschaften [1]. 

Nachweis Fundstellen (Quellangabe) der an den Nachweisprozess gestell-

ten und hier betrachteten Anforderungen gemäß GridCode bzw. 

FNN Hinweis Netzbildende Eigenschaften [1]. 

Mitgeltende Doku-

mente 

Fundstellen (Quellangabe) weiterer, nicht unmittelbar aus dem 

GridCode bzw. dem FNN Hinweis Netzbildende Eigenschaften [1] 

ersichtlicher, Anforderungen an den Bewertungsgegenstand oder 

Nachweisprozess. (Z. B. Querverweise aus dem GridCode bzw. 

dem FNN Hinweis Netzbildende Eigenschaften oder bei Nach-

weis nach „Stand der Technik“ im Falle fehlender Angaben zur 

Nachweisführung im GridCode.) 

Voraussetzungen Sämtliche einschlägige Voraussetzungen, die vor Beginn der Eva-

luierungstätigkeit gegeben sein müssen. 

Folgende Stichworte werden definiert: 

Herstellererklärung = Herstellererklärung liegt vor und lässt 

Konformitätsbewertung gegenüber der fraglichen Anforderung 

zu. 

Prüfbericht = Prüfbericht gemäß TR 3 [5] bzw. TR 3 Beiblatt 

26.2 [6] liegt vor und lässt Konformitätsbewertung gegenüber der 

fraglichen Anforderung zu. 
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Betriebsmittelzertifikat(e) = Betriebsmittelzertifikate 

(= Einheitenzertifikate) liegen vor und lassen Konformitätsbe-

wertung gegenüber der betreffenden Anforderung zu. 

Hinweis: Die Bedeutung sonstiger Stichworte gilt entweder 

sinngemäß oder ist an der entsprechenden Stelle erläutert. 

Bemerkungen Sofern die vom Evaluierungsplan behandelte Situation erklä-

rungsbedürftig ist, finden sich hier weitere Erläuterungen und 

Hinweise. 

 

Evaluierungstätigkeit: 

Allgemein gilt (Bewer-

tungskriterien) 

Stichpunktartige Auflistung, welche Ermittlungstätigkeiten ge-

mäß GridCode bzw. FNN Hinweis Netzbildende Eigen-

schaften [1] durchzuführen sind. Sofern für eine Produkteigen-

schaft mehrere Ermittlungsschritte notwendig sind, wird dies 

durch die Nummerierung angezeigt. Ermittlungsgegenstände 

werden numerisch gezählt. (Beispiel: „2“). Ermittlungsschritte zu 

einem Ermittlungsgegenstand werden als Unterpunkte nume-

risch gezählt. (Beispiel: „2.1“). 

Falls die Ermittlungstätigkeit verkürzt dargestellt werden kann, 

ist diese verkürzte Darstellung hier eingetragen. Dabei erfolgt 

eine Beschränkung auf die wesentlichen Punkte. Ist eine ver-

kürzte Darstellung nicht sinnvoll möglich, wird stattdessen eine 

aussagekräftige Umschreibung der Ermittlungstätigkeit in Form 

von Stichworten eingetragen. 

In den Fällen, wo ein Bewertungskriterium gemäß NAR bzw. 

FNN Hinweis Netzbildende Eigenschaften [1] missverstanden 

werden könnte, z. B. weil eine mehrdeutige Lesart möglich ist, 

wird das Bewertungskriterium so wiedergegeben, dass nur noch 

eine einzige Interpretation des Kriteriums möglich ist. 

Allgemein gilt (Wei-

tere Nachweise) 

Stichpunktartige Auflistung, welche Ermittlungstätigkeiten ge-

mäß mitgeltender Dokumente durchzuführen sind. Sofern für 

eine Produkteigenschaft mehrere Ermittlungsschritte notwendig 

sind, wird dies durch die Aufzählung angezeigt. Ermittlungsge-

genstände werden alphabetisch gezählt. (Beispiel: „A“). Ermitt-

lungsschritte zu einem Ermittlungsgegenstand werden als Unter-

punkte numerisch gezählt. (Beispiel: „A.1“). Im Weiteren gelten 

dieselben Ausführungen wie bei „Allgemein gilt (Bewertungskri-

terien)“. 

Akzeptanzkriterium Sofern die NAR bzw. der FNN Hinweis Netzbildende Eigenschaf-

ten [1] ein eindeutiges Kriterium (z. B. eine Toleranz-grenze) vor-

sieht, wird dieses hier in Kurzform dargestellt. Ist eine Kurzform 

nicht sinnvoll möglich, wird stattdessen eine aus-sagekräftige 

Umschreibung des Kriteriums in Form von Stich-worten einge-

tragen (Beispiel: „Sprungantwort zeigt PT1-Verhal-ten“). 

Für den Fall, dass die NAR bzw. der FNN Hinweis Netzbildende 

Eigenschaften [1] kein oder kein eindeutiges oder ein nachweis-

lich nicht erfüllbares Akzeptanzkriterium benennt, so wird hier in 

eindeutiger Art und Weise ein Kriterium festgelegt, dass grund-

sätzlich prüfbar und erfüllbar ist. 
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Technologiespezifische Modifikationen: 

Eine technologiespezifische Modifikation ist in diesem Beiblatt nicht erforderlich aufgrund 

der strikten Trennung zwischen Typ-1- und Typ-2-Einheiten/Anlagen.  

Der Geltungsbereich der Evaluierungstätigkeit ergibt sich aus der Gliederung. 

Abgrenzung des Geltungsbereichs: 

EZE Evaluierungstätigkeiten, die sich auf Erzeugungseinheiten im 

Rahmen einer Einheitenzertifizierung oder eines Einzelnach-

weisverfahrens beziehen. 

Komponente / EZA-

Regler 

Evaluierungstätigkeiten, die sich auf Komponenten von Erzeu-

gungseinheiten und -anlagen bzw. auf EZA-Regler im Rahmen ei-

ner Typzertifizierung für Komponenten (kurz: Komponentenzer-

tifizierung) beziehen. 

EZA Evaluierungstätigkeiten, die sich auf Erzeugungsanlagen im Rah-

men der Erstellung von Anlagenzertifikaten beziehen. 

 

G.1.2 EINHEITENZERTIFIKAT 

Nachfolgend werden die zu ersetzenden Bewertungskriterien von Typ-1- und Typ-2-Einheiten 

dargestellt. 

Tabelle 1 stellt eine Übersicht zu ersetzender Bewertungskriterien des Anhangs A nach FGW 

TR 8 Rev. 10 für netzbildende Typ-1-Einheiten dar.  

Tabelle 1 Übersicht zu ersetzender Bewertungskriterien des Anhangs A für netzbildende Typ-1-Einhei-
ten 

TR 8-Rev.10 

Kapitel 

Kriterium TR 8-Beiblatt 

10.1 Kapitel 

Bemerkung 

A.1.2.5.2.1 

A.2.2.5.2.1 

A.3.2.5.2.1 

Wirkleistungsabgabe 

in Abhängigkeit der 

Netzfrequenz 

G.2.1.4 

G.2.1.2 

A.1.2.5.2.1, A.2.2.5.2.1 

und A.3.2.5.2.1 werden 

für Typ-1-Einheiten je-

weils ersetzt durch 

G.2.1.4 sowie für das 

Durchfahren schneller 

Frequenzänderungen 

(RoCoF) durch G.2.1.2. 

A.1.2.9.1.1 

A.2.2.9.1.1 

A.3.2.9.1.1 

Anforderungen an 

Simulationsmodelle 
G.2.1.5 

A.1.2.9.1.1, A.2.2.9.1.1 

und A.3.2.9.1.1 werden 

jeweils ersetzt durch 

G.2.1.5. 

 

Tabelle 2 stellt eine Übersicht zu ersetzender Bewertungskriterien des Anhangs A nach FGW 

TR 8 Rev. 10 [2] für netzbildende Typ-2-Einheiten dar. 
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Tabelle 2 Übersicht zu ersetzender Bewertungskriterien des Anhangs A für netzbildende Typ-2-Einhei-
ten (Typ-2-EZE, EZSE, Speicher) 

TR 8-Rev.10 

Kapitel 

Kriterium TR 8-Beiblatt 

10.1 Kapitel 

Bemerkung 

A.1.2.2.2.1 

A.2.2.2.2.1 

A.3.2.2.2.1 

Polrad- bzw. Netz-

pendelungen 
G.3.1.4 

A.1.2.2.2.1, A.2.2.2.2.1 

und A.2.2.2.2.1 werden 

für Typ-2-Einheiten je-

weils ersetzt durch 

G.3.1.4. 

A.1.2.5.2.1 

A.2.2.5.2.1 

A.3.2.5.2.1 

Wirkleistungsabgabe 

in Abhängigkeit der 

Netzfrequenz 

G.3.1.1.3 

G.3.1.2.8 

G.3.1.2.5 

A.1.2.5.2.1, A.2.2.5.2.1 

und A.3.2.5.2.1 werden 

für Typ-2-Einheiten je-

weils ersetzt durch 

G.3.1.1.3 und G.3.1.2.8 

sowie für das Durchfah-

ren schneller Fre-

quenzänderungen 

(RoCoF) durch 

G.3.1.2.5. 

A.1.2.7.2.1 

A.2.2.7.2.1 

A.3.2.7.2.1 

Insel- und Teilnetz-

betriebs-fähigkeit 

G.3.1.1.3 

G.3.1.2.8 

A.1.2.7.2.1, A.2.2.7.2.1 

und A.3.2.7.2.1 werden 

jeweils ersetzt durch 

G.3.1.1.3 und G.3.1.2.8. 

A.1.2.7.3.1 

A.2.2.7.3.1 

A.3.2.7.3.1 

Dynamische Netz-

stützung 

G.3.1.2.4.3 

G.3.1.2.4.5 

G.3.1.2.4.6 

A.1.2.7.3.1, A.2.2.7.3.1 

und A.3.2.7.3.1 werden 

jeweils ersetzt durch 

G.3.1.2.4.3, G.3.1.2.4.5 

und G.3.1.2.4.6. 

A.1.2.5.1.1.1 

A.2.2.5.1.1.1 

A.3.2.5.1.1.1 

Allgemeines und 

Netzsicherheits-ma-

nagement 

G.3.1.3 

A.1.2.5.1.1.1, 

A.2.2.5.1.1.1 und 

A.3.2.5.1.1.1 werden je-

weils ersetzt durch 

G.3.1.3.1.1, G.3.1.3.1.2 

und G.3.1.3.1.3 

A.1.2.8.4.1 

A.2.2.8.4.1 

A.3.2.8.4.1 

Einstellbereiche 

(Entkupplungs-

schutz) 

G.3.1.5 

A.1.2.8.4.1, A.2.2.8.4.1 

und A.3.2.8.4.1 werden 

ersetzt durch G.3.1.5.1, 

G.3.1.5.2 und G.3.1.5.3 

A.1.2.9.1.1 

A.2.2.9.1.1 

A.3.2.9.1.1 

Anforderungen an 

Simulationsmodelle  
G.3.1.6 

Werden jeweils ersetzt 

durch G.3.1.6. 

Bemerkungen  
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G.1.3 ANLAGENZERTIFIKAT 

Für netzbildende Erzeugungsanlagen ist ein vollständiges Anlagenzertifikat A gemäß 

FGW TR 8 Rev. 10 [2] in Verbindung mit diesem Beiblatt zu erbringen. 

Abweichungen des Mindestumfangs von für den Netzanschluss von netzbildenden Erzeu-

gungsanlagen bereitzustellenden Unterlagen sind in Abschnitt 5.6.2.2 [1] beschrieben. 

Tabelle 3 stellt eine Übersicht zu ersetzender Bewertungskriterien des Anhangs A nach FGW 

TR 8 Rev. 10 [2] für Erzeugungsanlagen mit netzbildenden Typ-1-Einheiten dar. 

Tabelle 3 Übersicht zu ersetzender Bewertungskriterien des Anhangs A für Erzeugungsanlagen mit 
netzbildenden Typ-1-Einheiten 

TR 8-Rev.10 

Kapitel 

Kriterium TR 8-Bei-

blatt 10.1 

Kapitel 

Bemerkung 

A.1.2.5.2.3 

A.2.2.5.2.3 

A.3.2.5.2.3 

Wirkleistungsabgabe in Ab-

hängigkeit der Netzfrequenz 

Anforderungen an die Netzsi-

cherheitsbasierte Primärrege-

lung 

G.2.3.1 

A.1.2.5.2.3, 

A.2.2.5.2.3 und 

A.3.2.5.2.3 werden 

jeweils ersetzt durch 

G.2.3.1. 

A.1.2.7.2.3 

A.2.2.7.2.3 

A.3.2.7.2.3 

Insel-/ Teilnetzbetriebsfähig-

keit 
G.2.3.2 

A.1.2.7.2.3, 

A.2.2.7.2.3 und 

A.3.2.7.2.3 werden 

bezüglich der Teil-

netzbetriebsfähigkeit 

ersetzt durch G.2.3.2. 

A.1.2.4.2.3 

A.2.2.4.2.3 

A.3.2.4.2.3 

Verfahren zur Blindleistungs-

bereitstellung 

G.2.3.3.1 

G.2.3.3.2 

G.2.3.3.3 

A.1.4.2.3, A.2.4.2.3 

und A.3.4.2.3 werden 

ersetzt durch 

G.2.3.3.1, G.2.3.3.2 

und G.2.3.3.3. 

A.1.2.5.1.3 

A.2.2.5.1.3 

A.3.2.5.1.3 

Allgemeines und Netzsicher-

heitsmanagement 

G.2.3.4.1 

G.2.3.4.2 

G.2.3.4.3 

A.1.2.5.1.3, 

A.2.2.5.1.3 und 

A.3.2.5.1.3 werden je-

weils ersetzt durch 

G.2.3.4.1, G.2.3.4.2 

und G.2.3.4.3. 

A.1.2.7.3.3 

A.2.2.7.3.3 

A.3.2.7.3.3 

Dynamische Netzstützung 

G.2.3.5.1 

G.2.3.5.2 

G.2.3.5.3 

A.1.2.7.3.3, 

A.2.2.7.3.3 und 

A.3.2.7.3.3 werden 

jeweils ersetzt durch 

G.2.3.5.1, G.2.3.5.2 

und G.2.3.5.3. 
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A.1.2.9.1.3 

A.2.2.9.1.3 

A.3.2.9.1.3 

Anforderungen an Simulati-

onsmodelle 

G.2.3.6.1 

G.2.3.6.2 

G.2.3.6.3 

A.1.2.9.1.3, A.2.2.9.1.3 

und A.3.2.9.1.3 wer-

den jeweils ersetzt 

durch G.2.3.6.1, 

G.2.3.6.2 und 

G.2.3.6.3. 

Bemerkunge

n 

 

 

Tabelle 4 stellt eine Übersicht zu ersetzender Bewertungskriterien des Anhangs A nach FGW 

TR 8 Rev. 10 für Erzeugungsanlagen mit netzbildenden Typ-2-Einheiten dar. 

Tabelle 4 Übersicht zu ersetzender Bewertungskriterien des Anhangs A für Erzeugungsanlagen mit 
netzbildenden Typ-2-Einheiten (Typ-2-EZE, EZSE, Speicher) 

TR 8-Rev.10 

Kapitel 

Kriterium TR 8-

Beiblatt 

10.1 Ka-

pitel 

Bemerkung 

A.1.2.2.2.3 

A.2.2.2.2.3 

A.3.2.2.2.3 

Polrad- bzw. Netzpendelungen G.3.2.1 

Für Typ-2-Einheiten 

wird A.1.2.4.2.2, 

A.2.2.4.2.2 und 

A.3.2.4.2.2 jeweils er-

setzt durch G.3.2.1 

A.1.2.4.2.3 

A.2.2.4.2.3 

A.3.2.4.2.3 

Verfahren zur Blindleistungsbe-

reitstellung 
G.3.2.2 

A.1.2.4.2.3, A.2.2.4.2.3 

und  

A.3.2.4.2.3 werden je-

weils ersetzt durch 

G.3.2.2. 

A.1.2.5.1.3 

A.2.2.5.1.3 

A.3.2.5.1.3 

Allgemeines und Netzsicher-

heitsmanagement 

G.3.2.3.1 

G.3.2.3.2 

G.3.2.3.3 

A.1.2.5.1.3, A.2.2.5.1.3 

und A.3.2.5.1.3 wer-

den ersetzt durch 

G.3.2.3.1, G.3.2.3.2 

und G.3.2.3.3. 

A.1.2.5.2.3 

A.2.2.5.2.3 

A.3.2.5.2.3 

Wirkleistungsabgabe in Abhän-

gigkeit der Netzfrequenz 

Anforderungen an die Netzsi-

cherheitsbasierte Primärrege-

lung 

G.3.2.4 

A.1.2.5.2.3, A.2.2.5.2.3 

und A.3.2.5.2.3 wer-

den jeweils ersetzt 

durch G.3.2.4. 

A.1.2.7.2.3 

A.2.2.7.2.3 

A.3.2.7.2.3 

Insel-/ Teilnetzbetriebsfähigkeit G.3.2.5 

A.1.2.7.2.3, A.2.2.7.2.3 

und A.3.2.7.2.3 wer-

den bezüglich der 

Teilnetzbetriebsfähig-

keit ersetzt durch 

G.3.2.5. 
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A.1.2.7.3.3 

A.2.2.7.3.3 

A.3.2.7.3.3 

Dynamische Netzstützung 

G.3.2.7.1 

G.3.2.7.2 

G.3.2.7.3 

A.1.2.7.3.3, A.2.2.7.3.3 

und A.3.2.7.3.3 wer-

den ersetzt durch 

G.3.2.7.1, G.3.2.7.2 

und G.3.2.7.3. 

A.1.2.9.1.3 

A.2.2.9.1.3 

A.3.2.9.1.3 

Anforderungen an Simulations-

modelle 

G.3.2.6.1 

G.3.2.6.2 

G.3.2.6.3 

A.1.2.9.1.3, A.2.2.9.1.3 

und A.3.2.9.1.3 wer-

den jeweils ersetzt 

durch G.3.2.6.1, 

G.3.2.6.2 und 

G.3.2.6.3.  

Bemerkungen  

 

G.1.4 KOMPONENTENZERTIFIKAT 

Kapitel A.1.2.4.2.2, A.2.2.4.2.2 und A.3.4.2.2 werden ersetzt durch G.3.3.1.1, G.3.3.1.2 und 

G.3.3.1.3. 

G.1.5 EINZELNACHWEISVERFAHREN (ANLAGENZERTIFIKAT C) 

Besonderheiten bei Anwendung des Anlagenzertifikats C/C1 für Erzeugungsanlagen im An-

wendungsbereich des FNN Hinweises [1] werden im Kapitel G.2.2.1 aufgeführt. 

G.1.6 KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 

Die Kapitel A.1.1.5, A.2.1.5 und A.3.1.5 werden wie folgt ergänzt: 

Sofern im Anlagenzertifikat für den Nachweis des Verhaltens der statischen Spannungshal-

tung der Gesamtanlage ausgewiesen wird, dass dieser im Rahmen der Konformitätserklärung 

nach Verfahren A) [1] messtechnisch erbracht wird, hat die messtechnische Prüfung nach den 

Vorgaben des Abschnitts 5.7.2 [1] durch ein nach DIN EN ISO/IEC 17025 [4] akkreditiertes 

Prüfinstitut zu erfolgen. Der Nachweis gilt als bestanden, sofern für alle durchgeführten Prü-

fungen die Sprungantworten innerhalb der entsprechenden Toleranzbänder liegen und das 

Regelverhalten innerhalb der Toleranzbänder gedämpft verläuft. Als Beginn für die Bewertung 

des Störverhaltens gilt ein Zustand nach initialer Reaktion der Spannungsquellenregelung 

(Typ 2) bzw. des Spannungsreglers (Typ 1). Sofern die Messungen bei einem SCR < 10 durch-

geführt wurden und die Toleranzvorgaben hierbei nicht eingehalten wurden, darf stattdessen 

eine simulative Prüfung nach Kapitel G.3.2.2 zur Konformitätsbewertung herangezogen wer-

den. 

G.1.7 ERWEITERTE KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 

Die Kapitel A.1.1.6, A.2.1.6 und A.3.1.6 werden wie folgt ergänzt: 

Sofern im Anlagenzertifikat für den Nachweis des Verhaltens der statischen Spannungshal-

tung der Gesamtanlage ausgewiesen wird, dass dieser im Rahmen der Konformitätserklärung 

nach Verfahren A) [1] messtechnisch erbracht wird, hat die messtechnische Prüfung nach den 

Vorgaben des Abschnitts 5.7.2 [1] durch ein nach DIN EN ISO/IEC 17025 [4] akkreditiertes 

Prüfinstitut zu erfolgen. Der Nachweis gilt als bestanden, sofern für alle durchgeführten Prü-

fungen die Sprungantworten innerhalb der entsprechenden Toleranzbänder liegen und das 

Regelverhalten innerhalb der Toleranzbänder gedämpft verläuft. Als Beginn für die Bewertung 

des Störverhaltens gilt ein Zustand nach initialer Reaktion der Spannungsquellenregelung 
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(Typ 2) bzw. des Spannungsreglers (Typ 1). Sofern die Messungen bei einem SCR < 10 durch-

geführt wurden und die Toleranzvorgaben hierbei nicht eingehalten wurden, darf stattdessen 

eine simulative Prüfung nach Kapitel G.3.2.2 zur Konformitätsbewertung herangezogen wer-

den. 
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G.2 BEWERTUNGSUMFANG TYP-1-EINHEITEN 

G.2.1 EINHEITENZERTIFIKAT 

G.2.1.1 Allgemeines und Übertragbarkeit 

Der Konformitätsnachweis erfolgt typbasiert und umfasst (i) Herstellererklärung, (ii) ausge-

wählte Messungen am Referenztyp sowie (iii) die Validierung eines Simulationsmodells der 

elektrischen Eigenschaften. 

Grundsatz der Typprüfung und Familienübertragbarkeit 

1. Typbasierter Ansatz: Nicht jede Leistungs- oder Variantenstufe einer Baureihe ist 

messtechnisch zu prüfen. Für jede Typfamilie wird ein Referenztyp definiert und 

messtechnisch untersucht. 

2. Übertragbarkeit innerhalb der Familie: Messergebnisse des Referenztyps dür-

fen – in Summe oder in Teilen – auf weitere Familienmitglieder übertragen werden, 

wenn die nachstehenden Gleichwertigkeits- und Größenkriterien erfüllt sind und ein 

validiertes Simulationsmodell die festgelegten Modelltoleranzen einhält. In diesem 

Fall dürfen die erforderlichen Nachweise (einschließlich FRT und PRNB) auf Basis 

von simulativ erzeugten Messäquivalenten geführt werden. 

TA-Nachweis je Typ: Für jeden Typ (bzw. jede zertifizierungsrelevante Typausprägung) ist 

ein vollständiger Nachweis der Anlaufzeitkonstanten inkl. Messung bzw. einer Validierung des 

Berechnungsverfahrens zur Ermittlung der Anlaufzeitkonstanten durch die Zertifizierungs-

stelle zu führen. Voraussetzung für die Validierung des Verfahrens ist die Nachvollziehbarkeit 

der durch den Hersteller herangezogenen Berechnungsmethode im Rahmen einer Hersteller-

erklärung. Die Nachvollziehbarkeit durch die Zertifizierungsstelle ist dann gegeben, wenn die 

Angabe des Massenträgheitsmoments des gesamten EZE-Antriebsstrangs auf Basis einer 

Mehrkörper-Simulations-Modellbeschreibung inklusive der erforderlichen Parameteranga-

ben bzw. entsprechender Simulationsberichte in der Herstellererklärung enthalten sind. Dies 

hat folgendes zu beinhalten: 

• die Massenträgheitsmomente der einzeln abgegrenzten Komponentenbaugruppen 

(z. B. Drehschwingungsdämpfer, Kurbelwelle, Zylinderbaugruppe, Schwungrad, Elas-

tische Kupplung, Generator, etc.) des vollständigen Wellenstrangs, 

• die Topologie des Modells (z. B. mehrere Komponenten durch Getriebe verbunden), 

• die Nenndrehzahl der einzelnen Komponenten. 

Voraussetzungen für die Übertragbarkeit 

Die Übertragbarkeit der Messergebnisse des Referenztyps auf weitere Einheiten ist gegeben, 

wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

1. Technische Gleichwertigkeit 

Ausführung, regelungstechnisches Konzept und die für die elektrischen Eigenschaf-

ten maßgebende Software/Parametrierung sind technisch gleichwertig. Austausch-

bare Komponenten (z. B. Erregung, AVR/PSS-Funktionen, Schutzkonzepte, Wand-

ler, Messketten) dürfen keine netzrelevanten Abweichungen verursachen. Änderun-

gen am Steuer-/Regelcode zwischen vermessenem Referenztyp und restlicher 

Typfamlie sind zu dokumentieren und hinsichtlich Auswirkung auf das elektr. Ver-

halten zu bewerten. 

2. Leistungsbereich / Skalierung 

Es liegen Messergebnisse für kleinste und größte Leistungsvariante der Familie vor 

oder die zu zertifizierende Einheit liegt im zulässigen Skalierungsintervall: 
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Sn der zu zertifizierenden Einheit muss zwischen dem 1/√10--fachen und dem √10-

fachen der vermessenen Einheit liegen. 

Nachweisführung für FRT und PRNB via Simulationsmodell 

Die Übertragbarkeit für FRT (Fault-Ride-Through) und PRNB kann modellbasiert unter-

sucht werden. Dafür müssen die folgenden Anforderungen eingehalten werden: 

1. Validiertes Simulationsmodell 

Das Einheitenmodell (Zeitbereich, geeignete Modelltiefe für Synchrongenerator + 

Erregung/AVR, ggf. Turbinen-/Antriebsstrang, ggf. Schutz/Begrenzer sofern für die 

Übertragung der Prüfergebnisse notwendig) ist gegen die Messung des Referenztyps 

zu validieren. Die Validierungskriterien des FNN Hinweises [1] müssen für die PRNB 

und die Anlaufzeitkonstante eingehalten werden.  

2. Parametrierung aus Herstellerunterlagen 

Die Parametrierung (z. B. AVR/PSS-Parameter, Begrenzer, Sättigungen, Kurz-

schlussreaktanzen, Zeitkonstanten, Trägheiten, Dämpfung, Schutzschwellen) erfolgt 

nachprüfbar auf Basis der Datenblätter und Einstelllisten. Skalierungen und Um-

rechnungen der Parameter zwischen realer Einheit und Simulationsmodell sind zu-

lässig. 

Sind (1)–(2) erfüllt, dürfen FRT- und PRNB-Nachweise für nicht vermessene Familienmit-

glieder vollständig simulativ erbracht werden. Ergänzende Verifikationsmessungen sind nur 

erforderlich, falls das Modell außerhalb der Toleranzen liegt oder wesentliche Gleichwertig-

keitsannahmen nicht erfüllt sind. 

Vorgehensmodell (Prozessschritte) 

1. Familiendefinition & Referenztyp: Abgrenzung der Typfamilie, Festlegung des 

Referenztyps, Dokumentation von Hardware-/Software-Ständen. 

2. Messprogramm Referenztyp: Zielgerichtete Messungen für Model-Validierung 

(inkl. FRT-relevanter Transienten, PRNB-Szenarien, quasistationäre Punkte). 

3. Modellaufbau & -validierung: Parametrierung aus Herstellerdokumentation; 

Validierung gegen Messdaten gemäß Modelltoleranzen. 

4. Gleichwertigkeitsprüfung: Evidenz für technische Gleichwertigkeit der Famili-

enmitglieder gemäß Herstellererklärung. Zusätzliche Dokumente wie z. B. Stücklis-

ten können zur weiteren Erläuterung beigefügt werden.  

5. Skalierungsprüfung: Nachweis, dass Sn der zu zertifizierenden Einheit in dem zu-

lässigen Intervall liegt. 

6. Nachweise FRT/PRNB simulativ: Simulation und Bewertung der geforderten 

Prüf-Szenarien mit validiertem Modell. 

7. TA-Konformität je Typ: Zusammenführen der Herstellererklärung, Übertragbar-

keitsbegründung und Modellnachweise. 

8. Dokumentation & Rückverfolgbarkeit: Vollständige Doku von Annahmen, Pa-

rametern, Softwareständen, Mess-/Simulationsberichten, Vergleichsplots und Kon-

formitätsmatrix. 
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Abgrenzungen und Sonderfälle 

• Wesentliche Änderungen zwischen Referenztyp und Typfamilie oder innerhalb 

der Typfamilie beenden die Gleichwertigkeit. In diesem Fall ist eine erneute Mess-

teilverifikation/Modellvalidierung erforderlich. 

• Netzabhängigkeiten (z. B. Kurzschlussleistung/Impedanzwinkel) sind im Modell 

zu berücksichtigen, soweit erforderlich; gewählte Netzabhängigkeiten müssen die im 

FNN Hinweis [1] und in den TAR [7] [8] [9] definierten Evaluierungsschritte abde-

cken. 

G.2.1.2 Verhalten bei steilen Frequenzgradienten (RoCoF) 

Anforderung Nachweis Mitgeltende Dokumente Voraussetzungen 

4.1.1.1 [1] 5.4.3.1 [1] FNN Hinweis Netzbil-

dende Eigenschaften 

VDE-AR-N 4110 

VDE-AR-N 4120 

VDE-AR-N 4130 

Herstellererklärung 

Bemerkungen   

Allgemein gilt: 

Nr. Bewertungskriterien Akzeptanzkriterium 

1 Die nach Abschnitt 4.1.1.1 [1] geforderten RoCoF-
Werte können ohne Netztrennung durchfahren 
werden. 

• ± 2,0 Hz/s für ein gleitendes Zeitfenster 
von 0,5 s, 

• ± 1,5 Hz/s für ein gleitendes Zeitfenster 
von 1 s und  

• ± 1,25 Hz/s für ein gleitendes Zeitfenster 
von 2 s. 

Hinweis: Aktuell gibt es kein anerkanntes Nach-
weisverfahren für das Verhalten bei steilen Fre-
quenzgradienten. An einem solchen wird derzeit 
gearbeitet. Sobald dieses final vorliegt, wird das 
Akzeptanzkriterium entsprechend angepasst. 

Herstellererklärung 

mit der Angabe ist er-

folgt. 

2 Sofern das Bewertungskriterium nach Nr. 1 nicht 
erfüllt ist, sind die Rahmenbedingungen für die 
Erfüllung der Anforderungen ausgewiesen. 

Wahr 
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G.2.1.3 Nachweis der Anlaufzeitkonstanten 

Anforderung Nachweis Mitgeltende Dokumente Voraussetzungen 

4.1.1.2 [1] 5.4.3.2 [1] FNN Hinweis Netzbil-

dende Eigenschaften 

TR 3 

Prüfbericht, Hersteller-

erklärung 

Bemerkungen Nachweis der Massenträgheitsmomente / Anlaufzeitkonstanten für 

netzbildende Typ-1-Einheiten: 

• Generator mit Erregereinrichtung: Herstellererklärung 

• Zusätzliche Schwungmasse (inkl. generatorseitiger 
Kupplung, falls vorhanden): Herstellererklärung  

• Kompletter Wellenstrang (Generator, Turbine, 
Schwungmasse etc.): messtechnischer Nachweis 

Allgemein gilt: 

Nr. Bewertungskriterien Akzeptanzkriterium 

Generator und zusätzliche Schwungmasse 

1 Die Massenträgheitsmomente (kgm²) bzw. Anlauf-
zeitkonstanten (TA) für: 

• den Generator mit Erregereinrichtung 

• die zusätzliche Schwungmasse einschließ-
lich der generatorseitigen Kupplung (sofern 
vorhanden) 

sind fachlich nachvollziehbar ausgewiesen. 

Hinweis: TA = 2 H 

Hinweis: Als Bezugsgröße für die Anlaufzeitkon-

stante ist die Scheinleistung des Generators zu ver-

wenden. 

Angabe ist erfolgt und 

fachliche Nachvoll-

ziehbarkeit ist gege-

ben. 

1.1 Die Massenträgheit des Generators wird entweder: 

• nachvollziehbar auf Basis von Konstrukti-
ons- und Materialkenngrößen angegeben, 
oder 

• durch eine Auslaufprüfung nach den gülti-
gen Maschinenstandards (z. B. nach IEC 
60034-4-1) 

ermittelt. 

Hinweis: Bei der Auslaufprüfung dürfen die Mas-

senträgheiten der Erregereinrichtung und anderer 

im Phasenschieberbetrieb fest gekoppelte Teile des 

Wellenstrangs inkludiert werden. 

Wahr 
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1.2 Das Verfahren zur Ermittlung der Massenträgheits-
momente bzw. Anlaufzeitkonstanten des Generators 
sind beschrieben. Im Falle eines Auslaufversuchs, 
sind zusätzlich x-t-Diagramme angegeben. Die bei 
der Ermittlung der Anlaufzeitkonstanten inkludier-
ten Komponenten des Wellenstrangs sind aufge-
führt. 

Wahr 

2 Sofern sich auf gültige Normen bezogen wird, wer-
den die Verfahren normenkonform durchgeführt. 

Normenkonformität 

ist gegeben 

Anlaufzeitkonstante des vollständigen Wellenstrangs 

3 Die messtechnische Auswertung ist plausibel be-
schrieben. 

Wahr 

4 Abweichungen zu den Herstellerangaben werden 
bewertet. 

Wahr 

5 Die Herstellerangaben und messtechnisch ermittel-
ten Werte sind ausgewiesen.  
Der messtechnisch ermittelte Werte für den voll-
ständigen Wellenstrang weicht um maximal 10 % 
von den Herstellerangaben ab und bestätigt damit 
die Herstellerangabe. 

Wahr 

|1 −
Messwert

Herstellerangabe
|

≤ 0,1 

5.1 Die Begründung für die abschließende Festlegung 
des Wertes von TA im Nachweisverfahren liegt vor. 

Wahr 

 

G.2.1.4 Verhalten bei Über- und Unterfrequenz (Netzsicherheitsba-
sierte Primärregelung) 

Anforderung Nachweis Mitgeltende Dokumente Voraussetzungen 

4.1.2 [1] 5.4.3.3.2 [1] FNN Hinweis Netzbil-

dende Eigenschaften 

Prüfbericht, Hersteller-

erklärung 

Bemerkungen Die folgenden Prüfpunkte 1 bis 10 sind für den Referenztyp auf Ba-

sis des Prüfberichts zu evaluieren. Für alle nicht vermessenen Ein-

heiten der Typfamilie müssen die Prüfpunkte 1, 2, 3, 4, 5, 7 bis 8.3 

mittels validiertem Simulationsmodell geprüft werden. 

Allgemein gilt: 

Nr. Bewertungskriterien Akzeptanzkriterium 

Prüfbedingungen 

1 Der Schaltzustand des Kuppelschalters des Prüf-
lings mit dem Netz bzw. Netzemulator wird dem 
Prüfling nicht signalisiert.  

Wahr 

2 Alle Prüfungen werden mit dem Standardwert der 
Statik durchgeführt. 

Wahr 
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3 Vor Öffnung des Kuppelschalters in Messung 1 be-
findet sich der Prüfling in einem Arbeitspunkt bei 
cos φ ≈ 1 bzw. Q ≈ 0.  

Wahr 

4 Die Spannungsregelung der EZE ist so parametriert, 
dass die durchzuführenden Laständerungen zu 
möglichst geringen, transienten Spannungsabwei-
chungen führen und ein gedämpftes Verhalten ge-
währleistet ist. Der spannungsbedingte Selbstregel-
effekt beträgt stationär und während des dynami-
schen Ausgleichsvorgangs weniger als 5 % bezogen 
auf die Bemessungswirkleistung der EZE. Eine 
Überschreitung dessen wird ausgewiesen.  

Hinweis: Eine Änderung der Leistung der Last wäh-

rend der Prüfung sollte auf 5 % beschränkt werden. 

Wahr 

5 Die vorgegebene Anfangswirkleistung wird mit ei-
ner Toleranz von ± 5 % P

b inst
 eingehalten. Die Ab-

weichung wird bei der Auswertung berücksichtigt. 

Wahr 

6 Es wird in einer Herstellererklärung bestätigt und 

beschrieben (Blockschaltbilder, Parameter), dass 

die netzsicherheitsbasierte Primärregelung mit ei-

ner proportionalen Frequenzregelung ausgeführt 

ist. 

Angabe liegt vor 

6.1 Durch das Bestehen der Messungen 1 bis 4 wird 

festgestellt, dass die netzsicherheitsbasierte Primär-

regelung mit einer proportionalen Frequenzrege-

lung ausgeführt ist. 

Wahr 

Messung 1 – Fallen in die Fiktive Insel  

7 Es ist zu prüfen und nachzuweisen, dass die Mes-
sung gemäß den folgenden Vorgaben durchgeführt 
wurde: 
 
Ausgangsbedingung:  

• Netzparallelbetrieb bei P
b inst

 

Einstellung der Last des Fiktiven Inselnetzes 

Grundfall: unterer Grenzwert des Stellbereichs nach 
Tabelle 15 [1], maximal jedoch 55 % P

b inst bei Nenn-

spannung. 

Wiederholungen:  

Die Last wird vor dem Fallen in die Fiktive Insel 
eingestellt auf:  

• 65 % P
b inst

 des Prüflings,  

• 75 % P
b inst

 des Prüflings,  

• 85 % P
b inst

 des Prüflings und  

• P
Emin,E

 des Prüflings.  

Wahr 
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In Strich 4 wird der Arbeitspunkt des Prüflings so 
eingestellt, dass sich beim Öffnen des Kuppelschal-
ters eine Leistungsreduktion um 45 % P

b inst
 ergibt. 

 
Bedingung 
Es werden alle oben genannten Lastpunkte geprüft. 

Hinweis: Der Prüfschritt Strich 4 findet nur dann 

statt, wenn er nicht bereits durch vorherige Prüfun-

gen geprüft wurde.  

Die Messung ist jeweils zwei Mal mit identischer 
Einstellung des Prüflings und des Prüfaufbaus 
durchgeführt worden. 

7.1 Im Falle von Verbrennungsmotoren mit Gemisch-
bildung gilt abweichend von Nr. 7:  
Die Last wird vor dem Fallen in die Fiktive Insel 
eingestellt auf: 

• 100 % P
b inst

 - ∆P (wobei ∆P ≥ 5 % P
b inst

), 

• 65 % P
b inst 

des Prüflings,  

• 75 % P
b inst

 des Prüflings,  

• 85 % P
b inst

 des Prüflings und  

• P
Emin,E

 des Prüflings.  

Der Prüfling wird dabei jeweils so eingestellt, dass 
beim Übergang in die Fiktive Insel ein Sprung von 
∆P ≥ 5 % P

b inst
 erfolgt.  

Wahr 

7.2 Der Frequenzverlauf des Prüflings erfüllt die folgen-
den Kriterien:  

• der Frequenzwert 52,5 Hz wird maximal 
0,1 s überschritten,  

• der Frequenzwert 51,5 Hz wird maximal 
10 s überschritten, und 

• das Einschwingverhalten der gemessenen 
Frequenz/Drehzahl erfüllt das geforderte 
Dämpfungsmaß von D ≥ 0,06.  

Im Falle von Verbrennungsmotoren mit Gemisch-

bildung darf alternativ je nach Können und Vermö-

gen eine maximale transiente Frequenz von über 

52,5 Hz bzw. von unter 47,5 Hz zugelassen werden. 

Wahr 

Messung 2 – Unbeschränkter Stellbereich 

8 Der Test findet im Fiktiven Inselnetz statt.  
Die in den Prüfschritten aufgeschalteten Last-
sprünge entsprechen den Vorgaben nach Tabelle 14 
[1]. Die Stufen werden mit einer Genauigkeit von 
±2 % P

b inst
 eingestellt.  

Wahr 

8.1 Der Drehzahlverlauf des Prüflings erfüllt jeweils die 
Anforderungen an das Dämpfungsmaß von D ≥ 
0,06. Das Dämpfungsmaß wird entsprechend der 
Vorgaben bestimmt. 

Wahr  

D ≥ 0,06 
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8.2 Die transient zulässigen Frequenzgrenzen von 
52,5 Hz und 47,5 Hz werden nicht über- bzw. unter-
schritten. 
Im Falle von Verbrennungsmotoren mit Gemisch-
bildung darf alternativ je nach Können und Vermö-
gen eine maximale transiente Frequenz von über 
52,5 Hz bzw. von unter 47,5 Hz zugelassen werden. 

Wahr 

Messung 3 – Frequenzvorgabe 

9 Bei Messung 3 werden die Messpunkte mit einer 
Genauigkeit von ± 10 mHz angefahren.  

Wahr 

9.1 Ausgangspunkt für die Messungen ist bei Fre-
quenzerhöhung P

b inst
. Ausgehend von Nennfre-

quenz, werden die folgenden Frequenzschritte im 
Überfrequenzbereich simuliert: 

• tatsächliche Frequenz + 300 mHz  

• tatsächliche Frequenz + 800 mHz  

• tatsächliche Frequenz + 1,3 Hz 

• tatsächliche Frequenz + 300 mHz  

• tatsächliche Frequenz + 0 Hz . 
Ausgangspunkt für die Messungen ist bei Frequenz-
reduktion P

Emin,E
. Ausgehend von Netzfrequenz, 

werden die folgenden Frequenzschritte im Unterfre-
quenzbereich simuliert: 

• tatsächliche Frequenz - 300 mHz  

• tatsächliche Frequenz - 800 mHz  

• tatsächliche Frequenz - 2 Hz 

• tatsächliche Frequenz - 300 mHz  

• tatsächliche Frequenz - 0 Hz. 

 

9.2 Die stationären Endwerte der Wirkleistung weichen 
um maximal ±5 % der zu erwartenden Leistungsän-
derung oder ±0,5 % P

b inst
 von den aus der einge-

stellten Statik resultierenden Werten ab. 

Wahr 

9.3 Die ermittelten Stellgeschwindigkeiten des be-
schränkten Stellbereichs entsprechen mindestens 
den Werten nach Tabelle 15 [1].  

Wahr 

Messung 4 – maximale Unempfindlichkeit / Umkehrspanne 

10 Die maximale Unempfindlichkeit wird nach FGW 
TR 3 Rev. 26 (oder neuer), Kapitel 7.2.1.6 bzw. 
7.2.2.3.3 [6] ermittelt und entspricht dem geforder-
ten Grenzwert von ±10 mHz mit einer maximalen 
Abweichung von ±20 % (bzw. max. ±2 mHz Tole-
ranz). 

Wahr 
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G.2.1.5 Simulationsmodelle 

G.2.1.5.1 Anforderungen an Simulationsmodelle 

Anforderung Nachweis Mitgeltende Dokumente Voraussetzungen 

11.2.6 (TAR) 

 

11.2.6 (TAR) 

 

TR 4 Validierte EZE-Modelle 

für den Netzfehlerfall 

und den Normalbetrieb 

setzen Messergebnisse 

nach 11.2.4, 11.2.5, 11.2.7 

und 11.2.10 der jeweils 

anzuwendenden TAR vo-

raus. 

5.4.2.2 [1] 5.4.2.2 [1] FNN Hinweis Netzbil-

dende Eigenschaften 

Validierte EZE-Modelle 

für die korrekte Abbil-

dung des Verhaltens bei 

Über- und Unterfre-

quenz sowie der Anlauf-

zeitkonstanten des ge-

samten Wellenstrangs 

setzen Messergebnisse 

nach Abschnitt 5.4.3.3.2 

bzw. 5.4.3.2.3 [1] voraus. 

Bemerkungen Für Typ-1-Einheiten, die für die Teilnahme am Momentanreserve-

markt vorgesehen sind, sind grundsätzlich die Anforderungen an 

Simulationsmodelle nach TR 4 Rev. 10 [10] Kapitel 8 zu erfüllen.  

Zusätzlich gelten für die Validierung der EZE-Modelle für die kor-

rekte Abbildung des Verhaltens bei Über- und Unterfrequenz 

(netzsicherheitsbasierte Primärregelung) sowie der Anlaufzeitkon-

stanten die Vorgaben an Simulationsmodelle und Modellgenauig-

keiten nach Abschnitt 5.4.2.2.2 [1] bzw. nach Abschnitt 5.4.2.2.1 

[1]. Die Modelle sind entsprechend dieser Abschnitte zu validieren, 

sofern der relevante Netzbetreiber Simulationsmodelle für die Typ-

1-Einheit anfordert. 

Allgemein gilt: 

Nr. Bewertungskriterien Akzeptanzkriterium 

Allgemeine Anforderungen 

1  Funktionsumfang der Modelle entspricht mindestens 

Kapitel 11.2.6.2. 

Wahr 

2  Modelle für den Netzfehlerfall sind als Effektivwert-

modelle ausgeführt. In Sonderfällen ist die Verwen-

dung von EMT-Modellen gestattet. 

Wahr. Sofern in begrün-

deten Fällen EMT-Mo-

delle verwendet werden, 

wurden die 
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Berechnungsergebnisse 

auf Robustheit geprüft. 

2.1  Modelle für den Netzfehlerfall bilden das Mit-, Ge-

gen- und Nullsystem ab.  

Wahr. Unsymmetrische 

Fehler sind darstellbar.  

2.2  Modelle für den Netzfehlerfall können aus einem be-

liebigen quasistationären Arbeitspunkt das Verhalten 

bei einem Fehler im überlagerten Netz und die Rück-

kehr zum quasistationären Betrieb abbilden.  

Wahr  

 

2.3  Modelle für den Netzfehlerfall umfassen mindestens 

die EZE und Schutzeinrichtungen, sofern diese Teil 

der EZE sind.  

Wahr  

 

2.4  Die zeitliche Schrittweite beträgt maximal 10 ms. Bei 

Einsatz einer automatischen Schrittweitenanpassung 

beträgt die maximale Schrittweite höchstens 0,2 s. 

Wahr  

3  Modelle für den Normalbetrieb bilden alle Einstell-

zeiten und -genauigkeiten hinsichtlich Wirk- und 

Blindleistung gemäß den jeweiligen Anforderungen 

ab. 

Wahr  

3.1  Die Differenz aus den gleitenden 5-Sekunden-Mit-tel-

werten für simulierte und gemessene Wirk- und 

Blindleistungen im Normalbetrieb bleiben unter gege-

benen Grenzen. 

Simulationen wurden nach TR 4 durchgeführt und 

die entsprechenden Toleranzen können eingehalten 

werden. 

Wahr  

 

4  EZE-Modelle wurden Plausibilisierungstests nach 

[10] für die Verwendung in weiteren Arbeitspunkten 

unterzogen. Bei gleichen Lastfluss-Ausgangszustän-

den müssen reproduzierbare Ergebnisse sichergestellt 

werden. 

Wahr  

5  Der Spannungsregler und dessen Modell dürfen zur 

Übertragung auf weitere EZE nach 11.2.1 nicht verän-

dert werden. 

Wahr 

6  Die Modelldokumentation umfasst alle Funktionalitä-

ten, Schnittstellen und wesentliche Einstellgrößen des 

EZE-Modells mit zulässigen Einstellbereichen. 

Wahr 

7  Zugehörige Einstellgrößen in der Anlagensteuerung 

der EZE sind dokumentiert. 

Wahr 

8  Einbindung und Anwendung des Modells in der ge-

nutzten Simulationsumgebung sind eindeutig be-

schrieben. 

Wahr 
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9  Im Einzelnachweisverfahren erfolgt die Validierung 

der EZE-Modelle anhand TR 4. Diese Validierung ist 

Teil der erweiterten Konformitätserklärung. 

Wahr 

10  Die Anforderungen an die Übertragbarkeit von Simu-

lationsmodellen aus 11.2.5.3 sind erfüllt. 

Wahr 

 

Nr. Weitere Nachweise Akzeptanzkriterium 

Allgemeine Modellanforderungen 

A  Validierung der EZE-Modelle für den Netzfehlerfall 

anhand von Messungen nach 11.2.5 und 11.2.10 ge-

mäß den Vorgaben der TR 4 durch eine nach DIN EN 

ISO / IEC 17065 [3] entsprechend akkreditierte Zerti-

fizierungsstelle erfolgt.  

Wahr 

B  Validierung der EZE-Modelle für den Normalbetrieb 

anhand von Messungen nach 11.2.4 und 11.2.7 gemäß 

den Vorgaben der TR 4 durch eine nach DIN EN ISO 

/ IEC 17065 [3] entsprechend akkreditierte Zertifizie-

rungsstelle erfolgt.  

Wahr 

Anforderungen zum Nachweis der Eigenschaften nach [1] 

C  Validierung der EZE-Modelle für die korrekte Abbil-

dung des Verhaltens bei Über- und Unterfrequenz 

(netzsicherheitsbasierte Primärregelung) anhand von 

Messungen nach Abschnitt 5.4.3.3.2 [1] gemäß Ab-

schnitt 5.4.2.2.2 und falls erforderlich der TR 4 [10] 

bzw. deren Beiblatt 10.1 durch eine nach DIN EN ISO 

/ IEC 17065 [3] entsprechend akkreditierte Zertifizie-

rungsstelle erfolgt. 

Wahr 

D  Validierung der EZE-Modelle für die korrekte Abbil-

dung der Anlaufzeitkonstanten des gesamten Wel-

lenstrangs anhand von Messungen nach Abschnitt 

5.4.3.2.3 [1] gemäß Abschnitt 5.4.2.2.1 [1] und falls er-

forderlich der TR 4 [10] bzw. deren Beiblatt 10.1 

durch eine nach DIN EN ISO / IEC 17065  [3] ent-

sprechend akkreditierte Zertifizierungsstelle erfolgt. 

Wahr 

G.2.1.5.2 Modellvalidierung der PRNB und Anlaufzeitkonstante 

Anforderung Nachweis Mitgeltende Dokumente Voraussetzungen 

5.4.2.2.1 [1] 

5.4.2.2.2 [1] 

 -  

 

FNN Hinweis Netzbil-

dende Eigenschaften 

TR 4 Anhang E.5.2 

Messbericht nach [1]  

Modellvalidierung des 

Modellerstellers  
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TR 3 Dokumentation des Si-

mulationsmodells gemäß 

TR 4  

Bemerkungen Für netzbildende Typ-1-Einheiten ist bezüglich der Anforderun-

gen an Simulationsmodelle und Modellgenauigkeiten mit Bezug 

auf den Nachweis der Anforderungen an die netzsicherheitsba-

sierte Primärregelung nach Abschnitt 5.4.3.3 [1] sowie den Nach-

weis der Anforderungen zur Anlaufzeitkonstante nach Abschnitt 

5.4.3.2.3 [1] die FGW TR 4 Rev. 10 [10] Kapitel E.5.2 heranzuzie-

hen. Entsprechend sind die geforderten vom Standardverfahren 

nach FGW TR 8 Rev. 10 abweichenden Anforderungen an Simu-

lationsmodelle und Modellgenauigkeiten in den folgenden Be-

wertungskriterien zu Grunde zu legen.  

Das durch den Hersteller vorzulegende Simulationsmodell ist be-

züglich der Modellierung der netzsicherheitsbasierten Primärre-

gelung sowie des gesamten Wellenstrangs an der betriebsbereiten 

Anlage zu verifizieren. Zu diesem Zweck sind definierte Tests an 

der Erzeugungseinheit vorzunehmen (Abschnitt 5.4.3.3.2 und 

5.4.3.2.3). Grundsätzlich ist dabei sicherzustellen, dass das Simu-

lationsmodell verifiziert werden kann. 

Auf Basis dieser Tests wird mit dem durch den Hersteller bereit-

gestellten Simulationsmodell eine Modellvalidierung hinsichtlich 

der oben genannten Anforderungen durchgeführt. 

Hierbei sind die Testergebnisse bzw. Testverläufe mit entspre-

chenden Simulationen auf Basis des Simulationsmodells zu ver-

gleichen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass Simulationen je-

weils auf die absoluten Anfangszustände der Tests zu initialisie-

ren sind. Der Vergleich von Messung und Simulation hat jeweils 

den eingeschwungenen Anfangszustand wie auch den einge-

schwungenen Endzustand mit einzubeziehen.  

Die Zertifizierungsstelle hat zu überprüfen, ob die aufgeführten 

Messungen vollständig durchgeführt und dokumentiert wurden. 

Die oben genannten Anforderungen an die Genauigkeit der Simu-

lationsmodelle sind von der Zertifizierungsstelle zu bewerten. Die 

Bewertung durch die Zertifizierungsstelle erfordert eine vollstän-

dige Durchführung der für die netzsicherheitsbasierte Primärre-

gelung bzw. den gesamten Wellenstrang relevanten Validierungs-

schritte durch diese. Darüber hinaus ist die Modellvalidierung 

von der Zertifizierungsstelle zu plausibilisieren.  

Die Plausibilisierung der Modellvalidierung durch die Zertifizie-

rungsstelle erfolgt auf der Basis einer „Dokumentation der EZE-

Validierung“, die Bestandteil der Einheitenzertifizierung ist und 

in einem getrennten Kapitel darzustellen ist. 

Allgemein gilt: 

Nr. Bewertungskriterien Akzeptanzkriterium 

Anlaufzeitkonstante des vollständigen Wellenstrangs 
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1  Es erfolgt eine plausible messtechnische Auswertung 

nach Abschnitt 5.4.3.2.3 [1]. 

Wahr 

2  Die Anlaufzeitkonstante des gesamten Wellenstrangs 

gemäß Herstellerangaben wird im Simulationsmodell 

verwendet.  

Wahr, ggf. liegt Begrün-

dung und Angabe vor  

2.1  Für den Fall, dass die ermittelte Anlaufzeitkonstante 

nicht dem Herstellerwert innerhalb zul. Toleranz ent-

spricht, sind die Abweichungen zwischen messtechni-

schem Wert und Herstellerangabe bewertet.  

Wahr 

Über- und Unterfrequenzverhalten (Netzsicherheitsbasierte Primärregelung) 

3  Die in Abschnitt 5.4.3.3.2 [1] beschriebene Prüfung 

(Messung 1 und 3) wird simulativ für das EZE-Modell 

durchgeführt und nach den Vorgaben des Abschnitts 

5.4.3.3.2.3 [1] sowie ergänzend nach Abschnitt 

5.4.2.2.2 [1] ausgewertet. 

Wahr 

4  Die Initialisierung des Simulationsmodells der EZE 

erfolgt bezüglich Wirkleistungsabgabe, Drehzahl, 

Blindleistungseinspeisung und Generatorspannung 

auf den Startpunkt der Messungen.  

Wahr 

4.1  Die jeweiligen Zwischengrößen (wie Ausgangssignal 

des Primärreglers und Position der Stellglieder) – so-

fern diese im Modell abgebildet sind - liegen inner-

halb der zulässigen Toleranzen nach FGW TR 4 Rev. 

10, Kapitel E.5.2.1.1. 

Wahr 

4.2  Der Betriebsmodus der Generatorregelung wie auch 

der Regelung der Antriebseinheit werden entspre-

chend der Messbedingungen nach Abschnitt 

5.4.3.3.2.2 [1] gewählt.  

Wahr 

5  Der Wert der Statik des Simulationsmodells wird ent-

sprechend der Vorgaben nach Abschnitt 5.4.2.2.2 [1] 

ermittelt. Der Wert der Statik entspricht dem in der 

EZE eingestellten Wert mit einer maximalen Abwei-

chung von ± 5 %. 

Wahr 

6  Die Wirkleistungsstellgeschwindigkeiten des be-

schränkten Stellbereichs entsprechen mindestens den 

Kennwerten nach Tabelle 15 [1]. 

Wahr 

7  Die Dämpfung des simulativ ermittelten Einschwing-

vorgangs der Frequenz bzw. Drehzahl wird nach den 

Vorgaben nach Abschnitt 5.4.2.2.2 [1] ermittelt. Das 

simulativ ermittelte Dämpfungsmaß der PRNB sowie 

die Frequenz des Einschwingvorgangs der Drehzahl 

entspricht dem messtechnisch ermittelten Wert mit 

Wahr 
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einer maximalen Abweichung von ± 15 % gegenüber 

dem messtechnisch ermittelten Wert. 

Alternativ zum Dämpfungsmaß darf auch das ent-

sprechende Amplitudenverhältnis direkt ausgewertet 

werden unter Berücksichtigung der Genauigkeit von ± 

15 % des messtechnisch ermittelten Amplitudenver-

hältnisses. 

7.1  Falls das Verfahren nach FGW TR 4 Rev. 10, Kapitel 

E.5.2.1.1 Punkt 2 Absatz (3) angewendet wird, liegt die 

Frequenz des Simulationsmodells der netzbildenden 

Einheit innerhalb des nach FNN Hinweis Abschnitt 

5.4.2.2.2 zulässigen Toleranzbandes. 

Wahr 

G.2.2 – EINZELNACHWEISVERFAHREN 

G.2.2.1 Anlagenzertifikat C/C1 - Grundsätzliche Vorgehensweise bei 
der Bewertung nach NAR 

Die Evaluierung und Bewertung der EZE / EZA sowie deren Komponenten erfolgt abhängig 

von der jeweiligen anzuwendenden NAR auf der Basis der Anhänge A.1, A.2 oder A.3 der vor-

läufigen Konformitätsstudie. Hierbei ist zu beachten, dass z. T. die Evaluierungs-/ Bewer-

tungsschritte der Komponenten zu berücksichtigen sind. 

Folgende Evaluierungs-/ Bewertungsschritte sind, abweichend von den Festlegungen in den 

Anhängen A.1, A.2, A.3 und G.2 auf der Basis von Herstellerangaben durchzuführen: 

• A.1.2.2.1 / A.2.2.2.1 / A.3.2.2.1 Quasistationärer Betrieb  

• A.1.2.3.1 / A.2.2.3.1 / A.3.2.3.1 Schnelle Spannungsänderungen  

• A.1.2.3.2 / A.2.2.3.2 / A.3.2.3.2 Flicker  

• A.1.2.3.3 / A.2.2.3.3 / A.3.2.3.3 Oberschwingungen, Zwischenharmonische  

• A.1.2.3.5 / A.2.2.3.5 / A.3.2.3.5 Unsymmetrien  

• A.1.2.6.1 / A.2.2.6.1 / A.3.2.6.1 Schwarzstartfähigkeit  

• A.1.2.6.2 / A.2.2.6.2 / A.3.2.6.2 Zuschaltbedingungen  

• A.1.2.7.2 / A.2.2.7.2 / A.3.2.7.2 | G.1.4 / G.2.3.2 (Achtung: Einheiten- und Anlagenteil 

nach [2] wird durch G.X ersetzt) Insel- und Teilnetzbetriebsfähigkeit  

• A.1.2.7.4 / A.2.2.7.4 / A.3.2.7.4 Beitrag zum Kurzschlussstrom; zusätzlich TR 4 An-

hang E.6.4.1.1 beachten  

• G.2.1.2 Verhalten bei steilen Frequenzgradienten (RoCoF) 

• G.2.1.3 Nachweis der Anlaufzeitkonstanten 

Folgende Evaluierungs-/Bewertungsschritte sind, abweichend von den Festlegungen in den 

Anhängen A.1, A.2, A.3 und G.2 auf der Basis von Simulationen mit Simulationsmodellen, die 

auf Herstellerangaben beruhen, durchzuführen: 

• A.1.2.2.2 / A.2.2.2.2 / A.3.2.2.2 Polrad und Netzpendelungen (siehe auch dynamische 

Netzstützung) ; zusätzlich TR 4 Anhang E.6.4.2.4  

• A.1.2.4.1 / A.2.2.4.1 / A.3.2.4.1 | G.2.3.3.1 / G.2.3.3.2 / G.2.3.3.3 (Achtung: Anlagenteil 

nach [2] wird durch G.X ersetzt) Blindleistungsbereitstellung; zusätzlich TR 4 Anhang 



FGW TR 8  
Beiblatt 10.1 

 

 

 

 38/181 
 

E.6.4.1.2, E.6.4.2 E.6.4.2.1, E.6.4.2.1.1, E.6.4.2.1.2, E.6.4.2.1.3 und E.6.4.2.1.4 beach-

ten 

• A.1.2.5.1 / A.2.2.5.1 / A.3.2.5.1 | G.2.3.4.1 / G.2.3.4.2 / G.2.3.4.3 (Achtung: Anlagenteil 

nach [2] wird durch G.X ersetzt) Allgemeines und Netzsicherheitsmanagement; zu-

sätzlich TR 4 Anhang E.6.4.2, E.6.4.2.2 und E.6.4.2.2.1 beachten 

• A.1.2.5.2 / A.2.2.5.2 / A.3.2.5.2 | G.2.1.4 / G.2.3.1 (Achtung: Einheiten- und Anlagen-
teil nach [2] wird durch G.X ersetzt) Wirkleistungsabgabe in Abhängigkeit der Netz-
frequenz (netzsicherheitsbasierte Primärregelung); zusätzlich TR 4 Anhang 
E.6.4.2.2.1 und E.6.4.2.2.5 | FNN Hinweis Abschnitt 5.4.3.3.3.3 [1] beachten 

• A.1.2.7.3 / A.2.2.7.3 /A.3.2.7.3 | G.2.3.5.1 / G.2.3.5.2 / G.2.3.5.3 (Achtung: Anlagenteil 

nach [2] wird durch G.X ersetzt) Dynamische Netzstützung; zusätzlich TR 4 

E.6.4.2.1.5, und E.6.4.2.3.1 beachten 

• A.1.2.7.2 / A.2.2.7.2 / A.3.2.7.2 | G.2.1.4 / G.2.3.2 (Achtung: Einheiten- und Anlagen-

teil nach [2] wird durch G.X ersetzt) Insel- und Teilnetzbetriebsfähigkeit  

Folgende Evaluierungs-/Bewertungsschritte sind, zusätzlich von den Festlegungen in den An-

hängen A.1, A.2, A.3 und G.2 auf der Basis von Simulationen mit Simulationsmodellen, die auf 

Herstellerangaben beruhen, durchzuführen: 

• TR 4 Anhang E.6.4.2.2.1 – Regelung der Drehzahl und Leistungsabgabe am NAP  

• TR 4 Anhang E.6.4.2.2.2 – Stabilitätsreserve der Drehzahl- und Leistungsregelung bei 

reduzierter Netzanlaufzeit  

• TR 4 Anhang E.6.4.2.2.3 – Bereitstellung und Dynamik der Primärregelleistung  

• TR 4 Anhang E.6.4.2.2.4 – Inselnetzbetriebsfähigkeit (Falls vom Netzbetreiber ein 
simulatorischer Nachweis gefordert wird)  

• TR 4 Anhang E.6.4.2.3 – (Überprüfung der) kritische(n) Fehlerklärungszeit  

Die übrigen Evaluierungsschritte sind entsprechend der Anhänge A.1, A.2, A.3 bzw. G.2 durch-

zuführen. 

Die Validierung des endgültigen Simulationsmodells welches im Zuge der endgültigen Kon-

formitätsstudie erstellt wurde, erfolgt auf der Basis der Vermessung nach TR 3 gemäß TR 4 

Anhang E.5 sowie FNN Hinweis Abschnitt 5.4.3.3.3.2 und 5.4.2.3 [1]. 

Liegen aus anderen Projekten Messdaten oder bereits validierte (Teil-) Modelle vor, die von 

einer Zertifizierungsstelle positiv bewertet wurden und die im Einzelnachweisverfahren ver-

wendet werden können, so sind diese bevorzugt zu verwenden.  

Die Ergebnisse der Evaluierung sind von der Zertifizierungsstelle in einem Evaluierungsbe-

richt Anhang B.2 zu dokumentieren. Der Evaluierungsbericht gemäß Anhang B.3 ist damit wie 

im Anlagenzertifikat A / B ein Anhang zum Zertifikat gemäß Anhang B.2. Somit erhält der 

Netzbetreiber über den Zertifikatsinhaber, unabhängig vom Nachweisverfahren (Anlagenzer-

tifikat A, B oder C), vergleichbare Dokumente die alle Evaluierungsschritte nachvollziehbar 

enthalten.  

Die Anforderungen der Kapitel A.4.2, A.4.3, A.4.5 sowie G.2.2 sind von der Zertifizierungs-

stelle zu evaluieren und zu bewerten und intern zu dokumentieren und im Evaluierungsbericht 

in Kapitel 3.1.2.3 „Grundlage der Evaluierung“ zusammenfassend zu bestätigen. Darüber hin-

aus sind im Zuge der erweiterten Konformitätserklärung auch die Anforderungen der Kapitel 

A.4.4, A.4.5 und G.2.2.4 von der Zertifizierungsstelle intern zu dokumentieren und im Bericht 

zur erweiterten Konformitätserklärung positiv zu bewerten sowie die Fehler des Simulations-

modells auszuweisen. 
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G.2.2.2 Evaluierung und Bewertung des vorläufigen Simulationsmodells 
Vorgehensweise bei der Bewertung nach NAR 

G.2.2.2.1 Umfang des Simulationsmodells – Anforderungen an das Mo-
dell der Antriebs- bzw. Turbineneinheit 

Anforderung Nachweis Mitgeltende Dokumente Voraussetzungen 

11.6.2 [7], 

[8] 

10.6.2 [9] 

11.6.2 [7], [8] 

 

TR 4 Anhang E.4.1.2 Mo-
dell der Antriebs- bzw. 
Turbineneinheit 

Dokumentation des Simu-
lationsmodells gemäß TR 
4 in der vorläufigen und 
endgültigen Konformitäts-
studie  
Simulationsmodell  

4.1.2 [1] 5.4.3.3.3.3 [1]  Dokumentation des Simu-
lationsmodells gemäß TR 
4 (ergänzend durch FNN 
Hinweis [1]) in der vorläu-
figen und endgültigen 
Konformitätsstudie  
Simulationsmodell 

Bemerkungen Unter Berücksichtigung der grundsätzlichen Anforderungen an das 
Simulationsmodell werden die zu berücksichtigenden Modell-kom-
ponenten einer EZE bzw. EZA festgelegt. In der vorläufigen und 
endgültigen Konformitätsstudie ist darzulegen wie diese Modell-
komponenten im vorläufigen und endgültigen Simulationsmodell 
umgesetzt wurden und deren detaillierte Funktion. Die Modellbe-
schreibung nach TR 4 ist Bestandteil der vorläufigen bzw. endgülti-
gen Konformitätsstudie. Darüber hinaus ist in der Konformitäts-
studie zu begründen, warum auf Standardmodelle nach IEEE zu-
rückgegriffen werden kann bzw. weshalb herstellerspezifische Mo-
difikationen der IEEE Modelle nötig sind. Die Zertifizierungsstelle 
muss die Vollständigkeit der Modellkomponenten und deren Um-
setzung im vorläufigen und endgültigen Simulationsmodell über-
prüfen.  
 
Hinweis: IEEE-Modelle bilden zum Zeitpunkt der Veröffentli-
chung dieses Beiblatts die dynamischen Eigenschaften der PRNB 
nicht ab. Entsprechend ist keine Begründung erforderlich, sofern 
diese nicht zur Anwendung kommen. 

 

Allgemein gilt: 

Nr. Bewertungskriterien Akzeptanzkriterium 

1 Verhalten der Drehzahl auf Basis der Drehzahl-/ 
Primärregelung. 

Wahr 

1.1 Thermisches Kraftwerk: Turbine einschließlich 
Turbinenstufen, Zwischenüberhitzer, Turbinen-
ventile und eingreifende Regelungen. 

Wahr 

1.2 Thermisches Kraftwerk mit Entnahme Kondensa-
tions-turbine und Gegendruckturbine: 

Wahr 
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Turbine einschließlich Turbinenstufen, Zwischen-
überhitzer, Turbinenventile und eingreifende Re-
gelungen. 

1.3 Gasturbinenkraftwerk: IEEE Standardmodell (bis 
ca. 125 MW) oder Individualmodell; Verhalten der 
Verdichter, der Turbine, der Turbinenregelung 
mit Temperatur- und Beschleunigungsbegren-
zung, Ergänzung des Modells der Gasturbine um 
die anlagenspezifischen Gegebenheiten.  

Wahr 

1.4 Gas- und Dampfkraftwerke / GuD-Anlagen.  Wahr 

1.5 Hydraulische Kraftwerke: Vereinfachte bzw. aus-
führliche Druckstoßbeschreibung, Hydraulisches 
System, Regeleinrichtungen, Primärregler, we-
sentliche Nichtlinearitäten.  

Wahr 

1.6 Verbrennungskraftmaschinen: Generator-Motor-
system starre Welle, bzw. gekoppeltes Zweimas-
sensystem, Primärregelung, Brennstoffversor-
gung.  

Wahr 

2 Für den simulativen Nachweis der PRNB: 

• Simulationsmodell ggf. inkl. EZA-Regler 
für den Wirkleistungspfad einer EZE, so-
wie falls erforderlich für die EZA (z. B. bei 
GuD-Anlagen) 

• Eingangsgrößen sind dabei Leistungs- 
und Drehzahlabweichungen.  

• Die Ausgangsgröße des geregelten Stell-
glieds ist die mechanische Antriebsleis-
tung 

• Die Detailtiefe des Simulationsmodells ist 
dabei auf die Anforderungen der netzsi-
cherheitsbasierten Primärregelung und 
der dabei einzuhaltenden Toleranzen nach 
FGW TR 4 (Festlegungen für die Wirkleis-
tungsabgabe) und FGW TR 8 im geschlos-
senen Regelkreis des Fiktiven Inselnetzes 
abgestellt. Dies gilt insbesondere auch für 
die Ausgangsgröße des Primärreglers. 

• Falls für die Einhaltung der Modellgenau-
igkeit erforderlich, können ergänzend wei-
tere Größen, wie Reglerausgang, Ventil-
stellung, Massenstrom, etc., in den Mo-
dellvergleich mit einbezogen werden. 

Wahr 
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G.2.2.3 Evaluierung und Bewertung der vorläufigen Konformitätsstudie 

G.2.2.3.1 Inhalt der Konformitätsstudie – Prüfung der Ersatznetzdar-
stellung – dynamische Zustandsänderung, transiente Stabilität 

Anforderung Nachweis Mitgeltende Dokumente Voraussetzungen 

11.6.2 [7], 

[8] 

11.6 [9] 

11.6.2 [7], [8] 

11.6 [9] 

TR 4 Anhang E.6.3.3.2 
Überprüfung dynamischer 
Zustandsänderungen, 
transiente Stabilität  

FNN Hinweis [1] 

Dokumentation des Simu-
lationsmodells gemäß TR 
4 in der vorläufigen und 
endgültigen Konformitäts-
studie  

Bemerkungen Auf Basis der vorläufigen Konformitätsstudie und dem vorläufigen 
Simulationsmodell werden von der Zertifizierungsstelle die Anfor-
derungen nach Anhang A.1, A.2 und A.3, soweit im Geltungsbe-
reich der jeweiligen NAR zutreffend und bei einer positiven Bewer-
tung der Zertifizierungsstelle das Anlagenzertifikat C ausgestellt.  
Die innerhalb der Konformitätsstudie durchzuführenden Simulati-
onen zum Nachweis der Einhaltung von Netzanschlussbedingun-
gen hängen von den jeweils gültigen NAR ab. Diese unterscheiden 
sich entsprechend den Spannungsebenen, auf denen der An-
schluss der EZA erfolgt. Die Konformitätsstudie muss alle Punkte 
gemäß Anhang A.1, A.2 und A.3, soweit im Geltungsbereich der je-
weiligen NAR zutreffend, ausweisen. Hierbei ist die Ermittlung und 
Herleitung der einzelnen Punkte ausführlich zu beschreiben.  

Die Zertifizierungsstelle hat die Darlegung der einzelnen Punkte 

auf der Basis der in der Konformitätsstudie enthaltenen Beschrei-

bung zu plausibilisieren und bezüglich der zutreffenden NAR auf 

Vollständigkeit zu überprüfen.  

Allgemein gilt: 

Nr. Bewertungskriterien Akzeptanzkriterium 

1 Mittelspannungsnetz:  
Sachgerechte Begründung zur Auswahl der 
Anschluss-situation (A / B)  

Wahr  

2 Mittelspannungsnetz Anschlusssituation B:  
Sachgerechte Begründung zur vereinfachten 
Darstellung, Basis SkV und ѱk  

Wahr 

3 Mittelspannungsnetz Anschlusssituation A:  
Sachgerechte Begründung zur Darstellung mit 
einem Ersatznetzgenerator  

Wahr 

4 Hochspannungsnetz:  
Sachgerechte Begründung zur Darstellung mit 
einem ungeregelten Ersatznetzgenerator  

Wahr 

5 Höchstpannungsnetz:  
Festlegung mit dem Netzbetreiber  

Wahr 

6 Simulative Prüfumgebung zum Nachweis der 
Stabilität der netzsicherheitsbasierten Primär-
regelung auf Basis des Fiktiven Inselnetzes 

Wahr 
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nach Abschnitt 5.4.3.3.2.2 [1] (der Prüfaufbau 
in Bild 7 ist simulativ nachzubilden). 

G.2.2.3.2 Inhalt der Konformitätsstudie – Prüfung zum Verhalten der 
Typ-1-EZE / EZA 

Anforderung Nachweis Mitgeltende Dokumente Voraussetzungen 

11.6.2 [7], 

[8] 

11.6 [9] 

11.6.2 [7], [8] 

11.6 [9] 

TR 4 Anhang E.6.3.5 An-
forderungen an das Ver-
halten der Typ 1 EZE/EZA  

FNN Hinweis [1] 

Dokumentation des Simu-
lationsmodells gemäß TR 
4 in der vorläufigen und 
endgültigen Konformitäts-
studie 
 

Bemerkungen Auf Basis der vorläufigen Konformitätsstudie und dem vorläufigen 
Simulationsmodell werden von der Zertifizierungsstelle die Anfor-
derungen nach Anhang A.1, A.2 und A.3, soweit im Geltungsbe-
reich der jeweiligen NAR zutreffend und bei einer positiven Bewer-
tung der Zertifizierungsstelle das Anlagenzertifikat C ausgestellt.  
Die innerhalb der Konformitätsstudie durchzuführenden Simulati-
onen zum Nachweis der Einhaltung von Netzanschlussbedingun-
gen hängen von den jeweils gültigen NAR ab. Diese unterscheiden 
sich entsprechend den Spannungsebenen, auf denen der An-
schluss der EZA erfolgt. Die Konformitätsstudie muss alle Punkte 
gemäß Anhang A.1, A.2 und A.3, soweit im Geltungsbereich der je-
weiligen NAR zutreffend, ausweisen. Hierbei ist die Ermittlung und 
Herleitung der einzelnen Punkte ausführlich zu beschreiben.  

Die Zertifizierungsstelle hat die Darlegung der einzelnen Punkte 

auf der Basis der in der Konformitätsstudie enthaltenen Beschrei-

bung zu plausibilisieren und bezüglich der zutreffenden NAR auf 

Vollständigkeit zu überprüfen.  

Allgemein gilt: 

Nr. Bewertungskriterien Akzeptanzkriterium 

1 Charakteristische Eigenfrequenzen der EZE / 
EZA  

Keine Bewertung, reiner 
Ausweis  

2 Ausreichende Dämpfung Generatorpendelun-
gen.  

Wahr 

3 Ausreichende Dämpfung Sprungantwort des 
Spannungsreglers. 

Wahr 

4 Ausreichende Dämpfung Sprungantwort Pri-
märregler.  

Wahr 

5 Ausreichende Dämpfung (gemäß Anhang B.1 
Tabelle 14 [1]) und Stellgeschwindigkeiten (be-
schränkter Stellbereich gemäß Tabelle 15 [1]) 
der netzsicherheitsbasierten Primärregelung. 

Wahr 
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G.2.2.4 Modellvalidierung und Anforderungen an die Modellgenauigkeit 

G.2.2.4.1 Verhalten bei Über- und Unterfrequenz (Netzsicherheitsba-
sierte Primärregelung) 

Anforderung Nachweis Mitgeltende Dokumente Voraussetzungen 

4.1.2 [1] 5.4.3.3.3.3 [1] FNN Hinweis Netzbil-

dende Eigenschaften [1] 

TR 4 Anhang E.5.2.5  

TR 3 

Messbericht nach [1] 

Modellvalidierung des 

Modellerstellers 

Dokumentation des Si-

mulationsmodells gemäß 

TR 4 in der vorläufigen 

und endgültigen Konfor-

mitätsstudie 

Bemerkungen Dieses Kapitel ersetzt für Typ-1-EZA im Anwendungsbereich des 

FNN Hinweises [1] das Kapitel A.4.4.7 [2] (Dynamische Eigen-

schaften der Antriebseinheit). 

Das durch den Anlagenerrichter vorzulegende endgültige Simulati-

onsmodell ist an der betriebsbereiten Anlage zu verifizieren. Zu 

diesem Zweck sind – vorzugsweise im Zusammenhang mit der IB 

bzw. Abnahme der Anlage - definierte Tests an den Erzeugungsein-

heiten bzw. an der EZA vorzunehmen (Abschnitt 5.4.3.3.3.2 [1]). 

Die durchzuführenden Tests sind der Art und Technologie der Er-

zeugungseinheiten entsprechend anzupassen und zu detaillieren. 

Grundsätzlich ist dabei sicherzustellen, dass das Simulationsmo-

dell verifiziert werden kann.  

Auf Basis dieser Tests wird mit dem endgültigen Simulationsmo-

dell eine Modellvalidierung durchgeführt.  

Hierbei sind die Testergebnisse bzw. Testverläufe mit entsprechen-

den Simulationen auf Basis der endgültigen Simulationsmodelle zu 

vergleichen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass Simulationen je-

weils auf die absoluten Anfangszustände der Tests zu initialisieren 

sind. Der Vergleich von Messung und Simulation hat jeweils den 

eingeschwungenen Anfangszustand wie auch den eingeschwunge-

nen Endzustand mit einzubeziehen.  

Die Zertifizierungsstelle hat zu überprüfen, ob die aufgeführten 

Tests vollständig durchgeführt und dokumentiert wurden.  

Die Anforderungen an die Genauigkeit der endgültigen Simulati-

onsmodelle sind von der Zertifizierungsstelle auf der Basis der end-

gültigen Konformitätsstudie zu bewerten. Die Bewertung durch die 

Zertifizierungsstelle erfordert eine vollständige Durch-führung der 

Validierungsschritte durch diese. Darüber hinaus ist die Modell-

validierung von der Zertifizierungsstelle zu plausibilisieren.  

Die Plausibilisierung der Modellvalidierung durch die Zertifizie-

rungsstelle erfolgt auf der Basis einer „Dokumentation der EZE-

/EZA-Validierung“, die Bestandteil der Konformitätsstudie ist und 

in einem getrennten Kapitel darzustellen ist.  
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Allgemein gilt: 

Nr. Bewertungskriterien Akzeptanzkriterium 

Anforderungen an das Simulationsmodell - Allgemeines 

1  Für den Nachweis der PRNB im Rahmen des Einzel-
nachweisverfahrens wird ein Simulationsmodell nach 
den Vorgaben des Abschnitts 5.4.2.3.2.1 [1] erstellt. 

Wahr 

Anforderungen an das Simulationsmodell - Anpassung an das Simulationsmodell (Mo-

dellidentifikation) 

2  Die Ermittlung des statischen und dynamischen 
Wirkleistungsverhaltens der EZE bzw. EZA erfolgt nach 
Abschnitt 5.4.2.3.2.2 [1], wobei die dort angegebenen 
Anforderungen an die Modellgenauigkeit eingehalten 
werden. 

Wahr 

Nachweis der PRNB - Allgemeines 

3  Der Schaltzustand des Kuppelschalters des Prüflings mit 
dem Netz bzw. Netzemulator wird dem Prüfling nicht 
signalisiert.  

Wahr 

4  Die Initialisierung des Modells erfolgt auf den Start-
punkt der Messung. Zwischengrößen liegen innerhalb 
der zulässigen Toleranzen. 

Wahr 

5  Es erfolgt eine Auswertung der Simulation, eine Darle-
gung der Toleranzen, eine Darstellung der Ergebnisse in 
einem Diagramm und eine Begründung von Überschrei-
tungen. 

Wahr 

6  Bei nicht nachvollziehbaren Überschreitungen der Tole-
ranzen erfolgt zur abschließenden Bewertung eine Sensi-
tivitätsanalyse bezogen auf die Auswirkung auf die 
elektrischen Eigenschaften gemäß FNN Hinweis [1]. 

Wahr 

7  Es wird bestätigt und ausgewiesen, dass die netzsicher-

heitsbasierte Primärregelung mit einer proportionalen 

Frequenzregelung ausgeführt ist. 

Angabe liegt vor 

7.1  Durch das Bestehen der Prüfungen 1 bis 4 wird festge-

stellt, dass die netzsicherheitsbasierte Primärregelung 

mit einer proportionalen Frequenzregelung ausgeführt 

ist (es ist festzustellen, dass ein Falschregeleffekt nicht 

sichtbar ist (siehe auch Anhang A.II)). 

Wahr 

8  Die geforderten Frequenzgrenzen gemäß E.9 (VDE-AR-

N 4110) bzw. E.7 (VDE-AR-N 4120/4130) werden in al-

len Prüfungen jeweils mit einer Toleranz von max. 

± 100 mHz eingehalten. 

Wahr 

9  Der Drehzahlverlauf des Prüflings für den Einschwing-

vorgang erfüllt jeweils die Anforderung an das geforderte 

Wahr 

D ≥ 0,054 
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Dämpfungsmaß von D ≥ 0,06 mit einer Toleranz von 

- 10 %, demnach D ≥ 0,054.  

10  Die stationären Endwerte der Wirkleistung weichen ma-
ximal um ± 5 % Pb inst von den aus der eingestellten 

Statik resultierenden Werten ab. Es werden mindestens 

die Wirkleistungsstellgeschwindigkeiten nach Tabelle 15 

[1] eingehalten. 

Wahr 

Nachweis der PRNB - Festlegung von Ausgangsbetriebszuständen 

11  Für die simulativen Prüfungen werden Ausgangsbe-

triebszustände nach den Vorgaben entsprechend Ab-

schnitt 5.4.3.3.3.3.3 [1] definiert.  

Wahr 

Nachweis der PRNB - Prüfung 1 – Dämpfung des geschlossenen Regelkreises 

12  Die simulative Prüfung erfolgt gemäß der Vorgaben nach 

Abschnitt 5.4.3.3.3.3.3 [1]. Es wird auf Basis der nach 

Tabelle 14 [1] definierten Stufenwerte der gesamte 

Wirkleistungsstellbereich zwischen technischer Mindest-
leistung und maximaler Leistung PrE geprüft.  

Wahr 

13  Die Kriterien nach Punkt 8 bis 10 werden jeweils für alle 

geprüften Stufen erfüllt. 

Wahr 

Nachweis der PRNB - Prüfung 2 – Überfrequenzverhalten 

14  Die simulative Prüfung erfolgt gemäß der Vorgaben nach 

Abschnitt 5.4.3.3.3.3.3 [1]. Es werden die geforderten 

sprungförmigen Lastabschaltungen ausgehend von den 

geforderten Arbeitspunkten geprüft.  

Wahr 

15  Die Kriterien nach Punkt 8 bis 10 werden jeweils für alle 

geprüften Stufen erfüllt. 

Wahr 

16  Sofern der Arbeitspunkt nach Wirkung der PRNB unter-

halb der technischen Mindestleistung liegt, wird festge-

stellt, dass keine Instabilitäten auftreten.  

Wahr 

Nachweis der PRNB - Prüfung 3 – Unterfrequenzverhalten 

17  Die simulative Prüfung erfolgt gemäß der Vorgaben nach 

Abschnitt 5.4.3.3.3.3.3 [1]. 

Wahr 

18  Die Kriterien nach Punkt 8 bis 10 werden jeweils für alle 

geprüften Stufen erfüllt. 

Wahr 

Nachweis der PRNB - Prüfung 5 – Durchfahren eines Über- und Unterfrequenzbe-

reichs 
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19  Die simulative Prüfung erfolgt gemäß der Vorgaben nach 

Abschnitt 5.4.3.3.3.3.3 [1]. 

Wahr 

20  Die Kriterien nach Punkt 8 bis 10 werden jeweils für alle 

geprüften Stufen erfüllt. 

Wahr 

21  Das Durchfahren des PRNB-Totbandes bezogen auf das 

Leistungsstellglied erfolgt stoßfrei. 

Wahr 

G.2.2.5 Anlagenzertifikat C2 - Grundsätzliche Vorgehensweise bei der 
Bewertung nach NAR 

Die Evaluierung und Bewertung der EZE / EZA sowie deren Komponenten erfolgt abhängig 

vom der jeweiligen anzuwendenden NAR auf der Basis der Anhänge A.1, A.2 oder A.3 der vor-

läufigen Konformitätsstudie. Hierbei ist zu beachten, dass z. T. die Evaluierungs-/ Bewer-

tungsschritte der Komponenten zu berücksichtigen sind.  

Folgende Evaluierungs-/ Bewertungsschritte sind, abweichend von den Festlegungen in den 

Anhängen A.1, A.2, A.3 und G.2 auf der Basis von Herstellerangaben gemäß VDE-AR-N 4110 

[7] Tabelle 20 durchzuführen:  

• A.1.2.2.1 / A.2.2.2.1 Quasistationärer Betrieb  

• A.1.2.4.1 / A.2.2.4.1 | G.2.3.3.1 / G.2.3.3.2 / G.2.3.3.3 (Achtung: Anlagenteil nach [2] 

wird durch G.X ersetzt) Blindleistungsbereitstellung  

• A.1.2.6.1 / A.2.2.6.1 Schwarzstartfähigkeit  

• A.1.2.7.2/ A.2.2.7.2 | G.2.1.4 / G.2.3.2 (Achtung: Einheiten- und Anlagenteil nach [2] 

wird durch G.X ersetzt) Insel- und Teilnetzbetriebsfähigkeit  

• A.1.2.7.3 / A.2.2.7.3 | G.2.3.5.1 / G.2.3.5.2 / G.2.3.5.3 (Achtung: Anlagenteil nach [2] 

wird durch G.X ersetzt) Dynamische Netzstützung  

• A.1.2.5.1 / A.2.2.5.1 / A.3.2.5.1 | G.2.3.4.1 / G.2.3.4.2 / G.2.3.4.3 (Achtung: Anlagenteil 

nach [2] wird durch G.X ersetzt) Allgemeines und Netzsicherheitsmanagement  

• A.1.2.5.2 / A.2.2.5.2 / A.3.2.5.2 | G.2.1.4 / G.2.3.1 (Achtung: Einheiten- und Anlagen-

teil nach [2] wird durch G.X ersetzt) Wirkleistungsabgabe in Abhängigkeit der Netz-

frequenz (netzsicherheitsbasierte Primärregelung) 

• G.2.1.2 Verhalten bei steilen Frequenzgradienten (RoCoF) 

• G.2.1.3 Nachweis der Anlaufzeitkonstanten 

• A.1.2.6.2 / A.2.2.6.2 Zuschaltbedingungen  

• A.1.2.7.4 / A.2.2.7.4 Beitrag zum Kurzschlussstrom  

• A.2.2.11 Regelleistungsbereitstellung  

Folgende Evaluierungs-/Bewertungsschritte sind, abweichend von den Festlegungen in den 

Anhängen A.1, A.2, A.3 und G.2 erst nach Inbetriebsetzung der EZA auf der Basis eines Ver-

messungsberichtes nach FGW TR 3 bzw. dem FNN Hinweis [1], durchzuführen: 

• A.1.2.3.1 / A.2.2.3.1 Schnelle Spannungsänderungen 

• A.1.2.3.2 / A.2.2.3.2 Flicker 

• A.1.2.3.3/ A.2.2.3.3 Oberschwingungen, Zwischenharmonische 

• A.1.2.3.4 / A.2.2.3.4 Kommutierungseinbrüche 
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• A.1.2.3.5 / A.2.2.3.5 Unsymmetrien 

• A.1.2.4.1 / A.2.2.4.1Blindleistungsbereitstellung 

• A.1.2.5.1 / A.2.2.5.1 / A.3.2.5.1 Allgemeines und Netzsicherheitsmanagement 

• A.1.2.5.2 / A.2.2.5.2 / A.3.2.5.2 | G.2.1.4 / G.2.3.1 Wirkleistungsabgabe in Abhängig-

keit der Netzfrequenz 

• G.2.1.3 Nachweis der Anlaufzeitkonstanten 

• A.1.2.7.2 / A.2.2.7.2 / A.3.2.7.2 | G.2.1.4 / G.2.3.2 Insel- und Teilnetzbetriebsfähigkeit  

• A.2.2.11 Regelleistungsbereitstellung 

Die übrigen Evaluierungsschritte sind entsprechend der Anhänge A.1 oder A.2 durchzuführen. 

Liegen aus anderen Projekten Messdaten vor, die von einer Zertifizierungsstelle positiv bewer-

tet wurden und die im Einzelnachweisverfahren verwendet werden können, so sind diese be-

vorzugt zu verwenden. 

Die Ergebnisse der Evaluierung sind von der Zertifizierungsstelle in einem Evaluierungsbe-

richt Anhang B.2 zu dokumentieren. Der Evaluierungsbericht ist damit wie im Anlagenzertifi-

kat A / B ein Anhang zum Zertifikat gemäß Anhang B.2. Somit erhält der Netzbetreiber über 

den Zertifikatsinhaber, unabhängig vom Nachweisverfahren (Anlagenzertifikat A, B oder C), 

vergleichbare Dokumente, die alle Evaluierungsschritte nachvollziehbar enthalten. 

G.2.3 ANLAGENZERTIFIKAT 

G.2.3.1 Wirkleistungsabgabe in Abhängigkeit der Netzfrequenz 

Anforderung Nachweis Mitgeltende Dokumente Voraussetzungen 

4.1.2 [1] 5.6.2.9 [1] - Betriebsmittelzertifikate 

Bemerkungen Die Fähigkeit der Wirkleistungsabgabe in Abhängigkeit der Netz-

frequenz wird im FNN Hinweis Netzbildende Eigenschaften abge-

deckt über die Erfüllung der Anforderungen an die netzsicherheits-

basierte Primärregelung. Diese ist elementarer Bestandteil der Re-

gelung der Typ-1-Einheit und wird ausschließlich auf Einheiten-

ebene (bzw. bei untrennbar miteinander verbundenen Einheiten, 

z. B. GuD-Anlagen, auf Anlagenebene (siehe hierzu G.2.2.4.1)) 

nachgewiesen. 

Es sind die unter G.2.1.4 aufgelisteten Anforderungen unter Beach-

tung der Priorisierung – entsprechend der anzuwendenden Techni-

schen Anschlussregel - der Wirkleistungssignale anzuwenden. 

Allgemein gilt: 

Nr. Bewertungskriterien Akzeptanzkriterium 

1 Der Nachweis des Verhaltens bei Über- und Unterfre-

quenz (Netzsicherheitsbasierte Primärregelung) wird 

in den Einheitenzertifikaten erbracht. 

Wahr 
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G.2.3.2 Teilnetzbetriebsfähigkeit 

Anforderung Nachweis Mitgeltende Dokumente Voraussetzungen 

10.2.1.4 

(TAR) 

5.6.2.5 [1] VDE-AR-N 4110 

VDE-AR-N 4120 

VDE-AR-N 4130 

Betriebsmittelzertifikate 

Bemerkungen Die Fähigkeit der Teilnetzbetriebsfähigkeit wird im FNN Hinweis 

Netzbildende Eigenschaften abgedeckt über die Erfüllung der An-

forderungen an die netzsicherheitsbasierte Primärregelung. Diese 

ist elementarer Bestandteil der Regelung der Typ-1-Einheit und 

wird ausschließlich auf Einheitenebene (bzw. bei untrennbar mit-

einander verbundenen Einheiten, z. B. GuD-Anlagen, auf Anla-

genebene (siehe hierzu G.2.2)) nachgewiesen.  

Stellgeschwindigkeiten bzw. Stellbereiche sind im Rahmen der 

netzsicherheitsbasierten Primärregelung auf Basis der Festlegun-

gen nach Tabellen 14 und 15 des FNN Hinweises Netzbildende Ei-

genschaften [1] nachzuweisen. 

Hinweis: Die Bedingungen für den Inselnetzbetrieb bleiben nach 

A.1.2.7.2.3, A.2.2.7.2.3, A.3.2.7.2.3 unverändert gültig. 

Hinweis: Die Anforderungen an die Teilnetzbetriebsfähigkeit 

nach der jeweils anzuwendenden TAR werden jeweils implizit 

erfüllt von Einheiten, welche im Rahmen der Einheitenzertifizie-

rung (bzw. dem Einzelnachweisverfahren) den Nachweis der 

Anforderungen an die netzsicherheitsbasierte Primärregelung 

erbracht haben. Die Fähigkeit wird damit inhärent von der Ein-

heit erfüllt und bedarf keiner zusätzlichen Beauftragung durch 

den Netzbetreiber. 

Allgemein gilt: 

Nr. Bewertungskriterien Akzeptanzkriterium 

Allgemeine Anforderungen 

1 Das Betriebskonzept erlaubt eine Reduktion der einge-

speisten Leistung auf die technische Mindestleistung 

nach Tabelle 15 [1]. 

Wahr 

2 Der Nachweis des Verhaltens bei Über- und Unterfre-

quenz (Netzsicherheitsbasierte Primärregelung) wurde 

in den Einheitenzertifikaten erbracht. 

Wahr 

2.1 Sofern nicht der gesamte Stellbereich der Wirkleistung 

im Rahmen der netzsicherheitsbasierten Primärrege-

lung mit der geforderten Amplitude nach Tabelle 14 [1] 

abgedeckt wird, liegt eine entsprechende technische 

Begründung vor und das Vorgehen ist mit dem Netzbe-

treiber abgestimmt. 

Wahr 

Herstellererklärung 

inkl. Begründung liegt 

vor 
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G.2.3.3 Verfahren zur Blindleistungsbereitstellung 

G.2.3.3.1 VDE-AR-N 4110 (TAR MS) 

Anforderung Nachweis Mitgeltende Dokumente Voraussetzungen 

10.2.2.4 

(TAR) 

 

11.4.11 

(TAR) 

 

Anhang E.9 [2] 

 

Betriebsmittelzertifikat(e), 

eingereichtes 

Regelungskonzept 

4.1.1.3 [1] 5.6.2.6 

[1] 

Anhang E.9 [2] Betriebsmittelzertifikat(e), 

eingereichtes 

Regelungskonzept 

Bemerkungen Die Bewertung ist identisch mit der Bewertung für Typ-2-Anla-

gen und erfolgt nach Kapitel G.3.2.2.1. 

 

Allgemein gilt: 

Nr. Bewertungskriterien Akzeptanzkriterium 

1 Die Bewertung erfolgt nach Kapitel G.3.2.2.1. - 

1.1 Als Standardwert für die Übergangszeit des Regelver-

haltens der statischen Spannungshaltung ist für die Be-

wertung nach Kapitel G.3.2.2.1 für Typ-1-Einheiten ein 

Wert von 30 s anzunehmen. 

Wahr 

1.2 Als Einstellbereich der Übergangszeit des Regelverhal-

tens der statischen Spannungshaltung ist für die Be-

wertung nach Kapitel G.3.2.2.1 für Typ-1-Einheiten ein 

Bereich von 15 s bis 45 s anzunehmen. 

Wahr 

 

G.2.3.3.2 VDE-AR-N 4120 (TAR HS) 

Anforderung Nachweis Mitgeltende Dokumente Voraussetzungen 

10.2.2.4 

(TAR) 

 

11.4.11 

(TAR) 

 

Anhang E.9 [2] 

 

Betriebsmittelzertifikat(e), 

eingereichtes 

Regelungskonzept 

4.1.1.3 [1] 5.6.2.6 

[1] 

Anhang E.9 [2] Betriebsmittelzertifikat(e), 

eingereichtes 

Regelungskonzept 

Bemerkungen Die Bewertung ist identisch mit der Bewertung für Typ-2-Anla-

gen und erfolgt nach Kapitel G.3.2.2.2. 
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Allgemein gilt: 

Nr. Bewertungskriterien Akzeptanzkriterium 

1 Die Bewertung erfolgt nach Kapitel G.3.2.2.2. - 

1.1 Als Standardwert für die Übergangszeit des Regelver-

haltens der statischen Spannungshaltung ist für die Be-

wertung nach Kapitel G.3.2.2.2 für Typ-1-Einheiten ein 

Wert von 30 s anzunehmen. 

Wahr 

1.2 Als Einstellbereich der Übergangszeit des Regelverhal-

tens der statischen Spannungshaltung ist für die Be-

wertung nach Kapitel G.3.2.2.2 für Typ-1-Einheiten ein 

Bereich von 15 s bis 45 s anzunehmen. 

Wahr 

 

G.2.3.3.3  

G.2.3.3.4 VDE-AR-N 4130 (TAR HöS) 

Anforderung Nachweis Mitgeltende Dokumente Voraussetzungen 

10.2.2.4 

(TAR) 

 

11.4.11 

(TAR) 

 

Anhang E.9 [2] 

 

Betriebsmittelzertifikat(e)

, eingereichtes 

Regelungskonzept 

Bemerkungen Die Bewertung erfolgt nach FGW TR 8 Rev. 10 [2]. 

 

G.2.3.4 Allgemeines und Netzsicherheitsmanagement 

G.2.3.4.1 VDE-AR-N 4110 (TAR MS) 

Anforderung Nachweis Mitgeltende Dokumente Voraussetzungen 

10.2.4.1 

(TAR) 

10.2.4.2 

(TAR) 

11.4.3 

(TAR) 

11.4.13 

(TAR) 

11.4.14 

(TAR) 

 Betriebsmittelzertifikat(e), 
Herstellererklärung  

 

8.1 (TAR) 

 

TR 3 Rev. 

26 Bei-

blatt 1 

TR 3 Prüfbericht 

Bemerkungen Die Bewertung erfolgt nach Kapitel A 1.2.5.1.3 [2]. Eine Bewertung 

der Kriterien nach Abschnitt 5.6.2.3 [1] entfällt für Typ-1-EZA. 
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Allgemein gilt: 

Nr. Bewertungskriterien Akzeptanzkriterium 

1 Die Bewertung erfolgt nach Kapitel A 1.2.5.1.3 [2]. - 

 

G.2.3.4.2 VDE-AR-N 4120 (TAR HS) 

Anforderung Nachweis Mitgeltende Dokumente Voraussetzungen 

10.2.4.1 

(TAR) 

10.2.4.2 

(TAR) 

11.4.3 

(TAR) 

11.4.13 

(TAR) 

11.4.14 

(TAR) 

 Betriebsmittelzertifikat(e), 
Herstellererklärung  

 

8.1 (TAR) 

 

TR 3 Rev. 

26 Bei-

blatt 1 

TR 3 Prüfbericht 

Bemerkungen Die Bewertung erfolgt nach Kapitel A 2.2.5.1.3 [2]. Eine Bewer-

tung der Kriterien nach Abschnitt 5.6.2.3 [1] entfällt für Typ-1-

EZA. 

 

Allgemein gilt: 

Nr. Bewertungskriterien Akzeptanzkriterium 

1 Die Bewertung erfolgt nach Kapitel A 2.2.5.1.3 [2]. - 

G.2.3.4.3 VDE-AR-N 4130 (TAR HöS) 

Anforderung Nachweis Mitgeltende Dokumente Voraussetzungen 

10.2.4.1 

(TAR) 

10.2.4.2 

(TAR) 

11.4.3 

(TAR) 

11.4.13 

(TAR) 

11.4.14 

(TAR) 

 Betriebsmittelzertifikat(e), 
Herstellererklärung  

 

8.1 (TAR) 

 

TR 3 Rev. 

26 Bei-

blatt 1 

TR 3 Prüfbericht 

Bemerkungen Die Bewertung erfolgt nach Kapitel A 3.2.5.1.3 [2]. Eine Bewer-

tung der Kriterien nach Abschnitt 5.6.2.3 [1] entfällt für Typ-1-

EZA. 
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Allgemein gilt: 

Nr. Bewertungskriterien Akzeptanzkriterium 

1 Die Bewertung erfolgt nach Kapitel A 3.2.5.1.3 [2]. - 

 

G.2.3.5 Dynamische Netzstützung 

G.2.3.5.1 VDE-AR-N 4110 (TAR MS) 

Anforderung Nachweis Mitgeltende Dokumente Voraussetzungen 

10.2.3 (TAR) 

 

11.4.12 

(TAR) 

5.6.2.7 

[1] 

TR 3 TR 4; DIN EN 60909 

0 (VDE 0102) [13]  

VDE-AR-N 4110 

Einheitenzertifikate aller 

EZE der EZA; Kompo-

nentenzertifikate für 

Komponenten mit Rele-

vanz für FRT; Validierte 

Modelle der EZE und so-

weit zutreffend der Kom-

ponenten.  

Bemerkungen Die Bewertung erfolgt nach Kapitel A 1.2.7.3.3 [2]. Eine Bewer-

tung der Kriterien nach Abschnitt 5.6.2.7 [1] entfällt für Typ-1-

EZA. 

Allgemein gilt: 

Nr. Bewertungskriterien Akzeptanzkriterium 

1 Die Bewertung erfolgt nach Kapitel A 1.2.7.7.3 [2]. - 

 

G.2.3.5.2 VDE-AR-N 4120 (TAR HS) 

Anforderung Nachweis Mitgeltende Dokumente Voraussetzungen 

10.2.3 (TAR) 

 

11.4.12 

(TAR) 

5.6.2.7 

[1] 

TR 3 TR 4; DIN EN 60909 

0 (VDE 0102) [13]  

VDE-AR-N 4110 

Einheitenzertifikate aller 

EZE der EZA; Kompo-

nentenzertifikate für 

Komponenten mit Rele-

vanz für FRT; Validierte 

Modelle der EZE und so-

weit zutreffend der Kom-

ponenten.  

Bemerkungen Die Bewertung erfolgt nach Kapitel A 2.2.7.3.3 [2]. Eine Bewer-

tung der Kriterien nach Abschnitt 5.6.2.7 [1] entfällt für Typ-1-

EZA. 
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Allgemein gilt: 

Nr. Bewertungskriterien Akzeptanzkriterium 

1 Die Bewertung erfolgt nach Kapitel A 2.2.7.7.3 [2]. - 

 

G.2.3.5.3 VDE-AR-N 4130 (TAR HöS) 

Anforderung Nachweis Mitgeltende Dokumente Voraussetzungen 

10.2.4.1 

(TAR) 

10.2.4.2 

(TAR) 

11.4.3 

(TAR) 

11.4.13 

(TAR) 

11.4.14 

(TAR) 

 Betriebsmittelzertifikat(e), 
Herstellererklärung  

 

Bemerkungen Die Bewertung erfolgt nach Kapitel A 3.2.7.3.3 [2]. Eine Bewer-

tung der Kriterien nach Abschnitt 5.6.2.7 [1] entfällt für Typ-1-

EZA. 

Allgemein gilt: 

Nr. Bewertungskriterien Akzeptanzkriterium 

1 Die Bewertung erfolgt nach Kapitel A 3.2.7.3.3 [2]. - 

G.2.3.6 Anforderungen an Simulationsmodelle 

G.2.3.6.1 VDE-AR-N 4110 (TAR MS) 

Anforderung Nachweis Mitgeltende Dokumente Voraussetzungen 

10.6.4 (TAR) 11.4.23 (TAR)  - 

5.5.3.9 [1] 5.6.2.10 [1]   

Bemerkungen Soweit durch den Netzbetreiber verlangt, ist vom Anschlussneh-

mer ein aggregiertes Simulationsmodell der Erzeugungsanlage 

nach 10.6 zu erstellen und spätestens im Rahmen der Konformi-

tätserklärung an den Netzbetreiber zu übergeben.  

Allgemein gilt: 

Nr. Bewertungskriterien Akzeptanzkriterium 

1 Verlangt der Netzbetreiber ein aggregiertes EZA-Mo-

dell?  

Angabe ist erfolgt  
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2 Das detaillierte Simulationsmodell der Erzeugungsan-

lage basiert auf validierten Einheitenmodellen.  

Hinweis: Die Weitergabe von in einer öffentlich zu-

gänglichen Typ-Bibliothek vom Hersteller veröffent-

lichten offenen, lauffähigen Modellen mit Modell-Typ-

Zuordnungen, entsprechenden Beschreibungen und 

anzuwendenden Parametern, ist jederzeit gestattet. 

Wahr 

3 Es liegt ein Simulationsmodell der EZA vor, das min-

destens die einzelnen Erzeugungseinheiten, sowie die 

relevanten Elemente (Bibliotheksmodelle) zum An-

schluss an den Netzanschlusspunkt beinhaltet. Blind-

leistungskompensationsanlagen sowie Anlagenregler 

sind nur dann im Modell abzubilden, wenn eine In-

tegration in das Simulationsmodell der Anlage (Soft-

ware/-Schnittstellenproblematik) möglich ist und die 

Integration dieser Komponenten zur Beurteilung der 

Anforderungen erforderlich ist. Abweichend hiervon 

muss bei der Wahl des Verfahrens B nach 5.6.2.6 [1] 

sowie bei EZA mit EZE bei denen der Nachweis der 

PRNB nicht elementarer Bestandteil der Regelung der 

Typ-1-Einheit ist und nicht ausschließlich auf Einhei-

tenebene, sondern bei untrennbar miteinander ver-

bundenen Einheiten, z. B. GuD-Anlagen, auf Anlagen-

ebene (siehe hierzu G.2.2) nachzuweisen ist, der Anla-

genregler im Simulationsmodell abgebildet werden. 

Wahr 

G.2.3.6.2 VDE-AR-N 4120 (TAR HS) 

Anforderung Nachweis Mitgeltende Dokumente Voraussetzungen 

10.6.4 (TAR) 11.4.23 (TAR)  - 

5.5.3.9 [1] 5.6.2.10 [1]   

Bemerkungen Soweit durch den Netzbetreiber verlangt, ist vom Anschlussnehmer 
ein aggregiertes Simulationsmodell der Erzeugungsanlage nach 
10.6 zu erstellen und spätestens im Rahmen der Konformitätser-
klärung an den Netzbetreiber zu übergeben.  

Allgemein gilt: 

Nr. Bewertungskriterien Akzeptanzkriterium 

1 Verlangt der Netzbetreiber ein aggregiertes EZA-Mo-

dell?  

Angabe ist erfolgt  

2 Das detaillierte Simulationsmodell der Erzeugungsan-
lage basiert auf validierten Einheitenmodellen.  

Hinweis: Die Weitergabe von in einer öffentlich zu-

gänglichen Typ-Bibliothek vom Hersteller veröffentlich-

ten offenen, lauffähigen Modellen mit Modell-Typ-

Wahr 
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Zuordnungen, entsprechenden Beschreibungen und an-

zuwendenden Parametern, ist jederzeit gestattet. 

3 Es liegt ein Simulationsmodell der EZA vor, das mindes-
tens die einzelnen Erzeugungseinheiten, sowie die rele-
vanten Elemente (Bibliotheksmodelle) zum Anschluss 
an den Netzanschlusspunkt beinhaltet. Blindleistungs-
kompensationsanlagen sowie Anlagenregler sind nur 
dann im Modell abzubilden, wenn eine Integration in 
das Simulationsmodell der Anlage (Software/-Schnitt-
stellenproblematik) möglich ist und die Integration die-
ser Komponenten zur Beurteilung der Anforderungen 
erforderlich ist. Abweichend hiervon muss bei der Wahl 
des Verfahrens B nach 5.6.2.6 [1] sowie bei EZA mit EZE 
bei denen der Nachweis der PRNB nicht elementarer Be-
standteil der Regelung der Typ-1-Einheit ist und nicht 
ausschließlich auf Einheitenebene, sondern bei untrenn-
bar miteinander verbundenen Einheiten, z. B. GuD-An-
lagen, auf Anlagenebene (siehe hierzu G.2.2) nachzuwei-
sen ist, der Anlagenregler im Simulationsmodell abgebil-
det werden. 

Wahr 

 

G.2.3.6.3 VDE-AR-N 4130 (TAR HöS) 

Anforderung Nachweis Mitgeltende Dokumente Voraussetzungen 

10.6.4 (TAR) 11.4.23 (TAR)  - 

5.5.3.9 [1] 5.6.2.10 [1]   

Bemerkungen Soweit durch den Netzbetreiber verlangt, ist vom Anschlussnehmer 
ein aggregiertes Simulationsmodell der Erzeugungsanlage nach 
10.6 zu erstellen und spätestens im Rahmen der Konformitätser-
klärung an den Netzbetreiber zu übergeben.  
Sofern durch den Netzbetreiber verlangt, ist vom Anschlussnehmer 
ein detailliertes Simulationsmodelle der Erzeugungsanlage aus ve-
rifizierten Einheitenmodellen erstellt werden, welche die Anforde-
rungen des Abschnitts 5.5.3 [1] erfüllen. Bezüglich der Weitergabe 
der Modelle sind die Vorgaben des Abschnitts 5.5.3.9 [1] zu berück-
sichtigen. 

Allgemein gilt: 

Nr. Bewertungskriterien Akzeptanzkriterium 

1 Angabe, ob der Netzbetreiber zusätzlich zum detaillier-

ten EZA-Modell ein aggregiertes EZA-Modell verlangt.  

Angabe ist erfolgt  

2 Soweit der Netzbetreiber vom Anlagenbetreiber ein ag-

gregiertes (vereinfachtes) Simulationsmodell der Erzeu-

gungsanlage verlangt, ist dessen Genauigkeit gegenüber 

dem im Rahmen der Anlagenzertifizierung verwendeten 

Simulationsmodell ausgewiesen. 

Wahr 



FGW TR 8  
Beiblatt 10.1 

 

 

 

 56/181 
 

3 Verlangt der Netzbetreiber ein detailliertes EZA-Modell? Angabe ist erfolgt 

3.1 Das detaillierte Simulationsmodell der Erzeugungsan-
lage basiert auf validierten Einheitenmodellen.  

Hinweis: Die Weitergabe von in einer öffentlich zu-

gänglichen Typ-Bibliothek vom Hersteller veröffentlich-

ten offenen, lauffähigen Modellen mit Modell-Typ-Zu-

ordnungen, entsprechenden Beschreibungen und anzu-

wendenden Parametern, ist jederzeit gestattet. 

Hinweis: Die Weitergabe von EMT- und RMS-Modellen 

mit inkludiertem Regler-Code oder anderweitig ver-

schlüsselter Komponenten bedarf der Zustimmung des 

jeweiligen Herstellers. Die Weitergabe an Dritte zum 

Zwecke der Nutzung der Modelle im Rahmen von Netz-

studien bedarf in jedem Fall der Vereinbarung eines 

standardisierten NDA zwischen Drittem und Netzbe-

treiber. 

Falls detailliertes EZA-

Modell gefordert: Wahr 

4 Es liegt ein Simulationsmodell der EZA vor, das alle rele-
vanten Eigenschaften wie Q(U)-Regelung bzw. Span-
nungs- / Blindleistungsregelung, Primärregelung, 
Wirkleistungseinspeisung in Abhängigkeit der Netzfre-
quenz (Netzsicherheitsbasierte Primärregelung) ggf. 
inkl. technologischer Einschränkungen abbildet. 

Wahr 

G.2.3.7 Studie zur Bewertung der Anlagenkonformität 

G.2.3.7.1 VDE-AR-N 4130 (TAR HöS) 

Anforderung Nachweis Mitgeltende Dokumente Voraussetzungen 

5.6.3.3 [1] - - Qualifiziertes Anlagen-

gutachten 

Bemerkungen Für Typ-1-Anlagen ist das nach Abschnitt 5.6.3 [1] eingeführte „er-

weiterte Anlagenzertifikatsverfahren“ inkl. qualifiziertem Gutach-

ten nicht anzuwenden. 

Allgemein gilt: 

Nr. Bewertungskriterien Akzeptanzkriterium 

1 Es erfolgt keine Bewertung.  - 
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G.2.4 KOMPONENTENZERTIFIKAT 

G.2.4.1 Verfahren zur Blindleistungsbereitstellung 

G.2.4.1.1 VDE-AR-N 4110 (TAR MS) 

Anforderung Nachweis Mitgeltende Doku-

mente 

Voraussetzungen 

10.2.2.4 (TAR) 11.3.2 (TAR) TR 3 Betriebsmittelzertifikat(e) 

4.1.1.3 [1] 5.6.2.6 [1]  Prüfbericht, 

Dokumentation des Her-

stellers 

Bemerkungen Die Bewertung ist identisch mit der Bewertung für Typ-2-

Anlagen und erfolgt nach Kapitel G.3.3.1.1. 

Allgemein gilt: 

Nr. Bewertungskriterien Akzeptanzkriterium 

1  Die Bewertung erfolgt nach Kapitel G.3.3.1.1. - 

1.1  Als Einstellbereich der Übergangszeit des Regelverhal-
tens der statischen Spannungshaltung ist für die Bewer-
tung nach Kapitel G.3.3.1.1 für Typ-1-Einheiten ein Be-
reich von 15 s bis 45 s anzunehmen. 

Wahr 

G.2.4.1.2 VDE-AR-N 4110 (TAR MS) 

Anforderung Nachweis Mitgeltende Doku-

mente 

Voraussetzungen 

10.2.2.4 (TAR) 11.3.2 (TAR) TR 3 Betriebsmittelzertifikat(e) 

4.1.1.3 [1] 5.6.2.6 [1]  Prüfbericht, 

Dokumentation des Her-

stellers 

Bemerkungen Die Bewertung ist identisch mit der Bewertung für Typ-2-

Anlagen und erfolgt nach Kapitel G.3.3.1.2. 

Allgemein gilt: 

Nr. Bewertungskriterien Akzeptanzkriterium 

1  Die Bewertung erfolgt nach Kapitel G.3.3.1.2. - 

1.1  Als Einstellbereich der Übergangszeit des Regelverhal-

tens der statischen Spannungshaltung ist für die 

Wahr 
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Bewertung nach Kapitel G.3.3.1.2 für Typ-1-Einheiten 

ein Bereich von 15 s bis 45 s anzunehmen. 

G.2.4.1.3 VDE-AR-N 4130 (TAR HöS) 

Anforderung Nachweis Mitgeltende Doku-

mente 

Voraussetzungen 

10.2.2.4 (TAR) 11.3.2 (TAR) TR 3 Betriebsmittelzertifikat(e) 

Bemerkungen Die Bewertung erfolgt nach FGW TR 8 Rev. 10 [2], Kapitel 

A.3.2.4.2.2. 
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G.3 BEWERTUNGSUMFANG NETZBILDENDE TYP-2-ERZEUGUNGSEINHEI-
TEN, ERZEUGUNGS- UND SPEICHEREINHEITEN, SPEICHER  

G.3.1 EINHEITENZERTIFIKAT 

G.3.1.1 Fiktiver Inselnetzbetrieb 

G.3.1.1.1 Bewertung der Versuchsdurchführung 

Anforderung Nachweis Mitgeltende Dokumente Voraussetzungen 

4.2.1.1 [1] 5.5.4 [1] FNN Hinweis Netzbildende 

Eigenschaften 

Prüfbericht 

Bemerkungen Auf Basis der messtechnischen Prüfung der netzbildenden Ein-

heit im Fiktiven Inselnetzbetrieb werden die Anforderungen an 

das Spannungsquellenverhalten und das Verhalten bei Über- und 

Unterfrequenz (Netzsicherheitsbasierte Primärregelung) im un-

beschränkten Stellbereich gemeinsam geprüft. Die Bewertung 

beider Anforderungen findet gesondert in G.3.1.1.2 bzw. G.3.1.1.3 

statt. Zusätzlich wird im Rahmen der Prüfung des Spannungs-
quellenverhaltens die Wirksamkeit des parametrierten TA plausi-

bilisiert. Die positive Bewertung der Versuchsdurchführung ist 

für die Bewertung nach G.3.1.1.2 und G.3.1.1.3 Voraussetzung. 

Allgemein gilt: 

Nr. Bewertungskriterien Akzeptanzkriterium 

1 Ausgehend von einem stationären Arbeitspunkt nach 

den Vorgaben von Tabelle 5 [1]werden die dort ge-

nannten Messungen im Fiktiven Inselnetz durchge-

führt.  

Wahr 

2 Die Betriebssituation des Fiktiven Inselnetzes wird je 

Messung aufrechterhalten, bis sich ein stabiler Arbeits-

punkt ergeben hat, mindestens jedoch 50 Sekunden 

lang. 

Wahr 

3 Die Messungen werden mit dem Standardwert der Sta-

tik durchgeführt, wobei für EZSE und Speicher davon 

abweichend für die Durchführung der Messung 1.4 

eine Statik zwischen 2 % und 2,5 % eingestellt wird 

Wahr 
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G.3.1.1.2 Spannungsquellenverhalten 

Anforderung Nachweis Mitgeltende Dokumente Voraussetzungen 

4.2.1.1 [1] 5.5.4 [1] FNN Hinweis Netzbildende 

Eigenschaften 

VDE-AR-N 4110 

VDE-AR-N 4120 

VDE-AR-N 4130 

Prüfbericht 

Bemerkungen  

Allgemein gilt: 

Nr. Bewertungskriterien Akzeptanzkriterium 

1 Ausgehend von einem Betriebszustand bei Nennfre-

quenz wird nach dem Öffnen des Netzkuppelschalters 

(SNetz) ein stationärer Zustand der Frequenz und 

Wirkleistungsabgabe der netzbildenden Einheit ent-

sprechend der voreingestellten Restlast erreicht, ohne 

dass es innerhalb der FRT-Grenzkurven: 

• nach Bild 14 (VDE-AR-N 4110) 

• nach Bild 12 (VDE-AR-N 4120) 

• nach Bild 12 (VDE-AR-N 4130) 

der jeweils anzuwendenden Technischen Anschlussre-

gel zu Auslösungen des Eigenschutzes kommt, die zur 

vollständigen Trennung der netzbildenden Einheit füh-

ren würden. 

Wahr 

2 Für die Messung 1.1 kann der Wert von TA plausibili-

siert werden und entspricht dem eingestellten Wert 

mit einer Toleranz von 50 %. 

Wahr 

G.3.1.1.3 Verhalten bei Über- und Unterfrequenz (Netzsicherheitsba-
sierte Primärregelung) im unbeschränkten Stellbereich 

Anforderung Nachweis Mitgeltende Dokumente Voraussetzungen 

4.2.2 [1] 5.5.4 [1] FNN Hinweis Netzbil-

dende Eigenschaften 

Prüfbericht, Hersteller-

erklärung 

Bemerkungen   
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Allgemein gilt: 

Nr. Bewertungskriterien Akzeptanzkriterium 

1 Der Betrieb in der Fiktiven Insel kann stabil aufrecht-

erhalten werden. 

Wahr 

1.1 Für die Messungen 1.1 bis 1.4 nach Tabelle 5 [1] werden 

die folgenden Kriterien erfüllt:  

• der Frequenzwert 52,5 Hz wird maximal 0,1 s über-

schritten. 

• der Frequenzwert 51,5 Hz wird maximal 10 s über-

schritten. 

• das Einschwingverhalten der gemessenen Fre-

quenz erfüllt das geforderte Dämpfungsmaß 

nach Tabelle 14 [1] 

Wahr 

 

1.2 Für die Messung 2.1 erfüllt der gemessene Frequenzver-

lauf die Anforderung an das geforderte Dämpfungsmaß 

nach Tabelle 14 [1] 

Wahr 

1.3 Es wird bestätigt und ausgewiesen, dass die netzsicher-

heitsbasierte Primärregelung mit einer proportionalen 

Frequenzregelung ausgeführt ist. 

Angabe liegt vor 

 

G.3.1.2 Netzsynchroner Betrieb 

G.3.1.2.1 Winkelsprungleistung 

Anforderung Nachweis Mitgeltende Dokumente Voraussetzungen 

4.2.1.1 [1] 5.5.5.3 [1] FNN Hinweis Netzbil-

dende Eigenschaften 

Prüfbericht 

Bemerkungen Im Rahmen der Bewertung der Winkelsprungleistung ist zusätzlich 

zu prüfen, ob eine nach Abschnitt 4.2.3 [1] geforderte Höherpriori-

sierung des Spannungsquellenverhaltens vor Vorgaben durch 

Dritte bzw. dem NSM des Netzbetreibers erfolgt. 

Sofern die Verstärkung der Spannungsquellenregelung bzw. die 

wirksame Impedanz der netzbildenden Einheit durch den Herstel-

ler als parametrierbar vorgesehen ist, ist der Nachweis für den vom 

Hersteller jeweils ausgewiesenen Nominalwert zu erbringen. Für 

den minimalen und maximalen der parametrierbaren Werte ist der 

Nachweis nach Kapitel G.3.1.7.1 simulativ zu erbringen. 
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Allgemein gilt: 

Nr. Bewertungskriterien Akzeptanzkriterium 

1 Die Prüfungen werden ausgehend von einem Arbeits-
punkt bei 50 % PEmax ± 5 % PEmax durchgeführt. Die 

Blindleistungseinspeisung bei Prüfungsbeginn befindet 
sich bei Prüfungsbeginn in einem Bereich von ± 5 % (be-
zogen auf PEmax).  

Dabei liegt eine Begrenzungsvorgabe der Wirkleistung 
durch die höchstpriorisierte Begrenzungsvorgabe nach 
Abschnitt 4.2.3 [1] vor, sodass der begrenzte Wert auf-
grund der auftretenden Winkelsprungleistung über-
schritten wird. 

Wahr 

2 Es wird Messverfahren 1 oder Messverfahren 2 nach Ab-
schnitt 5.5.5.3.2 [1] durchgeführt.  

Wahr 

2.1 Im Falle der Durchführung von Messverfahren 1 gilt:  
Es werden zwei Messungen nach den Vorgaben nach Ab-
schnitt 5.5.5.3.2 [1] durchgeführt. Die zweite Messung 
findet ausgehend vom Start-Arbeitspunkt der ersten 
Messung ± 5 % PEmax statt bei identischem Winkel-

sprung mit negativem Vorzeichen.  

Wahr 

2.2 Im Falle der Durchführung von Messverfahren 2 gilt:  
Es werden zwei Messungen nach den Vorgaben nach Ab-
schnitt 5.5.5.3.2 [1] durchgeführt. Die zweite Messung 
findet ausgehend vom Start-Arbeitspunkt der ersten 
Messung ± 5 % PEmax statt bei identischem Winkel-

sprung ∆θsoll ± 10 % mit negativem Vorzeichen. 

Wahr 

3 Die maximale Wirkstromänderung ΔiP,EZE in der ver-

markteten Richtung beträgt mindestens 50 % (für EZSE 
und Speicher 70 %) und in der nicht vermarkteten Rich-
tung mindestens 5 % des ermittelten Maximalwerts 
ΔiP,EZE,max. Hierbei kann eine Toleranz von 1 % des 

nominalen Wirkstroms berücksichtigt werden.  
Die Winkelsprungleistung wird nicht durch die Begren-
zungsvorgabe der Wirkleistung eingeschränkt. 

Wahr 

3.1 Die Höherpriorisierung der Winkelsprungleistung vor 
allen externen P-Sollwert-Vorgaben ist nicht deaktivier-
bar.  

Wahr 

4 Für die nicht angebotene Richtung gilt alternativ zu 
Nr. 3:  

Die maximale Wirkleistungsänderung beträgt mindes-
tens 5 % PEmax beträgt. 

Wahr 
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G.3.1.2.2 Wirksame Impedanz 

Anforderung Nachweis Mitgeltende Dokumente Voraussetzungen 

4.2.1.1 [1] 5.5.5.4 [1] FNN Hinweis Netzbil-

dende Eigenschaften 

Prüfbericht 

Bemerkungen Sofern die Verstärkung der Spannungsquellenregelung bzw. die 

wirksame Impedanz der netzbildenden Einheit durch den Herstel-

ler als parametrierbar vorgesehen ist, ist der Nachweis für den vom 

Hersteller jeweils ausgewiesenen Nominalwert zu erbringen. Für 

den minimalen und maximalen der parametrierbaren Werte ist der 

Nachweis nach Kapitel G.3.1.7.2 simulativ zu erbringen. 

Allgemein gilt: 

Nr. Bewertungskriterien Akzeptanzkriterium 

1 Die Prüfungen werden ausgehend von den Ausgangsbe-
triebszuständen nach Tabelle 6 [1] durchgeführt:  

• einer Wirkleistungseinspeisung > 55 % Pemax 

• den beiden Blindleistungs-Arbeitspunkten von 
10 % (± 5 %) und -10 % (± 5 %) jeweils bezogen 
auf PEmax und 

• einem Kurzschlussleistungsverhältnis von 
SCR ≥ 3. 

 
Falls das Kurzschlussleistungsverhältnis der Prüfein-
richtung keine Werte von SCR ≥ 3 zulässt, ist die Durch-
führung der Messung auch bei einem kleineren SCR-
Wert zulässig. Im Falle des Messverfahrens 1 gilt jedoch 
SCR ≥ 1. Sofern die Prüfung an einem SCR-Wert < 3 
durchgeführt wurde, ist dies auszuweisen. 

Wahr 

2 Es wird Messverfahren 1 oder Messverfahren 2 nach 
Abschnitt 5.5.5.4.2 [1] durchgeführt.  

Wahr 

2.1 Im Falle der Durchführung von Messverfahren 1 gilt:  
Die Höhe des aufgeschalteten Sollwertsprungs liegt zwi-
schen ± 0,03 p.u. und 0,05 p.u..  
Es wird folgende Sequenz geprüft:  

• 0,03 p.u. ≤ ∆usoll ≤ 0,05 p.u. 

• ∆usoll = 0 

• -0,05 p.u. ≤ ∆usoll ≤ -0,03 p.u. 

Zwischen diesen Zuständen wird jeweils ein einge-
schwungener Zustand abgewartet.  

Wahr 

2.2 Im Falle der Durchführung von Messverfahren 2 gilt:  
Die Werte der Klemmspannungssprünge ∆uI und ∆uII 

unterscheiden sich untereinander sowie auch vom Aus-
gangswert mindestens um 2 %.  

 

3 Die Messungen des gewählten Messverfahrens werden 
ausgehend von einer Wirkleistungsabgabe im Bereich 
von 15 % bis 45 % PEmax und einer 

Wahr 



FGW TR 8  
Beiblatt 10.1 

 

 

 

 64/181 
 

Blindleistungseinspeisung im Bereich zwischen ± 10 % 
(bezogen auf PEmax) wiederholt.  

Im Falle der Durchführung von Messverfahren 1 gilt:  
Der Spannungs-Sollwertsprung erfolgt bei der Ver-
suchswiederholung in negative Richtung. 

4 Es ist ausgewiesen, dass keine Strombegrenzung gegrif-
fen hat. 

Wahr 

5 Die Beträge der ermittelten Impedanz |zw,1| entspre-

chen den Vorgaben an den Maximalwert zw,max nach 

Abschnitt 4.2.1.1 [1] nach folgenden Kriterien:  

• ohne Einheitentransformator (bzw. auf Nieder-
spannungsseite der Einheit): |zw,1| ≤ 0,27 p.u. 

• inklusive Einheitentransformator (bzw. auf Mit-
telspannungsseite der Einheit): 
|zw,1| ≤ 0,35 p.u. 

• bei doppelt gespeisten Asynchrongeneratoren 
alternativ: die obere Grenze der Impedanz wird 
bestimmt durch die physikalische transiente 
Reaktanz des Asynchrongenerators zuzüglich 
der Ständerresistanz des Asynchrongenerators 
und der Impedanz des Einheitentransforma-
tors. 

Wahr 

 

G.3.1.2.3 Nachweis der Passivitätseigenschaften im harmonischen 
Frequenzbereich 

Anforderung Nachweis Mitgeltende Dokumente Voraussetzungen 

4.2.1.3 [1] 5.5.5.5 [1] FNN Hinweis Netzbil-

dende Eigenschaften 

Herstellererklärung 

Bemerkungen   

Allgemein gilt: 

Nr. Bewertungskriterien Akzeptanzkriterium 

1 Die Impedanz der netzbildenden Einheit weist im Fre-
quenzbereich von 100 Hz bis 2,5 kHz einen positiven Re-
alteil auf.  

Wahr, Angabe ist er-

folgt 

1.1 Die Impedanz in Betrag und Phase im Mit- und Gegen-
system wurde entsprechend des Verfahrens gemäß Ab-
schnitt 5.5.5.5 [1] ermittelt und ausgewiesen. 
Das durch den Hersteller angewendete Verfahren zur 
Ermittlung der Impedanzwerte ist nachvollziehbar und 
begründet dargelegt. 

Wahr 

1.2 Die fachliche Nachvollziehbarkeit der Herstellererklä-
rung ist gegeben. 

Wahr 
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G.3.1.2.4 Spannungsquellenregelung und FRT-Verhalten 

G.3.1.2.4.1 Führungsverhalten 

Anforderung Nachweis Mitgeltende Dokumente Voraussetzungen 

4.2.1.5 [1] 5.5.5.6.1 [1] FNN Hinweis Netzbil-

dende Eigenschaften 

Prüfbericht 

Bemerkungen Sofern die Verstärkung der Spannungsquellenregelung bzw. die 

wirksame Impedanz der netzbildenden Einheit durch den Herstel-

ler als parametrierbar vorgesehen ist, ist der Nachweis für den vom 

Hersteller jeweils ausgewiesenen Nominalwert zu erbringen. Für 

weitere parametrierbare Werte ist der Nachweis nach Kapitel 

G.3.1.7.5 simulativ zu erbringen. 

Allgemein gilt: 

Nr. Bewertungskriterien Akzeptanzkriterium 

1 Die Prüfung erfolgt analog zum Messverfahren 1 nach 
Abschnitt 5.5.5.4.2 [1]. 
Falls das Kurzschlussleistungsverhältnis der Prüfeinrich-
tung keine Werte von SCR ≥ 3 zulässt, ist die Durchfüh-
rung der Messung auch bei einem kleineren SCR-Wert 
zulässig. Hierbei gilt jedoch SCR ≥ 1. Sofern die Prüfung 
an einem SCR-Wert < 3 durchgeführt wurde, ist dies 
auszuweisen. 

Wahr 

2 Die ermittelte Anschwingzeit der Spannung u1 (bzw. al-

ternativ des Stromes iQ,1) beträgt < 1 s. 

Anschwingzeit < 1 s 

 

G.3.1.2.4.2 Störverhalten und Linearität der effektiven Impedanz 

Anforderung Nachweis Mitgeltende Dokumente Voraussetzungen 

4.2.1.5 [1] 5.5.5.6.2 [1] FNN Hinweis Netzbil-

dende Eigenschaften 

Prüfbericht 

Bemerkungen Sofern die Verstärkung der Spannungsquellenregelung bzw. die 

wirksame Impedanz der netzbildenden Einheit durch den Herstel-

ler als parametrierbar vorgesehen ist, ist der Nachweis für den vom 

Hersteller jeweils ausgewiesenen Nominalwert zu erbringen. Für 

weitere parametrierbare Werte ist der Nachweis nach Kapitel 

G.3.1.7.6 simulativ zu erbringen. 
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Allgemein gilt: 

Nr. Bewertungskriterien Akzeptanzkriterium 

1 Die Prüfung erfolgt analog zum Messverfahren 
2 nach Abschnitt 5.5.5.4.2 [1]. 
 
Die Nutzung des Messverfahrens 1 nach Ab-
schnitt 5.5.5.4.2 [1] ist nur möglich, wenn eine 
hinreichend schnelle Sollwertverarbeitung in 
der netzbildenden Einheit erfolgt.  

Wahr 

2 Sofern die zu prüfende netzbildende Einheit 
nicht über einen der netzbildenden Einheit zu-
geordneten Transformator (bzw. ihr eigens zu-
geordnete Transformatorwicklungen) ange-
schlossen wird, gilt zusätzlich:  
Die Prüfung des Verhaltens der netzbildenden 
Einheit im Verbund mit mehreren direkt pa-
rallel betriebenen Einheiten erfolgte durch 
Wiederholung des Messverfahrens nach Ab-
schnitt 5.5.5.4.2 [1] mit mindestens zwei paral-
lelen netzbildenden Einheiten. 

Wahr 

Anschwingzeit des Scheinstromes 

3 Der mit 5 ms gleitend gemittelte Momentan-
wert des Stromes iαβ,5ms hat spätestens 15 ms 

nach der sprunghaften Spannungsänderung 

erstmalig 90 % des Endwertes erreicht.  

Im Falle der Prüfung mit parallelen netzbil-

denden Einheiten erfüllt der Prüfling ebenfalls 

dieses Kriterium. 

Wahr 

Einschwingzeit des Blindstromes 

4 Der Blindstrom iQ,1 verbleibt im Zeitraum 

zwischen 80 ms und 150 ms nach der sprung-

haften Spannungsänderung im Toleranzband 

(siehe Bild 10 [1]) für den Blindstrom. 

Im Falle der Prüfung mit parallelen netzbil-

denden Einheiten erfüllt der Prüfling ebenfalls 

dieses Kriterium. 

Wahr 

Dämpfung des Blindstroms  

5 Der Verlauf der Blindstromkomponente in-

folge der sprunghaften Spannungsänderung 

(nach den Vorgaben des Messverfahrens 2 

nach Abschnitt 5.5.5.4.3 [1]) liegt innerhalb 

der Hüllkurve nach Bild 10 [1]. Im Falle der 

Prüfung mit parallelen netzbildenden 

Wahr 
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Einheiten erfüllt der Prüfling ebenfalls dieses 

Kriterium. 

Linearität der wirksamen Impedanz 

6 Die Linearität der wirksamen Impedanz be-
trägt 0,85 ≤ LZ ≤ 1,15. 

Im Falle der Prüfung mit parallelen netzbil-

denden Einheiten erfüllt der Prüfling ebenfalls 

dieses Kriterium. 

0,85 ≤ LZ ≤ 1,15. 

G.3.1.2.4.3 Robustheit und Spannungsquellenregelung bei kurzzeitigen 
Über- und Unterspannungsereignissen (O-/UVRT-Robustheit) 

Anforderung Nachweis Mitgeltende Dokumente Voraussetzungen 

10.2.1.2 (TAR) 

10.2.3 (TAR) 

11.2.5 (TAR) 

11.2.9 (nur 

VDE-AR-N 

4130) 

VDE-AR-N 4110 

VDE-AR-N 4120 

VDE-AR-N 4130 

TR 3  

DIN EN 60034-1 (VDE 

0530-1), Kap 9.3.2 

Prüfbericht, 

Herstellererklärung 

4.2.1.6 [1] 5.5.5.6.3 [1] FNN Hinweis Netzbil-

dende Eigenschaften 

Prüfbericht, 

Herstellererklärung 

Bemerkungen Die Berechnung der Kurzschlussströme erfolgt durch die Zertifizie-

rungsstelle basierend auf Herstellerangaben, sowie den Ergebnis-

sen der Typ-Prüfungen nach Abschnitt 11.2.5 (VDE-AR-N 41XX) 

sowie Abschnitt 5.5.5.6.3 [1] und wird im Einheitenzertifikat ausge-

wiesen. 

Die messtechnische Prüfung nach Abschnitt 5.5.5.6.3 [1] ersetzt die 

nach Abschnitt 11.2.5.5 der jeweils anzuwendenden Technischen 

Anschlussregel geforderten Versuche vollständig. 

 

Allgemein gilt: 

Nr. Bewertungskriterien Akzeptanzkriterium 

Allgemeine Anforderungen an O/-UVRT-Robustheit 

1 Eine Liste aller relevanter Komponenten der 

gesamten Einheit mit allen zugehörigen Tei-

len, die laut Hersteller Bestandteil der netzbil-

denden Einheit sind wie u. a. die bei der Typ-

Prüfung genutzten Hilfsaggregate, Steuer- und 

Schutzeinrichtungen, liegt vor. 

Wahr 
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2 Eigenschutz erlaubt einen Betrieb zwischen 

der unteren und oberen FRT-Grenzkurve 

nach:  

• nach Bild 14 (VDE-AR-N 4110) 

• nach Bild 12 (VDE-AR-N 4120) 

• nach Bild 12 (VDE-AR-N 4130). 

Nach 5.5.5.6.3 (FNN 

Hinweis Netzbildende 

Eigenschaften) gefor-

derte Versuche sind er-

folgreich absolviert. 

3 Ein FRT-Versuch wird mit maximal unterer-

regter und einer mit maximal übererregter 

Blindleistung gemäß Herstellerangabe erfolg-

reich durchgeführt (oder mit cos φ ≤ 0,95 

über- bzw. untererregt, sofern das Vermögen 

der Einheit größer ist).  

Wahr 

4 Das Verhalten der netzbildenden Einheit bei 

sprunghaften Spannungsänderungen wird 

durch einen Spannungssprung um mindestens 
10 % Un auf einen Wert > 110 % Un für sym-

metrische sowie auf ≥ 110 % Un als größte Au-

ßenleiterspannung für unsymmetrische Span-

nungserhöhungen mit der Dauer von ≥ 5 s 

nachgewiesen.  

Für EZSE und Speicher wird die Messung bei 

der vom Hersteller ausgewiesenen minimal 

möglichen DC-Spannung durchgeführt. 

Mindestdauer ≥ 5 s  

 

4.1 Die Herstellererklärung weist aus, dass ein 
symmetrischer Spannungssprung um mindes-
tens 0,15 p.u. auf einen Wert > 1,15 p.u. bzw. 
≥ 1,15 p.u. für ≥ 60 s beherrscht wird.  

Angabe ist erfolgt 

5 Die Herstellererklärung beinhaltet mindes-
tens, unter welchen Annahmen zu den rele-
vanten Einflussgrößen und welchen etwaigen 
Einschränkungen eine Einhaltung der Anfor-
derungen nach:  

• nach Bild 12 (VDE-AR-N 4110) 

• nach Bild 10 (VDE-AR-N 4120) 

• nach Bild 10 (VDE-AR-N 4130) 

der jeweils anzuwendenden Technischen An-
schlussregel möglich ist. 
 

Hinweis: Werden die Anforderungen durch 

eine messtechnische Prüfung nach TR 3 Rev. 

26, Kapitel 4.6.3.1 nachgewiesen, gelten die 

Anforderungen als erfüllt und die Hersteller-

erklärung ist nicht erforderlich. 

Angabe ist erfolgt 

6 Die netzbildende Einheit wird symmetrischen 
und unsymmetrischen Spannungseinbrüchen 

Wahr 
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der Netzspannung um ∆un auf jeweils einen 

Wert zwischen: 

• 0,7 p.u. und 0,8 p.u.  

• 0,45 p.u. und 0,6 p.u. 

• 0,2 p.u. und 0,3 p.u.  

• < 0,05 p.u. (VDE-AR-N 4120 und 30) 
für eine Mindestdauer nach der Grenzlinie 
nach:  

• Bild 14 (VDE-AR-N 4110) 

• Bild 12 (VDE-AR-N 4120) 

• Bild 12 (VDE-AR-N 4130) 

der jeweils anzuwendenden Technischen An-
schlussregel ausgesetzt.  

7 Die Prüfungen werden bei stationären Arbeits-
punkten bei Volllast (> 0,9 P

n
 bei Feldtests 

und > 0,98 P
n
 bei Prüfstandtests) und zusätz-

lich bei Teillast (0,1 bis 0,5 P
n
) durchgeführt. 

Wahr 

8 Die netzbildende Einheit verbleibt bei sämtli-
chen geprüften Spannungseinbrüchen und -er-
höhungen am Netz, solange alle Leiter-Leiter-
Spannungen innerhalb der in:  

• Bild 14 (VDE-AR-N 4110) 

• Bild 12 (VDE-AR-N 4120) 

• Bild 12 (VDE-AR-N 4130) 

der jeweils anzuwendenden Technischen An-

schlussregel dargestellten Grenzkurven liegt. 

Wahr 

9 Alle UVRT und OVRT Tests werden vollstän-

dig durchgeführt. 

Wahr 

Mehrfachfehler 

10 Die Einheit kann Mehrfachfehler entspre-

chend der Anforderungen nach 11.2.5.2 (VDE-

AR-N 4110/20/30) durchfahren. 

Wahr 

10.1 Die Einheit ist in der Lage die Energie PEmax 

für 2 s abzuführen, ohne Berücksichtigung der 

in das Netz eingespeisten Energie. Dieser 

Nachweis kann rechnerisch erfolgen. 

Wahr 

10.2 Falls das Verhalten bei Mehrfachfehlern in Nr. 

10.1 durch den Hersteller nicht rechnerisch 

nachgewiesen wurde, kann der Nachweis al-

ternativ messtechnisch erbracht werden: 

Prüfsequenz für Mehrfachfehler gemäß: 

• Tabelle 14 (VDE-AR-N 4110) 

• Tabelle 11 (VDE-AR-N 4120) 

Wahr 
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• Tabelle 8 (VDE-AR-N 4130) 

bei P ≥ 75 % PrE ohne Trennung vom Netz 

durchfahren. 

10.3 Anhand einer Herstellererklärung ist nachvoll-

ziehbar darzulegen, dass die Einheit nach 30 

Minuten erneut in der Lage ist einen Mehr-

fachfehler zu durchfahren. 

Angabe ist erfolgt 

10.4 Für Einheiten im Anwendungsbereich der 

VDE-AR-N 4120 gilt: 

Für Einheiten mit doppelt gespeister Asyn-

chronmaschine gilt für Mehrfachfehler bei de-

nen der Fehleranfang des zweiten Fehlers frü-

her als 900 ms nach dem Fehlerende des vor-

hergehenden Fehlers ist: Nach Fehlerende des 

letzten Fehlers muss der Wirkstrom mit min-

destens 20 % des Bemessungsstromes je Se-

kunde gesteigert werden. 

Wahr 

Anschwingzeit des Scheinstromes 

11 Der mit 5 ms gleitend gemittelte Momentan-
wert iαβ,5ms des Stromes erreicht in den Ver-

suchen bei Teillast spätestens 15 ms nach der 
sprunghaften Spannungsänderung 90 % des 
Endwertes. 

Wahr 

Einschwingzeit des Blindstromes 

12 Der Blindstrom verbleibt jeweils im Mit- und 
Gegensystem (iQ,1 und iQ,2) spätestens 80 ms 

nach der sprunghaften Spannungsänderung 
im Toleranzband für den Blindstrom 
(+20 % Ir und -10 % Ir für ΔiQ > 0 bzw. -

20 % Ir und +10 % Ir für ΔiQ < 0). 

Hinweis: Bei Spannungseinbrüchen der Netz-
spannung auf einen Wert < 0,05 p.u., darf an-
stelle des Blindstroms auch der Scheinstrom 
herangezogen werden. 

Wahr 

Dämpfung des Blindstromes 

13 Ab 80 ms nach Auftreten der sprunghaften 
Spannungsänderung wird für die Mit- und Ge-
gensystemkomponente der Klemmenspan-
nung der netzbildenden Einheit (u1, u2) je-

weils das Dämpfungsmaß von mindestens 0,3 
nachgewiesen (vgl. hierzu Anhang B.IV [1]). 
Dabei werden zur Bewertung der Dämpfung 
nur Größen herangezogen, deren Wert 
ΔiQ,1,2,End > 0,1 p.u. (bezogen auf Ir) beträgt. 

Wahr 
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Alternativ gilt die Anforderung an die Dämp-
fung des Blindstromes als erfüllt, wenn die 
Mit- und Gegensystemkomponente des Blind-
stromes (iQ,1 und iQ,2) 80 ms nach der 

sprunghaften Spannungsänderung in einem 
Band ± 15 % von ∆iQ,End,1,2 sowie im Zeit-

raum 130 ms bis 300 ms nach der  
sprunghaften Spannungsänderung in einem 
Band ± 5 % von ∆iQ,1,2,End verbleiben.  

 
Hinweis: Zur Bewertung der Dämpfung wer-
den nur Größen herangezogen, deren Wert 
ΔiQ,1,2,End > 0,1 p.u. (bezogen auf Ir) beträgt. 

 

Nr. Weitere Nachweise Akzeptanzkriterium 

A Die Tests gemäß TR 3 und FNN Hinweis Netz-

bildende Eigenschaften erfolgen ohne Tren-

nung der Einheit vom Netz. Dadurch ist 

gleichzeitig die FRT-Fähigkeit der bei der 

Vermessung genutzten Hilfsantriebe nachge-

wiesen. 

Wahr 

 

G.3.1.2.4.4 Verhalten bei Erreichen und Verlassen der Stromgrenze 

Anforderung Nachweis Mitgeltende Dokumente Voraussetzungen 

4.2.1.5.4 [1] 5.5.5.6.4 [1] FNN Hinweis Netzbil-

dende Eigenschaften 

TR 3 

Prüfbericht 

Bemerkungen   

 

Allgemein gilt: 

Nr. Bewertungskriterien Akzeptanzkriterium 

1 Die Prüfung erfolgt nach Abschnitt 5.5.5.6.3 
[1] und die Vorgaben an die Messtechnik zur 
Messung von Oberschwingungen nach Kapitel 
3.2.2 der TR 3 werden eingehalten. 

Wahr 

Maximalzeit für Current Clipping bei Erreichen der Stromgrenzen gemäß 4.2.1.1 [1] 

2 Der ermittelte THD des Stromes ist spätestens 
100 ms nach Beginn einer sprunghaften 

Wahr 
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Änderung der Amplitude der Klemmenspan-
nung nicht signifikant. 
 
Hinweis: Als nicht signifikant wird ein Wert 
von ≤ 20 % angesehen. 

Hinweis: Dies gilt unter der Voraussetzung, 

dass keine netzseitige Ursache für die fortwäh-

rende Einspeisung harmonischer Stromkom-

ponenten (z. B. Lichtbogen, harmonische Las-

ten, Inrush-Situation, Resonanzstellen, Har-

monische der netzseitigen Spannung) oder 

Sättigungseffekte der Prüfeinrichtung vorlie-

gen. 

2.1 Sollte das Kriterium des THD auf Basis der 
Auswertung des Stromes der netzbildenden 
Einheit nicht eingehalten werden oder eine 
Auswertung aus anderen Gründen nicht mög-
lich sein, kann für diese Fälle die Bewertung 
auf Basis eines Signals der netzbildenden Ein-
heit erfolgen, das den Einsatz eines Current-
Clippings ausweist. 
 
In diesem Fall weist das Signal für die fehlge-
schlagene oder nicht bestandene Bewertung 
des THD 40 ms nach der sprunghaften Ände-
rung der Spannungsamplitude einen Betrieb 
ohne Current Clipping aus. 

Wahr 

Betragsmäßige Strombegrenzung (keine Blindstrompriorisierung) 

3 Die Stabilität der netzbildenden Einheit bei 
Spannungseinbrüchen auf Restspannungen 
≥ 0,2 p.u. wird sichergestellt. 

Wahr 

4 Der über die Dauer des Spannungseinbruchs 
gemittelte Scheinstrom der netzbildenden Ein-
heit unterschreitet nicht einen Wert von 95 % 
des Nennstromes der Einheit.  
Für den Fall, dass die Stromgrenze der netzbil-
denden Einheit nicht erreicht wird, gilt statt-
dessen:  
Der über die Dauer des Spannungseinbruchs 
gemittelte Scheinstrom der netzbildenden Ein-
heit unterschreitet nicht einen Wert von 95 % 
des sich aus dem Arbeitspunkt vor der Mes-
sung und dem sich aus dem Mittelwert der in 
Abschnitt 5.5.5.4 [1] ermittelten wirksamen 
Impedanzen resultierenden erwartbaren 
Scheinstromes. 

Wahr 

5 Bei einem Spannungseinbruch auf ca. 50 % 
und 25 % und Ausgangszuständen bei Volllast 
beträgt der Wirkstrom nicht weniger als 5 % 
des Nennstromes. 

Wahr 
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Hinweis: Eine betragsmäßige Strombegren-

zung würde bei höheren Restspannungen als 

0,2 p.u. höhere Wirkströme erwarten lassen. 

Bis auf weiteres soll mit diesem Kriterium 

verhindert werden, dass eine reine Blinds-

trompriorisierung erfolgt, ohne zu präskrip-

tive Anforderungen an das Wirkstromverhal-

ten zu stellen. 

Unverzüglicher Übergang in den Betriebszustand ohne Strombegrenzung 

6 Es wird nachgewiesen, dass die Einheit unver-
züglich in den Betriebszustand ohne Strombe-
grenzung übergeht, wenn die Notwendigkeit 
einer Strombegrenzung nicht mehr gegeben 
ist.  
Der Blindstrom überschreitet bei Spannungs-
wiederkehr 150 ms nach Eintritt der Mitsys-
temspannung in das Spannungsband von 
Un ± 10 % Un nicht eine Einschwingtoleranz 

von ± 10 % Ir um den stationären Endwert des 

Blindstromes. 

Hinweis: Treten während der Messung In-

rush-Effekte an den im Prüfaufbau befindli-

chen Transformatoren auf, können diese bei 

der Ermittlung der Zeiten berücksichtigt wer-

den, so dass ggf. längere Einschwingzeiten 

akzeptiert werden können. Bei dieser Be-

trachtung können auch Vergleichssimulatio-

nen herangezogen werden. 

Wahr 

G.3.1.2.4.5 Verhalten bei Rückkehr in das Spannungsband von 
Ur ± 10 % Ur 

Anforderung Nachweis Mitgeltende Dokumente Voraussetzungen 

4.2.1.5.5 [1] 5.5.5.6.5 [1] FNN Hinweis Netzbil-

dende Eigenschaften 

Prüfbericht 

Bemerkungen Sofern die Verstärkung der Spannungsquellenregelung bzw. die 

wirksame Impedanz der netzbildenden Einheit durch den Herstel-

ler als parametrierbar vorgesehen ist, ist der Nachweis für den vom 

Hersteller jeweils ausgewiesenen Nominalwert zu erbringen. Für 

weitere parametrierbare Werte ist der Nachweis nach Kapitel 

G.3.1.7.7 simulativ zu erbringen. 
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Allgemein gilt: 

Nr. Bewertungskriterien Akzeptanzkriterium 

1 Die Prüfung erfolgt nach Abschnitt 5.5.5.6.3 
[1]. 

Wahr 

Verhalten für die Wirkstromwiederkehr nach Fehlerende 

2 Der Vorfehlerwirkstrom ist nach 1s (nach Feh-
lerende) wieder erreicht.  

Wahr 

2.1 Kann der Wirkstrom aufgrund technischer 
Restriktionen diese Zeit nicht erreichen, ist 
dies zu begründen. 

Angabe ist erfolgt 

Verhalten bzgl. Vorübergehender Überspannungen nach Spannungswiederkehr 

3 Nach Spannungswiederkehr überschreiten die 
ermittelten Mitsystem-Überspannungen u1 

nicht 2,5 % bezogen auf den stationären End-
wert u1,End der Spannung. 

Bei Inbetriebsetzung der Einheit bis zum 
31.12.2027 gilt anstelle von 2,5 % ein Wert von 
5,0 %.  

Wahr 

G.3.1.2.4.6 Nachweis des Verhaltens der eingeschränkten Spannungs-
quellenregelung während Netzfehlern 

Anforderung Nachweis Mitgeltende Dokumente Voraussetzungen 

4.2.1.5.3 [1] 5.5.5.6.6 [1] FNN Hinweis Netzbil-

dende Eigenschaften 

Prüfbericht 

Bemerkungen  

 

Allgemein gilt: 

Nr. Bewertungskriterien Akzeptanzkriterium 

1 Alle erforderlichen Tests nach FGW TR 3 Rev. 
26 unter Berücksichtigung der Tests nach Ta-
belle 7 [1] bezüglich der eingeschränkten 
Spannungsquellenregelung wurden durchge-
führt. 

Wahr 

2 Die Spannungsquellenregelung wird für alle 
Netzspannungseinbrüche unterhalb von 
0,8 Un für einen Zeitraum von 150 ms auf-

rechterhalten. 

Wahr 

3 Der größte Scheinstrom (der drei Leiter-
ströme) beträgt für alle Netzspannungseinbrü-
che unterhalb von 0,8 Un nach maximal 

Wahr 
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210 ms nicht mehr als 20 % des Bemessungs-
stromes Ir.  

4 Der größte Scheinstrom (der drei Leiter-
ströme) beträgt für alle Netzspannungseinbrü-
che unterhalb von 0,8 Un nach maximal 

250 ms nicht mehr als 10 % des Bemessungs-
stromes Ir.  

Wahr 

G.3.1.2.4.7 Schneller Schutz bei hohen Spannungen 

Anforderung Nachweis Mitgeltende Dokumente Voraussetzungen 

4.2.1.7 [1] 5.5.5.6.7 [1] FNN Hinweis Netzbil-

dende Eigenschaften 

Herstellererklärung 

Bemerkungen  

 

Allgemein gilt: 

Nr. Bewertungskriterien Akzeptanzkriterium 

1 Bei einer Aufprägung einer sinusförmigen 
Spannung auf die Klemmen der netzbildenden 
Einheit und einer sprunghaften Amplitude-
nänderung dieser Spannung auf einen Wert 
größer 1,35 p.u. wird die netzbildende Einheit 
innerhalb von 40 ms nach der sprunghaften 
Amplitudenänderung dauerhaft in einen Zu-
stand überführt, in dem der Halbschwin-
gungs-Effektivwert des Stromes in jedem Lei-
ter auf maximal 5 % des Nennstroms limitiert 
wird.  
Die Halbschwingungs-Effektivwerte der 
Ströme nach Aufprägung der Spannung sind 
für jeden Leiter ausgewiesen. 

Angabe ist erfolgt 

2 Durch die Erfüllung der Anforderungen an 
den schnellen Schutz bei hohen Spannungen 
werden die Anforderungen an die OVRT-Ro-
bustheit nach Abschnitt 4.2.1. nicht unterlau-
fen. 

Angabe ist erfolgt 

3 Die Kriterien, die zur Abschaltung herangezo-
gen worden sind, sind ausgewiesen.  

Wahr 
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G.3.1.2.5 Verhalten bei steilen Frequenzgradienten (RoCoF) 

Anforderung Nachweis Mitgeltende Dokumente Voraussetzungen 

4.2.1.10 [1] 5.5.5.7 [1] FNN Hinweis Netzbil-

dende Eigenschaften 

VDE-AR-N 4110 

VDE-AR-N 4120 

VDE-AR-N 4130 

Herstellererklärung 

Bemerkungen  

 

Allgemein gilt: 

Nr. Bewertungskriterien Akzeptanzkriterium 

1 Die nach Abschnitt 10.2.4.3 der jeweils anzu-
wendenden Technischen Anschlussregel gefor-
derten RoCoF-Werte können ohne Netztren-
nung durchfahren werden. 
Der in Abschnitt 4.2.1.14 [1] im Bild 4 gezeigte 
Frequenzverlauf ist ohne Trennung der Anlage 
vom Netz zu durchfahren. 

Angabe ist erfolgt 

2 Sofern das Bewertungskriterium nach Nr. 1 
nicht erfüllt ist, sind die Rahmenbedingungen 
für die Erfüllung der Anforderungen ausgewie-
sen. 

Wahr 

3 Bezüglich der Frequenzmessung bzw. der Er-
mittlung des RoCoF wurde der Abschnitt 
4.2.2.7 [1] beachtet. 

Wahr 

 

G.3.1.2.6 Dämpfung von Frequenz-Leistungspendelungen 

Anforderung Nachweis Mitgeltende Dokumente Voraussetzungen 

4.2.1.12 [1] 5.5.5.8 [1] FNN Hinweis Netzbil-

dende Eigenschaften 

Prüfbericht 

Bemerkungen Es wird gefordert, dass der messtechnische Nachweis der Dämp-
fung von Frequenz-Leistungspendelungen bei TA,min und TA,max 
erfolgt. Messtechnische Prüfungen weiterer Werte von TA sind auf 

Wunsch des Herstellers zulässig. 
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Allgemein gilt: 

Nr. Bewertungskriterien Akzeptanzkriterium 

1 Es wird das Verhalten bei TA,min und TA,max der 

netzbildenden Einheit geprüft. 

Wahr 

2 Es werden die in Tabelle 8 [1]enthaltenen Einzelprü-

fungen durchgeführt.  

Wahr 

3 Die Prüfung werden bei einem SCR = 3 an den Klem-

men der netzbildenden Einheit durchgeführt. Die Ver-

wertung von Ergebnissen aus Messungen, die bei ei-

nem niedrigeren Kurzschlussverhältnis als SCR = 3 

durchgeführt wurden, ist zulässig, jedoch ist dies aus-

gewiesen. 

Wahr 

4 Die Prüfungen werden ausgehend von einer Wirkleis-
tungsabgabe von 50 % bis 75 % PEmax durchgeführt. 

Der Leistungsfaktor cos φ wurde je Prüfung auf 1,0 

eingestellt.  

Wahr 

5 Es wird Messverfahren 1 oder Messverfahren 2 nach 

Abschnitt 5.5.5.8.2 [1] durchgeführt.  

Wahr 

6.1 Im Falle der Durchführung von Messverfahren 1 gilt:  

Die Anregung erfolgt durch eine sprungförmige Fre-

quenzänderung in Höhe von ca. 250 mHz bis 

500 mHz.  

Die Anregung führt nicht zu einer Begrenzung des 

Storms der netzbildenden Einheit. 

Sofern die Anregung durch Signalaufschaltung reali-

siert wurde, wirkt die Frequenzänderung auch auf die 

netzsicherheitsbasierte Primärregelung. 

Wahr 

6.2 Im Falle der Durchführung von Messverfahren 2 gilt:  

Die Höhe des Phasensprungs führt zu einer Wirkleis-
tungsänderung von 15 % bis 30 % PEmax in angebote-

ner Richtung bzw. 2 % bis 4 % PEmax in nicht angebo-

tener Richtung von Momentanreserve.  

Die Anregung führt nicht zu einer Begrenzung des 

Storms der netzbildenden Einheit. 

Wahr 

7 Das ermittelte Dämpfungsmaß unterschreitet für alle 
in der Einheit parametrierten Werte von TA den nach 

Abschnitt 4.2.1.12 [1] festgelegten Wert von 0,5 um 

nicht mehr als 10 %. 

Hinweis: Sofern für einen Wert von TA die messtechni-

sche Prüfung bei einem SCR < 3 nicht bestanden wurde 

D(TA) ≥ 0,45 
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oder aufgrund des unbekannten SCR-Wertes der Prü-

feinrichtung nicht durchgeführt werden konnte, ist al-

ternativ ein simulativer Nachweis gestattet, welcher 

nach G.3.1.7.3 zu bewerten ist. 

7.1 Wenn insgesamt drei Maxima und Minima vom Ver-

lauf der Mitsystem-Wirkleistung erkennbar sind, gilt: 

Die zwei ermittelten Amplitudenverhältnisse der aufei-
nanderfolgenden Minima und Maxima (AV21 und 

AV32 ) sind kleiner als 0,2. 

Wenn insgesamt weniger als drei Maxima und Minima 

vom Verlauf der Mitsystem-Wirkleistung erkennbar 

sind, gilt die Prüfung ebenfalls als bestanden. 

AV21 < 0,2,  

AV32 < 0,2  

Oder  

Weniger als 3 Maxima / 

Minima 

 

G.3.1.2.7 Anlaufzeitkonstante sowie Momentanreserveleistung und -
energie 

Anforderung Nachweis Mitgeltende Dokumente Voraussetzungen 

4.2.1.12 [1] 

4.2.1.13 [1] 

5.5.5.9 [1] FNN Hinweis Netzbil-

dende Eigenschaften 

Prüfbericht 

Bemerkungen Im Rahmen der Bewertung der Anlaufzeitkonstante sowie Mo-

mentanreserveleistung ist zusätzlich zu prüfen, ob eine nach Ab-

schnitt 4.2.3 [1] geforderte Höherpriorisierung der Momentanre-

serveleistung vor Vorgaben durch Dritte bzw. dem NSM des Netz-

betreibers erfolgt.  

Allgemein gilt: 

Nr. Bewertungskriterien Akzeptanzkriterium 

1  Es wird das Verhalten bei TA,min und TA,max der 

netzbildenden Einheit geprüft. 

Wahr 

2  Es werden Messverfahren 1 und Messverfahren 2 des 

Abschnitts 5.5.5.9.2 [1] durchgeführt. 

Wahr 

2.1  Bei Durchführung von Messverfahren 1 gilt:  

Es werden die Messungen nach den Vorgaben von Ta-

belle 9 durchgeführt. Die Messungen werden ausge-

hend von einer Blindleistung von 0 ± 5 % bezogen auf 
PEmax durchgeführt.  

Bei netzbildenden Erzeugungseinheiten wurden die 

Messungen 1.1 und 1.2 bei einem konstanten Primär-

energiedargebot durchgeführt. 

Wahr 

 

 

 

 



FGW TR 8  
Beiblatt 10.1 

 

 

 

 79/181 
 

2.1.1  Die Werte Pgrenzneg,min , Pgrenzneg,max und 

Pmin,dyn werden bestimmt und ausgewiesen. 

Angabe liegt vor 

2.1.2  Für die Messungen 1.1 bis 1.4 liegt eine Begrenzungs-

vorgabe der Wirkleistung durch die höchstpriorisierte 

Begrenzungsvorgabe nach Abschnitt 4.2.3 [1] vor, so-

dass der begrenzte Wert aufgrund der auftretenden 

Momentanreseveleistung überschritten wird.  

Die Momentanreserveleistung wird nicht durch die 

Begrenzungsvorgabe eingeschränkt. 

Wahr 

2.2  Bei Durchführung von Messverfahren 2 gilt:  

Es werden die Messungen nach den Vorgaben von Ta-

belle 10 durchgeführt. Die Messungen werden ausge-

hend von einer Blindleistung von 0 ± 5 % bezogen auf 
PEmax durchgeführt.  

Bei netzbildenden Erzeugungseinheiten werden die 

Messungen 2.1 und 2.2 bei einem konstanten Primär-

energiedargebot durchgeführt. 

Wahr 

2.2.1  Die Werte Pgrenzpos,min , Pgrenzpos,max und 

Pmax,dyn werden bestimmt und ausgewiesen. 

Angabe liegt vor 

2.2.2  Für die Messungen 2.1 bis 2.4 liegt eine Begrenzungs-

vorgabe der Wirkleistung durch die höchstpriorisierte 

Begrenzungsvorgabe nach Abschnitt 4.2.3 [1] vor, so-

dass der begrenzte Wert aufgrund der auftretenden 

Momentanreseveleistung überschritten wird.  

Die Momentanreserveleistung wird nicht durch die 

Begrenzungsvorgabe eingeschränkt. 

Wahr 

Messverfahren 1 - Vermarktung negativer oder symmetrischer Momentanreserve 

3  Die netzbildende Einheit verbleibt während der Prüfung 

am Netz. Erfolgt eine Auslösung des EZE-Entkupp-

lungsschutzes aufgrund der Frequenzeinstellungen, 

dürfen diese aufgeweitet und die Messung wiederholt 

werden. 

Wahr 

4  Die gemessene Leistung verbleibt innerhalb der nach 

Abschnitt 5.5.5.9.3.2 [1] geforderten Zeiten nach dem 

Beginn des jeweiligen Segmentes innerhalb der gefor-

derten Toleranzbänder. 

Wahr 

5  Die gemessene Leistung für TA > 10 s in Segment (1) 

(ggf. bei angepasstem Wirkleistungs-Arbeitspunkt) er-

reicht 95 % der erwarteten Momentanreserveleistung. 

Falls TA > 10 s: Wahr 
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6  Sofern die Anlaufzeitkonstante nach Abschnitt 

5.5.5.9.3.3 (auf Basis der Auswertung interner Signale) 

ermittelt wird, gilt:  

Der ermittelte Wert von TA weicht um nicht mehr als 

5 % von dem jeweils vereinbarten Wert ab. 

Falls TA auf Basis in-

terner Signale ermit-

telt wurde: Wahr 

7  Die Momentanreserveleistung wird nicht durch die Be-

grenzungsvorgabe der Wirkleistung (Priorisierung) ein-

geschränkt. 

Wahr 

8  Die Auswertung des Punktes 3) des Messverfahrens 1 
ergibt, dass ΔEpos ≤ 1,5 ΔEneg.  

ΔEpos ≤ 1,5 ΔEneg 

Messverfahren 1 - Vermarktung positiver Momentanreserve 

9  Die netzbildende Einheit verbleibt während der Prüfung 

am Netz. Erfolgt eine Auslösung des EZE-Entkupp-

lungsschutzes aufgrund der Frequenzeinstellungen, 

dürfen diese aufgeweitet und die Messung wiederholt 

werden. 

Wahr 

10  Die Auswertung der Messung ergibt:  

(|ΔEpos,12| + |ΔEneg,3| + |ΔEpos,4| + |ΔEneg,4|) ≤ 

1,5 ꞏ(|ΔEneg,12| + |ΔEpos,3|). 

Wahr 

Messverfahren 2 - Vermarktung positiver oder symmetrischer Momentanreserve 

11  Die netzbildende Einheit verbleibt während der Prüfung 

am Netz. 

Wahr 

12  Die gemessene Leistung verbleibt innerhalb der nach 

Abschnitt 5.5.5.9.3.2 geforderten Zeiten nach dem Be-

ginn des jeweiligen Segmentes innerhalb der geforder-

ten Toleranzbänder. 

Wahr 

13  Die gemessene Leistung für TA > 10 s in Segment (1) 

(ggf. bei angepasstem Wirkleistungs-Arbeitspunkt) er-

reicht 95 % der erwarteten Momentanreserveleistung. 

Falls TA > 10 s: Wahr 

14  Sofern die Anlaufzeitkonstante nach Abschnitt 

5.5.5.9.3.3 (auf Basis der Auswertung interner Signale) 

ermittelt wird, gilt:  

Der ermittelte Wert von TA weicht um nicht mehr als 5 

% von dem jeweils vereinbarten Wert abweicht. 

Falls TA auf Basis in-

terner Signale ermit-

telt wurde: Wahr 

15  Die Momentanreserveleistung wird nicht durch die Be-

grenzungsvorgabe der Wirkleistung (Priorisierung) ein-

geschränkt. 

Wahr 
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16  die Auswertung des Punktes 3) des Messverfahrens 2 
ergibt, dass ΔEneg ≤ 1,5 ΔEpos.  

ΔEpos ≤ 1,5 ΔEneg 

Messverfahren 2 - Vermarkung negativer Momentanreserve 

17  Die netzbildende Einheit verbleibt während der Prüfung 

am Netz. Erfolgt eine Auslösung des EZE-Entkupp-

lungsschutzes aufgrund der Frequenzeinstellungen, 

dürfen diese aufgeweitet und die Messung wiederholt 

werden. 

Wahr 

18  Die Auswertung der Messung ergibt:  

(|ΔEneg,12| + |ΔEpos,3| + |ΔEneg,4| + |ΔEpos,4|) ≤ 

1,5 ꞏ(|ΔEpos,12| + | ΔEneg,3|). 

Wahr 

Priorisierungsanforderungen 

19  Die Höherpriorisierung der Momentanreserveleistung 
vor allen externen P-Sollwert-Vorgaben ist nicht deakti-
vierbar. 

Wahr 

G.3.1.2.8 Verhalten bei Über- und Unterfrequenz (Netzsicherheitsba-
sierte Primärregelung) im beschränkten Stellbereich 

Anforderung Nachweis Mitgeltende Dokumente Voraussetzungen 

4.2.2 [1] 5.5.5.10 [1] FNN Hinweis Netzbil-

dende Eigenschaften 

Prüfbericht 

Bemerkungen  

Allgemein gilt: 

Nr. Bewertungskriterien Akzeptanzkriterium 

1 Es wird Messverfahren 1 und 2 für alle EZE-Technolo-

gien durchgeführt.  

Wahr 

1.1 Bei Durchführung von Messverfahren 1 gilt:  

Die Messungen werden ausgehend von einer Wirkleis-
tungsabgabe im Bereich von 75 % bis 100 % PEmax 

durchgeführt.  

Vor Aktivierung einer Frequenzstufe wird jeweils ein 

stationärer Zustand erreicht. 

 

1.2 Bei Durchführung von Messverfahren 2 gilt:  

Die Messungen werden ausgehend von Mindestleis-

tung durchgeführt. 

Wahr 
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Vor Aktivierung einer Frequenzstufe wird jeweils ein 

stationärer Zustand erreicht. 

2 Die stationären Endwerte der Wirkleistung p1 weichen 

um maximal ± 5 % der zu erwartenden Leistungsände-
rung oder ± 0,5 % PEmax von den aus der eingestellten 

Statik resultierenden Werten ab. 

Wahr 

3 Es werden mindestens die Wirkleistungsstellgeschwin-

digkeiten nach Tabelle 15 eingehalten werden. Sofern 

nach Tabelle 15 keine Mindestanforderungen für die 

netzbildende Einheit gestellt wird, ist der Nachweis der 

Stellgeschwindigkeiten mit dem Ausweisen dieser er-

bracht. 

Wahr 

G.3.1.3 Allgemeines und Netzsicherheitsmanagement 

G.3.1.3.1.1 VDE-AR-N 4110 (TAR MS) 

Anforderung Nachweis Mitgeltende Dokumente Voraussetzungen 

10.2.4.1 (TAR) 11.2.7 TR 3 Prüfbericht  

Herstellererklärung 

4.2.3 [1] 5.5.6.1 [1] TR 3 

FNN Hinweis Netzbil-

dende Eigenschaften 

Prüfbericht 

Bemerkungen Ist die Funktion der Wirkleistungsgradientenregelung auf EZA-

Regler Ebene umgesetzt, können die Bewertungen 1 bis 2 unter 

Hinweis auf den einzusetzenden EZA-Regler entfallen.  

Ist die Funktion der Priorisierung des Netzsicherheitsmanagements 

vor der netzsicherheitsbasierten Primärregelung sowie die Priorisie-

rung dieser vor der Sollwertvorgabe durch Dritte nicht ausschließ-

lich auf EZE-Ebene, sondern unter Verwendung von über die EZE 

hinaus gehenden Komponenten (z. B. EZA-Regler) umgesetzt, ist 

für die jeweilige Kombination von Einheit und Komponente die Ein-

haltung der Anforderungen an die Priorisierung nachzuweisen. 

Sind die zu priorisierenden Funktionen des Netzsicherheitsmana-

gements, der Netzsicherheitsbasierten Primärregelung und Soll-

wertvorgaben durch Dritte nicht alle in der Komponente oder der 

EZE umsetzbar oder aktiviert, wird das Verhalten der vorhandenen 

/ aktivierten Funktionen ausgewiesen.  

Die Bewertung der konformen Umsetzung der Priorisierung erfolgt 

getrennt für:  

• die Priorisierung der Netzsicherheitsbasierten Primärrege-
lung bei einem Unterfrequenzereignis gemäß Punkt 5 Ab-
schnitt 4.2.3 [1] nach den Kriterien dieses Kapitels  
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• die Priorisierung des Spannungsquellenverhaltens (gemäß 
Punkt 3 bzw. 2 Abschnitt 4.2.3 [1]) bzw. dem Verhalten auf 
Basis der Anlaufzeitkonstanten (gemäß Punkt 4 bzw. 3 Ab-
schnitt 4.2.3 [1]) nach den Kriterien der Kapitel G.3.1.2.1 
und G.3.1.2.7. 

Allgemein gilt: 

Nr. Bewertungskriterien Akzeptanzkriterium 

1  Leistungsgradient für das Steigern und Reduzieren der 
Wirkleistung.  

0,33 % PrE / s ≤ Gradi-

ent ≤ 0,66 % PrE / s (Bei 

Sollwertvorgaben durch 
Dritte auch langsamer, 
bei Leistungssteigerung 
aber nicht langsamer als 
4 % PrE / min.)  

2  Gleichmäßiger Verlauf der Leistungssteigerung/ -redu-
zierung.  

Wahr 

3  Schnittstellen zur Wirkleistungsvorgabe (Netzbetreiber, 
Direktvermarkter) getrennt umgesetzt sowie konzeptio-
nell überprüft, ob niedrigerer, aber höher priorisierter 
Wirkleistungswert übernommen wird (auch bei sich zeit-
lich überschneidenden Vorgaben).  

Wahr 

4  Priorisierung des Netzsicherheitsmanagement vor der 
netzsicherheitsbasierten Primärregelung sowie die Prio-
risierung dieser vor der Sollwertvorgabe durch Dritte ist 
umgesetzt.  

Falls nicht alle Funktionen in der EZE aktiv, bzw. vor-

handen sind, wird das Verhalten ausgewiesen. Für die 

Kombination aus EZE und über die EZE hinausgehende 

Komponente (z. B. EZA-Regler) werden die Vorgaben an 

die Priorisierung erfüllt. 

Hinweis: Falls über die EZE hinausgehende Komponen-

ten zur Umsetzung der Priorisierung des NSM vor der 

netzsicherheitsbasierten Primärregelung bzw. der Prio-

risierung dieser vor Vorgaben durch Dritte eingesetzt 

werden, so sind konkrete Komponenten bzw. Mindest-

anforderungen an diese Komponenten im Einheitenzer-

tifikat zu benennen. Die Erfüllung der Anforderungen 

ist im Rahmen der Anlagenzertifizierung durch eine zu-

lässige Kombination von Einheit und Komponente zu 

bestätigen. 

Wahr 

4.1  Die Priorisierung der Netzsicherheitsbasierten Primärre-
gelung bei einem Unterfrequenzereignis gemäß Punkt 5 
Abschnitt 4.2.3 [1] wird entsprechend der Vorgaben des 
TR 3-Beiblatts 26.1. in Ergänzung des Abschnitts 5.5.6.1 
[1] geprüft.  

Wahr 

4.2  Der Sollwert für das Netzsicherheitsmanagement und 
der Sollwert für die Wirkleistungsvorgabe durch Dritte 

Wahr 
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wird der Erzeugungseinheit zur Realisierung der Priori-
sierung direkt zugeführt 

5  Regelabweichung an EZE-Klemmen ausgewiesen.  Wahr und Abweichung ≤ 
5 % Pinst  

6  Die maximale Wirkleistungsabgabe wird als Mittelwert 
über 200 ms, 1 Minute und 10 Minuten ausgewiesen.  

Wahr 

7  Falls Wirkleistungsabgabe abhängig von Umgebungs-be-
dingungen (Temperatur, Luftdruck) ist, so wurden diese 
Abhängigkeiten in Form einer Herstellererklärung aus-
gewiesen.  

Wahr 

8  Wird der Leistungsgradient auf EZA-Regler-Ebene um-
gesetzt, ist die Einschwingzeit der EZE durch einen 
Wirkleistungssprung von 90 % auf 10 % PrE und von 10 

% auf 90 % PrE zu bestimmen.  

Keine Bewertung, rei-

ner Ausweis 

9  Eine Schnittstelle zur Umsetzung einer Leistungsvor-
gabe für die EZE im Bereich 0 % Pb inst bis 100 % Pb inst 

mit einer Auflösung von 1 %-Schritten ist realisiert.  

Wahr 

10  Eine Schnittstelle zur fernwirktechnischen Deaktivie-
rung der netzsicherheitsbasierten Primärregelung ist 
ausgeführt. 

Wahr 

G.3.1.3.1.2 VDE-AR-N 4120 (TAR HS) 

Anforderung Nachweis Mitgeltende Dokumente Voraussetzungen 

10.2.4.1 (TAR) 11.2.7 TR 3 

 

Prüfbericht  

Herstellererklärung 

4.2.3 [1] 5.5.6.1 [1] TR 3 

FNN Hinweis Netzbil-

dende Eigenschaften 

Prüfbericht 

Bemerkungen Ist die Funktion der Wirkleistungsgradientenregelung auf EZA-

Regler Ebene umgesetzt, können die Bewertungen 1 bis 2 unter 

Hinweis auf den einzusetzenden EZA-Regler entfallen.  

Ist die Funktion der Priorisierung des Netzsicherheitsmanagements 

vor der netzsicherheitsbasierten Primärregelung sowie die Priorisie-

rung dieser vor der Sollwertvorgabe durch Dritte nicht ausschließ-

lich auf EZE-Ebene, sondern unter Verwendung von über die EZE 

hinaus gehenden Komponenten (z. B. EZA-Regler) umgesetzt, ist 

für die jeweilige Kombination von Einheit und Komponente die Ein-

haltung der Anforderungen an die Priorisierung nachzuweisen. 

Sind die zu priorisierenden Funktionen des Netzsicherheitsmanage-

ments, der Netzsicherheitsbasierten Primärregelung und Sollwert-

vorgaben durch Dritte nicht alle in der Komponente oder der EZE 

umsetzbar oder aktiviert, wird das Verhalten der vorhandenen / ak-

tivierten Funktionen ausgewiesen.  
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Die Bewertung der konformen Umsetzung der Priorisierung erfolgt 

getrennt für:  

• die Priorisierung der Netzsicherheitsbasierten Primärrege-
lung bei einem Unterfrequenzereignis gemäß Punkt 5 Ab-
schnitt 4.2.3 [1] nach den Kriterien dieses Kapitels  

• die Priorisierung des Spannungsquellenverhaltens (gemäß 
Punkt 3 bzw. 2 Abschnitt 4.2.3 [1]) bzw. dem Verhalten auf 
Basis der Anlaufzeitkonstanten (gemäß Punkt 4 bzw. 3 Ab-
schnitt 4.2.3 [1]) nach den Kriterien der Kapitel G.3.1.2.1 
und G.3.1.2.7. 

Allgemein gilt: 

Nr. Bewertungskriterien Akzeptanzkriterium 

1  Leistungsgradient für das Steigern und Reduzieren der 
Wirkleistung.  

0,33 % Pb inst / s ≤ Gradi-

ent ≤ 0,66 % Pb inst / s 

(Bei Sollwertvorgaben 
durch Dritte auch langsa-
mer, bei Leistungssteige-
rung aber nicht langsa-
mer als 4 % Pb inst / min.)  

2  Gleichmäßiger Verlauf der Leistungssteigerung / -redu-
zierung.  

Wahr 

3  Schnittstellen zur Wirkleistungsvorgabe (Netzbetreiber, 
Direktvermarkter) getrennt umgesetzt sowie konzeptio-
nell überprüft, ob niedrigster Wirkleistungswert über-
nommen wird (auch bei sich zeitlich überschneidenden 
Vorgaben).  

Wahr 

4  Priorisierung des Netzsicherheitsmanagement vor der 
netzsicherheitsbasierten Primärregelung sowie die Prio-
risierung dieser vor der Sollwertvorgabe durch Dritte ist 
umgesetzt.  

Falls nicht alle Funktionen in der EZE aktiv, bzw. vor-

handen sind, wird das Verhalten ausgewiesen. Für die 

Kombination aus EZE und über die EZE hinausgehende 

Komponente (z. B. EZA-Regler) werden die Vorgaben an 

die Priorisierung erfüllt. 

Hinweis: Falls über die EZE hinausgehende Komponen-

ten zur Umsetzung der Priorisierung des NSM vor der 

netzsicherheitsbasierten Primärregelung bzw. der Prio-

risierung dieser vor Vorgaben durch Dritte eingesetzt 

werden, so sind konkrete Komponenten bzw. Mindest-

anforderungen an diese Komponenten im Einheitenzer-

tifikat zu benennen. Die Erfüllung der Anforderungen 

ist im Rahmen der Anlagenzertifizierung durch eine zu-

lässige Kombination von Einheit und Komponente zu 

bestätigen. 

Wahr 

4.1  Die Priorisierung der Netzsicherheitsbasierten Primärre-
gelung bei einem Unterfrequenzereignis gemäß Punkt 5 
Abschnitt 4.2.3 [1] wird entsprechend der Vorgaben des 

Wahr 
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TR 3-Beiblatts 26.1. in Ergänzung des Abschnitts 5.5.6.1 
[1] geprüft.  

4.2  Der Sollwert für das Netzsicherheitsmanagement und 
der Sollwert für die Wirkleistungsvorgabe durch Dritte 
wird der Erzeugungseinheit zur Realisierung der Priori-
sierung direkt zugeführt 

Wahr 

5  Regelabweichung an EZE-Klemmen ausgewiesen.  Wahr und Abweichung ≤ 
5 % Pinst  

6  Die maximale Wirkleistungsabgabe wird als Mittelwert 
über 200 ms, 1 Minute und 10 Minuten ausgewiesen.  

Wahr 

7  Falls Wirkleistungsabgabe abhängig von Umgebungs-be-
dingungen (Temperatur, Luftdruck) ist, so wurden diese 
Abhängigkeiten in Form einer Herstellererklärung aus-
gewiesen.  

Wahr 

8  Wird der Leistungsgradient auf EZA-Regler-Ebene um-
gesetzt, ist die Einschwingzeit der EZE durch einen 
Wirkleistungssprung von 90 % auf 10 % PrE und von 

10 % auf 90 % PrE zu bestimmen.  

Keine Bewertung, rei-

ner Ausweis 

9  Eine Schnittstelle zur fernwirktechnischen Deaktivie-
rung der netzsicherheitsbasierten Primärregelung ist 
ausgeführt. 

Wahr 

 

G.3.1.3.1.3 VDE-AR-N 4130 (TAR HöS) 

Anforderung Nachweis Mitgeltende Dokumente Voraussetzungen 

10.2.4.1 (TAR) 11.2.7 TR 3 Prüfbericht  

Herstellererklärung 

4.2.3 [1] 5.5.6.1 [1] TR 3 

FNN Hinweis Netzbil-

dende Eigenschaften 

Prüfbericht 

Bemerkungen Ist die Funktion der Wirkleistungsgradientenregelung auf EZA-

Regler Ebene umgesetzt, können die Bewertungen 1 bis 2 unter 

Hinweis auf den einzusetzenden EZA-Regler entfallen. Es muss be-

wertet werden, ob das Vermögen der EZE ausreicht um die grund-

sätzlichen Anforderungen zu erfüllen.  

Ist die Funktion der Priorisierung des Netzsicherheitsmanagements 

vor der netzsicherheitsbasierten Primärregelung sowie die Priorisie-

rung dieser vor der Sollwertvorgabe durch Dritte nicht ausschließ-

lich auf EZE-Ebene, sondern unter Verwendung von über die EZE 

hinaus gehenden Komponenten (z. B. EZA-Regler) umgesetzt, ist 

für die jeweilige Kombination von Einheit und Komponente die Ein-

haltung der Anforderungen an die Priorisierung nachzuweisen. 

Sind die zu priorisierenden Funktionen des Netzsicherheitsmana-

gements, der Netzsicherheitsbasierten Primärregelung und Soll-

wertvorgaben durch Dritte nicht alle in der Komponente oder der 
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EZE umsetzbar oder aktiviert, wird das Verhalten der vorhandenen 

/ aktivierten Funktionen ausgewiesen.  

Die Bewertung der konformen Umsetzung der Priorisierung erfolgt 

getrennt für:  

die Priorisierung der Netzsicherheitsbasierten Primärregelung bei 

einem Unterfrequenzereignis gemäß Punkt 5 Abschnitt 4.2.3 [1] 

nach den Kriterien dieses Kapitels  

die Priorisierung des Spannungsquellenverhaltens (gemäß Punkt 3 

bzw. 2 Abschnitt 4.2.3 [1]) bzw. dem Verhalten auf Basis der Anlauf-

zeitkonstanten (gemäß Punkt 4 bzw. 3 Abschnitt 4.2.3 [1]) nach den 

Kriterien der Kapitel G.3.1.2.1 und G.3.1.2.7. 

Allgemein gilt: 

Nr. Bewertungskriterien Akzeptanzkriterium 

1  Leistungsgradient für das Steigern und Reduzieren der 
Wirkleistung.  

0,33 % Pb inst / s ≤ Gradi-

ent ≤ 0,66 % Pb inst / s 

(Bei Sollwertvorgaben 
durch Dritte auch langsa-
mer, bei Leistungssteige-
rung aber nicht langsa-
mer als 4 % Pb inst / min.)  

2  Gleichmäßiger Verlauf der Leistungssteigerung/ -redu-
zierung.  

Wahr 

3  Schnittstellen zur Wirkleistungsvorgabe (Netzbetreiber, 
Direktvermarkter) getrennt umgesetzt sowie konzeptio-
nell überprüft, ob niedrigster Wirkleistungswert über-
nommen wird (auch bei sich zeitlich überschneidenden 
Vorgaben).  

Wahr 

4  Priorisierung der netzsicherheitsbasierten Primärrege-
lung vor dem Netzsicherheitsmanagement sowie die Pri-
orisierung des Netzsicherheitsmanagementsvor der Soll-
wertvorgabe durch Dritte ist umgesetzt.  

Falls nicht alle Funktionen in der EZE aktiv, bzw. vor-

handen sind, wird das Verhalten ausgewiesen. Für die 

Kombination aus EZE und über die EZE hinausgehende 

Komponente (z. B. EZA-Regler) werden die Vorgaben an 

die Priorisierung erfüllt. 

Hinweis: Falls über die EZE hinausgehende Komponen-

ten zur Umsetzung der Priorisierung des NSM vor der 

netzsicherheitsbasierten Primärregelung bzw. der Prio-

risierung dieser vor Vorgaben durch Dritte eingesetzt 

werden, , so sind konkrete Komponenten bzw. Mindest-

anforderungen an diese Komponenten im Einheitenzer-

tifikat zu benennen. Die Erfüllung der Anforderungen 

ist im Rahmen der Anlagenzertifizierung durch eine zu-

lässige Kombination von Einheit und Komponente zu 

bestätigen. 

Wahr 
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4.1  Die Priorisierung der Netzsicherheitsbasierten Primärre-
gelung bei einem Unterfrequenzereignis gemäß Punkt 5 
Abschnitt 4.2.3 [1] wird entsprechend der Vorgaben des 
TR 3-Beiblatts 26.1. in Ergänzung des Abschnitts 5.5.6.1 
[1] geprüft.  

Wahr 

4.2  Der Sollwert für das Netzsicherheitsmanagement und 
der Sollwert für die Wirkleistungsvorgabe durch Dritte 
wird der Erzeugungseinheit zur Realisierung der Priori-
sierung direkt zugeführt 

Wahr 

5  Regelabweichung an EZE-Klemmen ausgewiesen.  Wahr und Abweichung ≤ 
5 % Pinst  

6  Die maximale Wirkleistungsabgabe wird als Mittelwert 
über 200 ms, 1 Minute und 10 Minuten ausgewiesen.  

Wahr 

7  Falls Wirkleistungsabgabe abhängig von Umgebungs-be-
dingungen (Temperatur, Luftdruck) ist, so wurden diese 
Abhängigkeiten in Form einer Herstellererklärung aus-
gewiesen.  

Wahr 

8  Der Nachweis für den maximalen Wirkleistungsgradi-
enten ist durch einen Sprung der Wirkleistungssoll-
wert-Vorgabe von 90 % PrE auf 10 % PrEerbracht.  

Wahr 

9  Der Nachweis des minimalen Wirkleistungsgradienten 
wurde für einen Sollwertsprung von mindestens 60 % 
PrE auf 50 % PrE erbracht. Für die Wirkleistungs-steige-

rung wurde der Sprung der Wirkleistungssoll-wert-Vor-
gabe in umgekehrter Richtung durchgeführt.  

Wahr 

10  Es ist im Einheitenzertifikat auszuweisen, ob das Ver-
fahren der Gradienten in der Erzeugungseinheit oder im 
EZA-Regler umgesetzt wird  

Keine Bewertung, rei-

ner Ausweis 

11  Eine Schnittstelle zur fernwirktechnischen Deaktivie-
rung der netzsicherheitsbasierten Primärregelung ist 
ausgeführt. 

Wahr 

G.3.1.4 Polrad- bzw. Netzpendelungen 

Anforderung Nachweis Mitgeltende Dokumente Voraussetzungen 

10.2.1.3 (TAR) 11.2.3.2  

11.2.3.3 

(TAR) 

- Herstellererklärung 

Bemerkungen Für netzbildende Einheiten ist kein Nachweis für die Anforderun-

gen an Polradpendelungen nach 10.2.1.3 der jeweils anzuwenden-

den TAR erforderlich, da dieser bereits durch den Nachweis von 

Frequenz-Leistungspendelungen nach Kapitel G.3.1.2.6 erbracht 

wurde. 
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Allgemein gilt: 

Nr. Bewertungskriterien Akzeptanzkriterium 

1 Netzpendelung: Der Nachweis der Dämpfung von Fre-

quenz-Leistungspendelungen nach Kapitel G.3.1.2.6 

wurde erfolgreich erbracht. 

Wahr 

 

G.3.1.5  Einstellbereiche (Entkupplungsschutz) 

G.3.1.5.1  VDE-AR-N 4110 (TAR-MS) 

Anforderung Nachweis Mitgeltende Dokumente Voraussetzungen 

10.3.4.2.2 

10.3.5.3.2 

11.2.10 

(TAR) 

FNN Hinweis Netzbil-

dende Eigenschaften 

Herstellererklärung 

Prüfbericht 

Bemerkungen Die Anforderung an die netzsicherheitsbasierte Primärregelung des 
FNN Hinweises Netzbildende Eigenschaften (siehe Abschnitt 2 und 
Abschnitt 4.2.2.2 insb. Punkt 12) fordert implizit die Anpassung 
der Schutz-Einstellwerte des Entkupplungsschutzes an den netzbil-
denden Einheiten bezüglich des Frequenzsteigerungsschutzes (f >). 

Allgemein gilt: 

Nr. Bewertungskriterien Akzeptanzkriterium 

1 Es liegt eine Typprüfung der in der netzbildenden Ein-

heit integrierten Schutzeinrichtungen der in der Ta-

belle 11 bzw. 13 [7] geforderten Einstellbereiche gemäß 

FGW TR 3 Rev. 26 oder neuer vor. Für den Frequenz-

steigerungsschutz (f >) gilt für Tabelle 11 bzw. 13 [7] 

anstelle des nach VDE-AR-N 4110:2023-09 geforder-

ten Wertes für den „Empfohlenen Schutz-Einstell-

wert“: 

51,5 Hz → 10 s. 

Wahr 

2 Zusätzlich vorhandene Schutzeinrichtungen der EZE mit 
Einstellbereich sind angegeben.  

Wahr 
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G.3.1.5.2 VDE-AR-N 4120 (TAR HS) 

Anforderung Nachweis Mitgeltende Dokumente Voraussetzungen 

10.3.4.5 

10.3.4.6 

10.3.4.7 

11.2.10 

(TAR) 

FNN Hinweis Netzbil-

dende Eigenschaften 

Herstellererklärung 

Prüfbericht 

Bemerkungen Die Anforderung an die netzsicherheitsbasierte Primärregelung des 
FNN Hinweises Netzbildende Eigenschaften (siehe Abschnitt 
4.2.2.2 insb. Punkt 12) sowie Abschnitt 2) fordert implizit die An-
passung der Schutz-Einstellwerte des Entkupplungsschutzes an 
den netzbildenden Einheiten bezüglich des Frequenzsteigerungs-
schutzes (f >). 

 

Allgemein gilt: 

Nr. Bewertungskriterien Akzeptanzkriterium 

1 Es liegt eine Typprüfung der in der netzbildenden Ein-

heit integrierten Schutzeinrichtungen der in der Ta-

belle 8 [8] geforderten Einstellbereiche gemäß FGW 

TR 3 Rev. 26 oder neuer vor. Für den Frequenzsteige-

rungsschutz (f >) gilt für Tabelle 8 [8] anstelle des nach 

VDE-AR-N 4120:2018-11 geforderten Wertes für den 

„Empfohlenen Schutz-Einstellwert“: 

51,5 Hz → 10 s. 

Wahr 

2 Zusätzlich vorhandene Schutzeinrichtungen der EZE mit 
Einstellbereich sind angegeben.  

Wahr 

G.3.1.5.3 VDE-AR-N 4130 (TAR HöS) 

Anforderung Nachweis Mitgeltende Dokumente Voraussetzungen 

10.3.2 11.2.10 

(TAR) 

FNN Hinweis Netzbil-

dende Eigenschaften 

Prüfbericht 

Bemerkungen Als Bewertungsgrundlage gelten die Anforderungen der VDE-AR-N 

4120, Abschnitt 10.3.4.5, 10.3.4.6 und 10.3.4.7.  

 

Die Anforderung an die netzsicherheitsbasierte Primärregelung des 

FNN Hinweises Netzbildende Eigenschaften (siehe Abschnitt 

4.2.2.2 insb. Punkt 12) sowie Abschnitt 2) fordert implizit die An-

passung der Schutz-Einstellwerte des Entkupplungsschutzes an 

den netzbildenden Einheiten bezüglich des Frequenzsteigerungs-

schutzes (f >). 
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Allgemein gilt: 

Nr. Bewertungskriterien Akzeptanzkriterium 

1 Es liegt eine Typprüfung der in der netzbildenden Ein-

heit integrierten Schutzeinrichtungen der in der Ta-

belle 6-34 geforderten Einstellbereiche gemäß FGW 

TR 3 Rev. 26 oder neuer vor. Für den Frequenzsteige-

rungsschutz (f >) gilt abweichend der folgende „Emp-

fohlene Schutz-Einstellwert“: 

51,5 Hz → 10 s. 

Wahr 

2 Zusätzlich vorhandene Schutzeinrichtungen der EZE mit 

Einstellbereich sind angegeben.  

Wahr 

 

G.3.1.6 Simulationsmodelle 

G.3.1.6.1 Anforderungen an Simulationsmodelle 

Anforderung Nachweis Mitgeltende Dokumente Voraussetzungen 

5.5.3.1 

5.5.3.2 

5.5.3.3 

5.5.3.4 

5.5.3.5 

5.5.3.6 

5.5.3.7 

5.5.3.8 

5.5.3.9 

FNN Hinweis Netzbil-

dende Eigenschaften 

TR 4 

Validierte EZE-Modelle 

für den Netzfehlerfall 

und den Normalbetrieb 

setzen Messergebnisse 

nach 11.2.4, 11.2.5, 11.2.7 

und 11.2.10 der jeweils 

anzuwendenden TAR so-

wie 5.5.4 und 5.5.5 [1] 

voraus. 

Herstellererklärung 

Bemerkungen  

Allgemein gilt: 

Nr. Bewertungskriterien Akzeptanzkriterium 

Allgemeine Modellanforderungen 

1  Der Funktionsumfang der Modelle entspricht mindes-

tens Abschnitt 11.2.6.2 der jeweils anzuwendenden 

Technischen Anschlussregel sowie Abschnitt 5.5.3.2 

[1]. Es werden folgende Modelltypen vorgelegt:  

• EMT-Modell (darf als Black-Box-Modell be-

reitgestellt werden) 

• Detailliertes RMS-Modell (darf als Black-Box-

Modell bereitgestellt werden) 

Wahr 
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• RMS-Typ-Modell. 

RMS-Typ-Modelle werden als White-Box-Modell zur 

Verfügung gestellt und auf Basis eines Blockdia-

gramms dargestellt. Sämtliche Zustandsgrößen, Sig-

nale, Parameter oder Charakteristiken sind zugäng-

lich. Für neue Technologien, für die noch keine geeig-

neten öffentlich zugänglichen Modelle nach Punkt 1) 

[1] verfügbar sind, darf der Hersteller alternativ ein 

RMS Typ-Modell mit verschlüsselten Komponenten 

bereitstellen, deren Zustandsgrößen, interne Signale, 

Parameter und Charakteristiken nicht zugänglich sein 

müssen. Signale, die zur Auswertung in der Nachweis-

führung verwendet werden, sind jedoch zugänglich. 

Für diese Modelle kommt die Anforderung hinsicht-

lich der Veröffentlichung nach Punkt 1) [1] nicht zur 

Anwendung. Dies gilt solange, wie die jeweils anzu-

wendende Technische Anschlussregel keine anderen 

Anforderungen diesbezüglich stellt. 

1.1  Der Leistungsteil des jeweiligen Modells ist nicht im 

Black-Box-Modell enthalten. 

Sofern vorhanden, sind Einheitentransformator, Fil-

ter oder andere elektrische Komponenten im Simula-

tionsmodell in der Simulationsumgebung explizit dar-

gestellt. 

Sofern der Einheitentransformator mit einem auto-

matischen Stufenschalter ausgerüstet ist, ist die zuge-

hörige Stufenschalterregelung im Simulationsmodell 

abgebildet und in einem separaten, abschaltbaren 

Modellteil implementiert. 

Wahr 

1.2  Schutzfunktionen, die eine Abschaltung der netzbil-

denden Einheit auslösen, wenn Netzzustände eintre-

ten, die außerhalb der Anforderungen zum Verbleib 

der netzbildenden Einheit am Netz führen, sind sowie 

möglich in einem abschaltbaren Modellteil implemen-

tiert, mindestens sind diese aber durch Umparamet-

rierung deaktivierbar. 

Wahr 

1.3  Sofern der gemittelte Eigenbedarf (unter üblichen Be-

triebsbedingungen ohne sporadische/gelegentliche 
Verbraucher (gemäß Herstellerangaben)) ≥ 3 % PEmax 

sowie bei Einheiten mit einem PEmax ≥ 50 kW ist, ist 

dieser modelliert. Der gemittelte Eigenbedarf darf da-

bei vereinfacht z. B. als Impedanzlast modelliert wer-

den. 

Wahr, Angabe liegt vor 

und ist nachvollziehbar 

dokumentiert 

1.4  Das Modell verfügt über die erforderlichen Eingangs-

signale für die Ansteuerung durch einen EZA-Regler. 

Wahr 

1.5  Es sind beliebig viele Instanzen des Modells derselben 

Einheit unabhängig voneinander parallel ausführbar. 

Wahr  
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Einheiten-Modell – auch DLL-basierte Modelle - sind 

mehrfach instanziierbar. Entsprechende Plausibili-

tätstests nach TR 4 Beiblatt 10.1 wurden durchge-

führt, und richtlinienkonform bestanden. 

1.6  Sämtliche Simulationsmodelle (mit Ausnahme DLL-

basierter Modelle) sind auf Basis von Submodellen 

modular strukturiert, sodass Teilfunktionen (Schutz, 

PRNB, etc.) abgeschaltet und Parameteränderungen 

einfach durchgeführt werden können.  

Wahr 

1.7  Die Modelle können aus einem beliebigen quasistatio-

nären Arbeitspunkt das Verhalten bei einem Fehler 

im überlagerten Netz und die Rückkehr zum quasista-

tionären Betrieb abbilden. 

Wahr 

1.8  Die Simulationsmodelle bilden alle Einstellzeiten 

und -genauigkeiten hinsichtlich Wirk- und Blind-

leistung im Normalbetrieb (11.2.4 und 11.2.7 [7] [9] 

[8]) gemäß den jeweiligen Anforderungen ab. 
 

Wahr 

1.9  Die Modelle wurden Plausibilisierungstests für die 

Verwendung in weiteren Arbeitspunkten unterzogen. 

Bei gleichen Lastfluss-Ausgangszuständen müssen re-

produzierbare Ergebnisse sichergestellt werden. 

Wahr 

EMT-Modell 

2  Der Funktionsumfang des EMT-Modells entspricht 

mindestens Abschnitt 5.5.3.3 [1]. 

Wahr 

2.1  Das EMT-Modell bildet Ströme und Spannungen der 

netzbildenden Einheit als Phasenwerte ab.  

Die Modellierung von elektrischen und regelungs-

technischen Komponenten, die in einem Frequenzbe-

reich bis 1 kHz (wenn möglich bis 2,5 kHz) gemäß 

Herstellerangaben wirksam sind, sind abgebildet.  

Messglieder sind berücksichtigt.  

Der Detaillierungsgrad des Simulationsmodells ist so 

gewählt, dass eine Modellvalidierung nach Abschnitt 

5.5.3.6 [1] erfolgreich durchgeführt werden kann.  

Wahr 

2.2  Der relevante Original-Regler-Code ist - z. B. in Form 

einer DLL - verwendet.  

Ein Ausgangssignal des Reglers ist in Form eines Soll-

werts zur Pulsmustererzeugung bereitgestellt.  

Hinweis: Dies dient der Ermöglichung einer verein-

fachten Darstellung des Leistungsteils (leistungs-

elektronische Schaltelemente) für eine vereinfachte 

zeitkontinuierliche Darstellung der Pulsmustererzeu-

gung. Es ist nicht gefordert, dass die 

Wahr 
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Pulsmustererzeugung und der Leistungsteil hinzuge-

schaltet werden können.  

2.3  Das Modell ist so detailliert, dass der gesamte Be-
triebsbereich der Einheit zwischen PEmin,E und Pmax 

bzw. Qmin und Qmax im stationären Anfangszustand, 

wie auch bei transienten Ausgleichsvorgängen abge-

bildet wird. Der Gültigkeitsbereich des Modells um-

fasst dabei alle Betriebszustände und Arbeitspunkte 

innerhalb der Auslegung der Einheit. Entsprechende 

Plausibilitätstests nach TR 4 Beiblatt 10.1 wurden 

durchgeführt, und richtlinienkonform bestanden. 

Wahr 

2.4  Es ist ausgewiesen, ob die Initialisierung des Modells 

dahingehend unterstützt wird, dass die sich aus der 

Lastflussberechnung ergebenden Ströme und Span-

nungen automatisch als Sollwertsignale vorgegeben 

werden können. Sofern die Simulationsumgebung 

dies zulässt, verfügt das Modell über eine Funktion 

(Modell-Snapshot), die stationäre Zustände speichern 

und ohne erneute Initialisierung wieder lesen bzw. 

aktivieren kann.  

Angabe erfolgt, Wahr 

2.5  Parametrierungen der netzbildenden Einheit, die ent-

sprechend der Anforderungen als einstellbar festge-

legt sind (z. B. Statik der PRNB), sind änderbar. Die 

Einstellbereiche sind jeweils dokumentiert. 

Wahr 

2.6  Sämtliche Signale und Zustände, die für die Nachbil-

dung der Prüfungen zum Nachweis der Anforderun-

gen an die netzbildende Einheit sowie für die Validie-

rung des Simulationsmodells erforderlich sind, sind 

für den Anwender beobachtbar.  

Wahr 

Detailliertes RMS-Modell 

3  Der Funktionsumfang des detaillierten RMS-Modells 

entspricht mindestens Abschnitt 5.5.3.4 [1]. 

Wahr 

3.1  Das detaillierte RMS-Modell basiert auf einer Effek-

tivwertdarstellung von Strömen und Spannungen der 

netzbildenden Einheit im Mit-, Gegen-, und Nullsys-

tem einschließlich der Modellierung von elektrischen, 

regelungstechnischen Komponenten sowie Schutz-

funktionen.  

Aspekte der Primärseite (z. B. Mechanik, Chemie) 

sind insoweit abgebildet, wie sie für die Modellvali-

dierung erforderlich sind.  

Der Detaillierungsgrad des Simulationsmodells ist so 

gewählt, dass eine Modellvalidierung nach Abschnitt 

5.5.3.6 [1] erfolgreich durchgeführt werden kann. 

Wahr 
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3.2  Die Reglerfunktionen sind als äquivalentes, zeitkonti-

nuierliches Modell des Original-Reglercodes imple-

mentiert.  

Hinweis: Getaktete Modelle können im Gegensatz zu zeit-

kontinuierlichen Modellen innerhalb einer komplexen und 

umfangreichen Netzumgebung (siehe Anmerkung in Ab-

schnitt 5.5.3.1 [1]) simulativ nicht effizient gelöst werden, 

da durch für jedes Modell individuell einzuhaltende Schritt-

weiten inakzeptable Rechenzeiten entstehen würden und 

sich adaptive Schrittweiten nicht anwenden ließen. 

Angabe liegt vor 

3.3  Das detaillierte RMS-Modell kann mit einer Simulati-

onsschrittweite ≥ 1 ms genutzt werden. Die Simulati-

onsschrittweite ist in der Modelldokumentation ent-

sprechend enthalten und wurde in der Modellvalidie-

rung angewandt. 

Sollte eine geringere Schrittweite für die Berechnung 

von subtransienten Vorgängen erforderlich werden, 

sollte das Modell so gestaltet sein, dass nach Abklin-

gen der subtransienten Vorgänge Schrittweitenadap-

tionen bis mindestens zu 15 ms möglich sind.  

Wahr 

3.4  Das Modell ist so detailliert, dass der gesamte Be-
triebsbereich der Einheit zwischen PEmin,E und Pmax 

bzw. Qmin und Qmax im stationären Anfangszustand, 

wie auch bei transienten Ausgleichsvorgängen abge-

bildet wird. Der Gültigkeitsbereich des Modells um-

fasst dabei alle Betriebszustände und Arbeitspunkte 

innerhalb der Auslegung der Einheit. Entsprechende 

Plausibilitätstests nach TR 4 Beiblatt 10.1 wurden 

durchgeführt, und richtlinienkonform bestanden. 

Wahr 

3.5  Die Initialisierung des Modells der netzbildenden 

Einheit erfolgt auf Basis der in einer Lastflussberech-

nung an den Klemmen der netzbildenden Einheit er-

mittelten Spannungen und Ströme innerhalb des Mo-

dells selbst. 

Hierbei ist sichergestellt, dass die Ableitungen von 

Zustandsgrößen unterhalb der gewählten Simulati-

onsfehler verbleiben („Flat Run“ d.h. es ist kein merk-

licher Einschwingvorgang zu beobachten). 

Wurde bei der Lastflussberechnung ein Betriebszu-

stand gewählt, der durch das Simulationsmodell nicht 

abgebildet ist, so werden bei der Modellinitialisierung 

entsprechende Meldungen ausgegeben. 

Wahr 

3.6  Parametrierungen der netzbildenden Einheit, die ent-

sprechend der Anforderungen als einstellbar festge-

legt sind (z. B. Statik der PRNB), sind änderbar. Die 

Einstellbereiche sind jeweils dokumentiert. 

Wahr 
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3.7  Sämtliche Signale und Zustände, die für die Nachbil-

dung der Prüfungen zum Nachweis der Anforderun-

gen an die netzbildende Einheit sowie für die Validie-

rung des Simulationsmodells erforderlich sind, sind 

für den Anwender beobachtbar.  

Wahr 

3.8  Das detaillierte RMS-Modell wird für alle gängigen 

für die Durchführung von Systemstudien durch die 

deutschen Übertragungsnetzbetreiber genutzten Si-

mulationsumgebungen bereitgestellt. 

Hinweis: Vorgaben an die zu unterstützenden Simu-

lationsumgebungen sind den Technischen Anschluss-

bedingungen (TAB) der deutschen Übertragungnetz-

betreiber zu entnehmen. 

Wahr 

RMS-Typ-Modell 

4  Der Funktionsumfang des RMS-Typ-Modells ent-

spricht mindestens Abschnitt 5.5.3.5 [1]. 

Hinweis: Das Modellverhalten kann im Vergleich zu 

dem in Abschnitt 5.5.3.4 [1] beschriebenen Simulati-

onsmodell vereinfacht sein und sich auf eine verall-

gemeinerte Darstellung (z. B. als VSM- oder Droop-

Modell) beziehen. Kann das Verhalten einer Einheit 

nicht mit einem bestehenden, öffentlich zugänglichen 

Modell mit der geforderten Genauigkeit abgebildet 

werden, so steht es dem Hersteller frei, ein entspre-

chendes Modell zu entwerfen und in die Typ-Biblio-

thek mit aufzunehmen. 

Wahr 

4.1  Das RMS-Typ-Modell ist als zeitkontinuierliches Mo-

dell implementiert.  

Hinweis: Ziel des RMS-Typ-Modells ist es dieses für 

Systemstudien zum Einsatz bringen zu können. Ent-

sprechend wichtig sind möglichst geringe Simulati-

onszeiten. Getaktete Modelle können im Gegensatz zu 

zeitkontinuierlichen Modellen innerhalb einer kom-

plexen und umfangreichen Netzumgebung (siehe An-

merkung in Abschnitt 5.5.3.1 [1]) simulativ nicht effi-

zient gelöst werden, da durch für jedes Modell indivi-

duell einzuhaltende Schrittweiten inakzeptable Re-

chenzeiten entstehen würden und sich adaptive 

Schrittweiten nicht anwenden ließen. 

Wahr 

4.2  Das vereinfachte bzw. typisierte Modell erfüllt sämtli-

che Anforderungen an die netzbildende Einheit (z. B. 

Phasensprungleistung, Anlaufzeitkonstante, Dämp-

fungsverhalten bzgl. Frequenz-Leistungspendelun-

gen, Strombegrenzung, FRT-Verhalten) und weist da-

mit ein vergleichbares Verhalten auf, wie dies für das 

Wahr 
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detaillierte RMS-Simulationsmodell nach Abschnitt 

5.5.3.4 [1] gilt. 

4.3  Das Modell ist so detailliert, dass der gesamte Be-
triebsbereich der Einheit zwischen PEmin,E und Pmax 

bzw. Qmin und Qmax im stationären Anfangszustand, 

wie auch bei transienten Ausgleichsvorgängen abge-

bildet wird. Der Gültigkeitsbereich des Modells um-

fasst dabei alle Betriebszustände und Arbeitspunkte 

innerhalb der Auslegung der Einheit. Entsprechende 

Plausibilitätstests nach TR 4 Beiblatt 10 wurden 

durchgeführt, und richtlinienkonform bestanden. 

Wahr 

4.4  Das RMS-Typ-Modell ist gegen das detaillierte RMS-

Simulationsmodell nach Abschnitt 5.5.3.4 validiert 

worden. Hierbei wurden die Toleranzvorgaben nach 

Abschnitt 5.5.3.6 [1] beachtet. 

Wahr 

4.5  Das detaillierte RMS-Modell kann mit einer Simulati-

onsschrittweite ≥ 1 ms genutzt werden. Die Simulati-

onsschrittweite ist in der Modelldokumentation ent-

sprechend enthalten und wurde in der Modellvalidie-

rung angewandt. 

Sollte eine geringere Schrittweite für die Berechnung 

von subtransienten Vorgängen erforderlich werden, 

ist das Modell so gestaltet, dass nach Abklingen der 

subtransienten Vorgänge Schrittweitenadaptionen 

möglichst bis zu 15 ms unterstütz werden. 

Wahr 

4.6  Die Initialisierung des Modells der netzbildenden 

Einheit erfolgt auf Basis der in einer Lastflussberech-

nung an den Klemmen der netzbildenden Einheit er-

mittelten Spannungen und Ströme innerhalb des Mo-

dells selbst.  

Hierbei ist sichergestellt, dass die Ableitungen von 

Zustandsgrößen unterhalb der gewählten Simulati-

onsfehler verbleiben („Flat Run“ d.h. es ist kein merk-

licher Einschwingvorgang zu beobachten). 

Wurde bei der Lastflussberechnung ein Betriebszu-

stand gewählt, der durch das Simulationsmodell nicht 

abgebildet ist, so werden bei der Modellinitialisierung 

entsprechende Meldungen ausgegeben. 

Wahr 

4.7  Für den Fall, dass die gewählte Toolumgebung die Be-

rechnung von Eigenwerten unterstützt, ist das Modell 

möglichst so gestaltet, dass eine Linearisierung durch 

die Eigenwert-Berechnungsfunktion möglich ist.  

Wahr 
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G.3.1.6.2 Modellvalidierung – Allgemeine Anforderungen 

Anforderung Nachweis Mitgeltende Dokumente Voraussetzungen 

5.5.3.6 [1] - FNN Hinweis Netzbil-

dende Eigenschaften 

TR 4 

Validierte EZE-Modelle 

für den Netzfehlerfall 

und den Normalbetrieb 

setzen Messergebnisse 

nach 11.2.4, 11.2.5, 11.2.7 

und 11.2.10 der jeweils 

anzuwendenden TAR so-

wie 5.5.4 und 5.5.5 [1] 

voraus. 

Bemerkungen  

Allgemein gilt: 

Nr. Bewertungskriterien Akzeptanzkriterium 

1  Die Validierung der Einheiten-Modelle erfolgt für 

Netzfehlerfall anhand von Messungen nach 11.2.5 und 

11.2.10 der jeweils anzuwendenden Technischen An-

schlussregel gemäß den Vorgaben der TR 4 sowie Ab-

schnitt 5.5.4 und 5.5.5 [1] durch eine nach DIN EN 

ISO / IEC 17065 [9] entsprechend akkreditierte Zerti-

fizierungsstelle.  

Wahr 

2  Die Validierung der Einheiten-Modelle erfolgt für den 

Normalbetrieb anhand von Messungen nach 11.2.4 

und 11.2.7 der jeweils anzuwendenden Technischen 

Anschlussregel gemäß den Vorgaben der TR 4 durch 

eine nach DIN EN ISO / IEC 17065 [9] entsprechend 

akkreditierte Zertifizierungsstelle. 

Wahr 

3  Das EMT-Modell, das detaillierte RMS-Modell sowie 

das RMS-Typ-Modell werden entsprechend der Vor-

gaben nach 5.5.3.6.1 [1] validiert.  

Wahr 

3.1  Das EMT-Modell wird auf Basis der Ergebnisse der 

Vermessung validiert. 

Wahr 

3.2  Das detaillierte RMS-Modell wird auf Basis der Er-

gebnisse der Vermessung validiert.  

Wahr 

3.3  Das RMS-Typ-Modell wird auf Basis des validierten 

detaillierten RMS-Modells validiert. 

Wahr 

3.4  Für die Modellvalidierung stehen die für die jeweili-

gen Prüfungen erforderlichen Signale zur Verfügung.  

Hinweis: Dazu gehören:  

Wahr 
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1) Sämtliche Signale, die bei den Prüfungen zum Ver-

halten der netzbildenden Einheit festgelegt wurden.  

2) Betrag und Winkel der internen Spannung der 

netzbildenden Einheit sowie die intern generierte 

Frequenz.  

3) Signalaufschaltungen, soweit sie für die Prüfun-

gen erforderlich sind. 

Sofern der Wert der Anlaufzeitkonstante messtech-

nisch auf Basis der Auswertung interner Signale er-

mittelt wurde, werden die hierfür erforderlichen Sig-

nale in die Modellvalidierung mit einbezogen.  

Hinweis: Das können sein: Interne Zustandsgrößen, 

Drehzahl bzw. Frequenz sowie interner Winkel der 

Spannungsquelle der netzbildenden Einheit. 

4  Die Modelle werden für die nach Abschnitt 5.5.3.6.2 

[1] geforderten Prüfungen validiert. Dabei wird der je-

weils verwendete Prüfaufbau simulativ nachgebildet. 

Für die Simulationsmodelle kann die Einhaltung der 

Anforderungen nach Abschnitt 5.5.4 und 5.5.5 [1] in-

nerhalb der vorgegebenen Toleranzen nachgewiesen 

werden. 

Überschreitungen von Modelltoleranzen sind zuläs-

sig, wenn:  

• Die Toleranzen bezüglich TAmin, TAmax nach 

Abschnitt 5.5.5.9 [1], sowie der Dämpfung 

von Frequenzleistungspendelungen nach Ab-

schnitt 5.5.5.8 [1] eingehalten werden,  

• Mit den jeweiligen Simulationsmodellen ein 

Nachweis über die Einhaltung aller Anforde-

rungen erfolgreich durchgeführt werden 

kann, und 

• Die tatsächlichen Toleranzen ausgewiesen 

werden. 

Wahr 
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G.3.1.6.3 Modellvalidierung – EMT- und detailliertes RMS-Modell 

Anforderung Nachweis Mitgeltende Dokumente Voraussetzungen 

5.5.3.6.2.2 [1] - FNN Hinweis Netzbil-

dende Eigenschaften 

TR 4 

Validierte EZE-Modelle 

für den Netzfehlerfall 

und den Normalbetrieb 

setzen Messergebnisse 

nach 11.2.4, 11.2.5, 11.2.7 

und 11.2.10 der jeweils 

anzuwendenden TAR so-

wie 5.5.4 und 5.5.5 [1] 

voraus. 

Bemerkungen  

Allgemein gilt: 

Nr. Bewertungskriterien Akzeptanzkriterium 

Initialisierung des Simulationsmodells 

1  Die simulativ ermittelte Mitsystem-Spannung, Mit-

system-Wirk- und -Blindleistung verbleibt für jede si-

mulative Prüfung vor Prüfbeginn in einem Zeitfenster 

von 1 s innerhalb eines Toleranzbandes von ± 0,25 % 

bezogen auf den jeweiligen Nennwert. 

Wahr 

2  Die Initialisierung des Modells erfolgt auf den unter 

Berücksichtigung von Nr.1 festgelegten stationären 

Startpunkt (insb. dem über 1 s gebildeten Mittelwert 

der Mitsystem-Spannung) der jeweiligen Prüfung.  

Sämtliche transiente Einschwingvorgänge sind vor 

Prüfbeginn abgeklungen. 

Wahr 

Spannungsquellenverhalten entsprechend der Prüfung nach 5.5.4 [1] 

3  Die in Abschnitt 5.5.4 [1] beschriebene Prüfung wird 

simulativ für das EMT- wie auch das detaillierte RMS-

Modell in gleicher Weise durchgeführt und nach den 

Vorgaben des Abschnitts 5.5.4.4.1 [1] ausgewertet.  

Wahr 

4  Die Initialisierung von Spannung und Strom, bzw. 

Wirk- und Blindleistung der netzbildenden Einheit 

erfolgt gemäß Abschnitt 5.5.3.6.2.2.2 [1].  

Wahr 

5  Die maximalen Abweichungen zwischen den jeweili-

gen simulativ und messtechnisch ermittelten Werten 

werden eingehalten. 

Wahr 
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Im Falle der Überschreitung von Modelltoleranzen, 

sind die Festlegungen nach Punkt 4) Kapitel G.3.1.6.2 

zu beachten.  

5.1  Die sich nach dem Fallen in die Fiktive Insel stationär 

einstellende Klemmenspannung der netzbildenden 

Einheit weicht um maximal ± 3 % bezogen auf ihren 

Nennwert von dem bei der Messung ermittelten Wert 

ab. 

Die Abweichungen sind auch bei Überschreitungen 

auszuweisen.  

Hinweis: Eine Überprüfung des Verlaufs des tran-

sienten Übergangs in das Fiktive Inselnetz erfolgt 

nicht. 

Wahr 

Anlaufzeitkonstante, Momentanreserveleistung und -energie entsprechend der Prü-

fung nach Abschnitt 5.5.5.9 [1] 

6  Die in Abschnitt 5.5.5.9 [1] beschriebene Prüfung wird 

simulativ für das EMT- wie auch das detaillierte RMS-

Modell in gleicher Weise durchgeführt und nach den 

Vorgaben des Abschnitts 5.5.5.9 [1] ausgewertet.  

In dem jeweiligen EMT- bzw. detaillierten RMS-Si-

mulationsmodell ist die nachzuweisende Anlaufzeit-
konstante TA gemäß Herstellerangabe eingestellt. 

Wahr 

7  Die Initialisierung von Spannung und Strom, bzw. 

Wirk- und Blindleistung der netzbildenden Einheit 

erfolgt gemäß Abschnitt 5.5.3.6.2.2.2 [1].  

Wahr 

8  Falls aus dem Wirkleistungsverlauf die mechanischen 

Schwingungen eliminiert wurden, sind beide 

Wirkleistungsverläufe (ohne und mit der Eliminie-

rung des Einflusses mechanischer Schwingungen) 

dargestellt. Das Verfahren zur Eliminierung der me-

chanischen Schwingungen ist angegeben. 

Hinweis: Bei Windenergieeinheiten kann der Verlauf 

der Wirkleistung durch Anregungen der mechani-

schen Resonanzen beeinflusst werden. Die von den 

mechanischen Schwingungen überlagerte Wirkleis-

tung kann mittels Prony-Analyse nach Anhang A.V 

[1] extrahiert werden. 

Wahr 

9  Die jeweils simulativ ermittelte Leistung verbleibt in-

nerhalb der nach Abschnitt 5.5.5.9.3 [1] geforderten 

Zeiten nach dem Beginn des jeweiligen Segmentes in-

nerhalb der geforderten Toleranzbänder. 

Wahr 

10  Die maximalen Abweichungen zwischen den jeweili-

gen simulativ und messtechnisch ermittelten Werten 

werden eingehalten. 

Wahr 
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Im Falle der Überschreitung von Modelltoleranzen, 

sind die Festlegungen nach Punkt 4) Kapitel G.3.1.6.2 

zu beachten. 

10.1  Für den Fall des Auftretens von Einschwingvorgängen 

der Wirkleistung zwischen den jeweiligen zu durch-

fahrenden Segmenten nach Bild 4 [1] weicht die Fre-

quenz der Einschwingvorgänge der Wirkleistung des 

Simulationsmodells gegenüber den messtechnisch er-

mittelten Ergebnissen um maximal ± 40 % ab. 

Die Abweichungen sind auch bei Überschreitungen 

auszuweisen.  

Wahr 

10.2  Für den Fall, dass innerhalb der vorgegebenen Zeit-

räume keine stationären Zustände ermittelt werden 

konnten, kann die Anlaufzeitkonstante anhand der 

Auswertung der internen Signale ermittelt werden. In 

diesem Fall gilt: Die ermittelte Anlaufzeitkonstante 

weicht um maximal 5 % von dem jeweils vereinbarten 

Wert ab. 

Die Abweichungen sind auch bei Überschreitungen 

auszuweisen. 

Wahr 

Verhalten der PRNB entsprechend der Prüfung nach Abschnitt 5.5.4 und 

5.5.5.10 [1] 

11  Die in Abschnitt 5.5.4 und 5.5.5.10 [1] beschriebene 

Prüfung wird simulativ für das EMT- wie auch das de-

taillierte RMS-Modell in gleicher Weise durchgeführt 

und nach den Vorgaben des Abschnitts 5.5.5.9 [1] aus-

gewertet.  

Wahr 

12  Die Initialisierung von Spannung und Strom, bzw. 

Wirk- und Blindleistung der netzbildenden Einheit 

erfolgt gemäß Abschnitt 5.5.3.6.2.2.2 [1].  

Wahr 

13  Der simulativ ermittelte Wert der Statik entspricht 

dem in der netzbildenden Einheit eingestellten Wert 

mit einer maximalen Abweichung von ± 5 %. 

Wahr 

14  Es werden mindestens die Wirkleistungsstellge-

schwindigkeiten nach Tabelle 15 [3] eingehalten. So-

fern nach Tabelle 15 an die EZA Technologie der netz-

bildenden Einheit keine Mindestanforderungen ge-

stellt werden, ist der Nachweis der Stellgeschwindig-

keiten mit dem Ausweisen dieser erbracht. 

Wahr 

15  Die maximalen Abweichungen zwischen den jeweili-

gen simulativ und messtechnisch ermittelten Werten 

werden eingehalten. 

Wahr 
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Im Falle der Überschreitung von Modelltoleranzen, 

sind die Festlegungen nach Punkt 4) Kapitel G.3.1.6.2 

zu beachten. 

15.1  Das simulativ ermittelte Dämpfungsmaß der PRNB 

sowie die Frequenz des Einschwingvorgangs der Fre-

quenz entspricht dem messtechnisch ermittelten Wert 

mit einer maximalen Abweichung von ± 15 %. 

Die Abweichungen sind auch bei Überschreitungen 

auszuweisen. 

Wahr 

15.2  Falls das Verfahren nach FGW TR 4 Rev. 10, Kapitel 

E.5.2.1.1 angewendet wird, liegt die Frequenz des Si-

mulationsmodells der netzbildenden Einheit inner-
halb des Toleranzbandes (εdyn) von ± 15 % bezogen 

auf die stationäre Frequenzabweichung.  

Die Abweichungen sind auch bei Überschreitungen 

auszuweisen. 

Hinweis: Bezüglich εdyn siehe Gleichungen E-3 bis E-

6 sowie Absatz (3) des Punktes 2. in FGW TR 4 

Rev. 10, Kap. E.5.2.1.1. 

Wahr 

Winkelsprungleistung entsprechend der Prüfung nach Abschnitt 5.5.5.3 [1] 

16  Die in Abschnitt 5.5.5.3 [1] beschriebene Prüfung wird 

für das EMT-Modell in gleicher Weise simulativ 

durchgeführt.  

Wahr 

17  Die maximalen Abweichungen zwischen den jeweili-

gen simulativ und messtechnisch ermittelten Werten 

werden eingehalten. 

Im Falle der Überschreitung von Modelltoleranzen, 

sind die Festlegungen nach Punkt 4) Kapitel G.3.1.6.2 

zu beachten. 

Wahr 

17.1  Der simulativ ermittelte maximale Wert der Winkel-

sprungleistung des EMT-Modells der netzbildenden 

Einheit entspricht dem messtechnisch ermittelten 

Maximalwert in vermarkteter Richtung mit einer ma-

ximalen Abweichung von – 10 % bzw. + 25 % bezogen 

auf den messtechnisch ermittelten Wert, sowie von 

maximal ± 25 % in nicht vermarkteter Richtung. 

Die Abweichungen sind auch bei Überschreitungen 

auszuweisen. 

Wahr 

18  Der Einschwingvorgang in Bezug auf Dämpfung und 

Frequenz erfolgt zusätzlich nach Abschnitt 5.5.5.8 [3]. 

Die Werte von Dämpfung und Frequenz des Ein-

schwingvorgangs der Wirkleistung sind ausgewiesen. 

Wahr 
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Wirksame Impedanz entsprechend der Prüfung nach Abschnitt 5.5.5.4 [1] 

19  Die nach Abschnitt 5.5.5.4.2 [1] messtechnisch durch-

geführte Prüfung wird simulativ für das EMT-Modell 

in gleicher Weise durchgeführt und entsprechend Ab-

schnitt 5.5.5.4.3 [1] ausgewertet.  

Wahr 

20  Die maximalen Abweichungen zwischen den jeweili-

gen simulativ und messtechnisch ermittelten Werten 

werden eingehalten. 

Im Falle der Überschreitung von Modelltoleranzen, 

sind die Festlegungen nach Punkt 4) Kapitel G.3.1.6.2 

zu beachten. 

Wahr 

20.1  Der simulativ ermittelte Wert der Impedanz der netz-

bildenden Einheit entspricht dem messtechnisch er-

mittelten Wert mit einer maximalen Abweichung von 

± 5 %. 

Die Abweichungen sind auch bei Überschreitungen 

auszuweisen. 

Wahr 

21  Die auf Basis der Messung ermittelte wirksame Impe-

danz wird für das detaillierte RMS-Simulationsmodell 

vorgegeben. 

Wahr 

Führungsverhalten der Spannungsquellenregelung entsprechend der Prüfung nach 

Abschnitt 5.5.5.6.1 [1] 

22  Die in Abschnitt 5.5.5.6.1 [1] beschriebene Prüfung 

wird für das EMT- wie auch das detaillierte RMS-Mo-

dell in gleicher Weise simulativ durchgeführt.  

Wahr 

23  Die maximalen Abweichungen zwischen den jeweili-

gen simulativ und messtechnisch ermittelten Werten 

werden eingehalten. 

Im Falle der Überschreitung von Modelltoleranzen, 

sind die Festlegungen nach Punkt 4) Kapitel G.3.1.6.2 

zu beachten. 

Wahr 

23.1  Die simulativ ermittelte Anschwingzeit der Spannung 

bzw. des Blindstroms entspricht der jeweiligen mess-

technisch ermittelten Anschwingzeit mit einer maxi-

malen Abweichung von ± 5 % bzw. 50 ms. 

Die Abweichungen sind auch bei Überschreitungen 

auszuweisen. 

Wahr 

23.2  Die simulativ ermittelten stationären Ströme und 

Spannungen entsprechen den jeweiligen messtech-

nisch ermittelten Strömen und Spannungen mit einer 

maximalen Abweichung von ± 5 %. 

Wahr 
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Die Abweichungen sind auch bei Überschreitungen 

auszuweisen. 

Störverhalten und Linearität der effektiven Impedanz entsprechend der Prüfung 

nach Abschnitt 5.5.5.6.2 [1] 

24  Die in Abschnitt 5.5.5.6.2 [1] beschriebene Prüfung 

wird für das EMT- wie auch das detaillierte RMS-Mo-

dell in gleicher Weise simulativ durchgeführt und ent-

sprechend Abschnitt 5.5.5.6.2.3 [1] ausgewertet.  

Wahr 

25  Die maximalen Abweichungen zwischen den jeweili-

gen simulativ und messtechnisch ermittelten Werten 

werden eingehalten. 

Im Falle der Überschreitung von Modelltoleranzen, 

sind die Festlegungen nach Punkt 4) Kapitel G.3.1.6.2 

zu beachten. 

Wahr 

25.1  Die mit dem EMT- und dem detaillierten RMS-Mo-

dell simulativ ermittelte Einschwingzeit des Blind-

stroms entspricht der messtechnisch ermittelten Ein-

schwingzeit mit einer maximalen Abweichung von 

± 15 % und der Verlauf des Blindstroms liegt jederzeit 

innerhalb der Hüllkurve nach Bild 10 [1]. 

Die Abweichungen sind auch bei Überschreitungen 

auszuweisen. 

Wahr 

25.2  Die mit dem EMT- und dem detaillierten RMS-Mo-

dell simulativ ermittelte Dämpfung des Einschwing-

vorgangs des Blindstroms entspricht der messtech-

nisch ermittelten Dämpfung mit einer maximalen Ab-

weichung von ± 15 %. 

Die Abweichungen sind auch bei Überschreitungen 

auszuweisen. 

Wahr 

25.3  Die simulativ ermittelten stationären Ströme und 

Spannungen entsprechen den jeweiligen messtech-

nisch ermittelten Strömen und Spannungen mit einer 

maximalen Abweichung von ± 5 %. 

Die Abweichungen sind auch bei Überschreitungen 

auszuweisen. 

Wahr 

O-/UVRT-Robustheit der Spannungsquellenregelung entsprechend der Prüfung nach 

Abschnitt 5.5.5.6.3 [1] 

26  Die in Abschnitt 5.5.5.6.3 [1] beschriebene Prüfung 

wird für das EMT- wie auch das detaillierte RMS-Mo-

dell in gleicher Weise simulativ durchgeführt und ent-

sprechend Abschnitt 5.5.5.6.3.3 [1] ausgewertet.  

Wahr 
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27  Die maximalen Abweichungen zwischen den jeweili-

gen simulativ und messtechnisch ermittelten Werten 

werden eingehalten. 

Im Falle der Überschreitung von Modelltoleranzen, 

sind die Festlegungen nach Punkt 4) Kapitel G.3.1.6.2 

zu beachten. 

Wahr 

27.1  Die simulativ ermittelte Anschwingzeit des Moment-

anwertes des Stromes entspricht der messtechnisch 

ermittelten Anschwingzeit mit einer maximalen Ab-

weichung von ± 20 %. 

Die Abweichungen sind auch bei Überschreitungen 

auszuweisen. 

Wahr 

27.2  Die simulativ ermittelte Einschwingzeit des Mitsys-

tem-Blindstromes entspricht der messtechnisch er-

mittelten Einschwingzeit mit einer maximalen Abwei-

chung von ± 20 %. 

Die Abweichungen sind auch bei Überschreitungen 

auszuweisen. 

Wahr 

27.3  Die simulativ ermittelte Dämpfung des Einschwing-

vorgangs des Mitsystem-Blindstromes entspricht dem 

messtechnisch ermittelten Wert mit einer maximalen 

Abweichung von ± 20 %.  

Die Abweichungen sind auch bei Überschreitungen 

auszuweisen. 

Wahr 

Nachweis des Verhaltens bei Erreichen und Verlassen der Stromgrenzen entspre-

chend der Prüfungen nach 5.5.5.6.4 [1] 

28  Die in Abschnitt 5.5.5.6.4 [1] beschriebene Prüfung 

wird für das EMT- wie auch das detaillierte RMS-Mo-

dell in gleicher Weise simulativ durchgeführt.  

Wahr 

29  Die Simulationsergebnisse mit dem EMT- und dem 

detaillierten RMS-Modell zeigen, dass die Stabilität 

der netzbildenden Einheit bei Spannungseinbrüchen 

≥ 0,2 p.u sichergestellt ist. 

Wahr 

30  Die Simulationsergebnisse mit dem EMT- und dem 

detaillierten RMS-Modell zeigen, dass der über die 

Dauer des Spannungseinbruchs gemittelte 

Scheinstrom der netzbildenden Einheit 95 % des 

Nennstromes, bzw. für den Fall, dass die Stromgrenze 

der netzbildenden Einheit nicht erreicht wird, des 

sich aus dem Arbeitspunkt vor der Messung und dem 

sich aus dem Mittelwert der in Abschnitt 5.5.5.4 [1] 

ermittelten wirksamen Impedanzen resultierenden 

erwartbaren Scheinstromes der Einheit, nicht unter-

schreitet. 

Wahr 
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31  Der simulativ ermittelte Wirkstrom bei dem geprüften 

Spannungseinbruch (von ca. 50 % und 20 %) ausge-

hend von einem Arbeitspunkt bei Volllast beträgt 

nicht kleiner als 5 % des Nennstromes. 

Wahr 

Verhalten bei Rückkehr in das Spannungsband von Uc ± 10 % Uc entsprechend der 

Prüfungen nach Abschnitt 5.5.5.6.5 [1] 

32  Die in Abschnitt 5.5.5.6.5 [1] beschriebene Prüfung 

wird für das EMT- wie auch das detaillierte RMS-Mo-

dell in gleicher Weise simulativ durchgeführt.  

Wahr 

33  Die maximalen Abweichungen zwischen den jeweili-

gen simulativ und messtechnisch ermittelten Werten 

werden eingehalten. 

Im Falle der Überschreitung von Modelltoleranzen, 

sind die Festlegungen nach Punkt 4) Kapitel G.3.1.6.2 

zu beachten. 

Wahr 

33.1  Bezüglich des Verhaltens für die Wirkstromwieder-

kehr gilt: der simulativ ermittelte Wirkstrom erreicht 

wieder den Wert des Vorfehlerwirkstroms nach 1 s 

und der simulativ ermittelte Wert weicht nicht mehr 

als 20 % von dem messtechnisch ermittelten Wert ab, 

andernfalls, falls dieses Ziel aufgrund des wirksamen 
TA innerhalb dieser Zeit nicht erreicht werden kann, 

wird die benötigte Zeit zum Erreichen des Ziels ausge-

wiesen. 

Die Abweichungen sind auch bei Überschreitungen 

auszuweisen. 

Wahr 

33.2  Der simulativ ermittelte Wert der Überspannungen 

weicht um nicht mehr als 20 % von dem messtech-

nisch ermittelten Wert ab. 

Die Abweichungen sind auch bei Überschreitungen 

auszuweisen. 

Wahr 

34  Bezüglich des Verhaltens bei vorrübergehenden Über-

spannungen nach Spannungswiederkehr gilt: die si-

mulativ ermittelten Mitsystem-Überspannungen 

(Überschwingweite) überschreiten den stationären 

Endwert der Spannung um nicht mehr als 5 %; abwei-

chend hiervon gilt ab dem 31.12.2027 ein Wert von 

2,5 % des stationären Endwertes der Spannung.  

Wahr 

Schneller Schutz bei hohen Spannungen entsprechend der Prüfungen nach Ab-

schnitt 5.5.5.6.7 [1] 

35  Es wird mit dem EMT- und dem detaillierten RMS-

Modell entsprechend der Vorgaben des Abschnitts 

5.5.5.6.7 [1] simulativ nachgewiesen, dass die 

Wahr 
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Funktionalität des schnellen Schutzes bei hohen 

Spannungen (Amplitudensprung der Spannung auf 

einen Wert größer 1,35 p.u.) gegeben ist. 

35.1  Die im RMS- und EMT-Modell der netzbildenden 

Einheit implementierte Funktionalität des schnellen 

Schutzes bei hohen Spannungen überführt die netz-

bildende Einheit innerhalb von 40 ms dauerhaft in ei-

nen Zustand, in dem der Halbschwingungs-Effektiv-

wert des simulativ ermittelten Stromes in jedem Lei-

ter auf maximal 5 % des Nennstroms limitiert wird. 

Wahr 

35.2  Die Anforderungen an die OVRT-Robustheit werden 

trotz der implementierten Funktionalität des schnel-

len Schutzes bei hohen Spannungen erfüllt. 

Wahr 

Verhalten bei steilen Frequenzgradienten entsprechend der Prüfung nach Abschnitt 

5.5.5.7 [1] 

36  Die Simulationsergebnisse zeigen, dass die nach Ab-

schnitt 10.2.4.3 der jeweils anzuwendenden Techni-

schen Anschlussregel geforderten RoCoF-Werte von 

der netzbildenden Einheit ohne Trennung der Einheit 

vom Netz bzw. Verlust der Stabilität durchfahren wer-

den können; bzw. falls durch den Hersteller andere 

Rahmenbedingungen für die Erfüllung der Anforde-

rungen angegeben wurden, die genannten Kriterien 

unter diesen Rahmenbedingungen erfüllt werden. 

Wahr 

37  Die Simulationsergebnisse zeigen, dass die nach 

Bild 4 [1] gezeigten Frequenzverläufe von der netzbil-

denden Einheit ohne Trennung der Einheit vom Netz 

bzw. Verlust der Stabilität durchfahren werden kön-

nen.  

Wahr 

Dämpfung von Frequenz-Leistungspendelungen entsprechend Prüfung nach Ab-

schnitt 5.5.5.8 [1] 

38  Die in Abschnitt 5.5.5.8 [1] beschriebene Prüfung 

wird für das EMT- wie auch das detaillierte RMS-Mo-

dell in gleicher Weise simulativ durchgeführt. Hierbei 

wird das Kurzschlussverhältnis an den Klemmen der 

netzbildenden Einheit in der Simulationsumgebung 

an den in der Prüfumgebung jeweils ermittelten Wert 

einzustellen bzw. die genutzte Prüfumgebung in die 

Modellvalidierung miteinbezogen.  

Wahr 

39  Die maximalen Abweichungen zwischen den jeweili-

gen simulativ und messtechnisch ermittelten Werten 

werden eingehalten. 

Wahr 
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Im Falle der Überschreitung von Modelltoleranzen, 

sind die Festlegungen nach Punkt 4) Kapitel G.3.1.6.2 

zu beachten. 

39.1  Das simulativ ermittelte Dämpfungsmaß unterschrei-

tet im Frequenzbereich von 0,05 Hz bis 10 Hz den 

Wert von 0,5 um nicht mehr als 10 % (D ≥ 0,45) und 

entspricht dem messtechnisch ermittelten Dämp-

fungsmaß mit einer maximalen Abweichung von 

± 5 %. 

Die Abweichungen sind auch bei Überschreitungen 

auszuweisen. 

Wahr 

39.2  Die Frequenz des Einschwingvorgangs (im Frequenz-

bereich der Frequenzleistungspendelungen) der simu-

lativ ermittelten Wirkleistung entspricht der mess-

technisch ermittelten Frequenz mit einer maximalen 

Abweichung von ± 5 %. 

Die Abweichungen sind auch bei Überschreitungen 

auszuweisen. 

Wahr 

39.3  Falls das Verfahren nach FGW TR 4 Rev. 10, Kapitel 

E.5.2.1.1 (Punkt 2 Absatz 3)) angewendet wird, sind 

die dort angegebenen Toleranzen nachgewiesen. 

Die Abweichungen sind auch bei Überschreitungen 

auszuweisen. 

Hinweis: Dies ist der Fall, wenn der Einschwingvor-

gang der messtechnisch ermittelten Leistung stark 

gedämpft verläuft und ein Dämpfungsmaß nicht er-

mittelt werden kann. In diesem Fall wird der tran-

siente Verlauf der Leistung des Simulationsmodells 

ausgehend von dem stationären Anfangszustand bis 

zum Erreichen des eingeschwungenen Endzustands 

mit der am Prüfling messtechnisch ermittelten 

Wirkleistung mittels des angegebenen Verfahrens 

verglichen. 

Wahr 

40  Im Falle von Windturbinen gilt: Die anzuwendende 

Methode zur Bereinigung des Wirkleistungsverlaufs 

von anlagentypischen Schwingungen sind zwischen 

Hersteller und Zertifizierungsstelle abgestimmt und 

ausgewiesen. 

Wahr 
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G.3.1.6.4 Modellvalidierung – RMS-Typ-Modell 

Anforderung Nachweis Mitgeltende Dokumente Voraussetzungen 

5.5.3.6.2.3 [1] - FNN Hinweis Netzbil-

dende Eigenschaften 

TR 4 

Validierung des RMS-

Typ-Modells setzt vali-

diertes detailliertes 

RMS-Modell nach 

5.5.3.6.2.2 [1] voraus 

Bemerkungen  

Allgemein gilt: 

Nr. Bewertungskriterien Akzeptanzkriterium 

1  Die Modellvalidierung des RMS-Typ-Modells er-

folgt auf Basis des Vergleichs mit dem detaillierten 

RMS-Modell. 

Hierbei werden die ausgewiesenen Modelltoleran-

zen für das EMT- bzw. detaillierte RMS-Modell in 

Bezug auf das Verhalten des Prüflings systematisch 

auf das vergleichende Verhalten zwischen dem de-

taillierten RMS-Modell und dem RMS-Typ-Modell 

angewendet. 

Wahr 

2  Die maximalen Abweichungen zwischen den jewei-

ligen simulativ und messtechnisch ermittelten Wer-

ten werden eingehalten. 

Im Falle der Überschreitung von Modelltoleranzen, 

sind die Festlegungen nach Punkt 4) Kapitel 

G.3.1.6.2 zu beachten. 

Wahr 

2.1  Die für das RMS-Typ-Modell ermittelten stationä-

ren Klemmenspannungen der netzbildenden Ein-

heit weichen von den für das detaillierte Simulati-

onsmodell ermittelten Werten um nicht mehr als 

± 1 % bezogen auf den Spannungsnennwert ab. 

Die Abweichungen sind auch bei Überschreitungen 

auszuweisen. 

Wahr 

2.2  Der Maximalwert der für das RMS-Typ-Modell er-

mittelten Winkelsprungleistung weicht von dem des 

detaillierten RMS-Modells um nicht mehr als ± 5 % 

bezogen auf den Nennwert ab. 

Die Abweichungen sind auch bei Überschreitungen 

auszuweisen. 

Wahr 

2.3  Die für das RMS-Typ-Modell ermittelten Werte für 

die Dämpfung der Frequenz-Leistungspendelungen 

weichen von denjenigen des detaillierte RMS-

Wahr 
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Modell um nicht mehr als ± 5 % ab. Dies gilt ebenso 

für die Periode der Frequenz-Leistungspendelun-

gen. 

Die Abweichungen sind auch bei Überschreitungen 

auszuweisen. 

2.4  Das RMS-Typ-Modell wird bzgl. des FRT-Verhal-

tens mit dem Verhalten des detaillierten RMS-Mo-

dells verglichen. 

Wahr 

2.4.1  Die sich 100 ms nach Fehlereintritt bis Fehlerklä-

rung sowie 100 ms nach Fehlerklärung bis zum sta-

tionären Zustand ergebenden Verläufe der Wirk- 

und Blindströme befinden sich innerhalb eines To-

leranzbandes von ± 15 % um die entsprechenden 

Werte des detaillierten RMS-Simulationsmodell.  

Die Toleranzangabe von 15 % wird auf den ermittel-

ten Wert des detaillierten RMS-Modells bezogen. 

Der minimale Toleranzwert beträgt dabei 2 % des 

Nennwertes. 

Die Abweichungen sind auch bei Überschreitungen 

auszuweisen. 

 

3  Mit dem RMS-Typ-Modell werden alle Anforderun-

gen des FNN Hinweises [1] eingehalten. 

Wahr 

G.3.1.6.5 Plausibilisierung der Simulationsmodelle 

Anforderung Nachweis Mitgeltende Dokumente Voraussetzungen 

5.5.3.6.3 [1] - FNN Hinweis Netzbil-

dende Eigenschaften 

TR 4 

Plausibilisierung setzt 

Validierung des EMT-, 

detaillierten RMS- und 

RMS-Typ-Modells 

5.5.3.6.2 [1] voraus 

Bemerkungen  

Allgemein gilt: 

Nr. Bewertungskriterien Akzeptanzkriterium 

1  Die bereitgestellten Modelle werden nach FGW 

TR 4 Rev. 10, Kapitel 9 sowie dem Beiblatt 10.1 

plausibilisiert. 

Wahr 
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G.3.1.6.6 Modelldokumentation 

Anforderung Nachweis Mitgeltende Dokumente Voraussetzungen 

5.5.3.6.4 [1] - FNN Hinweis Netzbil-

dende Eigenschaften 

TR 4 

Plausibilisierung setzt 

Validierung des EMT-, 

detaillierten RMS- und 

RMS-Typ-Modells 

5.5.3.6.2 [1] voraus 

Bemerkungen  

Allgemein gilt: 

Nr. Bewertungskriterien Akzeptanzkriterium 

1  Das Simulationsmodell ist in seiner Funktionalität 

und Parametrierung dokumentiert. Es erfolgt eine 

Angabe, wie der jeweilige Parameter im realen Ge-

rät benannt ist und eingestellt werden kann (sind 

z. B. Umrechnungsfaktoren etc. zu berücksichti-

gen). 

Wahr 

1.1  Die Dokumentation des Simulationsmodells erfolgt 

gemäß FGW TR 4 Rev. 10 Kapitel 7.2. 

Dabei wird ausgehend von dem RMS-Typ-Modell 

die Funktionsweise der netzbildenden Einheit be-

schrieben.  

Auf Basis der EMT- bzw. RMS-Modelle wird die 

netzbildende Einheit insgesamt im Detail darge-

stellt. Hierzu gehören die leistungselektronischen 

Komponenten, die der netzbildenden Einheit zuzu-

rechnenden elektrischen Komponenten (z. B. Fil-

ter), die Regelung, der Eigenbedarf (falls relevant), 

der Entkupplungsschutz sowie der Eigenschutz so-

weit er Bestandteil des Simulationsmodells ist. 

Wahr 

1.2  Die für die unterschiedlichen Simulationsmodelle 

wesentlichen Vereinfachungen und Annahmen sind 

angegeben.  

Wahr 

1.3  Auf Basis einer vollständigen Projektdefinition wer-

den die durchgeführten Prüfungen an der betriebs-

bereiten Anlage neben den entsprechenden Simula-

tionen mit den validierten Modelltypen (EMT, de-

tailliertes RMS-Modell und RMS-Typ-Modell) für 

ausgewählte Messwerte bzw. Signale der netzbil-

denden Einheit wie Spannungen und Ströme sowie 

die als erforderlich identifizierten Zwischengrößen 

in einheitlichen grafischen Darstellungen in verglei-

chender Form zur Verfügung zu stellen.  

Wahr 
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1.4  Sämtliche Parameter zur Festlegung von Typen von 

netzbildenden Einheiten innerhalb einer Familie 

sowie deren Parametrierungen und Betriebsberei-

che (z. B. Nennwerte, PQ- und UQ-Diagramme) 

sind in Form einer Tabelle beschrieben.  

Vorgesehene bzw. zulässige Einstellbereiche von 

Parametern sowie evtl. vorhandene Abhängigkeiten 

sind angegeben. 

Wahr 

1.5  Die nach Abschnitt 5.5.7 [1] erforderlichen simulati-

ven Nachweise für nicht vermessene Werte der An-
laufzeitkonstante TA sind in die Modelldokumenta-

tion einschließlich evtl. erforderlich werdender zu-

sätzlicher Parametrierungen mit aufgenommen. 

Wahr 

1.6  Die nach Abschnitt 5.5.7 [1] erforderlichen simulati-

ven Nachweise für nicht vermessene Werte der pa-

rametrierbaren – mit Ausnahme des Nominalwer-

tes – Verstärkung der Spannungsquellenregelung 

bzw. wirksamen Impedanz sind in die Modelldoku-

mentation einschließlich evtl. erforderlich werden-

der zusätzlicher Parametrierungen mit aufgenom-

men. 

Wahr 

2  Es wird aufgezeigt, dass die Anforderungen gemäß 

Abschnitt 4.2 innerhalb der Testumgebung entspre-

chend der in Abschnitt 5.5.3.6.2 [1] festgelegten 

Prüfungen simulativ nachgewiesen wurden. 

Wahr 

G.3.1.6.7 Simulationsumgebung und Toolunabhängigkeit 

Anforderung Nachweis Mitgeltende Dokumente Voraussetzungen 

5.5.3.7 [1] - FNN Hinweis Netzbil-

dende Eigenschaften 

TR 4 

Validierte EMT-, detail-

lierte RMS- und RMS-

Typ-Modell nach 5.5.3.6.2 

[1] liegen vor 

Bemerkungen  

Allgemein gilt: 

Nr. Bewertungskriterien Akzeptanzkriterium 

1  Es werden die Anforderungen gemäß FGW TR 4 

Rev. 10, Kapitel 4 an die Modellierungssoftware 

und Toolumgebung beachtet. 

Hinweis: Sollten sich seitens der Anwender (Her-

steller, Zertifizierungsstellen und Netzbetreiber) 

erweiterte und den Prozess vereinfachende Ent-

wicklungen ergeben, die noch nicht in neue 

Wahr 
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Revisionen der FGW TR 4 eingearbeitet sind, so 

müssen diese Berücksichtigung finden.  

Zu solchen Entwicklungen zählen:  

• Verfügbarkeit von Regler-Code in Form ei-

ner universell nutzbaren DLL mit Ein-

gangs- und Ausgangssignalen (C-Inter-

face) zur Nutzung in EMT- und/oder de-

taillierten RMS-Modellen in den verein-

barten Simulationsumgebungen bzw. zur 

flexiblen Anbindung an andere genutzte Si-

mulationstools.  

• Nutzung neuer Defacto-Standards für die 

Integration von Regler-Code (z. B. FMI for 

CS, FMI for ME, IEEE/Cigre/IEC, etc.).  

Abweichungen von Festlegungen der FGW TR 4 

Rev. 10 sind nur dann möglich, solange Anforde-

rungen an die Modellierung und deren Validierung 

nicht betroffen sind. Sie bedürfen jedoch grundsätz-

lich einer Vereinbarung zwischen Zertifizierungs-

stelle, Netzbetreiber und Hersteller. 

2  Die Simulationsmodelle sind für die vereinbarte Si-

mulationsumgebung für die vom Hersteller der Si-

mulationssoftware unterstützten Softwareversionen 

zur Verfügung zu stellen. Siehe hierzu auch Nr. 3.8 

in Kapitel G.3.1.6.1. 

Hinweis: Als vereinbarte Simulationsumgebung 

gelten kommerziell verfügbare Programme, die bei 

Netzbetreibern und Zertifizierungsstellen überwie-

gend im Einsatz sind. 

Wahr 

G.3.1.6.8 Herstellermodelle zum Zweck der Zertifizierung 

Anforderung Nachweis Mitgeltende Dokumente Voraussetzungen 

5.5.3.8 [1] - FNN Hinweis Netzbil-

dende Eigenschaften 

TR 4 

Validierte EMT-, detail-

lierte RMS- und RMS-

Typ-Modell nach 5.5.3.6.2 

[1] liegen vor 

Bemerkungen  

Allgemein gilt: 

Nr. Bewertungskriterien Akzeptanzkriterium 

1  Der Detaillierungsgrad des Herstellermodells für 

den Zweck der Zertifizierung wird so gewählt, dass 

die Anforderungen an die Modellgenauigkeit für 

alle simulativen Nachweise auf Basis eines 

Wahr 
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einheitlichen, für ein festgelegtes TA parametriertes 

Modell eingehalten werden. 

Falls erforderlich, sind die bei unterschiedlichen TA 

jeweils anzuwendenden Parametersätze dokumen-

tiert. 

Die in Abschnitt 5.5.2.1 [1] gelisteten Signale sowie 

vorgesehene Parametrierungen sind zugänglich, so-

fern sie für die entsprechenden Nachweise erforder-

lich sind. 

 

G.3.1.7 Simulative Nachweise 

G.3.1.7.1 Simulativer Nachweis der Winkelsprungleistung 

Anforderung Nachweis Mitgeltende Dokumente Voraussetzungen 

4.2.1.1 5.5.7.1 FNN Hinweis Netzbil-

dende Eigenschaften 

Erfolgreiche Modellvali-

dierung 

Bemerkungen Eine simulative Prüfung der Winkelsprungleistung hat zu erfolgen, 

sofern die Verstärkung der Spannungsquellenregelung bzw. die 

wirksame Impedanz der netzbildenden Einheit durch den Herstel-

ler als parametrierbar vorgesehen ist. In diesem Falle ist zusätzlich 

zu dem messtechnischen Nachweis nach Abschnitt 5.5.5.3 [1] (Be-

wertung nach Kapitel G.3.1.2.1) - bei dem der Nominalwert der 

Verstärkung der Spannungsquellenregelung vorgesehen ist - für 

den minimalen und maximalen Wert eine simulative Prüfung nach 

diesem Kapitel zu bewerten. 

Allgemein gilt: 

Nr. Bewertungskriterien Akzeptanzkriterium 

1 Die simulative Prüfumgebung bildet die realen Prüfbe-

dingungen der messtechnischen Prüfung ab.  

Wahr 

2 Die Prüfungen werden durchgeführt für den minima-

len und maximalen Wert der Verstärkung der Span-

nungsquellenregelung bzw. der wirksamen Impedanz 

gemäß Herstellerangaben. 

Wahr 

3 Es wird das in der messtechnischen Prüfung geprüfte 

Messverfahren (Messverfahren 1 oder Messverfahren 

2) nach Abschnitt 5.5.5.3.2 [1] simulativ durchgeführt.  

Wahr 

3.1 Im Falle der Durchführung von Messverfahren 1 gilt:  

Es werden zwei Prüfungen nach den Vorgaben nach Ab-

schnitt 5.5.5.3.2 [1] durchgeführt. Die zweite Prüfung 

findet ausgehend vom Start-Arbeitspunkt der ersten 
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Prüfung ± 5 % PEmax statt bei identischem Winkel-

sprung mit negativem Vorzeichen.  

3.2 Im Falle der Durchführung von Messverfahren 2 gilt:  

Es werden zwei Prüfungen nach den Vorgaben nach Ab-

schnitt 5.5.5.3.2 durchgeführt. Die zweite Prüfung findet 

ausgehend vom Start-Arbeitspunkt der ersten Prü-
funge± 5 % PEmax statt bei identischem Winkelsprung 

∆θsoll ± 10 % mit negativem Vorzeichen. 

 

4 Die maximale Wirkstromänderung ΔiP,EZE in der ver-

markteten Richtung beträgt mindestens 50 % (für EZSE 
und Speicher 70 %) und in der nicht vermarkteten Rich-
tung mindestens 5 % des ermittelten Maximalwerts 
ΔiP,EZE,max. Hierbei kann eine Toleranz von 1 % des 

nominalen Wirkstroms berücksichtigt werden.  

Wahr 

5 Die maximale Wirkleistungsänderung beträgt mindes-
tens 5 % PEmax in nicht angebotener Richtung. 

Wahr 

6 Die Winkelsprungleistung wird nicht durch die Begren-
zungsvorgabe der Wirkleistung eingeschränkt. 

Wahr 

G.3.1.7.2 Simulativer Nachweis der Wirksamen Impedanz 

Anforderung Nachweis Mitgeltende Dokumente Voraussetzungen 

4.2.1.1 5.5.7.2 FNN Hinweis Netzbil-

dende Eigenschaften 

Erfolgreiche Modellvali-

dierung 

Bemerkungen Eine simulative Prüfung der wirksamen Impedanz hat zu erfolgen, 

sofern die Verstärkung der Spannungsquellenregelung bzw. die 

wirksame Impedanz der netzbildenden Einheit durch den Herstel-

ler als parametrierbar vorgesehen ist. In diesem Falle ist zusätzlich 

zu dem messtechnischen Nachweis nach Abschnitt 5.5.5.4 [1] (Be-

wertung nach Kapitel G.3.1.2.2) - bei dem der Nominalwert der 

Verstärkung der Spannungsquellenregelung vorgesehen ist - für 

den minimalen und maximalen Wert eine simulative Prüfung nach 

diesem Kapitel zu bewerten. 

Allgemein gilt: 

Nr. Bewertungskriterien Akzeptanzkriterium 

1 Die simulative Prüfumgebung bildet die realen Prüfbe-

dingungen der messtechnischen Prüfung ab.  

Wahr 

2 Die Prüfungen werden durchgeführt für den minima-

len und maximalen Wert der Verstärkung der Span-

nungsquellenregelung bzw. der wirksamen Impedanz 

gemäß Herstellerangaben. 

Wahr 
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3 Es wird das in der messtechnischen Prüfung geprüfte 

Messverfahren (Messverfahren 1 oder Messverfahren 

2) nach Abschnitt 5.5.5.4.2 [1] simulativ durchgeführt.  

Wahr 

3.1 Im Falle der Durchführung von Messverfahren 1 gilt:  
Die Höhe des aufgeschalteten Sollwertsprungs liegt zwi-
schen ± 0,03 p.u. und 0,05 p.u..  
Es wird folgende Sequenz geprüft:  

• 0,03 p.u. ≤ ∆usoll ≤ 0,05 p.u. 

• ∆usoll = 0 

• -0,05 p.u. ≤ ∆usoll ≤ -0,03 p.u. 

Zwischen diesen Zuständen wird jeweils ein einge-

schwungener Zustand abgewartet. 

Wahr 

3.2 Im Falle der Durchführung von Messverfahren 2 gilt:  
Die Werte der Klemmspannungssprünge ∆uI und ∆uII 

unterscheiden sich untereinander sowie auch vom Aus-
gangswert mindestens um 2 %. 

 

4 Die Prüfungen des gewählten Messverfahrens werden 
ausgehend von einer Wirkleistungsabgabe im Bereich 
von 15 % bis 45 % PEmax und einer Blindleistungsein-

speisung im Bereich zwischen ± 10 % (bezogen auf 
PEmax) wiederholt.  

Im Falle der Durchführung von Messverfahren 1 gilt:  
Der Spannungs-Sollwertsprung erfolgt bei der Versuchs-
wiederholung in negative Richtung. 

Wahr 

5 Es ist ausgewiesen, dass keine Strombegrenzung gegrif-
fen hat. 

Wahr 

6 Die Beträge der ermittelten Impedanz |zw,1,S| entspre-

chen den Vorgaben an den Maximalwert zw,max nach 

Abschnitt 4.2.1.1 nach folgenden Kriterien:  

• ohne Einheitentransformator (bzw. auf Nieder-
spannungsseite der Einheit): |zw,1,S| ≤ 0,27 p.u. 

• inklusive Einheitentransformator (bzw. auf Mit-
telspannungsseite der Einheit): 
|zw,1,S| ≤ 0,35 p.u. 

bei doppelt gespeisten Asynchrongeneratoren alternativ: 
die obere Grenze der Impedanz wird bestimmt durch die 
physikalische transiente Reaktanz des Asynchrongenera-
tors zuzüglich der Ständerresistanz des Asynchrongene-
rators und der Impedanz des Einheitentransformators. 

Wahr 
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G.3.1.7.3 Simulativer Nachweis der Dämpfung von Frequenz-Leis-
tungspendelungen 

Anforderung Nachweis Mitgeltende Dokumente Voraussetzungen 

4.2.1.12 5.5.6.1 FNN Hinweis Netzbil-

dende Eigenschaften 

Erfolgreiche Modellvali-

dierung 

Bemerkungen Die simulative Bewertung der Dämpfung von Frequenzleistungs-
Pendelungen ist gefordert, wenn eine der folgenden Bedingungen-
zutrifft:  

a) Für die zu prüfende netzbildende Einheit sind seitens des 
Herstellers mehr als zwei, d.h. über TA,min und TA,max, 

hinausgehende Parametrierungen der Anlaufzeitkonstan-
ten angegeben, für die keine messtechnischen Prüfungen 
durchgeführt wurden. Für jede zusätzliche Parametrierung 
ist der Nachweis durchzuführen und entsprechend zu be-
werten. 

b) Für die zu prüfende netzbildende Einheit wurde die mess-
technische Prüfung nach Abschnitt 5.5.5.8.2 aufgrund 
niedriger Kurzschlussleistungsverhältnisse nicht bestan-
den und das Akzeptanzkriterium für die Bewertung nach 
Kapitel G.3.1.2.6 damit nicht erfüllt. 

c) Für die zur Prüfung der netzbildenden Einheit verwendete 
Prüfeinrichtung ist der SCR-Wert unbekannt. 

In den Fällen b) und c) darf die simulative Prüfung nur dann be-
wertet werden, sofern in die Modellvalidierung nach Kapitel 
G.3.1.6.3 die Testumgebung mit einbezogen und positiv abge-
schlossen wurde. 

Allgemein gilt: 

Nr. Bewertungskriterien Akzeptanzkriterium 

1 Die simulative Prüfumgebung bildet die realen Prüfbe-

dingungen der messtechnischen Prüfung ab.  

Wahr 

2 Die simulativen Prüfungen werden bei einem SCR = 3 

mit dem detaillierten RMS-Modell durchgeführt. 

SCR = 3 

3 Die simulativen Prüfungen werden ausgehend von ei-
ner Wirkleistungsabgabe von 50 % bis 75 % PEmax 

durchgeführt. Der Leistungsfaktor cos φ ist je Prüfung 

auf 1,0 einzustellen. 

Wahr 

4 Es wird das in der messtechnischen Prüfung geprüfte 

Messverfahren (Messverfahren 1 oder Messverfahren 

2) nach Abschnitt 5.5.5.8.2 simulativ durchgeführt. 

Alle Prüfungen nach Tabelle 8 werden simulativ durch-

geführt. 

Wahr 

4.1 Im Falle der Simulation von Messverfahren 1 gilt:  Wahr 
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Die Anregung erfolgt durch eine sprungförmige Fre-

quenzänderung in Höhe von ca. 250 mHz bis 

500 mHz.  

Die Anregung führt nicht zu einer Begrenzung des 

Stroms der netzbildenden Einheit. Die simulierten 

Stromreihen wurden diesbezüglich analysiert und es 

erfolgt ein Vergleich des Stromverlaufs mit den jeweili-

gen Grenzwerten. Hierbei bleibt der simulativ ermit-

telte Strom unterhalb dieser Grenze (es hat keine Be-

grenzung gegriffen). 

Hinweis: Typische Anzeichen einer Begrenzung: 

• Der Strom steigt sprunghaft an und bleibt 

dann konstant auf einem Grenzwert. 

• Strom zeigt ein Clipping-Verhalten (Abfla-

chung des Anstiegs trotz weiter fallender Fre-

quenz). 

Der Frequenzsprung ist in der Simulationsumgebung 

im Netzäquivalent umgesetzt. 

4.2 Im Falle der Simulation von Messverfahren 2 gilt:  

Die Höhe des Phasensprungs führt zu einer Wirkleis-
tungsänderung von 15 % bis 30 % PEmax in angebote-

ner Richtung bzw. 2 % bis 4 % PEmax in nicht angebo-

tener Richtung von Momentanreserve.  

Die simulierten Stromreihen wurden diesbezüglich 

analysiert und es erfolgt ein Vergleich des Stromver-

laufs mit den jeweiligen Grenzwerten. Hierbei bleibt 

der simulativ ermittelte Strom unterhalb dieser Grenze 

(es hat keine Begrenzung gegriffen). 

Wahr 

Simulative Prüfung bei TA,min < TA < TA,max 

5 Das Simulationsmodell wurde bezüglich TA,min und 

TA,max auf Basis der messtechnischen Prüfung vali-

diert und diese wurde nach G.3.1.2.6 als bestanden be-

wertet. 

Wahr 

6 Das ermittelte Dämpfungsmaß unterschreitet für alle 
in der Einheit parametrierten Werte von TA den nach 

Abschnitt 4.2.1.12 [1] festgelegten Wert von 0,5 um 
nicht mehr als 10 %. 

D(TA) ≥ 0,45 

7 Falls die Dämpfung auf Basis der Auswertung der 
Amplitudenverhältnisse ermittelt wurde gelten für den 
jeweils parametrierten Wert von TA folgende Bewer-

tungskriterien zusätzlich zu Nr. 6:  
 

Wenn insgesamt drei Maxima und Minima vom Ver-

lauf der Mitsystem-Wirkleistung erkennbar sind, gilt: 

Die zwei ermittelten Amplitudenverhältnisse der 

 

 

 

AV21 < 0,2,  

AV32 < 0,2  
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aufeinanderfolgenden Minima und Maxima (AV21 und 

AV32) sind kleiner als 0,2. 

Wenn insgesamt weniger als drei Maxima und Minima 

vom Verlauf der Mitsystem-Wirkleistung erkennbar 

sind, gilt die Prüfung ebenfalls als bestanden. 

 

oder 

 

Weniger als 3 Ma-

xima/Minima 

Zu G.3.1.2.6 alternative simulative Prüfung bei TA = TA,min und TA = TA,max  

8 Die simulative Prüfung darf auch dann durchgeführt 

werden, wenn der messtechnische Nachweis nach 

5.5.5.8.2 [1] aufgrund niedriger Kurzschlussleistungs-

verhältnisse nicht bestanden wurde oder wenn der 

SCR-Wert des Prüfaufbaus bzw. die Impedanz unbe-

kannt ist. 

Wahr 

9 In die Modellvalidierung nach Kapitel G.3.1.6.3 wurde 

die Testumgebung der messtechnischen Prüfung nach 

Abschnitt 5.5.5.8 [1] mit einbezogen. 

Wahr 

10 Das ermittelte Dämpfungsmaß unterschreitet für alle 
in der Einheit parametrierten Werte von TA den nach 

Abschnitt 4.2.1.12 [1] festgelegten Wert von 0,5 um 

nicht mehr als 10 %. 

D(TA) ≥ 0,45 

11 Falls die Dämpfung auf Basis der Auswertung der 
Amplitudenverhältnisse ermittelt wurde gelten für den 
jeweils parametrierten Wert von TA folgende Bewer-

tungskriterien zusätzlich zu Nr. 10:  
 

Wenn insgesamt drei Maxima und Minima vom Ver-

lauf der Mitsystem-Wirkleistung erkennbar sind, gilt: 

Die zwei ermittelten Amplitudenverhältnisse der aufei-
nanderfolgenden Minima und Maxima (AV21 und 

AV32) sind kleiner als 0,2. 

Wenn insgesamt weniger als drei Maxima und Minima 

vom Verlauf der Mitsystem-Wirkleistung erkennbar 

sind, gilt die Prüfung ebenfalls als bestanden. 

 

 

 

AV21 < 0,2 und  

AV32 < 0,2  

 

oder 

 

Weniger als 3 Maxima 

/Minima 
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G.3.1.7.4 Simulativer Nachweis der Anlaufzeitkonstante sowie Mo-
mentanreserveleistung- und -energie 

Anforderung Nachweis Mitgeltende Dokumente Voraussetzungen 

4.2.1.13 

4.2.1.14 

5.5.7.4 FNN Hinweis Netzbil-

dende Eigenschaften 

Erfolgreiche Modellvali-

dierung 

Herstellererklärung  

Bemerkungen Die simulative Bewertung der Anlaufzeitkonstanten sowie Momen-
tanreserveleistung- und energie ist nur gefordert, sofern für die zu 
prüfende netzbildende Einheit seitens des Herstellers mehr als 
zwei, d.h. über TA,min und TA,max, hinausgehende Parametrie-

rungen der Anlaufzeitkonstanten angegeben wurden, für die keine 
messtechnischen Prüfungen durchgeführt wurde. Für jede zusätzli-
che Parametrierung ist der Nachweis durchzuführen und entspre-
chend zu bewerten. 

Allgemein gilt: 

Nr. Bewertungskriterien Akzeptanzkriterium 

1 Das Simulationsmodell wurde bezüglich TA,min und 

TA,max auf Basis der messtechnischen Prüfungen vali-

diert und diese wurden nach G.3.1.2.7 als bestanden be-

wertet. 

Wahr 

2 Die simulative Prüfumgebung bildet die realen Prüfbe-

dingungen der messtechnischen Prüfung ab. 

Wahr 

3 Die simulative Prüfung wird mit dem detaillierten RMS-

Modell durchgeführt 

Wahr 

4 Es werden Messverfahren 1 und Messverfahren 2 nach 

Abschnitt 5.5.5.9.2 [1] simulativ durchgeführt.  

Wahr 

5.1 Bei der Simulation von Messverfahren 1 gilt:  

Es werden die Simulationen nach den Vorgaben von Ta-

belle 9 [1] durchgeführt. Die Simulationen werden aus-

gehend von einer Blindleistung von 0 ± 5 % bezogen auf 
PEmax durchgeführt.  

Bei netzbildenden Erzeugungseinheiten wurden die Si-

mulationen 1.1 und 1.2 bei einem konstanten Primär-

energiedargebot durchgeführt. 

Der Frequenzverlauf ist über das Netzäquivalent in der 

Simulationsumgebung vorzugeben.  

Die Werte Pgrenzneg,min , Pgrenzneg,max und Pmin,dyn wer-

den durch den Hersteller bestimmt und in der Herstel-

lererklärung ausgewiesen. 

Wahr 

 

 

 

 

 

Angabe liegt vor 
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5.2 Bei der Simulation von Messverfahren 2 gilt:  

Es werden die Simulationen nach den Vorgaben von Ta-

belle 10 [1] durchgeführt. Die Simulationen werden aus-

gehend von einer Blindleistung von 0 ± 5 % bezogen auf 
PEmax durchgeführt.  

Bei netzbildenden Erzeugungseinheiten werden die 

Messungen 2.1 und 2.2 [1] bei einem konstanten Pri-

märenergiedargebot simuliert. 

Die Werte Pgrenzpos,min , Pgrenzpos,max und Pmax,dyn wer-

den durch den Hersteller bestimmt und in der Herstel-

lererklärung ausgewiesen 

Wahr 

 

 

 

 

 

Angabe liegt vor 

Vermarktung negativer oder symmetrischer Momentanreserve 

6 Die netzbildende Einheit verbleibt während der simulati-
ven Prüfung synchron am Netz. 

Wahr 

7 Die simulativ ermittelte Leistung verbleibt innerhalb der 

nach Abschnitt 5.5.5.9.3.2 [1] geforderten Zeiten nach 

dem Beginn des jeweiligen Segmentes innerhalb der ge-

forderten Toleranzbänder. 

Wahr 

8 Die simulativ ermittelte Leistung für TA > 10 s in Seg-

ment (1) (ggf. bei angepasstem Wirkleistungs-Arbeits-

punkt) [1] erreicht 95 % der erwarteten Momentanreser-

veleistung. 

Falls TA > 10 s: Wahr 

9 Sofern die Anlaufzeitkonstante nach Abschnitt 

5.5.5.9.3.3 [1] (auf Basis der Auswertung interner Sig-

nale) ermittelt wurde, gilt:  

Der ermittelte Wert von TA weicht um nicht mehr als 

5 % von dem jeweils vereinbarten Wert ab. 

Falls TA auf Basis in-

terner Signale ermit-

telt wurde: Wahr 

10 Die Auswertung des Punktes 3) des Messverfahrens 1 [1] 
ergibt, dass ΔEpos ≤ 1,5 ΔEneg.  

ΔEpos ≤ 1,5 ΔEneg 

Vermarktung positiver Momentanreserve 

11 Die netzbildende Einheit verbleibt während der Prüfung 
synchron am Netz. 

Wahr 

12 Die Auswertung der Messung ergibt:  

(|ΔEpos,12| + |ΔEneg,3| + |ΔEpos,4| + |ΔEneg,4|) ≤ 

1,5 ꞏ(|ΔEneg,12| + |ΔEpos,3|). 

Wahr 

Vermarktung positiver oder symmetrischer Momentanreserve 

13 Die netzbildende Einheit verbleibt während der Prüfung 
synchron am Netz. 

Wahr 
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14 Die simulativ ermittelte Leistung verbleibt innerhalb der 
nach Abschnitt 5.5.5.9.3.2 [1] geforderten Zeiten nach 
dem Beginn des jeweiligen Segmentes innerhalb der ge-
forderten Toleranzbänder. 

Wahr 

15 Die simulativ ermittelte Leistung für TA > 10 s in Segment 

(1) (ggf. bei angepasstem Wirkleistungs-Arbeitspunkt) [1] 
erreicht 95 % der erwarteten Momentanreserveleistung. 

Falls TA > 10 s: Wahr 

16 Sofern die Anlaufzeitkonstante nach Abschnitt 5.5.5.9.3.3 
[1] (auf Basis der Auswertung interner Signale) ermittelt 
wurde, gilt:  
Der ermittelte Wert von TA weicht um nicht mehr als 5 % 

von dem jeweils vereinbarten Wert abweicht. 

Falls TA auf Basis in-

terner Signale ermit-

telt wurde: Wahr 

17 Die Auswertung des Punktes 3) des Messverfahrens 2 [1] 
ergibt, dass ΔEneg ≤ 1,5 ΔEpos.  

ΔEpos ≤ 1,5 ΔEneg 

Vermarkung negativer Momentanreserve 

18 Die netzbildende Einheit verbleibt während der Prüfung 
synchron am Netz. 

Wahr 

19 Die Auswertung der Simulation ergibt:  

(|ΔEneg,12| + |ΔEpos,3| + |ΔEneg,4| + |ΔEpos,4|) ≤ 

1,5 ꞏ(|ΔEpos,12| + | ΔEneg,3|). 

Wahr 

G.3.1.7.5 Simulativer Nachweis des Führungsverhaltens der Span-
nungsquellenregelung 

Anforderung Nachweis Mitgeltende Dokumente Voraussetzungen 

4.2.1.5 5.5.7.5 FNN Hinweis Netzbil-

dende Eigenschaften 

Erfolgreiche Modellvali-

dierung 

 

Bemerkungen Die simulative Prüfung ist grundsätzlich zu bewerten für den vom 
Hersteller ausgewiesenen Nominalwert der Verstärkung der Span-
nungsquellenregelung bzw. der wirksamen Impedanz.  
Die simulative Prüfung ist ebenfalls zu bewerten, sofern die Ver-
stärkung der Spannungsquellenregelung bzw. die wirksame Impe-
danz der netzbildenden Einheit durch den Hersteller als paramet-
rierbar vorgesehen ist. In diesem Falle ist zusätzlich zu dem mess-
technischen Nachweis nach Abschnitt 5.5.5.6.1 [1] (Bewertung nach 
Kapitel G.3.1.2.4.1) - bei dem der Nominalwert der Verstärkung der 
Spannungsquellenregelung vorgesehen ist - für die parametrierba-
ren Werte nach diesem Abschnitt zu bewerten. 
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Allgemein gilt: 

Nr. Bewertungskriterien Akzeptanzkriterium 

1 Das Simulationsmodell wurde auf Basis der messtechni-

schen Prüfungen validiert und diese wurden nach 

G.3.1.2.4.1 als bestanden bewertet. 

Wahr 

2 Die simulative Prüfumgebung bildet die realen Prüfbe-

dingungen der messtechnischen Prüfung ab. 

Wahr 

3 Die simulative Prüfung wird mit dem detaillierten RMS-

Modell bei Netzimpedanzen in Höhe von 
ZNetz = 0,05 p.u. und 0,3 p.u. bezogen auf SEmax durchge-

führt. 

Hinweis: Die Vorgabe der Netzimpedanz entspricht ei-

nem SCR-Wert von 20 bzw. 3 an der netzbildenden Ein-

heit.  

Wahr 

4 Die Sollwertänderung des Spannungsreglers wird so ge-

wählt, dass daraus jeweils eine Blindleistungsänderung 

von mindestens 50 % des Blindleistungsstellbereichs der 

netzbildenden Einheit resultiert.  

Hinweis: Eine Blindleistungsänderung von mehr als 
30 % bezogen auf PEmax ist dabei nicht erforderlich.  

Wahr 

5 Die ermittelte Anschwingzeit der simulativ ermittelten 
Spannung u1,S (bzw. alternativ des simulativ ermittelten 

Stromes iQ,1,S) beträgt < 1 s. 

Wahr 

G.3.1.7.6 Simulativer Nachweis des Störverhaltens der Spannungs-
quellenregelung 

Anforderung Nachweis Mitgeltende Dokumente Voraussetzungen 

4.2.1.4 5.5.7.6 FNN Hinweis Netzbil-

dende Eigenschaften 

Erfolgreiche Modellvali-

dierung 

 

Bemerkungen Die simulative Prüfung ist grundsätzlich zu bewerten für den vom 
Hersteller ausgewiesenen Nominalwert der Verstärkung der Span-
nungsquellenregelung bzw. der wirksamen Impedanz.  
Die simulative Prüfung ist ebenfalls zu bewerten, sofern die Ver-
stärkung der Spannungsquellenregelung bzw. die wirksame Impe-
danz der netzbildenden Einheit durch den Hersteller als paramet-
rierbar vorgesehen ist. In diesem Falle ist zusätzlich zu dem mess-
technischen Nachweis nach Abschnitt 5.5.5.6.2 [1] (Bewertung 
nach Kapitel G.3.1.2.4.2) - bei dem der Nominalwert der Verstär-
kung der Spannungsquellenregelung vorgesehen ist - für die para-
metrierbaren Werte nach diesem Abschnitt zu bewerten. 
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Allgemein gilt: 

Nr. Bewertungskriterien Akzeptanzkriterium 

1 Das Simulationsmodell wurde auf Basis der messtechni-

schen Prüfungen validiert und diese wurden nach 

G.3.1.2.4.2 als bestanden bewertet. 

Wahr 

2 Die simulative Prüfumgebung bildet die realen Prüfbe-

dingungen der messtechnischen Prüfung ab. 

Wahr 

3 Die simulative Prüfung wird mit dem detaillierten RMS-

Modell bei Netzimpedanzen in Höhe von 
ZNetz = 0,05 p.u. und 0,3 p.u. bezogen auf SEmax durchge-

führt. 

Hinweis: Die Vorgabe der Netzimpedanz entspricht ei-

nem SCR-Wert von 20 bzw. 3 an der netzbildenden Ein-

heit.  

Wahr 

4 Sofern die zu prüfende netzbildende Einheit nicht über ei-
nen der netzbildenden Einheit zugeordneten Transforma-
tor (bzw. ihr eigens zugeordnete Transformatorwicklun-
gen) angeschlossen wird, gilt:  
In einem zweiten Prüfschritt wird die simulative Prüfum-
gebung dahingehend erweitert, dass eine zweite netzbil-
dende Einheit desselben Typs parallel zur ersten Einheit 
betrieben wird. Die Anbindung in den Prüfaufbau nach 
Bild 9 erfolgt gemäß eines üblichen Aufbaus nach Herstel-
lerangaben. 

Wahr 

5 Erster Prüfschritt ohne zusätzliche parallele netzbildende 
Einheiten:  
Die Sollwertänderung wird so gewählt, dass daraus jeweils 
eine Blindleistungsänderung von mindestens 50 % des 
Blindleistungsstellbereichs der netzbildenden Einheit re-
sultiert.  
Hinweis: Eine Blindleistungsänderung von mehr als 30 % 
bezogen auf PEmax ist dabei nicht erforderlich. 

Wahr 

6 Falls erforderlich zweiter Prüfschritt mit paralleler typglei-
cher netzbildender Einheit:  
Die Prüfung wird mit einer parallelen typgleichen netzbil-
denden Einheit wiederholt. 

Wahr 

Anschwingzeit des Scheinstromes 

7 Der mit 5 ms gleitend gemittelte Momentanwert 
iαβ,5ms,S des simulativ ermittelten Stromes erreicht spä-

testens 15 ms nach der sprunghaften Spannungsänderung 
erstmalig 90 % des Endwertes. 

Wahr 

Einschwingzeit des Blindstromes 

8 Der simulativ ermittelte Blindstrom iQ,1,S verbleibt spä-

testens 80 ms nach der sprunghaften Spannungsände-
rung im Toleranzband für den Blindstrom. 

Wahr 
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Dämpfung des Blindstromes 

9 Der Verlauf der simulativ ermittelten Blindstromkompo-
nente liegt infolge der sprunghaften Spannungsänderung 
(nach den Vorgaben des Messverfahrens 2 nach Ab-
schnitt 5.5.5.4.3) [1] innerhalb der Hüllkurve nach Bild 
10. 

Wahr 

Linearität der effektiven Impedanz 

10 Die simulativ ermittelte Linearität der effektiven Impe-
danz beträgt 0,85 ≤ LZ,S ≤ 1,15 (siehe Abschnitt 

5.5.5.6.2.3 [1]). 

0,85 ≤ LZ,S ≤ 1,15 

G.3.1.7.7 Simulativer Nachweis des Verhaltens bei Rückkehr in das 
Spannungsband von Ur ± 10 % Ur  

Anforderung Nachweis Mitgeltende Dokumente Voraussetzungen 

4.2.1.5.5 5.5.7.7 FNN Hinweis Netzbil-

dende Eigenschaften 

Erfolgreiche Modellvali-

dierung 

Bemerkungen Die simulative Prüfung ist zu bewerten, sofern die Verstärkung der 
Spannungsquellenregelung bzw. die wirksame Impedanz der netz-
bildenden Einheit durch den Hersteller als parametrierbar vorgese-
hen ist. In diesem Falle ist zusätzlich zu dem messtechnischen 
Nachweis nach Abschnitt 5.5.5.6.5 [1] (Bewertung nach Kapitel 
G.3.1.2.4.5) - bei dem der Nominalwert der Verstärkung der Span-
nungsquellenregelung vorgesehen ist - für die parametrierbaren 
Werte nach diesem Abschnitt zu bewerten. 

Allgemein gilt: 

Nr. Bewertungskriterien Akzeptanzkriterium 

1 Die simulative Prüfumgebung bildet die realen Prüfbe-

dingungen der messtechnischen Prüfung ab.  

Wahr 

2 Die Prüfungen werden durchgeführt für den minima-

len und maximalen Wert der Verstärkung der Span-

nungsquellenregelung bzw. der wirksamen Impedanz 

gemäß Herstellerangaben. 

Wahr 

3 Es wird das in der messtechnischen Prüfung geprüfte 

Messverfahren (Messverfahren 1 oder Messverfahren 

2) nach Abschnitt 5.5.5.6.5.2 [1] simulativ durchge-

führt.  

 

Verhalten für die Wirkstromwiederkehr nach Fehlerende 

4 Der Vorfehlerwirkstrom ist nach 1 s (nach Fehlerende) 
wieder erreicht.  

Wahr 
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4.1 Kann der Wirkstrom aufgrund technischer Restriktionen 
diese Zeit nicht erreichen, ist dies zu begründen. 

Angabe ist erfolgt 

Verhalten bzgl. Vorübergehender Überspannungen nach Spannungswiederkehr 

5 Nach Spannungswiederkehr überschreiten die ermittel-
ten Mitsystem-Überspannungen u1,S nicht 2,5 % bezo-

gen auf den stationären Endwert u1,End,S der Spannung. 

Bei Inbetriebsetzung der Einheit bis zum 31.12.2027 gilt 

anstelle von 2,5 % ein Wert von 5,0 %.  

Wahr 

G.3.1.7.8 Simulativer Nachweis des Abklingens des DC-Anteils 

Anforderung Nachweis Mitgeltende Dokumente Voraussetzungen 

4.2.1.1 [1] 5.5.7.9 [1] FNN Hinweis Netzbil-

dende Eigenschaften 

Erfolgreiche Modellvali-

dierung 

Bemerkungen Die simulative Prüfung ist zu bewerten für Einheiten, die nach dem 
01.01.2028 in Betrieb gesetzt werden. 

Allgemein gilt: 

Nr. Bewertungskriterien Akzeptanzkriterium 

1 Die Prüfung erfolgt auf Basis des nach Kapitel G.3.1.6.3 

validierten EMT-Simulationsmodells der netzbilden-

den Einheit. 

Wahr 

2 Die Prüfumgebung besteht aus der netzbildenden Ein-

heit, die direkt an einem angenommenen NAP der für 

die netzbildende Einheit vorgesehenen Spannungs-

ebene angeschlossen wird. Dabei ist der Einheiten-

transformator berücksichtigt, die Transformatorsätti-

gung nicht.  

Wahr 

3 Die Prüfung erfolgt nach Abschnitt 5.5.7.9.3 [1].  Wahr 

3.1 Als Ausgangsbetriebszustand wird der Nennbetrieb ge-
wählt bei PrE, Q = 0 und Nennspannung.  

Wahr 

3.2 Es wird ein dreiphasiger Kurzschluss am NAP simu-

liert mit einer Kurzschlussimpedanz von 0 Ω, wobei 

der Eintritt des Kurzschlusses bei einem Spannungs-

nulldurchgang der Phase a erfolgt. 

Wahr 

3.3 Die Simulationsdauer nach Fehlerende beträgt 150 ms.  

Hinweis: Eine Fehlerklärung ist nicht erforderlich.  

Wahr 

4 Der Nachweis gilt als erbracht, wenn für alle Mittel-

werte der Phasen a, b und c zum Zeitpunkt 100 ms 

Wahr 
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festgestellt werden kann, dass deren Betrag einen Wert 

von 10 % des Bemessungsstroms nicht überschreitet. 

G.3.1.7.9 Simulativer Nachweis des Dämpfungsverhaltens im sub- und 
supersynchronen Frequenzbereich 

Anforderung Nachweis Mitgeltende Dokumente Voraussetzungen 

4.2.1.2 [1] 5.5.7.8 [1] FNN Hinweis Netzbil-

dende Eigenschaften 

Prüfbericht 

Bemerkungen  

Allgemein gilt: 

Nr. Bewertungskriterien Akzeptanzkriterium 

1 Für die simulative Prüfung wird das nach Abschnitt 
5.5.3.6.2.2 [1] validierte EMT-Modell verwendet. 

Wahr 

2 Die Prüfbedingungen nach Abschnitt 5.5.7.8.2 [1] wer-
den erfüllt. 

Wahr 

3 Die Amplitude und Phasenlage der Übertragungsfunk-
tion GEZE(s) des EMT-Modells der netzbildenden Ein-

heit ist im Frequenzbereich von 3 Hz bis 50 Hz ausge-
wiesen. 

Wahr 

4 Die jeweilige Phasenreserve an den ± 90 ° Rändern ist 
im Prüfbericht ausgewiesen. 

Wahr 

5 Die wesentlichen Größen sind innerhalb von x-t-Dia-
grammen dargestellt. 

Wahr 

6 In den Bodediagrammen sind die Resonanzstellen und 
Phasenreserve für den Frequenzbereich von 3 Hz bis 
50 Hz dargestellt. 

Wahr 

7 Wenn im Falle von Windenergieanlagen mechanische 
Resonanzen berücksichtigt wurden, sind diese mit dem 
entsprechenden Toleranzband im Bodediagramm darge-
stellt. 

Wahr 
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G.3.1.7.10 Netzparallelbetriebsfähigkeit 

Anforderung Nachweis Mitgeltende Dokumente Voraussetzungen 

4.2.1.10 [1] 5.5.6.5 [1] FNN Hinweis Netzbil-

dende Eigenschaften 

Prüfbericht 

Bemerkungen  

Allgemein gilt: 

Nr. Bewertungskriterien Akzeptanzkriterium 

1 Die Ergebnisse der simulativen Prüfung sind nachvoll-
ziehbar dokumentiert und ausgewiesen. 

Wahr 

2 Falls ein von den Anforderungen abweichendes Verhal-
ten in Form von Instabilitäten oder unsystematischem 
Verhalten festgestellt wird, ist dieses ausgewiesen. 

Falls zutreffend: Wahr 

 

G.3.2 ANLAGENZERTIFIKAT 

G.3.2.1 Polrad- bzw. Netzpendelungen 

Anforderung Nachweis Mitgeltende Dokumente Voraussetzungen 

10.2.1.3 

(TAR) 

11.4.8.2 (TAR) VDE-AR-N 4110 

VDE-AR-N 4120 

VDE-AR-N 4130 

Betriebsmittelzertifi-

kat(e) 

Bemerkungen -  

Für Typ-2-EZA gilt: 

Nr. Bewertungskriterien Akzeptanzkriterium 

1 Erfolgreiche Prüfung der Dämpfung von Frequenz-

Leistungspendelungen nach Kapitel G.3.1.2.6 im 

Einheitenzertifikat.  

Wahr 
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G.3.2.2 Verfahren zur Blindleistungsbereitstellung 

G.3.2.2.1 VDE-AR-N 4110 (TAR MS) 

Anforderung Nachweis Mitgeltende Dokumente Voraussetzungen 

10.2.2.4 (TAR) 11.4.11 

(TAR) 

Anhang E.9 [2] Betriebsmittelzertifikat(e), 

eingereichtes 

Regelungskonzept 

4.2.1.4 [1] 5.6.2.6 [1] Anhang E.9 [2] Betriebsmittelzertifikat(e), 

eingereichtes 

Regelungskonzept 

Bemerkungen Konzeptüberprüfung im Anlagenzertifikat; Funktionsprüfung in 

der Konformitätserklärung 

Sollwerte müssen nur innerhalb der nach Bild 5 und Bild 6 

(Anforderungen an das Blindleistungsvermögen im Nennlast- 

und Teillastbereich) geforderten Bereiche umgesetzt werden.  

Für den Nachweis des Regelverhaltens der Gesamtanlage 

bezüglich statischen Spannungshaltung darf zwischen den 

nachfolgenden Verfahren gewählt werden. Die 

Zertifizierungsstelle prüft welche Verfahren möglich sind und 

legt dieses in Abstimmung mit dem Anschlussnehmer fest. 

Verfahren A) Messtechnischer Nachweis des Verhaltens der 

Gesamtanlage im Rahmen der Konformitätserklärung (siehe 

Kapitel G.1.6 bzw. G.1.7) 

Verfahren B) Simulativer Nachweis unter Berücksichigung der 

Einheitenmodelle sowie des EZA-Regler Modells 

Verfahren C) Nachweis des Regelverhaltens der netzbildenden 

Einheit mit zugehörigem EZA-Regler im Rahmen der 

Komponentenzertifizierung (siehe Kapitel G.3.3.1.1) 

Verfahren D) Bewertung des Regelverhaltens auf Basis der 

Komponenten- und Einheitenzertifikate und entsprechender 

Herstellerdokumenation 

Für die netzbildenden Einheiten einer Typ-2-EZA bzw. Typ-2-

EZA, die nur aus netzbildenden Einheiten bestehen, gelten die 

Bewertungskriterien dieses Kapitels. Für Typ-2-EZA mit netzbil-

denden und netzfolgenden Anlagen, sind die Bewertungskrite-

rien jeweils typspezifisch (für netzbildende Einheiten nach die-

sem Kapitel; für netzfolgende Einheiten nach dem jeweiligen Ka-

pitel der TR 8 Rev. 10 (Verfahren zur Blindleistungsregelung)) 

zu berücksichtigen.  

Hinweis: Es gelten die Vorgaben des Netzbetreiberabfragebo-

gens. Abweichungen sind mit dem Netzbetreiber abzustimmen. 
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Allgemein gilt:  

Nr.  Bewertungskriterien Akzeptanzkriterium 

1 Die vom Netzbetreiber gemäß Anhang E.9 

vorgegebenen Regelverfahren sind von der EZA 

realisierbar 

Wahr 

1.1 Falls der Netzbetreiber keine Vorgaben macht, ist die 

Realisierung eines konstanten Verschiebungsfaktors 

cos φ = 1 am NAP möglich.  

Wahr 

2 Das Konzept zur Blindleistungsbereitstellung inklusive 

der notwendigen Kommunikationsverbindungen mit 

Beschreibung aller Schnittstellen und der zugehörigen 

Laufzeiten ist schematisch dargestellt.  

Wahr 

2.1 Es ist aufzuzeigen, dass die Anforderungen zur Blind-

leistungsbereitstellung der Erzeugungsanlage nicht 

durch eine entgegenstehende Regelung des Bezugsteils 

der Kundenanlage nachteilig beeinflusst werden. 

Hinweis: Bei Vorhandensein einer 

Blindstromkompensationsanlage für die 

Bezugsanlage muss die Messung der für die 

Regelung der Blindstromkompensationsanlage 

relevanten Werte so positioniert sein, dass die 

Blindleistung der Erzeugungsanlage nicht die 

Regelung der Blindstromkompensationsanlage 

beeinflusst und es damit zu einer gegenseitigen 

Aufhebung der Blindleis-tung und damit der 

gewünschten Wirkung kommt.  

Wahr 

3 Eine fernwirktechnische und / oder manuelle 

Umschaltung zwischen den Regelverfahren (falls vom 

Netzbetreiber gemäß Anhang E.9 gefordert) ist 

möglich.  

Wahr 

3.1 Bei Umschaltung zwischen Regelverfahren kann der 

neue Sollwert nicht schneller als das nach [1] 

geforderte Übertragungsverhalten und nicht langsamer 

als in 4 Minuten erreicht werden.  

Wahr  

4 Die Übergangszeit des Regelverhaltens der statischen 

Spannungshaltung ist für alle Regelverfahren auf den 

vom Netzbetreiber geforderten Wert (bzw. bei keiner 

Vorgabe auf 20 s) eingestellt.  

Hierbei liegt das Regelverhalten für das Führungs- und 

Störverhalten innerhalb der aus einem PT1-Verhalten 

abgeleiteten Toleranzen entsprechend B.IX [1], unter 
Berücksichtigung der eingestellten Übergangszeit tü. 

Die Übergangszeit ist einstellbar gemäß der Vorgaben 

nach Tabelle 2 [1]. 

tü=20 s mit Verhalten 

innerhalb der Toleranz-
vorgaben  
Übergangszeit ist im ge-
forderten Bereich ein-
stellbar. 

4.1 Es wird das zum Nachweis des Regelverhaltens 

gewählte Verfahren (A), B), C) oder D) ausgewiesen. 

Im Falle des Nachweises durch Verfahren A), entfällt 

der Nachweis des Regelverhaltens im Rahmen des 

Wahr 
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Anlagenzertifikats und ist im Rahmen der 

Konformitätserklärung zu erbringen. Hierzu ist im 

Anlagenzertifikat eine Auflage aufzunehmen. 

4.2 Im Falle des Nachweises über Verfahren C), wird auf 

Basis der Komponentenzertifikate die Einhaltung der 

Anforderungen an das Regelverhalten für die 

Eigenschaften des NAP nachgewiesen. 

Wahr 

4.3 Im Falle des Nachweises über Verfahren D), wird auf 

Basis des für den EZA-Regler ausgewiesenen 

Vermögens und der Parametrierung dieses die 

Einhaltung der Anforderungen für die EZA unter 

Berücksichtigung der Eigenschaften des NAP 

nachgewiesen. 

Wahr 

4.4 Sofern es im Rahmen der Nachweisführung zu Über-

schreitungen des Toleranzbandes kommt - im Falle 

niedriger SCR1-Werten – darf ein alternatives Akzep-

tanzkriterium in Abstimmung mit dem Netzbetreiber 

festgelegt werden (bspw. auf Basis einer geeigneten 

Mindestdämpfung; siehe hierzu auch Anhang A.I [1]). 

In diesem Falle ist das mit dem Netzbetreiber verein-

barte Verfahren ausgewiesen und die Bestätigung des 

Netzbetreibers bezüglich der Erfüllung der Anforde-

rungen auf Basis dieses Verfahrens liegt vor.  

Falls zutreffend, ist 
Verfahren ausgewiesen 
und Bestätigung des 
Netzbetreibers liegt vor 

5 Toleranz nach Einschwingen des Blindleistungswertes. 

Grenzwertüberschreitungen , die durch dynamische 

Spannungsänderungen im Netz verursacht werden, 

sind durch die Zertifizierungsstelle zu bewerten.  

±2 % Pinst; für Anlagen 

mit SA,max < 300 kVA: 

± 4 % Pinst  

 

6 Bei einem vollständigen oder teilweisen Ausfall der 

Regelung können die EZE mit dem vom Netzbetreiber 

gemäß Anhang E.9 vorgegebenen Wert bzw. Verfahren 

betrieben werden.  

Wahr 

7 Bei einem Ausfall der Regelung ist sichergestellt, dass 

nicht mehr geregelt betriebene Betriebsmittel zur 

Blindleistungsbereitstellung (z. B. Kondensatorbänke 

oder SVC‘s) abgeschaltet werden können.  

Wahr 

8 Bei einem Ausfall der Fernwirkanlage kann die EZA 

mit dem vom Netzbetreiber gemäß Anhang E.9 

vorgegebenen Wert bzw. Verfahren betrieben werden.  

Wahr 

Blindleistungs-Spannungskennlinie (Q(U)) 

9 Schnittstelle für die Vorgabespannung UQ 0 / Uc vor-

handen. 

Angabe ist erfolgt 

10 Spannungstotband in Schritten von höchstens 0,5 % Uc 

im Bereich von ±0 % … ±5 % Uc einstellbar. 

Wahr 

10.1 Falls der Netzbetreiber keine Vorgaben macht, ist die 

Einstellung des Standardwerts ±0 % Uc möglich. 

Angabe ist erfolgt 

 

1 SCR = Short Circuit Ratio / Kurzschlussleistungsverhältnis; Definition nach FNN Hinweis [1] 
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11 Q(U)-Kennlinie / Steigung m über Wertepaar definier-

bar. 

Angabe ist erfolgt 

11.1 Falls der Netzbetreiber keine Vorgaben macht, ist die 

Einstellung der Standardwerte möglich: Standardwer-

tepaare (Umax / Un; Qmax-untererregt / Pb inst) sowie 

UQ0,ref / Uc 

(1,04; 0,33) und 1,00 

(bzw. Vorgabe des 

Netzbetreibers) 

12 Nach einer Anpassung der Vorgabespannung UQ 0 ist 

der resultierende Sollwert innerhalb des Grenzwertes 

anzufahren. 

≤ 4 min 

13 Bei Ausfall der Fernwirkverbindung über einen Zeit-

raum von mehr als 1 Minute ist folgendes Verhalten 

möglich.  

Fortfahren mit zuletzt 

gültigem Wert für 

UQ0 / Un oder mit cos φ 

= 1 (gemäß Vorgabe des 

Netzbetreibers) 

Blindleistungs-Wirkleistungskennlinie (Q(P)) 

14 Q(P)-Kennlinie über mindestens 10 Stütz-

punkte / Wertepaare QEA,Soll / Pb inst definierbar. 

Wahr 

Blindleistung mit Spannungsbegrenzungsfunktion 

15 Schnittstelle für die Vorgabe des Blindleistungswertes 
Qref / Pb inst vorhanden.  

Angabe ist erfolgt  

16 Verfahren über vier Wertepaare P1, P2, P3 und P4 defi-

nierbar. Die Vorgabe des Blindleistungswertes 

Qref / Pb inst kann in Schritten von 1 % Q / Pb inst vorgege-

ben werden. 

Angabe ist erfolgt 

16.1 Falls der Netzbetreiber keine Vorgaben macht, ist die 

Einstellung der Standardwerte möglich. 

P1 (0,94; -0,33) 

P2 (0,96;0) 

P3 (1,04;0) 

P4 (1,06; +0,33) 

(bzw. Vorgabe des 

Netzbetreibers) 

17 Für die Steigung gilt m ≤ 24. Wahr 

18 Nach einer Anpassung des Blindleistungswertes 

Qref / Pb inst ist der resultierende Sollwert innerhalb des 

Grenzwertes anzufahren. 

≤ 4 min 

Verschiebungsfaktor cos φ 

19 Falls der Netzbetreiber keine Vorgaben macht, ist die 

Einstellung des Standardwertes möglich. 

cos φ = 1 

(bzw. Vorgabe des 
Netzbetreibers) 
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Nr. Weitere Nachweise Akzeptanzkriterium 

Simulativer Nachweis des Regelverhaltens nach Verfahren B) 

A  Die simulative Prüfung wird mit dem RMS-Modell 

der Erzeugungsanlage unter Berücksichtigung des 

EZA-Regler-Modells durchgeführt für einen SCR-

Wert von 20 sowie dem für den NAP der Erzeugungs-

anlage ausgewiesenen SCR-Wert. 

Wahr 

B  Die simulative Prüfung umfasst den Nachweis des 

Führungs- und Störverhaltens (vgl. nach Abschnitt 

5.7.2.1.2 [1]). 

Wahr 

C  Die simulative Prüfung erfolgt entsprechend der Vor-

gaben nach Abschnitt 5.6.2.6.2 [1].  

Wahr 

D  Alle durchgeführten Prüfungen zeigen, dass die 

Sprungantworten innerhalb der entsprechenden Tole-

ranzbänder liegen und das Regelverhalten innerhalb 

der Toleranzbänder ein gedämpftes Verhalten auf-

weist. 

Als Beginn für die Bewertung des Störverhaltens gilt 

dabei der Zustand nach initialer Reaktion der Span-

nungsquellenregelung.  

Wahr 

G.3.2.2.2 VDE-AR-N 4120 (TAR HS) 

Anforderung  Nachweis Mitgeltende 

Dokumente 

Voraussetzungen 

10.2.2.4 (TAR) 11.4.11 (TAR) 

 

Anhang E.7 [2] 

 

Betriebsmittelzertifikat(e), 

eingereichtes 

Regelungskonzept 

4.2.1.4 [1] 5.6.2.6 [1] Anhang E.7 [2] Betriebsmittelzertifikat(e), 

eingereichtes 

Regelungskonzept 

Bemerkungen Konzeptüberprüfung im Anlagenzertifikat; Funktionsprüfung in 

der Konformitätserklärung. 

Sollwerte müssen nur innerhalb der nach Bild 5 und Bild 6 

(Anforderungen an das Blindleistungsvermögen im Nennlast- 

und Teillastbereich) geforderten Bereiche umgesetzt werden.  

Für den Nachweis des Regelverhaltens der Gesamtanlage 

bezüglich statischen Spannungshaltung darf zwischen den 

nachfolgenden Verfahren gewählt werden. Die 

Zertifizierungsstelle prüft welche Verfahren möglich sind und legt 

dieses in Abstimmung mit dem Anschlussnehmer fest. 
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Verfahren A) Messtechnischer Nachweis des Verhaltens der 

Gesamtanlage im Rahmen der Konformitätserklärung (siehe 

Kapitel G.1.6 bzw. G.1.7) 

Verfahren B) Simulativer Nachweis unter Berücksichigung der 

Einheitenmodelle sowie des EZA-Regler Modells 

Verfahren C) Nachweis des Regelverhaltens der netzbildenden 

Einheit mit zugehörigem EZA-Regler im Rahmen der 

Komponentenzertifizierung (siehe Kapitel G.3.3.1.2) 

Verfahren D) Bewertung des Regelverhaltens auf Basis der 

Komponenten- und Einheitenzertifikate und entsprechender 

Herstellerdokumenation 

Für die netzbildenden Einheiten einer Typ-2-EZA bzw. Typ-2-

EZA, die nur aus netzbildenden Einheiten bestehen, gelten die 

Bewertungskriterien dieses Kapitels. Für Typ-2-EZA mit netzbil-

denden und netzfolgenden Anlagen, sind die Bewertungskriterien 

jeweils typspezifisch (für netzbildende Einheiten nach diesem Ka-

pitel; für netzfolgende Einheiten nach dem jeweiligen Kapitel der 

TR 8 Rev. 10 (Verfahren zur Blindleistungsregelung)) zu berück-

sichtigen. 

Hinweis: Es gelten die Vorgaben des Netzbetreiberabfragebo-

gens. Abweichungen sind mit dem Netzbetreiber abzustimmen. 

Für Erzeugungsanlagen, in denen die installierte Leistung der 

netzbildenden Typ-2-Einheiten mehr als 10 % PAmax bzw. weniger 

als 90 % PAmax beträgt, ist ein Konzept zur statischen Spannungs-

haltung der gesamten Erzeugungsanlage (netzbildender und nicht 

netzbildender Teil) abzustimmen und im Rahmen der Anlagenzer-

tifizierung vorzulegen.  

Fordert der Netzbetreiber die Überprüfung des Gesamtanlagen-
verhaltens, hat dies messtechnisch zu erfolgen. 

 

Allgemein gilt: 

Nr. Bewertungskriterien Akzeptanzkriterium 

1 Die vom Netzbetreiber gemäß Anhang E.7 vorgegebe-

nen Regelverfahren sind von der EZA realisierbar.  

Wahr 

1.1 Falls der Netzbetreiber keine Vorgaben macht, ist die 

Realisierung eines konstanten Verschiebungsfaktors 

cos φ = 1 am NAP möglich.  

Wahr 

2 Das Konzept zur Blindleistungsbereitstellung inklusive 

der notwendigen Kommunikationsverbindungen mit 

Beschreibung aller Schnittstellen und der zugehörigen 

Laufzeiten ist schematisch dargestellt. 

Wahr 

3 Eine fernwirktechnische und / oder manuelle Um-

schaltung zwischen den Regelverfahren (falls vom 

Wahr 
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Netzbetreiber gemäß Anhang E.7 gefordert) ist mög-

lich. 

3.1 Bei Umschaltung zwischen Regelverfahren kann der 

neue Sollwert nicht schneller als das nach [1] geforderte 

Übertragungsverhalten und nicht langsamer als in 4 

Minuten erreicht werden.  

Wahr  

4 Die Übergangszeit des Regelverhaltens der statischen 

Spannungshaltung ist für alle Regelverfahren auf den 

vom Netzbetreiber geforderten Wert (bzw. bei keiner 

Vorgabe auf 20 s) eingestellt.  

Hierbei liegt das Regelverhalten für das Führungs- und 

Störverhalten innerhalb der aus einem PT1-Verhalten 

abgeleiteten Toleranzen entsprechend B.IX [1], unter 
Berücksichtigung der eingestellten Übergangszeit tü. 

Die Übergangszeit ist einstellbar gemäß der Vorgaben 

nach Tabelle 2 [1]. 

tü=20 s mit Verhalten 

innerhalb der Toleranz-
vorgaben Übergangszeit 
ist im geforderten Be-
reich einstellbar. 

 

4.1 Es wird das zum Nachweis des Regelverhaltens 

gewählte Verfahren (A), B), C) oder D) ausgewiesen. 

Im Falle des Nachweises durch Verfahren A), entfällt 

der Nachweis des Regelverhaltens im Rahmen des 

Anlagenzertifikats und ist im Rahmen der 

Konformitätserklärung zu erbringen. Hierzu ist im 

Anlagenzertifikat eine Auflage aufzunehmen. 

Wahr 

4.2 Im Falle des Nachweises über Verfahren C), wird auf 

Basis der Komponentenzertifikate die Einhaltung der 

Anforderungen an das Regelverhalten für die 

Eigenschaften des NAP nachgewiesen. 

Wahr 

4.3 Im Falle des Nachweises über Verfahren D), wird auf 

Basis des für den EZA-Regler ausgewiesenen 

Vermögens und der Parametrierung dieses die 

Einhaltung der Anforderungen für die EZA unter 

Berücksichtigung der Eigenschaften des NAP 

nachgewiesen. 

Wahr 

4.4 Sofern es im Rahmen der Nachweisführung zu Über-

schreitungen des Toleranzbandes kommt - im Falle 

niedriger SCR-Werten – darf ein alternatives Akzep-

tanzkriterium in Abstimmung mit dem Netzbetreiber 

festgelegt werden (bspw. auf Basis einer geeigneten 

Mindestdämpfung; siehe hierzu auch Anhang A.I [1]). 

In diesem Falle ist das mit dem Netzbetreiber verein-

barte Verfahren ausgewiesen und die Bestätigung des 

Netzbetreibers bezüglich der Erfüllung der Anforderun-

gen auf Basis dieses Verfahrens liegt vor.  

Falls zutreffend, ist 
Verfahren ausgewiesen 
und Bestätigung des 
Netzbetreibers liegt vor 

4.5 Für Erzeugungsanlagen, in denen die installierte Leis-

tung der netzbildenden Typ-2-Einheiten mehr als 10 % 

PAmax bzw. weniger als 90 % PAmax beträgt, gilt:  

Falls zutreffend, liegt 
das Konzept vor und ist 
ausgewiesen. 
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Das mit dem Netzbetreiber abgestimmte Konzept zur 

statischen Spannungshaltung der gesamten Erzeu-

gungsanlage liegt vor und ist ausgewiesen.  

Fordert der Netzbetreiber die Überprüfung des Gesamt-

anlagenverhaltens, erfolgt der Nachweis des Gesamtver-

haltens in diesem Fall im Rahmen der Konformitätser-

klärung über die Bewertung der messtechnischen Nach-

weise (Verfahren A). 

5 Toleranz nach Einschwingen des Blindleistungswertes 

Grenzwertüberschreitungen, die durch dynamische 

Spannungsänderungen im Netz verursacht werden, 

sind durch die Zertifizierungsstelle zu bewerten. 

±2 % PAV,E; 

bei Leistungen < 10 % 

PAV,E: ±4 % PAV,E 

6 Bei einem vollständigen oder teilweisen Ausfall der Re-

gelung können die EZE mit dem vom Netzbetreiber ge-

mäß Anhang E.7 vorgegebenen Wert bzw. Verfahren 

betrieben werden.  

Wahr 

7 Bei einem Ausfall der Regelung ist sichergestellt, dass 

nicht mehr geregelt betriebene Betriebsmittel zur 

Blindleistungsbereitstellung (z. B. Kondensatorbänke 

oder SVCs) abgeschaltet werden können. 

Konzept liegt vor, wahr 

8 Bei einem Ausfall der Fernwirkanlage kann die EZA mit 

dem vom Netzbetreiber gemäß Anhang E.7 vorgegebe-

nen Wert bzw. Verfahren betrieben werden. 

Wahr 

Blindleistungs-Spannungskennlinie (Q(U)) 

9 Schnittstelle für die Vorgabespannung UQ 0 / Un ist vor-

handen. 

Angabe ist erfolgt 

10 Spannungstotband in Schritten von höchstens 0,5 % Un 

im Bereich von ±0 % … ±5 % Un einstellbar. 

Wahr 

10.1 Falls der Netzbetreiber keine Vorgaben macht, ist die 

Einstellung des Standardwerts ±0 % Un möglich. 

Wahr 

11 Q(U)-Kennlinie / Steigung m über Wertepaar definier-

bar. 

Angabe ist erfolgt 

11.1 Falls der Netzbetreiber keine Vorgaben macht, ist die 

Einstellung der Standardwerte möglich: Standardwer-

tepaare (Umax / Un; Qmax-untererregt / Pb inst) sowie 

UQ0,ref / Un 

(1,05; 0,33) und 1,00 

(bzw. Vorgabe des 

Netzbetreibers) 

12 Nach einer Anpassung der Vorgabespannung UQ 0 ist 

der resultierende Sollwert innerhalb des Grenzwertes 

anzufahren. 

≤ 4 min 
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13 Bei Ausfall der Fernwirkverbindung über einen Zeit-

raum von mehr als 1 Minute ist folgendes Verhalten 

möglich.  

Fortfahren mit zuletzt 

gültigen Wert für 

UQ0 / Un oder mit cos φ 

= 1 (gemäß Vorgabe des 

Netzbetreibers) 

Blindleistung mit Spannungsbegrenzungsfunktion 

14 Schnittstelle für die Vorgabe des Blindleistungswertes 

Qref / Pb inst ist vorhanden. 

Angabe ist erfolgt 

15 Verfahren über vier Wertepaare P1, P2, P3 und P4 defi-

nierbar. Die Vorgabe des Blindleistungswertes 

Qref / Pb inst kann in Schritten von 1 % Q / Pb inst vorgege-

ben werden. 

Angabe ist erfolgt 

15.1 Falls der Netzbetreiber keine Vorgaben macht, ist die 

Einstellung der Standardwerte möglich. 

P1 (0,94; -0,33) 

P2 (0,96;0) 

P3 (1,04;0) 

P4 (1,06; +0,33) 

(bzw. Vorgabe des 

Netzbetreibers) 

16 Für die Steigung gilt m ≤ 24. Wahr 

17 Nach einer Anpassung des Blindleistungswertes 

Qref / Pb inst ist der resultierende Sollwert innerhalb des 

Grenzwertes anzufahren. 

≤ 4 min 

Verschiebungsfaktor cos φ 

18 Falls der Netzbetreiber keine Vorgaben macht, ist die 

Einstellung des Standardwertes möglich. 

cos φ = 1 

(bzw. Vorgabe des 

Netzbetreibers) 

 

Nr. Weitere Nachweise Akzeptanzkriterium 

Simulativer Nachweis des Regelverhaltens nach Verfahren B) 

A  Die simulative Prüfung wird mit dem RMS-Modell 

der Erzeugungsanlage unter Berücksichtigung des 

EZA-Regler-Modells durchgeführt für einen SCR-

Wert von 20 sowie dem für den NAP der Erzeugungs-

anlage ausgewiesenen SCR-Wert. 

Wahr 

B  Die simulative Prüfung umfasst den Nachweis des 

Führungs- und Störverhaltens (vgl. nach Abschnitt 

5.7.2.1.2 [1]). 

Wahr 
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C  Die simulative Prüfung erfolgt entsprechend der Vor-

gaben nach Abschnitt 5.6.2.6.2 [1].  

Wahr 

D  Alle durchgeführten Prüfungen zeigen, dass die 

Sprungantworten innerhalb der entsprechenden Tole-

ranzbänder liegen und das Regelverhalten innerhalb 

der Toleranzbänder ein gedämpftes Verhalten auf-

weist.  

Als Beginn für die Bewertung des Störverhaltens gilt 

dabei der Zustand nach initialer Reaktion der Span-

nungsquellenregelung.  

Wahr 

 

G.3.2.2.3 VDE-AR-N 4130 (TAR HöS) 

Anforderung Nachweis Mitgeltende Dokumente Voraussetzungen 

10.2.2.4 

(TAR) 

11.4.11 (TAR) Anhang E.7 [2] Betriebsmittelzertifikat(e), 

eingereichtes Regelungs-

konzept 

4.2.1.4 [1] 5.6.2.6 [1] Anhang E.7 [2] Betriebsmittelzertifikat(e), 

eingereichtes Regelungs-

konzept 

Bemerkungen Konzeptüberprüfung im Anlagenzertifikat; Funktionsprüfung in 

der Konformitätserklärung  

Sollwerte müssen nur innerhalb der nach Bild 5 und Bild 6 (Anfor-

derungen an das Blindleistungsvermögen im Nennlastbereich) ge-

forderten Bereiche umgesetzt werden. Für EZA vom Typ 2 sind zu-

sätzlich die Anforderungen nach Bild 7 (Anforderungen an das 

Blindleistungsvermögen im Teillastbereich) zu beachten. 

Für den Nachweis des Regelverhaltens der Gesamtanlage 

bezüglich statischen Spannungshaltung darf zwischen den 

nachfolgenden Verfahren gewählt werden. Die 

Zertifizierungsstelle prüft welche Verfahren möglich sind und legt 

dieses in Abstimmung mit dem Anschlussnehmer fest. 

Verfahren A) Messtechnischer Nachweis des Verhaltens der 

Gesamtanlage im Rahmen der Konformitätserklärung (siehe 

Kapitel G.1.6 bzw. G.1.7) 

Verfahren B) Simulativer Nachweis unter Berücksichigung der 

Einheitenmodelle sowie des EZA-Regler Modells 

Verfahren C) Nachweis des Regelverhaltens der netzbildenden 

Einheit mit zugehörigem EZA-Regler im Rahmen der 

Komponentenzertifizierung (siehe Kapitel G.3.3.1.3) 

Verfahren D) Bewertung des Regelverhaltens auf Basis der 

Komponenten- und Einheitenzertifikate und entsprechender 

Herstellerdokumenation 
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Für die netzbildenden Einheiten einer Typ-2-EZA bzw. Typ-2-EZA, 

die nur aus netzbildenden Einheiten bestehen, gelten die Bewer-

tungskriterien dieses Kapitels. Für Typ-2-EZA mit netzbildenden 

und netzfolgenden Anlagen, sind die Bewertungskriterien jeweils 

typspezifisch (für netzbildende Einheiten nach diesem Kapitel; für 

netzfolgende Einheiten nach dem jeweiligen Kapitel der TR 8 Rev. 

10 (Verfahren zur Blindleistungsregelung)) zu berücksichtigen. 

Hinweis: Es gelten die Vorgaben des Netzbetreiberabfragebo-

gens. Abweichungen sind mit dem Netzbetreiber abzustimmen. 

Für Erzeugungsanlagen, in denen die installierte Leistung der netz-

bildenden Typ-2-Einheiten mehr als 10 % PAmax bzw. weniger als 

90 % PAmax beträgt, ist ein Konzept zur statischen Spannungshal-

tung der gesamten Erzeugungsanlage (netzbildender und nicht 

netzbildender Teil) abzustimmen und im Rahmen der Anlagenzer-

tifizierung vorzulegen.  

Fordert der Netzbetreiber die Überprüfung des Gesamtanlagenver-

haltens, hat dies messtechnisch zu erfolgen. 

 

Allgemein gilt: 

Nr. Bewertungskriterien Akzeptanzkriterium 

1  Das Konzept zur Blindleistungsbereitstellung inklusive 

der notwendigen Kommunikationsverbindungen mit 

Beschreibung aller Schnittstellen und der zugehörigen 

Laufzeiten ist schematisch dargestellt. 

Wahr 

2  Es ist auszuweisen und zu bewerten, dass die Erzeu-

gungsanlage neue Blindleistungssollwerte innerhalb 

von maximal 10 min anfährt. 

Wahr 

3 N Die vom Netzbetreiber gemäß Anhang E.7 vorgegebe-

nen Regelverfahren sind von der EZA realisierbar.  

Wahr 

3.1 

Falls der Netzbetreiber keine Vorgaben macht, ist die 

Realisierung einer Q(U)-Regelung mit den unter Bild 8 

genannten Standardwerten zugrunde zu legen. 

Wahr 

3.2 

Die vom Netzbetreiber vorgegebenen Variante zur Soll-

wertvorgabe: 

• fester Sollwert 

• variabel einstellbarer Sollwert per Fernwirkan-
lage ist von der EZA realisierbar. 

Wahr 

4  Das Konzept zur Blindleistungsbereitstellung inklusive 

der notwendigen Kommunikationsverbindungen mit 

Beschreibung aller Schnittstellen und der zugehörigen 

Laufzeiten ist schematisch dargestellt. 

Wahr 
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5  Das vom Netzbetreiber geforderte Verfahren zur Blind-

leistungsbereitstellung kann durch die Erzeugungsan-

lage realisiert werden und es ist eine Umstellung auf 

die anderen Verfahren grundsätzlich möglich. Gibt der 

Netzbetreiber mehrere anzuwendende Verfahren vor, 

so gilt diese Anforderung für alle vom Netzbetreiber 

vorgegebenen Verfahren. 

Wahr 

5.1 Wird das Verfahren Q(U)-Kennlinie vom Netzbetrei-

ber vorgegeben, ist die Einhaltung der geforderten 

Einstellbereiche des Spannungstotbandes und der 

Kennliniensteigung (soweit nicht bereits im Kompo-

nentenzertifikat des EZA-Reglers erfolgt) sowie das 

Schwingungsverhalten der Erzeugungseinheiten auf-

grund der vorgegebenen Q(U)-Kennlinie innerhalb 

der Erzeugungsanlage zu bewerten. 

Wahr 

5.2 Bei Kommunikationsstörungen (Fehler im Ein-

gang / Ausgang sowie bei Ausfall der Hilfsenergiever-

sorgung kann die EZE mit dem vom Netzbetreiber ge-

mäß E.7 vorgegebenen Wert bzw. Verfahren betrieben 

werden. 

Angabe ist erfolgt 

6  Die Übergangszeit des Regelverhaltens der statischen 

Spannungshaltung ist für Regelverfahren auf den vom 

Netzbetreiber geforderten Wert (bzw. bei keiner 

Vorgabe auf 5 s) eingestellt. 

Hierbei liegt das Regelverhalten für das Führungs- und 

Störverhalten innerhalb der aus einem PT1-Verhalten 

abgeleiteten Toleranzen entsprechend B.IX [1], unter 
Berücksichtigung der eingestellten Übergangszeit tü. 

tü(Q(U)) = 5 s,  

ansonsten tü = 5 s  

mit Verhalten innerhalb 

der Toleranzvorgaben  

 

6.1 Es wird das zum Nachweis des Regelverhaltens 

gewählte Verfahren (A), B), C) oder D) ausgewiesen. 

Im Falle des Nachweises durch Verfahren A), entfällt 

der Nachweis des Regelverhaltens im Rahmen des 

Alagenzertifikats und ist im Rahmen der 

Konformitätserklärung zu erbringen. Hierzu ist im 

Anlagenzertifikat eine Auflage aufzunehmen. 

Wahr 

6.2 Im Falle des Nachweises über Verfahren C), wird auf 

Basis der Komponentenzertifikate die Einhaltung der 

Anforderungen an das Regelverhalten für die 

Eigenschaften des NAP nachgewiesen. 

Wahr 

6.3 Im Falle des Nachweises über Verfahren D), wird auf 

Basis des für den EZA-Regler ausgewiesenen 

Vermögens und der Parametrierung dieses die 

Einhaltung der Anforderungen für die EZA unter 

Berücksichtigung der Eigenschaften des NAP 

nachgewiesen. 

Wahr 

6.4 Sofern es im Rahmen der Nachweisführung zu Über-

schreitungen des Toleranzbandes kommt - im Falle 

Falls zutreffend, ist 
Verfahren ausgewiesen 
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niedriger SCR-Werten – darf ein alternatives Akzep-

tanzkriterium in Abstimmung mit dem Netzbetreiber 

festgelegt werden (bspw. auf Basis einer geeigneten 

Mindestdämpfung; siehe hierzu auch Anhang A.I [1]). 

In diesem Falle ist das mit dem Netzbetreiber verein-

barte Verfahren ausgewiesen und die Bestätigung des 

Netzbetreibers bezüglich der Erfüllung der Anforde-

rungen auf Basis dieses Verfahrens liegt vor.  

und Bestätigung des 
Netzbetreibers liegt vor 

6.5 Für Erzeugungsanlagen, in denen die installierte Leis-

tung der netzbildenden Typ-2-Einheiten mehr als 10 % 

PAmax bzw. weniger als 90 % PAmax beträgt, gilt:  

Das mit dem Netzbetreiber abgestimmte Konzept zur 

statischen Spannungshaltung der gesamten Erzeu-

gungsanlage liegt vor und ist ausgewiesen.  

Fordert der Netzbetreiber die Überprüfung des Gesamt-

anlagenverhaltens, erfolgt der Nachweis des Gesamt-

verhaltens in diesem Fall im Rahmen der Konformitäts-

erklärung über die Bewertung der messtechnischen 

Nachweise (Verfahren A). 

Falls zutreffend, liegt 

das Konzept vor und ist 

ausgewiesen. 

7  Toleranzen nach Einschwingen des Blindleistungswer-

tes und Grenzwertüberschreitungen, die durch dyna-

mische Spannungsänderungen im Netz verursacht 

werden, sind durch die Zertifizierungsstelle zu bewer-

ten.  

Hinweis: In der VDE-AR-N 4130 steht dazu ein Wider-

spruch zwischen den Anforderungen in Kapitel 

10.2.2.3 und dem geforderten Nachweis in Kapitel 

11.4.11. Im Zweifel gilt die projektspezifische Vorgabe 

des Netzbetreibers. 

5 % PAV,E oder 5 Mvar 

(der jeweils niedrigere 

Wert ist anzuwenden); 

bei Leistungen < 10 % 

PAV,E bestehen keine An-

forderungen an die ge-

regelte Blindleitstungs-

bereitstellung am NAP. 

8  Bei einem vollständigen oder teilweisen Ausfall der Re-

gelung können die EZE mit dem vom Netzbetreiber ge-

mäß Anhang E.7 vorgegebenen Wert bzw. Verfahren 

betrieben werden.  

Wahr 

9  Bei einem Ausfall der Regelung ist sichergestellt, dass 

nicht mehr geregelt betriebene Betriebsmittel zur 

Blindleistungsbereitstellung (z. B. Kondensatorbänke 

oder SVCs) abgeschaltet werden können. 

Konzept liegt vor, wahr 

10  Bei einem Ausfall der Fernwirkanlage kann die EZA 

mit dem vom Netzbetreiber gemäß Anhang E.7 vorge-

gebenen Wert bzw. Verfahren betrieben werden. 

Wahr 

Blindleistungs-Spannungskennlinie (Q(U)) 

11  Schnittstelle für die Vorgabespannung UQ0 / Uref vor-

handen. Vorgabespannung kann in Schritten von 0,5 % 

Uref vorgegeben werden. Vorgabe per Fernwirkanlage 

vorgesehen. 

Wahr 
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12  Spannungstotband in Schritten von höchstens 

0,5 % Uref einstellbar (±0 % … ±5 % Uref). Einstellung 

gemäß Vorgaben des Netzbetreibers (E7) vorgesehen.  

Falls keine Vorgaben vorliegen ist der Standardwert 

0 % Uref vorzusehen. 

Wahr  

13  Die Steigung m der Kennlinie für Variante 1 (Bild 6*) 

ist im Wertebereich einstellbar. 

*Hinweis: Verweisfehler in VDE-AR-N 4130 

7 ≤ m ≤ 24 

14  Die Steigung m der Kennlinie für Variante 2 und 3 (Bild 

6*) ist im Wertebereich einstellbar. 

*Hinweis: Verweisfehler in VDE-AR-N 4130 

6 ≤ m ≤ 20 

15  Einstellung Q(U)-Kennlinie / Steigung m über Werte-

paar gemäß Vorgaben des Netzbetreibers (E.7) vorge-

sehen. 

Falls keine Vorgaben vorliegen ist das Standardwerte-

paar (1,05; 0,33) und UQ0,ref / Uref = 1,00 vorzusehen 

Wahr  

16  Die Übergangszeit des Regelverhaltens ist einstellbar 

zwischen 1 s und 45 s (siehe Tabelle 2 [1]). 

Wahr 

17  Bei Ausfall der Fernwirkverbindung über einen Zeit-

raum von mehr als 1 Minute kann entweder: 

• mit dem zuletzt gültigen Wert oder  

• mit einem cos φ von etwa 1 fortgefahren wer-
den. 

Angabe ist erfolgt 

18  Nach einer Anpassung der Vorgabespannung UQ0 / Uref 

ist der resultierende Sollwert innerhalb ≤ 4 min anzu-

fahren. 

Wahr 

19  Maximale Übergangszeit für den vom Netzbetreiber 

vorgegebenen Wert (1 s bis 45 s) nachgewiesen (bei ei-

ner maximale Toleranz ±5 % der maximalen Blindleis-

tungsabgabe). 

Wahr 

20  Maximale Toleranz ±5 % der maximalen Blindleis-

tungsabgabe 

Wahr 

21  Maximaler Messfehler des Spannungseingangs für die 

Spannung am NAP < 1% 

Wahr 

Blindleistung mit Spannungsbegrenzungsfunktion 

22  Schnittstelle für die Vorgabe des Blindleistungswertes 

Qref / Pb inst ist vorhanden.  

Wahr  
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23  Die fernwirktechnische Vorgabe des Blindleistungs-

wertes Qref / Pb inst kann in Schritten von 1 % Q / Pb inst 

vorgegeben werden. 

Wahr  

24  Bei Ausfall der Fernwirkverbindung über einen Zeit-

raum von mehr als 1 Minute wird je nach Vorgabe des 

Netzbetreibers (E.7): 

• mit dem zuletzt gültigen Wert oder  

• mit einem Ersatzwert fortgefahren. 

Wahr  

25  Verfahren QU max über Wertepaare (4 Wertepaare) nach 

Vorgabe des Netzbetreibers (E.7) vorgesehen. 

Wahr  

26  Für die Steigung gilt m ≤ 24. Wahr 

27  Nach einer Anpassung des Blindleistungswertes 

Qref / Pb inst wird der resultierende Sollwert innerhalb 

≤ 4 min angefahren. 

Hinweis: Aufgrund der fehlende Angabe in der VDE-

AR-N 4130 ist hilfsweise die Toleranz für das Verfah-

ren Q(U) zu nutzen, d. h. maximale Toleranz ±5 % der 

maximalen Blindleistungsabgabe 

Wahr 

28  Die Übergangszeit des Regelverhaltens ist einstellbar 

zwischen 5 s und 45 s (siehe Tabelle 2 [1]). 

Wahr 

29  Maximaler Messfehler des Spannungseingangs für die 

Spannung am NAP < 1% 

Wahr 

Verschiebungsfaktor cos φ 

30  Die Übergangszeit des Regelverhaltens ist einstellbar 

zwischen 5 s und 45 s (siehe Tabelle 2 [1]). 

Wahr 

31  Die maximal zulässige Fehlertoleranz (±2 % Pinst) wird 

nicht überschritten.  

Hinweis: Grenzwertüberschreitungen, die durch dy-

namische Spannungsänderungen im Netz verursacht 

werden, sind durch die Zertifizierungsstelle zu bewer-

ten. 

Wahr 

32  Die Vorgabe erfolgt mit einer minimalen Schrittweite 

von ∆ cos φ = 0,005. 

Wahr 

33  Bei Ausfall der Fernwirkverbindung über einen Zeit-

raum von mehr als 1 Minute wird je nach Vorgabe des 

Netzbetreibers (E.7): 

• mit einem festen Sollwert oder  

• mit dem letzten empfangenen Wert fortgefah-
ren werden. 

Wahr 
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Nr. Weitere Nachweise Akzeptanzkriterium 

Simulativer Nachweis des Regelverhaltens nach Verfahren B) 

A  Die simulative Prüfung wird mit dem RMS-Modell 

der Erzeugungsanlage unter Berücksichtigung des 

EZA-Regler-Modells durchgeführt für einen SCR-

Wert von 20 sowie dem für den NAP der Erzeugungs-

anlage ausgewiesenen SCR-Wert. 

Wahr 

B  Die simulative Prüfung umfasst den Nachweis des 

Führungs- und Störverhaltens (vgl. nach Abschnitt 

5.7.2.1.2 [1]). 

Wahr 

C  Die simulative Prüfung erfolgt entsprechend der Vor-

gaben nach Abschnitt 5.6.2.6.2 [1].  

Wahr 

D  Alle durchgeführten Prüfungen zeigen, dass die 

Sprungantworten innerhalb der entsprechenden Tole-

ranzbänder liegen und das Regelverhalten innerhalb 

der Toleranzbänder ein gedämpftes Verhalten auf-

weist.  

Als Beginn für die Bewertung des Störverhaltens gilt 

dabei der Zustand nach initialer Reaktion der Span-

nungsquellenregelung.  

Wahr 

G.3.2.3 Allgemeines und Netzsicherheitsmanagement 

G.3.2.3.1 VDE-AR-N 4110 (TAR MS) 

Anforderung Nachweis Mitgeltende Dokumente Voraussetzungen 

10.2.4.1 

(TAR) 

10.2.4.2 

(TAR) 

11.4.3 (TAR) 

11.4.13 (TAR) 

11.4.14 (TAR) 

 Betriebsmittelzertifikat(e), 

Herstellererklärung  

 

8.1 (TAR) 

4.2.3 [1] 

 

TR 3 Rev. 26 

Beiblatt 1 

5.6.2 [1] 

TR 3 Prüfbericht 

Bemerkungen Konzeptüberprüfung im Anlagenzertifikat; Funktionsprüfung in 

der Konformitätserklärung  

Die sich nach Auslegung der EZA ergebenden Wirk-, Blind und 

Scheinleistungswerte sind für alle weiteren Berechnungen im Anla-

genzertifikat zu verwenden. 
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Allgemein gilt: 

Nr. Bewertungskriterien Akzeptanzkriterium 

1  Es ist ausgewiesen, wo die Umsetzung des Wirkleis-
tungs-gradienten erfolgt.  

Wahr  

 

1.1  Die EZA kann innerhalb der minimalen und maximalen 
Wirkleistungsgradienten die Wirkleistung steigern und 
reduzieren.  

0,33 % Pb inst / s ≤ Gra-
dient ≤ 0,66 % Pb inst / s 
(Bei Sollwertvorgaben 
durch Dritte auch lang-
samer, bei Leistungs-
steigerung aber nicht 
langsamer als 4 % Pb inst 
/ min)  

2  Konzept zur Wirkleistungsabgabe inklusive der notwen-
digen Kommunikationsverbindungen mit Beschreibung  
aller Schnittstellen und der zugehörigen Laufzeiten ist 
schematisch dargestellt.  

Wahr  
 

2.1  Eine Schnittstelle zur Umsetzung einer Leistungsvor-
gabe des Netzbetreibers für die EZA im Bereich 0 % Pb 
inst bis 100 % Pb inst mit einer Auflösung von 1 %-
Schritten ist realisiert.  

Wahr  
 

2.2  Die jeweils betragsmäßig kleinste Wirkleistungsvorgabe 
wird umgesetzt.  

Wahr 

2.3  Die Wirkleistungsschnittstellen für Netzbetreiber und 
für Dritte sind getrennt ausgeführt.  

Wahr 

2.4  Priorisierung des Netzsicherheitsmanagement vor netz-
sicherheitsbasierter Primärregelung sowie die Priorisie-
rung dieser vor der Sollwertvorgabe durch Dritte ist um-
gesetzt.  

Wahr 

2.5  Die Priorisierung des Spannungsquellenverhaltens 
(Winkelsprungleistung und Momentanreserveleistung) 
vor externen P-Sollwert-Vorgaben (inkl. Netzsicherheits-
management und PAV,E-Begrenzung) ist in den netzbil-

denden Einheiten umgesetzt.  

Wahr 

2.6  Die theoretisch zu erwartende Regelabweichung der 
Wirkleistung bei Sollwertvorgabe ist ausgewiesen und 
liegt unter dem Grenzwert.  

|Peingeschwungen - 
Psoll| ≤ 5 % PrE  

2.7  Wirkleistungsvorgabe (Zeitpunkt, Dauer, Höhe) kann 
für 18 Monate gespeichert / archiviert werden.  

Wahr  

3  Maximale Wirkleistungsabgabe der EZA als P600 Wert 
(10-Minuten-Mittelwert) ist ausgewiesen.  

Wahr  

3.1  Falls Wirkleistungsabgabe abhängig von Umgebungsbe-
dingungen (Temperatur, Luftdruck) ist, so werden diese 
Abhängigkeiten ausgewiesen.  

Wahr  

4  Im Falle einer dauerhaften Wirkleistungsbegrenzung ist 
eine Absprache mit dem Netzbetreiber zur maximalen 
Wirkleistungsabgabe (Summe PE max) erfolgt und die 
vereinbarte Anschlusswirkleistung und -scheinleistung 
ggf. angepasst worden.  

Wahr 
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Bei Leistungsbegrenzungen, welche die Unabhängigkeit 
der Leistungseinspeisung von der Netzspannung sicher-
stellen sollen, entfällt die vorherige Absprache mit dem 
Netzbetreiber.  

4.1  Im Falle der Realisierung der dauerhaften Wirkleis-
tungsbegrenzung im EZA-Regler wird diese ausgewie-
sen.  

Wahr 

5  Ausweis der über 10 Minuten gemittelten Wirkleistung-
werte der EZA (unter Berücksichtigung eventueller dau-
erhafter Wirkleistungsbegrenzung) erfolgt.  

Wahr 

5.1  Ausgewiesene Wirkleistungswerte (Pinst, Summe PE max) 
überschreiten nicht die Angaben des Netzbetreibers zu 
PAV E. Im Fall einer Überschreitung der Wirkleistung ist 
eine Leistungsbegrenzung zu fordern.  

Wahr 

5.2  Sofern eine PAV,E-Schutzeinrichtung eingesetzt wird, ist 

eine Parametrierung dieser derart sichergestellt, dass 
diese für einen Wirkleistungsbetriebspunkt der Erzeu-
gungsanlage bei PAV,E bei Auftreten der nach [1] gefor-

derten Winkelsprungleistung in Verbindung mit dem 
transienten Verlauf der Momentanreserveleistung auf 
Basis der eingestellten Anlaufzeitkonstanten der netzbil-
denden Einheit nicht zu einer Auslösung führt.  
Die Parametrierung wurde mit dem Netzbetreiber abge-
stimmt. 

Wahr 

6  Technische Mindestleistung der EZE wurde angegeben 
(falls anwendbar).  

Wahr 

7  Bei Speichern: Konzept zur Umsetzung der technisch bi-
lanziellen Anforderungen ist dargestellt und bewertet.  

Wahr 

8  Bei der Auslegung der Erzeugungsanlage wurde darauf 
geachtet, dass bei Einhaltung der geforderten Blindleis-
tungsbereitstellung nach Abschnitt 10.2.2 der VDE-AR-
N 4110 die Fähigkeit zur Bereitstellung von Momentan-
reserve möglichst nicht eingeschränkt wird. 
Es ist ausgewiesen, inwieweit die Summe der Leistung 
(∑Pgrenneg,min, ∑Pgrenzpos,max) der in der Erzeugungs-

anlage verbauten netzbildenden Einheiten zur vollum-
fänglichen Bereitstellung der Momentanreserve durch 
die Blindleistungsbereitstellung bei maximaler geforder-
ter über- bzw. untererregter Fahrweise (entsprechend 
Netzbetreiberabfragebogen) am NAP bei Nennspannung 
eingeschränkt wird. 
Hinweis: Dies kann auf Basis einer Lastflussberech-
nung durchgeführt werden unter Verwendung der je-
weiligen PQ-Diagramme der Einheiten. 

Wahr, mögliche Ein-
schränkung ist ausgewie-
sen, nicht bewertet 
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G.3.2.3.2 VDE-AR-N 4120 (TAR HS) 

Anforderung Nachweis Mitgeltende Dokumente Voraussetzungen 

10.2.4.1 

(TAR) 

10.2.4.2 

(TAR) 

11.4.3 (TAR) 

11.4.13 (TAR) 

11.4.14 (TAR) 

 Betriebsmittelzertifikat(e), 
Herstellererklärung  

 

8.1 (TAR) 

4.2.3 [1] 

 

TR 3 Rev. 26 

Beiblatt 1 

FNN 5.6.2 [1] 

TR 3 Prüfbericht 

Bemerkungen Konzeptüberprüfung im Anlagenzertifikat; Funktionsprüfung in 

der Konformitätserklärung  

Die sich nach Auslegung der EZA ergebenden Wirk-, Blind und 

Scheinleistungswerte sind für alle weiteren Berechnungen im Anla-

genzertifikat zu verwenden. 

Allgemein gilt: 

Nr. Bewertungskriterien Akzeptanzkriterium 

1  Es ist ausgewiesen, wo die Umsetzung des Wirkleis-
tungs-gradienten erfolgt.  

Wahr  

 

1.1  Die EZA kann innerhalb der minimalen und maximalen 
Wirkleistungsgradienten die Wirkleistung steigern und 
reduzieren.  

0,33 % Pb inst / s ≤ Gra-
dient ≤ 0,66 % Pb inst / s 
(Bei Sollwertvorgaben 
durch Dritte auch lang-
samer, bei Leistungs-
steigerung aber nicht 
langsamer als 4 % Pb inst / 

min)  

2  Konzept zur Wirkleistungsabgabe inklusive der notwen-
digen Kommunikationsverbindungen mit Beschreibung  
aller Schnittstellen und der zugehörigen Laufzeiten ist 
schematisch dargestellt.  

Wahr  
 

2.1  Eine Schnittstelle zur Umsetzung einer Leistungsvor-
gabe des Netzbetreibers für die EZA im Bereich 0 % Pb 

inst bis 100 % Pb inst mit einer Auflösung von 1 %-Schritten 
ist realisiert.  

Wahr  
 

2.2  Die jeweils betragsmäßig kleinste Wirkleistungsvorgabe 
wird umgesetzt.  

Wahr 

2.3  Die Wirkleistungsschnittstellen für Netzbetreiber und 
für Dritte sind getrennt ausgeführt.  

Wahr 

2.4  Priorisierung des Netzsicherheitsmanagement vor netz-
sicherheitsbasierter Primärregelung sowie die Priorisie-
rung dieser vor der Sollwertvorgabe durch Dritte ist um-
gesetzt.  

Wahr 
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2.5  Die Priorisierung des Spannungsquellenverhaltens 
(Winkelsprungleistung und Momentanreserveleistung) 
vor externen P-Sollwert-Vorgaben (inkl. Netzsicherheits-
management und PAV,E-Begrenzung) ist in den netzbil-

denden Einheiten umgesetzt.  

Wahr 

2.6  Die theoretisch zu erwartende Regelabweichung der 
Wirkleistung bei Sollwertvorgabe ist ausgewiesen und 
liegt unter dem Grenzwert.  

|Peingeschwungen - Psoll| ≤ 5 % 
PrE  

2.7  Wirkleistungsvorgabe (Zeitpunkt, Dauer, Höhe) kann 
für 18 Monate gespeichert / archiviert werden.  

Wahr  

2.8  Die EZA kann innerhalb der minimalen und maximalen 
Wirkleistungsgradienten die Wirkleistung steigern und 
reduzieren.  

Mind. 4 % Pb inst je Mi-
nute  

3  Maximale Wirkleistungsabgabe der EZA als P600 Wert 
(10-Minuten-Mittelwert) ist ausgewiesen.  

Wahr  

3.1  Falls Wirkleistungsabgabe abhängig von Umgebungsbe-
dingungen (Temperatur, Luftdruck) ist, so werden diese 
Abhängigkeiten ausgewiesen.  

Wahr  

4  Im Falle einer dauerhaften Wirkleistungsbegrenzung ist 
ein Absprache mit dem Netzbetreiber zur maximalen 
Wirkleistungsabgabe (Summe PE max) erfolgt und die ver-
ein-barte Anschlusswirkleistung und -scheinleistung ggf. 
an-gepasst worden.  

Wahr 

4.1  Im Falle der Realisierung der dauerhaften Wirkleis-
tungsbegrenzung im EZA-Regler wird diese ausgewie-
sen.  

Wahr 

5  Ausweis der über 10 Minuten gemittelten Wirkleistung-
werte der EZA (unter Berücksichtigung eventueller dau-
erhafter Wirkleistungsbegrenzung) erfolgt.  

Wahr 

5.1  Ausgewiesene Wirk- und Scheinleistungswerte stimmen 
mit den Angaben des Netzbetreibers zu Pinst, Summe 
PEmax sowie PAV,E und SAV,E überein.  

Wahr 

5.2  Sofern eine PAV,E-Schutzeinrichtung eingesetzt wird, ist 

eine Parametrierung dieser derart sichergestellt, dass 
diese für einen Wirkleistungsbetriebspunkt der Erzeu-
gungsanlage bei PAV,E bei Auftreten der nach [1] gefor-

derten Winkelsprungleistung in Verbindung mit dem 
transienten Verlauf der Momentanreserveleistung auf 
Basis der eingestellten Anlaufzeitkonstanten der netzbil-
denden Einheit nicht zu einer Auslösung führt.  
Die Parametrierung wurde mit dem Netzbetreiber abge-
stimmt. 

Wahr 

6  Technische Mindestleistung der EZE wurde angegeben 
(falls anwendbar).  

Wahr 

7  Bei Speichern: Konzept zur Umsetzung der technisch bi-
lanziellen Anforderungen ist dargestellt und bewertet.  

Wahr 

8  Bei der Auslegung der Erzeugungsanlage wurde darauf 
geachtet, dass bei Einhaltung der geforderten Blindleis-
tungsbereitstellung nach Abschnitt 10.2.2 der VDE-AR-

Wahr, mögliche Ein-
schränkung ist ausgewie-
sen, nicht bewertet 
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N 4120 die Fähigkeit zur Bereitstellung von Momentan-
reserve möglichst nicht eingeschränkt wird. 
Es ist ausgewiesen, inwieweit die Summe der Leistung 
(∑Pgrenneg,min, ∑Pgrenzpos,max) der in der Erzeugungsan-

lage verbauten netzbildenden Einheiten zur vollumfäng-
lichen Bereitstellung der Momentanreserve durch die 
Blindleistungsbereitstellung bei maximaler geforderter 
über- bzw. untererregter Fahrweise (entsprechend Netz-
betreiberabfragebogen) am NAP bei Nennspannung () 
eingeschränkt wird. 
Hinweis: Dies kann auf Basis einer Lastflussberech-
nung durchgeführt werden unter Verwendung der je-
weiligen PQ-Diagramme der Einheiten. 

 

G.3.2.3.3 VDE-AR-N 4130 (TAR HöS) 

Anforderung Nachweis Mitgeltende Dokumente Voraussetzungen 

10.2.4.1 

(TAR) 

10.2.4.2 

(TAR) 

11.4.3 (TAR) 

11.4.13 (TAR) 

11.4.14 (TAR) 

 Betriebsmittelzertifikat(e), 
Herstellererklärung  

 

8.1 (TAR) 

4.2.3 [1] 

 

TR 3 Rev. 26 

Beiblatt 1 

5.6.2 [1] 

TR 3 Prüfbericht 

Bemerkungen Konzeptüberprüfung im Anlagenzertifikat; Funktionsprüfung in 

der Konformitätserklärung  

Die sich nach Auslegung der EZA ergebenden Wirk-, Blind und 

Scheinleistungswerte sind für alle weiteren Berechnungen im Anla-

genzertifikat zu verwenden. 

Allgemein gilt: 

Nr. Bewertungskriterien Akzeptanzkriterium 

1  Es ist ausgewiesen, wo die Umsetzung des Wirkleis-
tungs-gradienten erfolgt.  

Wahr  

 

1.1  Die EZA kann innerhalb der minimalen und maximalen 
Wirkleistungsgradienten die Wirkleistung steigern und 
reduzieren.  

0,33 % Pb inst / s ≤ Gra-
dient ≤ 0,66 % Pb inst / s 
(Bei Sollwertvorgaben 
durch Dritte auch lang-
samer, bei Leistungs-
steigerung aber nicht 
langsamer als 4 % Pb inst / 

min)  

2  Konzept zur Wirkleistungsabgabe inklusive der notwen-
digen Kommunikationsverbindungen mit Beschreibung  

Wahr  
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aller Schnittstellen und der zugehörigen Laufzeiten ist 
schematisch dargestellt.  

2.1  Eine Schnittstelle zur Umsetzung einer Leistungsvor-
gabe des Netzbetreibers für die EZA im Bereich 0 % Pb 

inst bis 100 % Pb inst mit einer Auflösung von 1 %-Schritten 
ist realisiert.  

Wahr  
 

2.2  Das Konzept zur Umsetzung der Priorisierung der 
Wirkleistungsvorgabe liegt vor und erlaubt die Erfüllung 
der Anforderungen aus Abschnitt 4.2.3 [1].  

Wahr 

2.3  Die jeweils betragsmäßig kleinste Wirkleistungsvorgabe 
wird umgesetzt (aus Abschnitt 4.2.3 [1]: Die niederprio-
risierten Anforderungen sind umzusetzen sofern sie den 
höherpriorisierten Anforderungen nicht widersprechen).  

 

2.4  Die Wirkleistungsschnittstellen für Netzbetreiber und 
für Dritte sind getrennt ausgeführt.  

Wahr 

2.5  Priorisierung der netzsicherheitsbasierten Primärrege-
lung vor dem Netzsicherheitsmanagement sowie die Pri-
orisierung des Netzsicherheitsmanagement vor der Soll-
wertvorgabe durch Dritte/betriebliche Sollwertvorgaben 
bei sich zeitlich überschneidenden Ereignissen ist umge-
setzt.  

Wahr 

2.6  Die Priorisierung des Spannungsquellenverhaltens 
(Winkelsprungleistung und Momentanreserveleistung) 
vor externen P-Sollwert-Vorgaben (inkl. Netzsicherheits-
management und PAV,E-Begrenzung) ist in den netzbil-

denden Einheiten umgesetzt.  

Wahr 

2.7  Wirkleistungsvorgabe (Zeitpunkt, Dauer, Höhe) kann 
für 18 Monate gespeichert / archiviert werden.  

Wahr  

2.8  Die theoretisch zu erwartende Regelabweichung der 
Wirkleistung bei Sollwertvorgabe ist ausgewiesen und 
liegt unter dem Grenzwert.  

|Peingeschwungen - 
Psoll| ≤ 5 % PrE  
Hinweis: Grenzwert gilt 
nur für die EZE  

2.9  Die EZA kann innerhalb der minimalen und maximalen 
Wirkleistungsgradienten die Wirkleistung steigern und 
reduzieren.  

Mind. 4 % Pb inst je Mi-
nute  

3  Maximale Wirkleistungsabgabe der EZA als P600 Wert 
(10-Minuten-Mittelwert) ist ausgewiesen.  

Wahr  

3.1  Im Falle der Realisierung der dauerhaften Wirkleis-
tungsbegrenzung im EZA-Regler wird diese ausgewie-
sen.  

Wahr 

4  Ausweis der über 10 Minuten gemittelten Wirkleistung-
werte der EZA (unter Berücksichtigung eventueller dau-
erhafter Wirkleistungsbegrenzung) erfolgt.  

Wahr 

4.1  Ausgewiesene Wirk- und Scheinleistungswerte stimmen 
mit den Angaben des Netzbetreibers zu Pinst, Summe 
PEmax sowie PAV,E und SAV,E überein.  

Wahr 

4.2  Sofern eine PAV,E-Schutzeinrichtung eingesetzt wird, ist 

eine Parametrierung dieser derart sichergestellt, dass 
diese für einen Wirkleistungsbetriebspunkt der 

Wahr 
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Erzeugungsanlage bei PAV,E bei Auftreten der nach [1] 

geforderten Winkelsprungleistung in Verbindung mit 
dem transienten Verlauf der Momentanreserveleistung 
auf Basis der eingestellten Anlaufzeitkonstanten der 
netzbildenden Einheit nicht zu einer Auslösung führt.  
Die Parametrierung wurde mit dem Netzbetreiber abge-
stimmt. 

5  Technische Mindestleistung der EZE wurde angegeben 
(falls anwendbar).  

Wahr 

6  Bei der Auslegung der Erzeugungsanlage wurde darauf 
geachtet, dass bei Einhaltung der geforderten Blindleis-
tungsbereitstellung nach Abschnitt 10.2.2 der VDE-AR-
N 4130 die Fähigkeit zur Bereitstellung von Momentan-
reserve möglichst nicht eingeschränkt wird. 
Es ist ausgewiesen, inwieweit die Summe der Leistung 
(∑Pgrenneg,min, ∑Pgrenzpos,max) der in der Erzeugungsan-

lage verbauten netzbildenden Einheiten zur vollumfäng-
lichen Bereitstellung der Momentanreserve durch die 
Blindleistungsbereitstellung bei maximaler geforderter 
über- bzw. untererregter Fahrweise (entsprechend Netz-
betreiberabfragebogen) am NAP bei Nennspannung () 
eingeschränkt wird. 
Hinweis: Dies kann auf Basis einer Lastflussberech-
nung durchgeführt werden unter Verwendung der je-
weiligen PQ-Diagramme der Einheiten. 

Wahr, mögliche Ein-
schränkung ist ausgewie-
sen, nicht bewertet 

G.3.2.4 Wirkleistungsabgabe in Abhängigkeit der Netzfrequenz (Netzsi-
cherheitsbasierte Primärregelung) 

Anforderung Nachweis Mitgeltende Dokumente Voraussetzungen 

4.2.2 [1] 5.6.2.9 [1]  Betriebsmittelzertifikate 

Bemerkungen Die Fähigkeit der Wirkleistungsabgabe in Abhängigkeit der Netz-

frequenz wird im FNN Hinweis Netzbildende Eigenschaften abge-

deckt über die Erfüllung der Netzsicherheitsbasierten Primärrege-

lung. Diese ist elementarer Bestandteil der Regelung der netzbil-

denden Einheiten und wird ausschließlich auf Einheitenebene 

nachgewiesen. 

Es sind die unter G.3.1.1.3 und G.3.1.2.8 aufgelisteten Anforderun-

gen unter Beachtung der Priorisierung – entsprechend der Vorga-

ben des FNN Hinweises [1] Abschnitt 4.2.3 - der Wirkleistungssig-

nale anzuwenden. 

Allgemein gilt: 

Nr. Bewertungskriterien Akzeptanzkriterium 

1 Der Nachweis des Verhaltens bei Über- und Unterfre-

quenz (Netzsicherheitsbasierte Primärregelung) wird 

in den Einheitenzertifikaten erbracht. 

Wahr 
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2 Auf Basis des Regelungskonzeptes ist nachgewiesen, 

dass der Sollwert für das Netzsicherheitsmanagement 

und der Sollwert für die Wirkleistungsvorgabe durch 

Dritte der Erzeugungseinheit zur Realisierung der Pri-

orisierung direkt zugeführt werden und die Netzsicher-

heitsbasierte Primärregelung direkt von der Erzeu-

gungseinheit durchgeführt wird.  

Wahr 

G.3.2.5 Teilnetzbetriebsfähigkeit 

Anforderung Nachweis Mitgeltende Dokumente Voraussetzungen 

10.2.1.4 

(TAR) 

5.6.2.5 [1] VDE-AR-N 4110 

VDE-AR-N 4120 

VDE-AR-N 4130 

Betriebsmittelzertifikate 

Bemerkungen Die Fähigkeit der Teilnetzbetriebsfähigkeit wird im FNN Hinweis 

Netzbildende Eigenschaften abgedeckt über die Erfüllung der An-

forderungen an die netzsicherheitsbasierte Primärregelung. Diese 

ist elementarer Bestandteil der Regelung der Typ-2-Einheit und 

wird ausschließlich auf Einheitenebene nachgewiesen. 

Stellgeschwindigkeiten bzw. Stellbereiche sind im Rahmen der 

netzsicherheitsbasierten Primärregelung auf Basis der Festlegun-

gen nach Tabellen 14 und 15 des FNN Hinweises Netzbildende Ei-

genschaften nachzuweisen. 

Hinweis: Die Bedingungen für den Inselnetzbetrieb bleiben nach 

A.1.2.7.2.3, A.2.2.7.2.3, A.3.2.7.2.3 unverändert gültig. 

Hinweis: Die Anforderungen an die Teilnetzbetriebsfähigkeit nach 

der jeweils anzuwendenden TAR werden jeweils implizit erfüllt von 

Einheiten, welche im Rahmen der Einheitenzertifizierung den 

Nachweis der Anforderungen an die netzsicherheitsbasierte Pri-

märregelung erbracht haben. Die Fähigkeit wird damit inhärent 

von der Einheit erfüllt und bedarf keiner zusätzlichen Beauftra-

gung durch den Netzbetreiber. 

Allgemein gilt: 

Nr. Bewertungskriterien Akzeptanzkriterium 

Allgemeine Anforderungen 

1 Das Betriebskonzept erlaubt eine Reduktion der einge-

speisten Leistung auf die technische Mindestleistung 

nach Tabelle 15 des FNN Hinweises Netzbildende Ei-

genschaften. 

Wahr 



FGW TR 8  
Beiblatt 10.1 

 

 

 

 154/181 
 

2 Der Nachweis des Verhaltens bei Über- und Unterfre-

quenz (Netzsicherheitsbasierte Primärregelung) wurde 

in den Einheitenzertifikaten erbracht. 

Wahr 

Besondere Kriterien für Anlagen nach VDE-AR-N 4110 und 4120 

3 Es liegt ein Simulationsmodell der EZA vor, das min-

destens die einzelnen Erzeugungseinheiten, sowie die 

relevanten Elemente (Bibliotheksmodelle) zum An-

schluss an den Netzanschlusspunkt beinhaltet. Blind-

leistungskompensationsanlagen sowie Anlagenregler 

sind nur dann im Modell abzubilden, wenn eine In-

tegration in das Simulationsmodell der Anlage (Soft-

ware/-Schnittstellenproblematik) möglich ist und die 

Integration dieser Komponenten zur Beurteilung der 

Anforderungen erforderlich ist.  

Abweichend hiervon muss bei der Wahl des Verfahrens 

B nach 5.6.2.6 [2] der Anlagenregler im Simulations-

modell abgebildet werden. 

Wahr 

Besondere Kriterien für Anlagen nach VDE-AR-N 4130 

4 Es liegt ein Simulationsmodell der EZA vor, das alle re-

levanten Eigenschaften wie Q(U)-Regelung bzw. Span-

nungs- / Blindleistungsregelung, Primärregelung, 

Wirkleistungseinspeisung in Abhängigkeit der Netzfre-

quenz (Netzsicherheitsbasierte Primärregelung) ggf. 

inkl. technologischer Einschränkungen abbildet. 

Wahr 

G.3.2.6 Anforderungen an Simulationsmodelle 

G.3.2.6.1 VDE-AR-N 4110 (TAR MS) 

Anforderung Nachweis Mitgeltende Dokumente Voraussetzungen 

10.6.4 (TAR) 11.4.23 (TAR)  - 

5.5.3.9 [1] 5.6.2.10 [1]   

Bemerkungen Soweit durch den Netzbetreiber verlangt, ist vom Anschlussnehmer 
ein aggregiertes Simulationsmodell der Erzeugungsanlage nach 
10.6 zu erstellen und spätestens im Rahmen der Konformitätser-
klärung an den Netzbetreiber zu übergeben.  
Sofern durch den Netzbetreiber verlangt, ist vom Anschlussnehmer 
ein detailliertes Simulationsmodelle der Erzeugungsanlage auf Ba-
sis von geeigneten, validierten Einheitenmodellen zu erstellen. Be-
züglich der Weitergabe der Modelle sind die Vorgaben des Ab-
schnitts 5.5.3.9 [1] zu berücksichtigen. 
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Allgemein gilt: 

Nr. Bewertungskriterien Akzeptanzkriterium 

1 Verlangt der Netzbetreiber ein aggregiertes EZA-Mo-
dell?  

Angabe ist erfolgt  

2 Verlangt der Netzbetreiber ein detailliertes EZA-Modell? Angabe ist erfolgt 

2.1 Das detaillierte Simulationsmodell der Erzeugungsan-
lage basiert auf validierten Einheitenmodellen, welche 
die Anforderungen nach Abschnitt 5.5.3 [1] erfüllen. 
Hinweis: Die Weitergabe von in einer öffentlich zu-
gänglichen Typ-Bibliothek vom Hersteller veröffentlich-
ten offenen, lauffähigen Modellen mit Modell-Typ-Zu-
ordnungen, entsprechenden Beschreibungen und anzu-
wendenden Parametern, ist jederzeit gestattet. 

Falls detailliertes EZA-
Modell gefordert: Wahr 

G.3.2.6.2 VDE-AR-N 4120 (TAR HS) 

Anforderung Nachweis Mitgeltende Dokumente Voraussetzungen 

10.6.4 (TAR) 11.4.23 (TAR)  - 

5.5.3.9 [1] 5.6.2.10 [1]   

Bemerkungen Soweit durch den Netzbetreiber verlangt, ist vom Anschlussnehmer 
ein aggregiertes Simulationsmodell der Erzeugungsanlage nach 
10.6 zu erstellen und spätestens im Rahmen der Konformitätser-
klärung an den Netzbetreiber zu übergeben.  
Sofern durch den Netzbetreiber verlangt, ist vom Anschlussnehmer 
ein detailliertes Simulationsmodelle der Erzeugungsanlage auf Ba-
sis von geeigneten, verifizierten Einheitenmodellen zu erstellen. 
Bezüglich der Weitergabe der Modelle sind die Vorgaben des Ab-
schnitts 5.5.3.9 [1] zu berücksichtigen. 

Allgemein gilt: 

Nr. Bewertungskriterien Akzeptanzkriterium 

1 Verlangt der Netzbetreiber ein aggregiertes EZA-Mo-

dell?  

Angabe ist erfolgt  

2 Verlangt der Netzbetreiber ein detailliertes EZA-Modell?  Angabe ist erfolgt 

2.1 Das detaillierte Simulationsmodell der Erzeugungsan-

lage besteht aus validierten Einheitenmodellen, welche 

die Anforderungen nach Abschnitt 5.5.3 [1] erfüllen. 

Hinweis: Die Weitergabe von in einer öffentlich zu-

gänglichen Typ-Bibliothek vom Hersteller veröffentlich-

ten offenen, lauffähigen Modellen mit Modell-Typ-Zu-

ordnungen, entsprechenden Beschreibungen und anzu-

wendenden Parametern, ist jederzeit gestattet. 

Falls detailliertes EZA-
Modell gefordert: Wahr 
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G.3.2.6.3 VDE-AR-N 4130 (TAR HöS) 

Anforderung Nachweis Mitgeltende Dokumente Voraussetzungen 

10.6.4 (TAR) 11.4.23 (TAR)  - 

5.5.3.9 [1] 5.6.2.10 [1]   

Bemerkungen Soweit durch den Netzbetreiber verlangt, ist vom Anschlussnehmer 
ein aggregiertes Simulationsmodell der Erzeugungsanlage nach 
10.6 zu erstellen und spätestens im Rahmen der Konformitätser-
klärung an den Netzbetreiber zu übergeben.  
 
Sofern durch den Netzbetreiber verlangt, ist vom Anschlussnehmer 
ein detailliertes Simulationsmodelle der Erzeugungsanlage auf Ba-
sis von geeigneten, verifizierten Einheitenmodellen zu erstellen. 
Bezüglich der Weitergabe der Modelle sind die Vorgaben des Ab-
schnitts 5.5.3.9 [1] zu berücksichtigen. 

Allgemein gilt: 

Nr. Bewertungskriterien Akzeptanzkriterium 

1 Angabe, ob der Netzbetreiber zusätzlich zum detaillier-

ten EZA-Modell ein aggregiertes EZA-Modell verlangt.  

Angabe ist erfolgt  

2 Soweit der Netzbetreiber vom Anlagenbetreiber ein ag-

gregiertes (vereinfachtes) Simulationsmodell der Erzeu-

gungsanlage verlangt, ist dessen Genauigkeit gegenüber 

dem im Rahmen der Anlagenzertifizierung verwendeten 

Simulationsmodell ausgewiesen. 

Wahr 

3 Verlangt der Netzbetreiber ein detailliertes EZA-Modell? Angabe ist erfolgt 

3.1 Das detaillierte Simulationsmodell der Erzeugungsan-

lage besteht aus validierten Einheitenmodellen, welche 

die Anforderungen nach Abschnitt 5.5.3 [1] erfüllen. 

Hinweis: Die Weitergabe von in einer öffentlich zu-

gänglichen Typ-Bibliothek vom Hersteller veröffentlich-

ten offenen, lauffähigen Modellen mit Modell-Typ-Zu-

ordnungen, entsprechenden Beschreibungen und anzu-

wendenden Parametern, ist jederzeit gestattet. 

Falls detailliertes EZA-

Modell gefordert: Wahr 

 

  



FGW TR 8  
Beiblatt 10.1 

 

 

 

 157/181 
 

G.3.2.7 Robustheit und Spannungsquellenregelung bei kurzzeitigen 
Über- und Unterspannungsereignissen (O-/UVRT-Robustheit) 

G.3.2.7.1 VDE-AR-N 4110 (TAR MS) 

Anforderung Nachweis Mitgeltende Dokumente Voraussetzungen 

10.2.3 (TAR) 

4.2.1.5 [1] 

11.4.12 (TAR) 

5.6.2.7 [1] 

TR 3 TR 4; DIN EN 

60909 0 (VDE 0102) [13]  

VDE-AR-N 4110 

Einheitenzertifikate aller 

EZE der EZA; Kompo-

nentenzertifikate für 

Komponenten mit Rele-

vanz für FRT; Validierte 

Modelle der EZE und so-

weit zutreffend der Kom-

ponenten.  

Bemerkungen Simulationsmodelle für EZA-Regler dienen im Kontext mit dyna-
mischen Netzberechnungen einer korrekten Initialisierung aller 
EZE der EZA gemäß Betriebsführungskonzept sowie zum Nach-
weis, dass der EZA-Regler über die Funktion der statischen Span-
nungshaltung außerhalb des quasistationären Betriebsbereiches 
der EZA sowie innerhalb der FRT-Grenzkurven die Spannungs-
quellenregelung an den netzbildenden Einheiten und das 
UVRT/OVRT Verhalten der Einheit nicht beeinträchtigt; EZA-Reg-
ler-Simulationsmodelle beeinflussen hingegen nicht direkt die O-
/UVRT-Robustheit der EZA während Netzfehlerereignissen. Kom-
ponentenzertifikate von EZA-Reglern sind auf Aussagen zu prüfen, 
ob die Komponente durch FRT-Ereignisse in unzulässiger Weise 
beeinflusst werden könnte (z. B. Verlust der Parametrierung o. ä.). 
Sofern kein Modell des zu verwendenden EZA-Reglers unter Ein-
haltung der an ihn gestellten Anforderungen vorliegt bzw. auf-
grund von Schnittstellenproblemen nicht eingebunden werden 
kann, darf alternativ das konzeptionelle Verhalten des verwendeten 
EZA-Reglers mit berücksichtigt werden. Lässt sich das Verhalten 
der Komponenten anhand der vorgelegten Zertifikate nicht zwei-
felsfrei beschreiben, ist die Zertifizierungsstelle gehalten durch ge-
eignete Maßnahmen (z. B. Auflagen im Anlagenzertifikat) eine Klä-
rung herbei zu führen.  

Für die netzbildenden Einheiten einer Typ-2-EZA bzw. Typ-2-EZA, 
die nur aus netzbildenden Einheiten bestehen, gelten die Bewer-
tungskriterien dieses Kapitels. Für Typ-2-EZA mit netzbildenden 
und netzfolgenden Anlagen, sind die Bewertungskriterien jeweils 
typspezifisch (für netzbildende Einheiten nach diesem Kapitel; für 
netzfolgende Einheiten nach dem jeweiligen Kapitel der TR 8 Rev. 
10 (dynamische Netzstützung)) zu berücksichtigen. Hierzu ist ggf. 
zusätzlich eine Bewertung des Verhaltens der einzelnen Einheiten 
an deren Klemmen in der EZA erforderlich. 

Allgemein gilt: 

Nr. Bewertungskriterien Akzeptanzkriterium 

1  Die EZA verbleibt bei Über und Unterspannung inner-

halb der vorgegebenen Spannungen am Netz.  

Wahr  
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2  Die EZA kann Mehrfachfehler durchfahren (Nachweis 

in Betriebsmittelzertifikaten erbracht).  

Wahr  

3  Spannungserhöhungen aufgrund der Spannungsquel-
lenregelung auf >110 % Uc am NAP treten nicht auf. 

Wahr, bei Überschrei-

tungen > 50 ms ist Ab-

stimmung mit dem 

Netzbetreiber erfolgt. 

4  Es gibt keine möglichen Auswirkungen eines unterer-

regten Betriebes der EZA auf die Funktionsweise des 

Q-U-Schutzes.  

Angabe ist erfolgt  

5  Erzeugungsanlagen mit Anschluss an ein isoliert oder 

kompensiert betriebenes Mittelspannungs-Verteilnetz 

dürfen sich bei einem einpoligen Fehler (Erdschluss) 

nicht vom Netz trennen. Einpolige Fehler sind bei die-

sen Netzen nicht zu simulieren.  

Für Erzeugungsanlagen mit Anschluss an ein Netz mit 

starrer, niederohmiger oder kurzzeitig niederohmiger 

Sternpunkterdung wurden einpolige Fehlerfälle im 

gleichen und im vorgelagerten Netz gemäß den in Tbl. 

A-1: festgelegten Fällen für unsymmetrische Fehler 

durchgerechnet.  

Wahr  

6  An Kundenanlagen mit Typ-2-Erzeugungseinheiten 

werden die Nachweise bezüglich der O-/UVRT-Ro-

bustheit nach FNN Hinweis Netzbildende Eigenschaf-

ten bzw. dynamische Netzstützung nach TAR separat 

nach den für die jeweiligen Typen geltenden Anforde-

rungen erstellt. 

Wahr 

7  Die UVRT und OVRT Versuche wurden für Fehler im 

vorgelagerten Netz durchgeführt.  

Wahr  

8  Das Verhalten der EZA wurde für eine symmetrische 

Spannungserhöhung durch einen Spannungssprung 
von 100 % Uc auf einen Wert > 110 % Uc für symmetri-

sche sowie auf ≥ 110 % Uc als größte Außenleiterspan-

nung für unsymmetrische Spannungserhöhungen mit 

der Dauer von ≥ 5 s nachzuweisen. 

Wahr  

9  Für die durchgeführten UVRT und OVRT Versuche fin-

det keine unzulässige Beeinflussung der Einheiten 

durch den EZA-Regler statt. 

Wahr 
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Nr. Bewertungskriterien Akzeptanzkriterium 

6.1 Die EZA trennt sich bei den gemäß Tbl. A-2 definier-

ten LVRT- und HVRT-Versuchen für die dort angege-

benen Mindestdauern nicht vom Netz.  

Für die unsymmetrischen Fehlerfälle ist jeweils eine 

Leiter-Leiter-Spannung auf den dort angegebenen 

Wert zu bringen.  

Die Toleranz bei den definierten Spannungserhöhun-
gen beträgt maximal ±2 % Uc. 

Es erfolgt keine Auslösung des Eigenschutzes.   

Wahr  

6.2 Der Verlauf des Wirk- und Blindstroms über der Zeit 

für die gemäß Tbl. A-2 definierten Versuche ist darge-

stellt.  

Wahr  

6.3 Das Verhalten der EZA nach Fehlerende wurde bei ei-
ner Netzspannung im Spannungsband von ±15 % Uc 

über 60 Sekunden lang ausgewiesen und bewertet. 

Basis sind die in Tbl. A-2 hierfür definierten UVRT- 

und OVRT-Fälle.  

Wahr  

6.4 Es wurde ermittelt, ob im Betrieb der EZA bei 1,05 Uc 

(Anschluss der EZA an eine Mittelspannungs- Sam-

melschiene eines Verteilertransformators mit cos φ 
von 0,95 übererregt) bzw. bei 1,07 Uc (Anschluss der 

EZA im Mittelspannungsnetz und Betrieb mit cos φ 
von 1,00) und bei 0,95 Uc am Netzanschlusspunkt 

(und Betrieb der EZA mit cos φ von 1,00) die Span-

nungsverhältnisse an den Klemmen der Erzeugungs-

einheiten eine ausreichend große Spannungsdifferenz 

(> 0,02 pu) zu den Kriterien des Fehlerbeginns 
(Spannungen > 1,1 Uc bzw. < 0,9 Uc aufweisen.  

Wahr sonst: Verschie-

bung der Fehlerschwel-

len in Abstimmung mit 

dem Netzbetreiber und 

Ausweis im Anlagen-

zertifikat  

6.5 Der Nachweis hinsichtlich der Steigerung des Wirk-

stroms nach Fehlerende ist im Einheitenzertifikat er-

folgt.  

Wahr  

6.6 Blindleistungs- und Wirkleistungssollwerte sind vor 

und nach dem Fehler weitestgehend gleich. Vorbe-

haltlich des Einflusses ggf. erbrachter Momentanre-

serve, sollte die Anschwingzeit dabei maximal 1 s be-

tragen. 

Wahr  

6.7 Es erfolgt keine Q-U-Schutz-Auslösung bei einem 

symmetrischen Spannungseinbruch auf einen Wert 
zwischen 70 % Uc und 80 % Uc, einer Wirkleistungs-

einspeisung mit P
inst

 und der vom Netzbetreiber ge-

forderten maximalen Blindleistung der EZA unterer-

regt.  

Wahr 

 



FGW TR 8  
Beiblatt 10.1 

 

 

 

 160/181 
 

6.8 Im Falle der Forderung der eingeschränkten Span-

nungsquellenregelung: Der Nachweis der erforderli-

chen Reduzierbarkeit des Scheinstroms ist für Einhei-

ten mit Inbetriebsetzung ab dem 01.01.2028 im EZE 

Zertifikat ist vorhanden. Für die Inbetriebsetzung vor 

diesem Datum, ist alternativ dazu der Entkupplungs-

schutz entsprechend der Vorgaben des Netzbetreibers 

parametriert. 

Die Umsetzbarkeit dieses Modus bzw. die Wirksam-

keit der Schutzabschaltung (siehe Abschnitt 4.2.1.5.3 

[1]) wurde im Anlagenzertifikat bewertet.  

Wahr  

6.9 Für Inbetriebsetzung ab 01.01.2028 

Im Falle der Forderung der eingeschränkten dynami-

schen Netzstützung gemäß Anhang E.9:  

Die Versuche nach Bewertungskriterium 6.1 wurden 

mit dem Modus der eingeschränkten Spannungsquel-

lenregelung durchgeführt.  

Wahr  

6.10 Für Inbetriebsetzung ab 01.01.2028 

Im Falle der Forderung nach eingeschränkter Span-

nungsquellenregelung: Der Nachweis der erforderli-

chen Reduzierbarkeit des Scheinstroms im EZE Zerti-

fikat ist vorhanden.  

Wahr  
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V2.1 20-30 25 557 100 max. untererregt 3-polig 

V2.2 45-60 50 1575 100 max. übererregt 3-polig 

V2.3 70-80 75 2593 100 max. untererregt 3-poliger 

Kurz-

schluss 

V2.4 90-95 92,5 3000 100 Q = 0 Mvar 3-poliger 

Kurz-

schluss 

V2.5* 20-30 25 683 100 max. untererregt 2-polig 
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V2.6 45-60 50 1842 100 max. untererregt 2-polig 

V2.7 70-80 75 3000 100 max. übererregt 2-polig 

V2.8 90-95 92,5 3000 100 Q = 0 Mvar 2-polig 

V2.10 105->115 105->115 5000 105 max. übererregt 3-polig 

V2.11 100->110 100->110 5000 100 max. übererregt 3-polig 

V2.12** 70-80 75 2593 100 max. untererregt 3-polig 

V2.13***  20-30  25  683  100  Q = 0 Mvar  1-polig  

Bemerkungen     

Tbl. A-2: Versuche zur dynamischen Netzstützung für Typ-2-EZA auf Basis der VDE-AR-N 4110 [1] 

Anmerkungen:  

Als Fehlerort gilt grundsätzlich das gleiche Netz (NAP).  

*Der Versuch V2.5 ist bei Netzen mit starrer oder (kurzzeitiger) niederohmiger Sternpunk-

terdung als 2-poliger Kurzschluss mit Erdberührung durchzuführen.  

**Der Versuch V2.12 ist davon abweichend mit dem Fehlerort im vorgelagerten Netz durch-

zuführen.  

1) Die Fehlerdauer entspricht der FRT-Grenzkurve (Bild 14) für Typ2-EZA für die vor-ge-

schlagenen Spannungseinbruchstiefen. Sollten innerhalb der definierten Bereiche andere 

Einbruchstiefen gewählt werden, ist die Fehlerdauer entsprechend der Grenzkurve anzupas-

sen.  

Die Toleranz bei den Spannungssprüngen im Zuge der Versuche V2.9-11 beträgt ±2 % Uc.  

2) Max. Blindleistungswerte entsprechend der Anforderung an die statische Spannungshal-

tung / Blindleistungsbereitstellung im Datenabfragebogen Netzbetreiber.  

3) Die 2-poligen Kurzschlüsse sind grundsätzlich als 2-polige Kurzschlüsse ohne Erdberüh-

rung durchzuführen.  

***Der Versuch V2.13 ist in isoliert betriebenen Netzen und Netzen mit Erdschlusskompen-

sation nicht durchzuführen. Einpolige Kurzschlüsse sind grundsätzlich als Erdkurzschlüsse 

durchzuführen. 
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G.3.2.7.2 VDE-AR-N 4120 (TAR HS) 

Anforderung Nachweis Mitgeltende Dokumente Voraussetzungen 

10.2.3 (TAR) 

4.2.1.5 [1] 

11.4.12 (TAR) 

5.6.2.7 [1] 

TR 3 TR 4 DIN EN 

60909 0 (VDE 0102) [13]  

VDE-AR-N 4120 

Einheitenzertifikate aller 

EZE der EZA; Kompo-

nentenzertifikate für 

Komponenten mit Rele-

vanz für FRT; Validierte 

Modelle der EZE und so-

weit zutreffend der Kom-

ponenten.  

Bemerkungen Simulationsmodelle für EZA-Regler dienen im Kontext mit dyna-
mischen Netzberechnungen einer korrekten Initialisierung aller 
EZE der EZA gemäß Betriebsführungskonzept sowie zum Nach-
weis, dass der EZA-Regler über die Funktion der statischen Span-
nungshaltung außerhalb des quasistationären Betriebsbereiches 
der EZA sowie innerhalb der FRT-Grenzkurven die Spannungs-
quellenregelung an den netzbildenden Einheiten und das 
UVRT/OVRT Verhalten der Einheit nicht beeinträchtigt; EZA-Reg-
ler-Simulationsmodelle beeinflussen hingegen nicht direkt die O-
/UVRT-Robustheit der EZA während Netzfehlerereignissen. Kom-
ponentenzertifikate von EZA-Reglern sind auf Aussagen zu prüfen, 
ob die Komponente durch FRT-Ereignisse in unzulässiger Weise 
beeinflusst werden könnte (z. B. Verlust der Parametrierung o. ä.). 
Sofern kein Modell des zu verwendenden EZA-Reglers unter Ein-
haltung der an ihn gestellten Anforderungen vorliegt bzw. auf-
grund von Schnittstellenproblemen nicht eingebunden werden 
kann, darf alternativ das konzeptionelle Verhalten des verwendeten 
EZA-Reglers mit berücksichtigt werden. Lässt sich das Verhalten 
der Komponenten anhand der vorgelegten Zertifikate nicht zwei-
felsfrei beschreiben, ist die Zertifizierungsstelle gehalten durch ge-
eignete Maßnahmen (z. B. Auflagen im Anlagenzertifikat) eine Klä-
rung herbei zu führen.  

Für die netzbildenden Einheiten einer Typ-2-EZA bzw. Typ-2-EZA, 
die nur aus netzbildenden Einheiten bestehen, gelten die Bewer-
tungskriterien dieses Kapitels. Für Typ-2-EZA mit netzbildenden 
und netzfolgenden Anlagen, sind die Bewertungskriterien jeweils 
typspezifisch (für netzbildende Einheiten nach diesem Kapitel; für 
netzfolgende Einheiten nach dem jeweiligen Kapitel der TR 8 Rev. 
10 (dynamische Netzstützung)) zu berücksichtigen. Hierzu ist ggf. 
zusätzlich eine Bewertung des Verhaltens der einzelnen Einheiten 
an deren Klemmen in der EZA erforderlich. 

Allgemein gilt: 

Nr. Bewertungskriterien Akzeptanzkriterium 

1  Die EZA verbleibt bei Über und Unterspannung inner-

halb der vorgegebenen Spannungen am Netz.  

Wahr  

2  Die EZA kann Mehrfachfehler durchfahren (Nachweis 

in Betriebsmittelzertifikaten erbracht).  

Wahr  
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3  Für die Simulationen ist anzunehmen, dass das Mit-
telspannungsnetz vor Fehlerbeginn auf UMS ausgere-

gelt ist.  

Wahr  

4 Spannungserhöhungen aufgrund der Spannungsquel-
lenregelung auf >110 % Un am NAP treten nicht auf.  

Wahr, bei  

(bei V1.12, V1.13 und 

V2.12, V2.13 dürfen 

Überschreitungen > 

50 ms auftreten)  

5 Es gibt keine möglichen Auswirkungen eines unterer-

regten Betriebes der EZA auf die Funktionsweise des 

Q-U-Schutzes.  

Angabe ist erfolgt  

6 An Kundenanlagen mit Typ-2-Erzeugungseinheiten 

werden die Nachweise bezüglich der O-/UVRT-Ro-

bustheit nach FNN Hinweis Netzbildende Eigenschaf-

ten bzw. dynamische Netzstützung nach TAR separat 

nach den für die jeweiligen Typen geltenden Anforde-

rungen erstellt. 

Wahr  

7 Die UVRT und OVRT Versuche wurden für Fehler im 

vor-gelagerten Netz durchgeführt.  

Wahr  

8 Das Verhalten der‚ EZA wurde für eine symmetrische 

Spannungserhöhung durch einen Spannungssprung 
von 100 % Un auf einen Wert > 110 % Un für symmetri-

sche sowie auf ≥ 110 % Un als größte Außenleiterspan-

nung für unsymmetrische Spannungserhöhungen mit 

der Dauer von ≥ 5 s nachgewiesen.  

Wahr  

9 Für die durchgeführten UVRT und OVRT Versuche fin-

det keine unzulässige Beeinflussung der Einheiten 

durch den EZA-Regler statt. 

Wahr 

Für Typ-2-EZA gilt: 

Nr. Bewertungskriterien Akzeptanzkriterium 

6.1  Die EZA trennt sich bei den gemäß Tbl. A-2 definierten 

LVRT- und HVRT-Versuchen für die dort angegebe-

nen Mindestdauern nicht vom Netz.  

Für die unsymmetrischen Fehlerfälle ist jeweils eine 

Leiter-Leiter-Spannung auf den dort angegebenen 

Wert zu bringen.  

Die Toleranz bei den definierten Spannungserhöhun-
gen beträgt maximal ±2 % Un.  

Es erfolgt keine Auslösung des Eigenschutzes.  

Wahr  
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6.2  Der Verlauf des Wirk- und Blindstroms über der Zeit 

für die gemäß Tabelle A-4 definierten Versuche ist dar-

gestellt.  

Wahr  

6.3  Das Verhalten der EZA nach Fehlerende wurde bei ei-
ner Netzspannung im Spannungsband von ±15 % Un 

über 60 Sekunden lang ausgewiesen und bewertet. Ba-

sis sind die in Tabelle. A-4 hierfür definierten UVRT- 

und OVRT-Fälle anhand von zwei Beispielen.  

Wahr  

6.4 Nachweis hinsichtlich der Steigerung des Wirkstroms 

nach Fehlerende ist im Einheitenzertifikat erfolgt.  

Wahr  

6.5 Blindleistungs- und Wirkleistungssollwerte sind vor 

und nach dem Fehler weitestgehend gleich. Vorbehalt-

lich des Einflusses ggf. erbrachter Momentanreserve, 

sollte die Anschwingzeit dabei maximal 1 s betragen. 

Wahr  

6.6 Es erfolgt keine Q-U-Schutz-Auslösung bei einem sym-

metrischen Spannungseinbruch auf einen Wert zwi-
schen 70 % Un und 80 % Un, einer Wirkleistungsein-

speisung zwischen 20 % und 30 % Pinst und der vom 

Netzbetreiber geforderten maximalen Blindleistung 

der EZA untererregt. 

Wahr, andernfalls wird 

dies ausgewiesen 

 

6.7  Die Spannungsverhältnisse an den EZE-Klemmen wei-

sen ausreichend große Spannungsdifferenz zu den Kri-
terien des Fehlerbeginns (Spannungen > 1,1 UMS bzw. 

< 0,9 UMS) auf.  

Wahr, ansonsten Ver-

schieben der Grenzen 

in Abstimmung mit 

dem Netzbetreiber  
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V2.1  0-5  0  150  100  Q = 0 Mvar  3-polig  

V2.2  20-30  25  988  100  max. untererregt  3-polig  

V2.3  45-60  50  1826  100  max. übererregt  3-polig  

V2.4****  70-80  75  2664  100  max. untererregt  3-polig  

V2.5  90-95  92,5  3000  100  Q = 0 Mvar  3-polig  
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V2.6  0-5  0  220  100  Q = 0 Mvar  2-polig  

V2.7*  20-30  25  1147  100  max. untererregt  2-polig  

V2.8  45-60  50  2073  100  max. untererregt  2-polig  

V2.9  70-80  75  3000  100  max. übererregt  2-polig  

V2.10  90-95  92,5  3000  100  Q = 0 Mvar  2-polig  

V2.12  110->115 110->115 5000  110  max. übererregt  3-polig  

V2.13  100->110 100->110 5000  100  max. übererregt  2-polig  

V2.14**  70-80  75  2664  100  max. untererregt  3-polig  

V2.15***  0-5  0  220  100  Q = 0 Mvar  1-polig  

Bemerkungen     

Tbl. A-4: Versuche zur dynamischen Netzstützung für Typ-2-EZA auf Basis der VDE-AR-N 4120  

 

Anmerkungen:  

Als Fehlerort gilt grundsätzlich das gleiche Netz (NAP).  

*Der Versuch V2.7 ist bei Netzen mit starrer oder (kurzzeitiger) niederohmiger Sternpunk-

terdung als 2-poliger Kurzschluss mit Erdberührung durchzuführen.  

**Der Versuch V2.14 ist davon abweichend mit dem Fehlerort im vorgelagerten Netz durch-

zuführen.  

1) Die Fehlerdauer entspricht der FRT-Grenzkurve (Bild 12) für Typ2-EZA für die vorge-

schlagenen Spannungseinbruchstiefen. Sollten innerhalb der definierten Bereiche Grenz-

kurve anzupassen.  

Die Toleranz bei den Spannungssprüngen im Zuge der Versuche V2.11-13 beträgt ±2 % Un.  

2) Max. Blindleistungswerte entsprechend der Anforderung an die statische Spannungshal-

tung / Blindleistungsbereitstellung im Datenabfragebogen Netzbetreiber.  

3) Die 2-poligen Kurzschlüsse sind grundsätzlich als 2-polige Kurzschlüsse ohne Erdberüh-

rung durchzuführen.  

***Der Versuch V2.15 ist in Netzen mit Erdschlusskompensation nicht durchzuführen. Ein-

polige Kurzschlüsse sind grundsätzlich als Erdkurzschlüsse durchzuführen.  

****Der Versuch V2.4 ist bei einer Wirkleistung zwischen 20 % und 30 % P
b inst

 durchzuführen.  
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G.3.2.7.3 VDE-AR-N 4130 (TAR HöS) 

Anforderung Nachweis Mitgeltende Dokumente Voraussetzungen 

10.2.3 (TAR) 

4.2.1.5 (FNN 

Hinweis) 

11.4.12 (TAR) 

5.6.2.7 

TR 3 TR 4 DIN EN 

60909 0 (VDE 0102) [13]  

VDE-ARf-N 4130 

Einheitenzertifikate aller 

EZE der EZA; Kompo-

nentenzertifikate für 

Komponenten mit Rele-

vanz für FRT; Validierte 

Modelle der EZE und so-

weit zutreffend der Kom-

ponenten.  

Bemerkungen Simulationsmodelle für EZA-Regler dienen im Kontext mit dyna-
mischen Netzberechnungen einer korrekten Initialisierung aller 
EZE der EZA gemäß Betriebsführungskonzept sowie zum Nach-
weis, dass der EZA-Regler über die Funktion der statischen Span-
nungshaltung außerhalb des quasistationären Betriebsbereiches 
der EZA sowie innerhalb der FRT-Grenzkurven die Spannungs-
quellenregelung an den netzbildenden Einheiten und das 
UVRT/OVRT Verhalten der Einheit nicht beeinträchtigt; EZA-Reg-
ler-Simulationsmodelle beeinflussen hingegen nicht direkt die O-
/UVRT-Robustheit der EZA während Netzfehlerereignissen. Kom-
ponentenzertifikate von EZA-Reglern sind auf Aussagen zu prüfen, 
ob die Komponente durch FRT-Ereignisse in unzulässiger Weise 
beeinflusst werden könnte (z. B. Verlust der Parametrierung o. ä.). 
Sofern kein Modell des zu verwendenden EZA-Reglers unter Ein-
haltung der an ihn gestellten Anforderungen vorliegt bzw. auf-
grund von Schnittstellenproblemen nicht eingebunden werden 
kann, darf alternativ das konzeptionelle Verhalten des verwendeten 
EZA-Reglers mit berücksichtigt werden. Lässt sich das Verhalten 
der Komponenten anhand der vorgelegten Zertifikate nicht zwei-
felsfrei beschreiben, ist die Zertifizierungsstelle gehalten durch ge-
eignete Maßnahmen (z. B. Auflagen im Anlagenzertifikat) eine Klä-
rung herbei zu führen.  

Für die netzbildenden Einheiten einer Typ-2-EZA bzw. Typ-2-EZA, 
die nur aus netzbildenden Einheiten bestehen, gelten die Bewer-
tungskriterien dieses Kapitels. Für Typ-2-EZA mit netzbildenden 
und netzfolgenden Anlagen, sind die Bewertungskriterien jeweils 
typspezifisch (für netzbildende Einheiten nach diesem Kapitels; für 
netzfolgende Einheiten nach dem jeweiligen Kapitels der TR 8 Rev. 
10 (dynamische Netzstützung)) zu berücksichtigen. Hierzu ist ggf. 
zusätzlich eine Bewertung des Verhaltens der einzelnen Einheiten 
an deren Klemmen in der EZA erforderlich. 

Allgemein gilt: 

Nr. Bewertungskriterien Akzeptanzkriterium 

1  Die EZA verbleibt bei Über und Unterspannung inner-

halb der vorgegebenen Spannungen am Netz.  

Wahr  
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2 Spannungserhöhungen aufgrund der Spannungsquel-
lenregelung auf >110 % Un am NAP sind mit dem Netz-

betreiber abzustimmen.  

Wahr 

 

3  Mögliche Auswirkungen eines untererregten Betriebes 

der Erzeugungsanlage auf die Funktionsweise des Q-U-

Schutzes sind aufgezeigt und mögliche Alternativen 

dar-gestellt.  

Anmerkung 1: Eine möglicherweise festgestellte Auslö-

sung des Q-U-Schutzes stellt dabei kein Fehlverhalten 

der Erzeugungsanlage dar  

Wahr  

4 Die EZA kann Mehrfachfehler durchfahren (Nachweis 

in Betriebsmittelzertifikaten erbracht).  

Wahr  

5 Zur Beurteilung der FRT-Grenzkurven ist bei Span-

nungsrückgang jeweils die kleinste der drei Leiter-Lei-

ter-Spannungen am Netzanschlusspunkt, bei Span-

nungs-steigerung die größte der drei Leiter-Leiter-

Spannungen am Netzanschlusspunkt, herangezogen 

worden.  

Wahr  

6 Vor dem Netzfehler ist eine quasistationäre Spannung 

am Netzanschlusspunkt von 1,0 pu bis 1,1 pu im 380-

kV-Netz (bzw. 1,0 pu bis 1,118 pu im 220-kV-Netz) zu 

grunde gelegt.  

Wahr  

7 An Kundenanlagen mit Typ-2-Erzeugungseinheiten 

werden die Nachweise bezüglich der O-/UVRT-Ro-

bustheit nach FNN Hinweis Netzbildende Eigenschaf-

ten bzw. dynamische Netzstützung nach TAR separat 

nach den für die jeweiligen Typen geltenden Anforde-

rungen erstellt. 

Wahr  

8 Das Verhalten der‚ EZA wurde für eine symmetrische 

Spannungserhöhung durch einen Spannungssprung 
von 100 % Un auf einen Wert > 110 % Un für symmet-

rische sowie auf ≥ 110 % Un als größte Außenleiter-

spannung für unsymmetrische Spannungserhöhungen 

mit der Dauer von ≥ 5 s nachgewiesen. 

Wahr  

9 Für die durchgeführten UVRT und OVRT Versuche fin-

det keine unzulässige Beeinflussung der Einheiten 

durch den EZA-Regler statt. 

Wahr 

Für Typ-2-EZA gilt: 

Nr. Bewertungskriterien Akzeptanzkriterium 

1 Die Spannungsverhältnisse an den EZE-Klemmen wei-

sen ausreichend große Spannungsdifferenz zu den 

Wahr, ansonsten Ver-

schieben der Grenzen 
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Kriterien des Fehlerbeginns (Spannungen > 1,1 UMS 

bzw. < 0,9 UMS) auf.  

in Ab-stimmung mit 

dem Netzbetreiber  

2 Nachweis hinsichtlich der Steigerung des Wirkstroms 

nach Fehlerende ist im Einheitenzertifikat erfolgt.  

Wahr  

3 Blindleistungs- und Wirkleistungssollwerte sind vor 

und nach dem Fehler weitestgehend gleich. Vorbehalt-

lich des Einflusses ggf. erbrachter Momentanreserve, 

sollte die Anschwingzeit dabei maximal 1 s betragen. 

Wahr  

 

V
e
rsu

c
h
 N

r 

U
/U

n  in
 %

  

a
m

 N
A

P
 

Vorschlag Vorfehlerbedingung F
e
h
le

ra
rt 3

) 

U
/ U

n  in
 %

  

a
m

 N
A

P
 1

) 

F
e
h
le

rd
a
u
e
r  

in
 m

s 1
) 

V
o
rfe

h
le

r-sp
a
n
-

n
u
n
g
 U

/ U
n  

in
 %

 a
m

 N
A

P
 

B
lin

d
le

istu
n
g
s-

fa
h
rw

e
ise

  

a
m

 N
A

P
 2

) 

V2.1  <5  2,5  150  100  Q = 0 
Q = max üe 

Q = max ue 

3-polig  

V2.2  20-30  25  988  100  Q = 0 
Q = max üe 

Q = max ue 

3-polig  

V2.3  45-60  50  1826  100  Q = 0 
Q = max üe 

Q = max ue 

3-polig  

V2.4  70-80  75  2664  100  Q = 0 
Q = max üe 

Q = max ue 

3-polig  

V2.5  90-95  92,5  5000  100  Q = 0 
Q = max üe 

Q = max ue 

3-polig  

V2.6  <5  5  220  100  Q = 0 
Q = max üe 

Q = max ue 

2-polig  

V2.7*  20-30  25  1147  100  Q = 0 
Q = max üe 

Q = max ue 

2-polig  

V2.8  45-60  50  2073  100  Q = 0 
Q = max üe 

Q = max ue 

2-polig  
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V2.9  70-80  75  3000  100  Q = 0 
Q = max üe 

Q = max ue 

2-polig  

V2.10  90-95  92,5  5000  100  Q = 0 
Q = max üe 

Q = max ue 

2-polig  

V2.11  105  105  5000  100  Q = 0 

Q = max üe 
Q = max ue 

3-polig  

V2.12  120  120  5000  110  Q = 0  
Q = max üe  

Q = max ue  

3-polig  

V2.13  110  110  5000  100  Q = 0  
Q = max üe  

Q = max ue  

2-polig  

V2.14*  ≥120  120  5000  105  Q = 0  
Q = max üe  

Q = max ue  

3-polig  

V2.15**  ≥125  125  5000  110  Q = 0  
Q = max üe  

Q = max ue  

3-polig  

Tbl. A-6: Versuche zur dynamischen Netzstützung für Typ-2-EZA auf Basis der VDE-AR-N 4130 

 
* Ausweis unter welchen Annahmen zu den relevanten Einflussgrößen und unter welchen et-
waigen Einschränkungen der Spannungssprung möglich ist. ( Uref = 400 kV)  

** Ausweis unter welchen Annahmen zu den relevanten Einflussgrößen und unter welchen 
etwaigen Einschränkungen der Spannungssprung möglich ist. ( Uref = 220 kV) 

Anmerkungen:  

Als Fehlerort gilt grundsätzlich das gleiche Netz (NAP).  

*Der Versuch V2.14 dient dazu zu überprüfen, ob der vom NB vorgegebenen k-Faktor zu ei-

ner Auslösung des Q-U-Schutzes führen kann. Der Versuch ist mit einer Wirkleistung von 
20 % bis 30 % Pb inst durchzuführen.  

1) Die Fehlerdauer entspricht der FRT-Grenzkurve (Bild 12) für Typ2-EZA für die vor-ge-

schlagenen Spannungseinbruchstiefen. Sollten innerhalb der definierten Bereiche andere 

Einbruchstiefen gewählt werden, ist die Fehlerdauer entsprechend der Grenzkurve anzupas-

sen.  

Die Toleranz bei den Spannungssprüngen im Zuge der Versuche V2.11-13 beträgt ±2 % Uref.  

2) Max. Blindleistungswerte entsprechend der Anforderung an die statische Spannungshal-

tung / Blindleistungsbereitstellung im Datenabfragebogen Netzbetreiber.  
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3) Die 2-poligen Kurzschlüsse sind grundsätzlich als 2-polige Kurzschlüsse ohne Erdberüh-

rung durchzuführen.  

 

G.3.2.8  Studie zur Bewertung der Anlagenkonformität 

G.3.2.8.1 VDE-AR-N 4130 (TAR HöS) 

Anforderung Nachweis Mitgeltende Dokumente Voraussetzungen 

5.6.3.3 (FNN 

Hinweis) 

- - Qualifiziertes Anlagen-

gutachten 

Bemerkungen Für die Erzeugungsanlage ist das Anlagenzertifikat um ein qualifi-

ziertes Anlagengutachten zu erweitern. In diesem sind die nach Ab-

schnitt 4.2.4 [1] gestellten Anforderungen an die Erzeugungsanlage 

auf Basis einer simulativen Studie entsprechend der nachfolgenden 

Kriterien durch eine dafür qualifizierte Stelle zu überprüfen und zu 

bewerten. Die qualifizierte Stelle ist durch den Anschlussnehmer in 

Abstimmung mit dem Netzbetreiber für die Durchführung der Stu-

die zu beauftragen. Das durch die qualifizierte Stelle erarbeitete 

qualifizierte Anlagengutachten ist dem Netzbetreiber vorzulegen 

und durch diesen inhaltlich zu prüfen und freizugeben. 

Der Nachweis der Erfüllung dieser Anforderungen erfolgt auf Basis 

einer Bestätigung des Netzbetreibers. Die Zertifizierungsstelle prüft 

im Zuge des Zertifizierungsverfahrens lediglich das Vorhandensein 

dieser gültigen Bestätigung des Netzbetreibers. Für die Ausstellung 

des Anlagenzertifikats ist die Vorlage des durch den Netzbetreiber 

freigegebenen qualifizierten Anlagengutachtens Voraussetzung. 

Allgemein gilt: 

Nr. Bewertungskriterien Akzeptanzkriterium 

1 Die Konformität der Erzeugungsanlage mit den nach Ab-

schnitt 4.2.4 [1] gestellten Anforderungen auf Anlagen-

ebene wird durch ein qualifiziertes Anlagengutachten 

entsprechend der Kriterien nach Abschnitt 5.6.3.3 [1] 

bestätigt: 

• Es liegt das qualifizierte Anlagengutachten vor.  

• Es liegt eine gültige Bestätigung des Netzbetrei-

bers bezüglich der Erfüllung der Anforderungen 

vor.  

Wahr 
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G.3.3 KOMPONENTENZERTIFIKAT 

G.3.3.1 Verfahren zur Blindleistungsbereitstellung 

G.3.3.1.1 VDE-AR-N 4110 (TAR MS) 

Anforderung Nachweis Mitgeltende Doku-

mente 

Voraussetzungen 

10.2.2.4 (TAR) 11.3.2 (TAR) TR 3 Betriebsmittelzertifikat(e) 

4.2.1.4 [1] 5.6.2.6 [1]  Prüfbericht, 

Dokumentation des Her-

stellers 

Bemerkungen Sofern die Anforderungen an das Regelverhalten der statischen 

Spannungshaltung der Gesamtanlage entsprechend Verfahren C) 

oder D) nach Abschnitt 5.6.2.6 [1] nachgewiesen werden soll, 

werden im Rahmen der Komponentenzertifizierung des EZA-

Reglers zusätzliche Prüfungen und Herstellerdokumentation er-

forderlich. 

Entsprechend Verfahren C) (Nachweis des Regelverhaltens der 

netzbildenden Einheit mit zugehörigem EZA-Regler im Rahmen 

der Komponentenzertifizierung) ist sicherzustellen, dass die er-

forderlichen Einstellwerte des EZA-Reglers unter den Vorausset-

zungen der für die EZA wesentlichen Parameter (z. B. SCR-Wert 

des Netzes, Impedanzen der EZA) im Komponentenzertifikat aus-

gewiesen sind und somit die Konformität des Reglerverhaltens 

der statischen Spannungshaltung für die EZA sichergestellt wer-

den kann. 

Entsprechend Verfahren D) (Bewertung des Regelverhaltens der 

statischen Spannungshaltung auf Basis der Komponenten- und 

Einheitenzertifikate und entsprechender Herstellerdokumenta-

tion) ist für den Nachweis der statischen Spannungshaltung das 

Vermögen des EZA-Reglers auszuweisen. Hierbei ist es erforder-

lich, dass für die Komponente (EZA-Regler) durch den Hersteller 

z. B. auf Basis eines validierten Simulationsmodells (z. B. tabella-

risch) dokumentiert wird, unter welchen Voraussetzungen und 

mit welcher Parametrierung für die Erzeugungsanlage das gefor-

derte Regelverhalten umgesetzt werden kann. Dabei ist die Impe-

danz der Erzeugungsanlage, Kommunikationszeiten zwischen 

EZA-Regler und Einheiten, der SCR-Wert an ihrem NAP sowie 

eine Variation der Verzögerung des Blindstromverhaltens der 

netzbildenden Einheit zu berücksichtigen. 

Allgemein gilt: 

Nr. Bewertungskriterien Akzeptanzkriterium 

1  Eine fernwirktechnische und / oder manuelle Um-schal-
tung zwischen den Regelverfahren ist möglich.  

Wahr 
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2  Bei Umschaltung zwischen Regelverfahren kann der 
neue Sollwert nicht schneller als das nach [1] geforderte 
Übertragungsverhalten und nicht langsamer als in 4 Mi-
nuten erreicht werden.  
Hierbei liegt das Regelverhalten innerhalb der aus einem 
PT1-Verhalten abgeleiteten Toleranzen entsprechend 
B.IX [1], unter Berücksichtigung der zulässigen Über-
gangszeit tü.  

∆tQ→Qsoll ≥ (5τ)  

& 

∆tQ→Qsoll ≤ 4 min  

3  Die Übergangszeit ist für alle Regelverfahren einstellbar 
gemäß der Vorgaben nach Tabelle 2 [1]. 

Hierbei liegt das Regelverhalten für das Führungs- und 

Störverhalten innerhalb der aus einem PT1-Verhalten 

abgeleiteten Toleranzen entsprechend B.IX [1], unter 
Berücksichtigung der eingestellten Übergangszeit tü. 

Wahr 

3.1  Voraussetzung für Anwendung des Verfahrens C) im 
Rahmen der Anlagenzertifizierung: 
Es ist für die Kombination von EZA-Regler und 
netzbildender Einheit ausgewiesen, unter welchen 
Voraussetzungen (z. B. SCR-Werte des Netzes, 
Impedanzen der EZA) und mit welcher Parametrierung 
die Anforderungen an das Regelverhalten (insb. der 
vorgegebenen Übergangszeit) der statischen 
Spannungshaltung innerhalb der zulässigen 
Toleranzkurven nach B.IX [1] eingehalten werden 
können. 

Wahr, Herstellerdoku-
mentation liegt vor 

3.2  Voraussetzung für Anwendung des Verfahrens D) im 
Rahmen der Anlagenzertifizierung:  
Es ist ausgewiesen (z. B. durch tabellarische 
Dokumentation), unter welchen Voraussetzungen und 
mit welcher Parametrierung für die EZA das geforderte 
Regelverhalten (insb. der vorgegebenen Übergangszeit) 
der statischen Spannungshaltung innerhalb der 
zulässigen Toleranzkurven nach B.IX [1] umgesetzt 
werden kann.  
 
Hinweis: Hierbei ist es erforderlich, dass für die 
Komponente (EZA-Regler) durch den Hersteller z. B. 
auf Basis eines validierten Simulationsmodells (z. B. 
tabellarisch) dokumentiert wird, unter welchen 
Voraussetzungen und mit welcher Parametrierung für 
die Erzeugungsanlage das geforderte Regelverhalten 
umgesetzt werden kann. Dabei ist die Impedanz der 
Erzeugungsanlage, Kommunikationszeiten zwischen 
EZA-Regler und Einheiten, der SCR-Wert an ihrem 
NAP sowie eine Variation der Verzögerung des 
Blindstromverhaltens der netzbildenden Einheit zu 
berücksichtigen. 

Wahr, Herstellerdoku-
mentation liegt vor 

4  Bei Ausfall der Fernwirkverbindung über einen Zeitraum 
von mehr als 1 Minute kann entweder mit dem zuletzt 
gültigen Wert oder mit einem cos φ von etwa 1 fortgefah-
ren werden. Für cos φ oder Q-Sollwerte muss außer dem 
Betrieb mit dem zuletzt gültigen Sollwert auch der Be-
trieb mit einem hinterlegten Defaultwert (je nach Netz-
betreibervorgabe einstellbar) möglich sein.  

Angabe ist erfolgt 
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5  Bei Ausfall der Fernwirkverbindung ist die Umschaltung 
auf ein anderes Verfahren möglich.  
Es ist auszuweisen, welche der folgenden Verfahren um-
setzbar sind. Als Erfolgskriterium gilt, dass mind. das 
Verfahren Nr. 1 umsetzbar ist.  

• Weiterbetrieb mit dem letzten empfangenen 
Wert  

• U
Q0

/U
C

 = …..; Q = …... kvar; cos φ= ... (je nach 

gewähltem Verfahren)  

• Umschaltung auf Q(U), Q(P), Q, cos φ  

Angabe ist erfolgt 

6  Die Toleranz nach Einschwingen des Blindleistungswer-
tes von ±2 % Pinst, (bzw. von ±4 % Pinst für Anlagen mit 

SA,max < 300 kVA) wird eingehalten. Grenzwertüber-
schreitungen , die durch dynamische Spannungsände-
rungen im Netz verursacht werden, sind durch die Zerti-
fizierungsstelle zu bewerten.  

Wahr 

Blindleistungs-Spannungskennlinie (Q(U)) 

7  Schnittstelle für die Vorgabespannung UQ0 / Uc vorhan-

den. Vorgabespannung kann in Schritten von 0,5 Uc vor-

gegeben werden.  

Angabe ist erfolgt 

8  Spannungstotband in Schritten von höchstens 0,5 % Uc 

einstellbar.  

±0 % … ±5 % Uc  

9  Q(U)-Kennlinie / Steigung m über Wertepaar definier-
bar.  

Angabe ist erfolgt  

10  Die Steigung m ist im Wertebereich einstellbar.  5 ≤ m ≤ 16,5  

Blindleistungs-Wirkleistungskennlinie (Q(P)) 

11  Q(P)-Kennlinie über mindestens 10 Stützpunkte / Wer-
tepaare (QEA,Soll / Pb inst) definierbar.  

Wahr  
 

Blindleistung mit Spannungsbegrenzungsfunktion 

12  Schnittstelle für die Vorgabe des Blindleistungswertes 
Qref / Pb inst ist vorhanden.  

Angabe ist erfolgt  
 

13  Die Vorgabe des Blindleistungswertes Qref / Pb inst kann 
in Schritten von 1 % Q / Pb inst vorgegeben werden.  

Angabe ist erfolgt  

14  Verfahren QU max über Wertepaare definierbar.  Angabe ist erfolgt  

15  Es liegt eine automatische Beschränkung der Steigung 
der Kennlinie auf Werte m ≤ 24 vor.  

Keine Bewertung, rei-ner 
Ausweis  

Verschiebungsfaktor cos φ 

16  Nach einer Anpassung des cos φ Sollwerts ist der resul-
tierende Sollwert innerhalb der vorgegebenen Zeit-
spanne anzufahren.  

≤ 4 min Einschwingzeit  
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17  Die maximal zulässige Fehlertoleranz wird nicht über-
schritten – 2 % bzw. 4 % Pinst. (für Anlagen mit SA,max < 
300 kVA)  
Hinweis: Grenzwertüberschreitungen, die durch dyna-
mische Spannungsänderungen im Netz verursacht wer-
den, sind durch die Zertifizierungsstelle zu bewerten.  

Wahr  
 

18  Die Vorgabe erfolgt mit einer minimalen Schrittweite 
von 0,005.  

Wahr  

 

G.3.3.1.2 VDE-AR-N 4120 (TAR HS) 

Anforderung Nachweis Mitgeltende Doku-

mente 

Voraussetzungen 

10.2.2.4 (TAR) 11.3.2 (TAR) TR 3 Betriebsmittelzertifikat(e) 

4.2.1.4 [1] 5.6.2.6 [1]  Prüfbericht, 

Dokumentation des Her-

stellers 

Bemerkungen Sofern die Anforderungen an das Regelverhalten der statischen 

Spannungshaltung der Gesamtanlage entsprechend Verfahren C) 

oder D) nach Abschnitt 5.6.2.6 [1] nachgewiesen werden soll, 

werden im Rahmen der Komponentenzertifizierung des EZA-

Reglers zusätzliche Prüfungen und Herstellerdokumentation er-

forderlich. 

Entsprechend Verfahren C) (Nachweis des Regelverhaltens der 

netzbildenden Einheit mit zugehörigem EZA-Regler im Rahmen 

der Komponentenzertifizierung) ist sicherzustellen, dass die er-

forderlichen Einstellwerte des EZA-Reglers unter den Vorausset-

zungen der für die EZA wesentlichen Parameter (z. B. SCR-Wert 

des Netzes, Impedanzen der EZA) im Komponentenzertifikat aus-

gewiesen sind und somit die Konformität des Reglerverhaltens 

der statischen Spannungshaltung für die EZA sichergestellt wer-

den kann.  

Entsprechend Verfahren D) (Bewertung des Regelverhaltens der 

statischen Spannungshaltung auf Basis der Komponenten- und 

Einheitenzertifikate und entsprechender Herstellerdokumenta-

tion) ist für den Nachweis der statischen Spannungshaltung das 

Vermögen des EZA-Reglers auszuweisen. Hierbei ist es erforder-

lich, dass für die Komponente (EZA-Regler) durch den Hersteller 

z. B. auf Basis eines validierten Simulationsmodells (z. B. tabella-

risch) dokumentiert wird, unter welchen Voraussetzungen und 

mit welcher Parametrierung für die Erzeugungsanlage das gefor-

derte Regelverhalten umgesetzt werden kann. Dabei ist die Impe-

danz der Erzeugungsanlage, Kommunikationszeiten zwischen 

EZA-Regler und Einheiten, der SCR-Wert an ihrem NAP sowie 

eine Variation der Verzögerung des Blindstromverhaltens der 

netzbildenden Einheit zu berücksichtigen. 
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Allgemein gilt: 

Nr. Bewertungskriterien Akzeptanzkriterium 

1  Eine fernwirktechnische und / oder manuelle Um-schal-
tung zwischen den Regelverfahren ist möglich.  

Wahr 

2  Bei Umschaltung zwischen Regelverfahren kann der 
neue Sollwert nicht schneller als das nach [1] geforderte 
Übertragungsverhalten und nicht langsamer als in 4 Mi-
nuten erreicht werden.  
Hierbei liegt das Regelverhalten innerhalb der aus einem 
PT1-Verhalten abgeleiteten Toleranzen entsprechend 
B.IX [1], unter Berücksichtigung der zulässigen Über-
gangszeit tü.  

∆tQ→Qsoll ≥ (5τ)  

& 

∆tQ→Qsoll ≤ 4 min  

3  Die Übergangszeit ist für alle Regelverfahren einstellbar 
gemäß der Vorgaben nach Tabelle 2 [1]. 

Hierbei liegt das Regelverhalten für das Führungs- und 

Störverhalten innerhalb der aus einem PT1-Verhalten 

abgeleiteten Toleranzen entsprechend B.IX [1], unter 
Berücksichtigung der eingestellten Übergangszeit tü. 

Wahr 

3.1  Voraussetzung für Anwendung des Verfahrens C) im 
Rahmen der Anlagenzertifizierung: 
Es ist für die Kombination von EZA-Regler und 
netzbildender Einheit ausgewiesen, unter welchen 
Voraussetzungen (z. B. SCR-Werte des Netzes, 
Impedanzen der EZA) und mit welcher Parametrierung 
die Anforderungen an das Regelverhalten (insb. der 
vorgegebenen Übergangszeit) der statischen 
Spannungshaltung innerhalb der zulässigen 
Toleranzkurven nach B.IX [1] eingehalten werden 
können. 

Wahr, Herstellerdoku-
mentation liegt vor 

3.2  Voraussetzung für Anwendung des Verfahrens D) im 
Rahmen der Anlagenzertifizierung:  
Es ist ausgewiesen (z. B. durch tabellarische 
Dokumentation), unter welchen Voraussetzungen und 
mit welcher Parametrierung für die EZA das geforderte 
Regelverhalten (insb. der vorgegebenen Übergangszeit) 
der statischen Spannungshaltung innerhalb der 
zulässigen Toleranzkurven nach B.IX [1] umgesetzt 
werden kann.  
 
Hinweis: Hierbei ist es erforderlich, dass für die 
Komponente (EZA-Regler) durch den Hersteller z. B. 
auf Basis eines validierten Simulationsmodells (z. B. 
tabellarisch) dokumentiert wird, unter welchen 
Voraussetzungen und mit welcher Parametrierung für 
die Erzeugungsanlage das geforderte Regelverhalten 
umgesetzt werden kann. Dabei ist die Impedanz der 
Erzeugungsanlage, Kommunikationszeiten zwischen 
EZA-Regler und Einheiten, der SCR-Wert an ihrem 
NAP sowie eine Variation der Verzögerung des 
Blindstromverhaltens der netzbildenden Einheit zu 
berücksichtigen. 

Wahr, Herstellerdoku-
mentation liegt vor 
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4  Bei Ausfall der Fernwirkverbindung über einen Zeitraum 
von mehr als 1 Minute kann entweder mit dem zuletzt 
gültigen Wert oder mit einem cos φ von etwa 1 fortgefah-
ren werden. Für cos φ oder Q-Sollwerte muss außer dem 
Betrieb mit dem zuletzt gültigen Sollwert auch der Be-
trieb mit einem hinterlegten Defaultwert (je nach Netz-
betreibervorgabe einstellbar) möglich sein.  

Angabe ist erfolgt 

5  Bei Ausfall der Fernwirkverbindung ist die Umschaltung 
auf ein anderes Verfahren möglich.  
Es ist auszuweisen, welche der folgenden Verfahren um-
setzbar sind. Als Erfolgskriterium gilt, dass mind. das 
Verfahren Nr. 1 umsetzbar ist.  

• Weiterbetrieb mit dem letzten empfangenen 
Wert  

• UQ0/UC = …..; Q = …... kvar; cos φ= ... (je nach 

gewähltem Verfahren)  

• Umschaltung auf Q(U), Q(P), Q, cos φ  

Angabe ist erfolgt 

6  Die Toleranz nach Einschwingen des Blindleistungs-
wertes von ±2 % Pinst, (bzw. von ±4 % Pinst bei Leistun-
gen < 10 % PAV E) wird eingehalten. Grenzwertüber-
schreitungen, die durch dynamische Spannungsände-
rungen im Netz verursacht werden, sind durch die Zer-
tifizierungsstelle zu bewerten.  

Wahr 

Blindleistungs-Spannungskennlinie (Q(U)) 

7  Schnittstelle für die Vorgabespannung UQ0 / Un vor-han-
den. Vorgabespannung kann in Schritten von 0,5 Un vor-
gegeben werden.  

Angabe ist erfolgt 

8  Spannungstotband in Schritten von höchstens 0,5 % Un 
einstellbar. 

±0 % … ±5 % Un  

9  Q(U)-Kennlinie / Steigung m über Wertepaar definier-
bar.  

Angabe ist erfolgt  

10  Die Steigung m für Variante 1 (Bild 5) ist im Wertebe-
reich einstellbar.  

7 ≤ m ≤ 24 

11  Die Steigung m für Variante 2 und 3 (Bild 5) ist im Wer-
tebereich einstellbar.  

6 ≤ m ≤ 20  

Blindleistung mit Spannungsbegrenzungsfunktion 

12  Schnittstelle für die Vorgabe des Blindleistungswertes 
Qref / Pb inst ist vorhanden.  

Angabe ist erfolgt  
 

13  Die Vorgabe des Blindleistungswertes Qref / Pb inst kann 
in Schritten von 1 % Q / Pb inst vorgegeben werden.  

Angabe ist erfolgt  

14  Verfahren QU max über Wertepaare definierbar.  Angabe ist erfolgt  

15  Es liegt eine automatische Beschränkung der Steigung 
der Kennlinie auf Werte m ≤ 24 vor.  

Keine Bewertung, reiner 
Ausweis  

Verschiebungsfaktor cos φ 
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16  Die maximal zulässige Fehlertoleranz wird nicht über-
schritten.  
Hinweis: Grenzwertüberschreitungen, die durch dyna-
mische Spannungsänderungen im Netz verursacht wer-
den, sind durch die Zertifizierungsstelle zu bewerten.  

±2 % Pinst  
 

17  Die Vorgabe erfolgt mit einer minimalen Schrittweite 
von 0,005.  

Wahr  

 

G.3.3.1.3 VDE-AR-N 4130 (TAR HöS) 

Anforderung Nachweis Mitgeltende Doku-

mente 

Voraussetzungen 

10.2.2.4 (TAR) 11.3.2 (TAR) TR 3 Betriebsmittelzertifikat(e) 

4.2.1.4 [1] 5.6.2.6 [1]  Prüfbericht, 

Dokumentation des Her-

stellers 

Bemerkungen Sofern die Anforderungen an das Regelverhalten der statischen 

Spannungshaltung der Gesamtanlage entsprechend Verfahren C) 

oder D) nach Abschnitt 5.6.2.6 [1] nachgewiesen werden soll, 

werden im Rahmen der Komponentenzertifizierung des EZA-

Reglers zusätzliche Prüfungen und Herstellerdokumentation er-

forderlich. 

Entsprechend Verfahren C) (Nachweis des Regelverhaltens der 

netzbildenden Einheit mit zugehörigem EZA-Regler im Rahmen 

der Komponentenzertifizierung) ist sicherzustellen, dass die er-

forderlichen Einstellwerte des EZA-Reglers unter den Vorausset-

zungen der für die EZA wesentlichen Parameter (z. B. SCR-Wert 

des Netzes, Impedanzen der EZA) im Komponentenzertifikat aus-

gewiesen sind und somit die Konformität des Reglerverhaltens 

der statischen Spannungshaltung für die EZA sichergestellt wer-

den kann.  

Entsprechend Verfahren D) (Bewertung des Regelverhaltens der 

statischen Spannungshaltung auf Basis der Komponenten- und 

Einheitenzertifikate und entsprechender Herstellerdokumenta-

tion) ist für den Nachweis der statischen Spannungshaltung das 

Vermögen des EZA-Reglers auszuweisen. Hierbei ist es erforder-

lich, dass für die Komponente (EZA-Regler) durch den Hersteller 

z. B. auf Basis eines validierten Simulationsmodells (z. B. tabella-

risch) dokumentiert wird, unter welchen Voraussetzungen und 

mit welcher Parametrierung für die Erzeugungsanlage das gefor-

derte Regelverhalten umgesetzt werden kann. Dabei ist die Impe-

danz der Erzeugungsanlage, Kommunikationszeiten zwischen 

EZA-Regler und Einheiten, der SCR-Wert an ihrem NAP sowie 

eine Variation der Verzögerung des Blindstromverhaltens der 

netzbildenden Einheit zu berücksichtigen. 
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Allgemein gilt: 

Nr. Bewertungskriterien Akzeptanzkriterium 

1  Eine fernwirktechnische und / oder manuelle Um-schal-
tung zwischen den Regelverfahren ist möglich.  

Wahr 

2  Bei Kommunikationsstörungen (Fehler im Eingang / 
Ausgang sowie bei Ausfall der Hilfsenergieversorgung 
muss mit einem cos φ von etwa 1 fortgefahren werden es 
sei denn die die Gesamtanlage kann den Ausfall der be-
troffenen EZE kompensieren.  

Angabe ist erfolgt  

 

3  Die Übergangszeit ist für alle Regelverfahren einstellbar 
gemäß der Vorgaben nach Tabelle 2 [1]. 

Hierbei liegt das Regelverhalten für das Führungs- und 

Störverhalten innerhalb der aus einem PT1-Verhalten 

abgeleiteten Toleranzen entsprechend B.IX [1], unter 
Berücksichtigung der eingestellten Übergangszeit tü. 

Wahr 

3.1  Voraussetzung für Anwendung des Verfahrens C) im 
Rahmen der Anlagenzertifizierung: 
Es ist für die Kombination von EZA-Regler und 
netzbildender Einheit ausgewiesen, unter welchen 
Voraussetzungen (z. B. SCR-Werte des Netzes, 
Impedanzen der EZA) und mit welcher Parametrierung 
die Anforderungen an das Regelverhalten (insb. der 
vorgegebenen Übergangszeit) der statischen 
Spannungshaltung innerhalb der zulässigen 
Toleranzkurven nach B.IX [1] eingehalten werden 
können. 

Wahr, Herstellerdoku-
mentation liegt vor 

3.2  Voraussetzung für Anwendung des Verfahrens D) im 
Rahmen der Anlagenzertifizierung:  
Es ist ausgewiesen (z. B. durch tabellarische 
Dokumentation), unter welchen Voraussetzungen und 
mit welcher Parametrierung für die EZA das geforderte 
Regelverhalten (insb. der vorgegebenen Übergangszeit) 
der statischen Spannungshaltung innerhalb der 
zulässigen Toleranzkurven nach B.IX [1] umgesetzt 
werden kann.  
 
Hinweis: Hierbei ist es erforderlich, dass für die 
Komponente (EZA-Regler) durch den Hersteller z. B. 
auf Basis eines validierten Simulationsmodells (z. B. 
tabellarisch) dokumentiert wird, unter welchen 
Voraussetzungen und mit welcher Parametrierung für 
die Erzeugungsanlage das geforderte Regelverhalten 
umgesetzt werden kann. Dabei ist die Impedanz der 
Erzeugungsanlage, Kommunikationszeiten zwischen 
EZA-Regler und Einheiten, der SCR-Wert an ihrem 
NAP sowie eine Variation der Verzögerung des 
Blindstromverhaltens der netzbildenden Einheit zu 
berücksichtigen. 

Wahr, Herstellerdoku-
mentation liegt vor 

Blindleistungs-Spannungskennlinie (Q(U)) 
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4  Schnittstelle für die bezogene Referenzspannung 1 kV 
vorhanden. Vorgabespannung kann in Schritten von 
0,5 % Uref vorgegeben werden.  

Angabe ist erfolgt 

5  Spannungstotband in Schritten von höchstens 0,5 % Uref 
einstellbar.  

±0 % … ±5 % Uref  

6  Q(U)-Kennlinie / Steigung m über Wertepaar definier-
bar.  

Angabe ist erfolgt  

7  Die Steigung m der Kennlinie für Variante 1 (Bild 6*) ist 
im Wertebereich einstellbar.  
*Hinweis: Verweisfehler in VDE-AR-N 4130  

7 ≤ m ≤ 24 

8  Die Steigung m der Kennlinie für Variante 2 und 3 (Bild 
6*) ist im Wertebereich einstellbar.  
*Hinweis: Verweisfehler in VDE-AR-N 4130  

6 ≤ m ≤ 20  

9  Bei Ausfall der Fernwirkverbindung über einen Zeit-
raum von mehr als 1 Minute kann entweder  

• mit dem zuletzt gültigen Wert oder  

• mit einem cos φ von etwa 1 fortgefahren werden 
oder  

• mit der Umschaltung auf ein anderes vom Netz-
betreiber gewähltes Verfahren weiterbe-trieben 
werden.  

Angabe ist erfolgt 

10  Maximale Toleranz ±5 % der maximalen Blindleistungs-
abgabe.  

Wahr 

Blindleistung mit Spannungsbegrenzungsfunktion 

11  Schnittstelle für die Vorgabe des Blindleistungswertes 
Qref / Pb inst ist vorhanden.  

Angabe ist erfolgt  
 

12  Die Vorgabe des Blindleistungswertes Qref / Pb inst kann in 
Schritten von 1 % Q / Pb inst vorgegeben werden.  

Angabe ist erfolgt  

13  Bei Ausfall der Fernwirkverbindung über einen Zeit-
raum von mehr als 1 Minute kann entweder  

• mit dem zuletzt gültigen Wert oder  

• mit einem Ersatzwert fortgefahren werden oder 

• mit der Umschaltung auf ein anderes vom Netz-
betreiber gewähltes Verfahren weiterbetrieben 
werden.  

Angabe ist erfolgt  

14  Verfahren QU max über Wertepaare definierbar (4 Werte-
paare).  

Angabe ist erfolgt  

15  Es liegt eine automatische Beschränkung der Steigung 
der Kennlinie auf Werte m ≤ 24 vor.  

Keine Bewertung, reiner 
Ausweis  

16  Nach einer Anpassung des Blindleistungswertes 
Qref / Pb inst ist der resultierende Sollwert innerhalb ≤ 4 
min anzufahren.  
Hinweis: Aufgrund der fehlende Angabe in der VDE-
AR-N 4130 ist hilfsweise die Toleranz für das Verfahren 
Q(U) zu nutzen, d. h. maximale Toleranz ±5 % der ma-
ximalen Blindleistungsabgabe  

Wahr 
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17  Die Einschwingzeit darf maximal Anschwingzeit plus 1 
Minute betragen.  

Tein ≤ Tan+ 1 min  
 

18  Maximaler Messfehler des Spannungseingangs für die 
Spannung am NAP < 1 %.  

Wahr 

Verschiebungsfaktor cos φ 

19  Die maximal zulässige Fehlertoleranz wird nicht über-
schritten.  
Hinweis: Grenzwertüberschreitungen, die durch dyna-
mische Spannungsänderungen im Netz verursacht wer-
den, sind durch die Zertifizierungsstelle zu bewerten.  

±2 % Pinst  
 

20  Die Vorgabe erfolgt mit einer minimalen Schrittweite 
von 0,005.  

Wahr  

21  Bei Ausfall der Fernwirkverbindung über einen Zeit-
raum von mehr als 1 Minute kann entweder  

• mit einem festen Sollwert oder  

• mit dem letzten empfangenen Wert fortgefahren 
werden oder  

• mit der Umschaltung auf ein anderes vom Netz-
betreiber gewähltes Verfahren weiterbetrieben 
werden.  

Angabe ist erfolgt 
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